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Bericht
an

den Regierungsrat des Kantons Bern zu Händen des Grossen Rates

betreffend '

die Beteiligung des Staates am Bau neuer Eisenbahnlinien.

(Januar 1897.)

Herr Präsident,
Herren Regierungsräte,

Der Grosse Rat hat in seiner Sitzung vom 23.
November 1896 die Motion der Herren Bühler und Konsorten,
dahingehend:

« 1. Es sei der Regierungsrat einzuladen, mit mög-
« lichster Beförderung einen neuen Beschlussesentwurf
« betreffend Beteiligung des Staates an dem Bau neuer
« Eisenbahnlinien auszuarbeiten ;

« 2. es sei der Entwurf des Regierungsrates sowohl
« an die Staatswirtschaftskommission als an eine vom
« Bureau noch in dieser Session zu wählende Kommission
« von 15 Mitgliedern zur Prüfung und Berichterstattung
« zu überweisen ;

« 3. es sei die Behandlung dieses Gegenstandes so zu
«fördern, dass die Volksabstimmung bereits im März 1897
« erfolgen kann. »

erheblich erklärt und zur Antragstellung an den
Regierungsrat gewiesen.

In seiner Sitzung vom 12. Januar abhin hat der
Regierungsrat diesen neuen Beschlussesentwurf festgestellt
und die Direktionen der öffentlichen Bauten und der
Finanzen beehren sich nun, im Nachstehenden hiezu
folgenden Bericht zu erstatten :

Der Kanton Bern hat die sich im Volksbeschluss vom
5. Juli 1891 gestellte Aufgabe betreffend seine staatliche
Beteiligung am Bau neuer Eisenbahnen bis jetzt nicht zu
erfüllen vermocht. Von den in Art. 1 des Subventionsbeschlusses

aufgenommenen 16 Eisenbahnlinien sind bis
jetzt nur zwei gebaut worden, die Hutwyl-Wolhusen- und
die Spiez-Erlenbach-Bahn. Jener hat der Grosse Rat
unterm 23. Februar 1893 eine staatliche Beteiligung in
Aktien von im Maximum Fr. 40,000 per km. oder

Fr. 160,000 im ganzen, vorbehältlich der Bestimmungen der
Art. 8 und 12 des Beschlusses, zugesichert. Die Bahn ist seit
Mai 1896 im Betrieb; die Bauabrechnung liegt heute vor,
harrt aber noch der Genehmigung des Regierungsrätes. Der
Spiez-Erlenbachbahn wurde durch Grossratsbeschluss vom
20. August 1895 eine Subvention von ebenfalls Fr. 40,000
per km., plus Fr. 40,000 für eine, die Ausführung einiger-
massen erschwerende Bedingung, die durchgehende Simmen-
thalbahn und speziell die Anlage der Stationen Wimmis
und Erlenbach betreffend; also zusammen von Fr. 480,000
zu teil. Die Bahn wird voraussichtlich künftigen Sommer
dem Betrieb übergeben werden können.

Sodann hat der Grosse Rat am 6. Februar 1896 der
Konolfingen-Thun-Bahn, welche im Beschluss vom 5. Juli
1891 nicht vorgesehen war, eine Beteiligung des Staates
durch Uebernahme von Aktien im Betrage von Fr. 500,000
zugesichert.

Von den übrigen 14 Linien des Beschlusses sind einige
wenige (Bern-Neuenburg, Konolfingen-Hasle und Bern-
Thun durch den Amtsbezirk Seftigen) der Verwirklichung
nahe. Aber obgleich die beteiligten Gegenden die grössten
Anstrengungen machen, ihre Unternehmungen unter Dach
zu bringen, und obschon sie bei den Staatsbehörden
Subventionsgesuche eingereicht haben, so ist es doch schlechterdings

unmöglich, denselben vor Ablauf des gegenwärtigen
Beschlusses zu willfahren. Die übrigen Projekte sind sodann
nicht einmal über das Stadium der Vorstudien oder der
Konzessionierung hinausgekommen und ihre Verwirklichung
bleibt deshalb noch immer in grössere oder geringere
Ferne gerückt. Zu diesen Linien haben sich seit 1891
noch einige andere gesellt und harren ebenfalls der
staatlichen Hülfe. —

Der Kanton Bern hat heute noch das nämliche Interesse
an dem Zustandekommen dieser Linien. Es muss ihm
noch heute daran gelegen sein, dass die betreffenden
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Gegenden mit den Hauptbahnen verbunden werden, damit
sie volkswirtschaftlich nicht zurückbleiben.

Eine besondere Bedeutung haben diese
Eisenbahnbestrebungen für den Kanton Bern in letzter Zeit ferner
dadurch erlangt, dass infolge Abschlusses des Staatsvertrages

zwischen der Schweiz und Italien, betreffend den
Bau und Betrieb einer Eisenbahn durch den Simplon,
von Brieg nach Domodossola, dieses Unternehmen als
gesichert betrachtet werden kann und nun wohl bald zur
Ausführung gelangen wird. Dem Kanton Bern ist es

vermöge seiner geographischen Lage zum Simplon
vorbehalten, auf seinem Gebiete eine der wichtigsten Zufahrtslinien

zum Siinplontunnel ins Leben zu rufen, nämlich
die Lötschbergbahn. Diese neue Verbindung liegt so

augenscheinlich im Interesse unseres Kantons, dass wir
es für überflüssig erachten, hier uns auf ausführliche
Erörterungen einzulassen. Wir verweisen diesbezüglich auf
die Ihnen bekannten, von Herrn alt-Regierungsrat Teuscher
in den Jahren 1889 und 1893 veröffentlichten Schriften
und heben nur hervor, dass die hohe Bundesversammlung
im Dezember 1891 dem Herrn Nationalrat Bühler in
Frutigen und Mithaften die Konzession für eine normal-
spurige Lötschbergbahn erteilt hat. In seiner Botschaft
empfiehlt der Bundesrat die Konzessionserteilung, « auf die
« unleugbar grossen Interessen, welche an eine Lötschberg-
« bahn sich knüpfen, » hinweisend. Die Konzession wurde
unterm 10. Januar 1896 um 4 Jahre, d. h. bis 28.
Dezember 1899 verlängert. Die Konzessionsinhaber haben
die Ausführung des Teuscherschen Projektes in Aussicht
genommen.

Die Lötschbergbahn ist aber nicht allein bestimmt,
eine neue internationale Transitverkehrslinie nach Italien
eröffnen zu helfen, sondern sie wird auch auf vorzügliche
Weise den Verkehr zwischen unserm Kanton, der Central-
und Ostschweiz mit dem Kanton Wallis erleichtern und
wie keine ihrer Konkurrentinnen einen günstigen Einfluss
auf die übrigen teils bereits vorhandenen, teils erst
projektierten Eisenbalmunternehmungen unseres Kantons
auszuüben vermögen. Viele der letztern erhalten eine
Bedeutung, welche sie ohne die Lötschbergbahn niemals
«langen würden.

Allein andererseits wird der Kanton Bern auch Projekte
unterstützen, welche darauf ausgehen, einzelne Verbindungen

nach dem Gotthard zu verbessern. Es sind dies
namentlich die Projekte von Verbindungen zwischen dem
Jura und dem Oberaargau mit Durchtunnelung der Jurakette

und von Transversallinien zur Abkürzung der
bestehenden Verbindungen in der Hochebene.

Entweder muss nun nach dem Gesagten der Beschluss
vom 5. Juli 1891 verlängert oder ein neuer Beschluss
gefasst werden, um die vielen Projekte verwirklichen zu
können. Da dieselben hauptsächlich mangels genügender
Unterstützung seitens des Staates, sodann aber daran
scheiterten, dass sich das Privatkapital infolge gemachter
Erfahrungen von neuen Eisenbahnunternehmungen immer
mehr zurückgezogen hat, so ist es absolut notwendig, dass
der Staat die projektierten Linien mit bedeutend grösseren
Subventionen unterstütze, besonders da, wo einerseits
grosse Terrainschwierigkeiten vorhanden sind, anderseits

die Bevölkerung dünn gesäet, die ökonomische
Lage der Gemeinden eine ungünstige ist und deshalb diese
Unternehmungen ohne ausserordentliche Staatshülfe nicht
zu stände kommen würden, wie dies namentlich beir
Simmenthalbahn der Fall wäre. Die eingegangenen
Gesuche heben die Notwendigkeit der Erhöhung des
Staatsbeitrages durchwegs hervor.

Ein neuer Beschluss, welcher eine grössere Beteiligung
des Staates am Bau neuer Eisenbahnlinien vorsieht, als
der Beschluss vom 5. Juli 1891 ist die Hauptbedingung
zum Durchbruch der heutigen Eisenbahnbestrebungen im
Kanton Bern.

Der vorliegende Beschlussesentwurf gründet sich auf
diese Verhältnisse. Er umfasst folgende Linien:

1. Bern-Neuenburg (via Cornaux).
2. Bern-Worb-(durchs WorblenthaljEnggistein.
3. Goldbach-(Ramsei)Sumiswald-Huttwyl, mit Abzweigung

von Sumiswald nach Wasen.
4. Hasle-Konolfingen-Thun.
5. Bern-Thun durch den Amtsbezirk Seftigen.
6. Spiez-(Wiinmis)Frutigen.
7. Frutigen-Brieg (Lötschbergbahn).
8. Simmenthalbahn nach Saanen-Waadt.
9. Brienz-Interlaken (rechtes Ufer).

10. Herzogenbuchsee-Kleindietwyl oder Madiswyl.
11. Münster-Solothurn.
12. Delsberg-Oensingen.
13. Oensingen-Laugenthal.
14. Tramlingen-Les Breuleux, mit Anschluss an die Saigne-

légier-La Chaux-de-Fonds-Bahn.
15. Saignelégier-Glovelier.
16. Pruntrut-Bonfol.
17. Pruntrut-Damvant.

Hiezu kommt noch der Simplondurchstich, für welchen
die bereits bewilligte Subvention von einer Million Franken
bestätigt wird.

Der Stand der einzelnen Unternehmungen ist gegenwärtig

folgender:

a. Bern-Neuenburg (via Cornaux).

Seit der Eingabe des Initiativ-Komitees an den
Regierungsrat zu Händen des Grossen Rates vom Januar bis
März 1891, worin dasselbe um einen Staatsbeitrag an das
auf 8—9 Millioneu Franken (per km zu Fr. 211,800)
veranschlagte Projekt Beyeler (Bümpliz-Frauenkappelen-Güin-
menen- Ferenbalm-Kerzers-Gampelen-St. Blaise-Neuenburg
36 km) einkam und für welche von ihm eine Subvention
von Fr. 1,100,000 bis Fr. 1,400,000, je nach der Wahl
des Tracés, in Aussicht genommen worden ist, hat der
Konzessionär noch verschiedene Lösungen studiert und im
Mai letzten Jahres ein neues Projekt aufgestellt: Die
geplante Linie geht über Bethlehem-Riedbach-Rosshäusern-
Güminenen-Gurbrü-Kerzers-Gampelen nach Cornaux, wo
sie an die Biel-Neuenburg-Linie anschliesst. Die
Totalkosten dieses Projektes sind zu Fr. 7,500,000 veranschlagt
oder per km. zu Fr. 214,000 Von der 35 km. langen
Strecke entfallen auf den Kanton Bern rund 32 km.

Unter Zusendung eines bezüglichen Memorials reichte das
Initiativkomitee der « Direkten » am 23. September v. J.
dem Regierungsrat zu Händen des Grossen Rates das
Gesuch ein, der Staat Bern möchte als Besitzer grosser
Anstalten im Seeland und des Grossen Mooses eine spezielle,
ausserhalb des Beschlusses von 1891 liegende Subvention
von einer halben Million Franken bewilligen. Das Gesuch
ist noch unerledigt. Die Eisenbahndirektion hat in Gegenwart

der Motion Bühler und Konsorten dessen Behandlung

verschoben, in der Annahme, dass es durch den neuen
Beschluss Berücksichtigung finden dürfte. Das Initiativ-
Komitee erklärte sich damit einverstanden.

Noch eines anderen Umstandes muss hier erwähnt
werden :
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Vier Gemeinden des Amtes Laupen (Laupen, Neuen-

egg, Ferenbalm und Dicki) stellten unterm 15. Dezember
abbin an uns zu Händen der Regierung das Gesuch um
Bewilligung des üblichen Staatsbeitrages an die Vorstudien
einer «Variante der Direkten» über Thörishaus nach Laupen.
Sie machen geltend, dass die Linie über Thörishaus nach
Laupen dem Lokalverkehr des Amtsbezirkes nach
verschiedenen Richtungen hin besser dienen werde, als bei
Ausführung irgend eines der bisherigen Projekte. Die
Gesuchsteller berufen sich darauf, dass sich der Beschluss
von 1891, wie aus den Verhandlungen des Grossen Rates
hervorgehe, in erster Linie zur Aufgabe gestellt habe, den
Lokalverkehr in den beteiligten Landesgegenden zu heben
und zu fördern. Im Dekret sei ein bestimmtes Tracé des
Projektes Neuenburg-Bern nicht festgelegt worden.

Wenn dies auch zum Teil richtig ist, so überwiegen
doch die Interessen an einer möglichst direkten Verbindung
zwischen Bern und Neuenburg. Den genannten Gemeinden
dürfte auf andere Weise, am ehesten durch eine Nebenbahn
von Thörishaus iiberNeuenegg und Laupen nach Gümmenen,
wo sie Anschluss an die «Direkte» erhalten würde,
geholfen werden. Diese Linie würde 14,6 km. lang werden
und ungefähr 2,000,000 Fr. kosten. An dem Zustandekommen

dieser Zweigbahn wäre auch Schwarzenburg
mitinteressiert und wird Vorteil daraus ziehen, wenn es durch
eine gute Strasse mit der Statjpn Thörishaus verbunden wird.

b. Bern-Worb (durchs Worblcnthal)-Enggisein, und

c. Goldbach (Ramsei)-Sumiswald-Huttwil mit Ab¬

zweigung von Suiniswald nach Wasen.

Die Inhaber der Konzession für die im Beschluss von
1891 aufgenommene Bern - Worb - Lützelflüh - Sumiswald-
Huttwil-Bahn haben dieselbe im November vorigen Jahres
für das Teilstück Biglen (Metzgerhüsli)-Emmenthalbahn
(Hasle) der Aktiengesellschaft der Burgdorf-Thun-Bahn mit
allen Rechten und Pflichten abgetreten, um ihr die
Erwerbung einer einheitlichen Konzession zu ermöglichen,
welche sie seither auch erhalten hat.

Ein Lokalkomitee sucht nun bei den Staatsbehörden
um die Subventionierung der Worblenthalbahn über Worb
nach Enggistein resp. Metzgerhüsli nach, wo der
Anschluss an die Burgdorf-Thim-Bahn stattfinden soll, während

ein anderes sich um einen Staatsbeitrag an eine
Ramsei-Sumiswald-Huttwil-Bahn bewirbt.

Neben der Worblenthalbahn ist in neuerer Zeit das Projekt

einer Strassenbahn von Bern (Helvetiaplatz) über Muri
nach Worb in den Vordergrund getreten. Dieselbe hat von
der Bundesversammlung in der letzten Herbstsession die
Konzession erhalten und ist unter Einsendung von Plan und
Kostenanschlag um eine kantonale Subvention eingekommen.

Die Bahn soll 10 km. lang werden, wovon 6,4 km.
auf der Staatsstrasse von Bern nach Muri projektiert sind.
Die Anlagekosten sind zu 700,000 Fr. oder zu 70,000 Fr.
per km. veranschlagt. Das Initiativkomitee erwartet einen
Staatsbeitrag von 18,000 Franken per km. oder also von
180,000 Fr. im Ganzen. Projekt und Voranschlag werden
gegenwärtig von der Baudirektion geprüft. Die
Eisenbahnlinie vom Wylerfeld gegen die Wegmühle bei Bolligen
und von da durch das Worblenthal über Worb nach
Enggistein würde 17 km. lang werden, circa 125,000 Fr.
per km. oder im ganzen etwa 2 Y* Millionen Franken
kosten.

Ob nun letzterer Linie allein oder beiden zusammen
eine Staatssubvention zu teil werden soll, bleibt dem
Entscheid des Grossen Rates vorbehalten. Das eine schliesst
das andere nicht aus.

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Kates. 1897.

Die Ramsei-Sumiswald-Huttwil-Bahn ist für eine tior-
malspurige Linie über Weier konzessioniert. Doch dürfte
Wasen in den Bereich dieser Linie gezogen und mit ihr
durch eine Zweigbahn verbunden werden. Wasen besitzt
bereits Industrie und ist der Ausgangspunkt zweier langer
Thäler, des Kurzeneigrabens und des Hornbachgrabens,
welche reich an Holz sind und deren begrenzende Höhen
eine ausgedehnte Alpwirtschaft aufweisen.

Die Ramsei-Sumiswald-Huttwilbahn über Affoltern ist
von den Konzessionären veranschlagt zu Fr. 127,000 per
km., was für die circa 20,5 km. lange Strecke eine Summe
von circa Fr. 2,600,000 ausmacht. Zum gleichen Einheitspreise

berechnet würde das circa 6 km. lange Zweigstück
nach Wasen Fr. 750,000 kosten.

(I. Hasle-Konolfingen- (und Konolfingen-Tliun) Bahn.

Dem Subventionsbeschluss vom 5. Juli 1891 lag für
die 19 km. lange Hasle-Konolfingen-Bahn ein Voranschlag
von Fr. 2,600,000 im ganzen oder Fr. 139,000 per km.
zu Grunde. Projekt und Devis sind seither wiederholt
revidiert worden, und es beläuft sich letzterer
gegenwärtig, nach erfolgter staatlicher Expertise, auf Fr. 2,310,000
oder Fr. 122,700 per km. Darin ist eine Tunnelanlage
zwischen Biglen und Grosshöchstetten, welche eventuell
vorgesehen ist, nicht inbegriffen.

Der Grosse Rat hat unterm 6. Februar 1896 an die
Konolfingen-Thun-Bahn einen Staatsbeitrag von Fr. 500,000
in Aktien bewilligt, wodurch nicht nur diese Linie,
sondern auch die Linie Hasle-Konolfingen lebensfähig
geworden ist. Dieser Beschluss basierte auf einem Projekt
mit einer Baulänge von 15,5 km. Die Kosten waren
veranschlagt zu Fr. 108,000 per km. oder Fr. 1,650,000
im ganzen. Die staatliche Beteiligung entspricht einem
Beitrag von nur Fr. 32,260 per km., erreicht also 'nicht
einmal das im Volksbeschluss von 1891 bewilligte Maximum

von einem Drittel.
Nun hat aber die staatliche Untersuchung dieser

Projektvorlage noch ergeben, dass die Anlagekosten in Bezug
auf den Landerwerb und den Bahnbau zu niedrig
berechnet sind. Die Experten haben deshalb die
Devissumme auf Fr. 1,740,000 erhöht, was einem kilometrischen
Ansatz von Fr. 112,260 gleichkommt.

Unter diesen Umständen hat die Baudirektion
gefunden, es sei gerechtfertigt und billig, dass der
Staatsbeitrag an diese beiden Eisenbahnlinien, die sich in
letzter Zeit fusioniert und zu einer Burgdorf-Thun-
Bahn vereinigt haben, erhöht werde. Der Regierungsrat
hat sich damit einverstanden erklärt, im vorliegenden
Beschlussesentwurf die Hasle-Konolfingen-Bahn von neuem
unter die zu subventionierenden Linien eingereiht und in
Art. 17 die Aufhebung des Grossratsbeschlusses vom
6. Februar 1896 betreffend die Konolfingen-Thun-Bahn
vorgesehen.

e. Bern-Thun durch den Amtsbezirk Seftigen.

Zur Zeit der Beratung des Beschlusses von 1891 lag für
diese Bahn ein definitives Projekt der J.-B.-L.-Gesellschaft
für eine Schmalspurbahn mit Ausgangspunkt auf dem
Kirchenfeld und Endpunkt in Thun vor. Die Linie sollte
eine Länge von 28 km. erhalten und Fr. 2,800,000 oder

per km. Fr. 100,000 kosten. Ausserdem war eine Zweigbahn

von Seftigen über Wattenwyl, Blumenstein und
Heutigen nach Wimmis projektiert, wo sie an die Simmen-
thalbalm anschliessen sollte (Länge 28 km.). Dem Staate«
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wurde für die neue Bern-Thun-Linie eine Subvention von
Fr. 25,000 per km. zugemutet.

Damals nahm auch schon Herr Ingenieur Beyeler die
Idee eines früheren Projektes für die Gürbethalbahn,
vom Bahnhof Bern ausgehend, wieder auf. Da sich das

Projekt Beyeler aber nur noch in ganz unsichern Umrissen
zeigte, so konnte die kantonale Eisenbahndirektion in ihrem
Berichte vom 20. Februar 1891 nicht darauf abstellen,
sondern wies die staatliche Subvention dem Kirchenfeld-
projekte zu.

Bald aber nahm das Projekt Beyeler bestimmtere Form
an. Dasselbe erhielt von der schweizerischen Bundesversammlung

die Konzession für eine Schmalspurbahn (1 Meter
Spurweite) von Bern, Bahnhof, nach Thun, durch

_

das
Amt Seftigen, für welche nun die dortige Bevölkerung
eintrat, während sie das Kirchenfeldprojekt von sich wies.
Immerhin war bis zu den Grossratsverhandlungen auch
die Vorlage Beyeler noch nicht definitiv geworden, weshalb

der Rat die Frage über Charakter der Bahn,
Spurweite, Betriebssystem und Tracé offen liess bis zum
Zeitpunkt, wo ihm die im Volksbeschluss vorgesehenen,
zur Subventionierung notwendigen technischen und
finanziellen Vorlagen unterbreitet würden.

Seither hat sich nun nicht nur das Projekt Beyeler
weiter entwickelt, sondern die Konzession ist auch in
andere Hände übergegangen, zuerst an die Maschinenfabrik

Bern und sodann an eine Gründungsgesellschaft,
welche sie noch jetzt besitzt. In seinem Bericht und Aufruf
vom April 1894 setzt das von dieser Gesellschaft bestellte
Initiativkomitee das, wie es scheint, nun definitive Projekt
ausführlich auseinander und kann sich unser Bericht
deshalb auf die hauptsächlichsten Angaben beschränken.

Die Bahn beginnt bei Weyermannshaus, zieht sich
über Weesenstein und Weissenbühl nach Wabern, Kehrsatz

und Belp, steigt hier ab auf das Belpmoos und folgt
dem Gürbenkanal bis Wattenwyl. Die Fortsetzung nach
Spiez oder Thun ist noch nicht projektiert; das Komitee
glaubt, es sei damit zuzuwarten, bis die jene Gegenden
berührenden Eisenbahnprojekte (Bulle-Thun, Frutigthal,
eventuell Lötschbergbahn) sich abgeklärt haben werden'.
Die Länge der projektierten Bahn beträgt 24 km. Die
Kosten sind zu Fr. 100,000 per km. oder im ganzen zu
Fr. 2,400,000 veranschlagt. Das Initiativkomitee erwartet
in jenem Bericht einen Staatsbeitrag von Fr. 40,000 per
km., also von zusammen Fr. 960,000, gleich 40 °/o der
Anlagekosten. Mit der Abzweigung von Wattenwyl nach
Thun werden die Baulänge auf 34 km. und die Anlagekosten

auf Fr. 3,400,000 anwachsen. Die Bevölkerung
des Gürbethales gehört zu den ärmeren, durch die
verschiedenen Gürbekorrektionen stark belastet; sie verdient
deshalb in hohem Masse der Wohlthat der projektierten
Fisenbahnverbindungteilhaftig zu werden.

f. Spiez (Wimmis)-Frutigen.
Die Verhältnisse haben sich für das Frutigthal seit

1891 insoweit verändert, als nun die Thunerseebahn im
Betrieb ist, die Spiez-Erlenbach-Bahn bald ausgeführt sein
wird und das Projekt einer durchgehenden Lötschbergbahn
in den Vordergrund getreten ist.

Die im Dezember 1890 konzessionierte Frutigthalbahn
zweigt unmittelbar nach dem Kanderübergang von der
Linie Spiez-Erlenbach ab, um sich dem Thal der Kander
zuzuwenden, diesem Gewässer bald auf dem linken, bald
auf dem rechten Ufer zu folgen und in Frutigen zwischen
dem Dorf und der Engstligen unterhalb der Strassenbrücke

• zu enden. Die Bahn ist normalspurig projektiert, hat

eine Länge von rund 15 kin. ab Spiez und ist veranschlagt
zu Fr. 2,200,000 im ganzen oder Fr. 169,000 per km.

Wird die Frutigthalbahn als Abschnitt der Lötschbergbahn

aufgefasst, was das allein richtige ist, so können
diese Angaben auch für sie als massgebend angesehen
werden, da angenommen werden muss, diese Transitlinie
werde schon von Spiez aus ihre eigene Spur haben.

g. Frutigen-Brieg (Lötschbergbahn).

Von der Bedeutung der Lötschbergbahn ist bereits
eingangs dieses Berichtes die Rede gewesen. Wir
beschränken uns hier auf die notwendigsten, hauptsächlich
für die Bemessung der Staatssubvention erforderlichen
Angaben.

Die Lötschbergbahn zwischen Frutigen und Brieg
erhält nach dem neuesten Projekt eine Länge von 54 km.,
wovon 25 km. sich auf dem Gebiet des Kantons Bern
befinden. Die Maximalsteigung beträgt 26 °/oo, der
Minimalradius 300 m., nur ganz ausnahmsweise 280 m. Die
Kulmination dieser Bahn bildet ein 11,5 km. langer Tunnel,

wovon 7,5 km. auf den Kanton Bern entfallen. Der
Höhenunterschied zwischen Frutigen und dem Nordende
des Lötschbergtunnels bei der Klus beträgt 420 Meter,
derjenige zwischen Gamsen (Rhonebrücke) und dem Südende

des Tunnels 620 Meter. Die Tunnelenden befinden
sich in einer Höhe von 12(Ä) m., resp. 1290 m. ü. M.
Ausser diesem Scheiteltunnel sind auf der Bernerseite noch
2,3 km. kleinere Tunnels und ein Kehrtunnel bei Lauenen
ob Mitholz in einer Länge von 1,5 km., auf Wallisergebiet

am Eingang ins Lötschthal ein 4,5 km. langer
zuerst geschlossener, dann mit Gallerien unterbrochener
Tunnel projektiert. Diese Verhältnisse lassen die
Lötschbergbahn in technischer Beziehung als erheblich vorteilhafter

als die Gotthardbahn und die Arlbergbahn erscheinen.
Die Kosten der Lötschbergbahn werden von Herrn

alt-Regierungsrat Teuscher auf 35 Millionen Franken
veranschlagt, oder auf durchschnittlich 650,000 Fr. per km.
den grossen Tunnel inbegriffen. Die Kosten des letztem
allein berechnet der Projektverfasser auf 22 Mill. Franken
und diejenigen der übrigen Bahn, mit Inbegriff des Kehr- '
tunnels bei Lauenen und der Tunnels und Gallerien im
untern Lötschthal auf durchschnittlich 300,000 Fr. per km.
oder 13 Millionen Franken im ganzen, wobei er zu
letzterer Ziffer betont, dass lange Strecken der offenen Bahn,
im Kanderthal (Frutigen-Klus) und ah der Nordlehne des
Rhonethaies (Gamsen-Holitheh) als baulich leichtere
bezeichnet werden dürfen.

Auf den Kanton Bern würde nach letzterem
Voranschlage eine Bausumme von Fr. 19,600,000 entfallen oder
von 784,000 Fr. per km.

Ii. Siinmenthalbahn nach Saanen-Waadt.

Dein Expertenbericht für eine schmalspurige und
interkantonale Regionalbahn Vevey-Bulle-Thun vom September
1894 ist zu entnehmen, dass die Vorarbeiten so ziendich
komplet sind. Die. Linie würde nun 127,6 km. lang
werden, wovon circa 57,6 km. auf den Kanton Bern
entfallen. Die Kosten per Kilometer sind veranschlagt zu
141,850 Fr. im Mittel, was für die Strecke auf Bernergebiet

eine Summe von rund Fr. 8,170,000 ausmacht. Den
Grossratsverhandlungen zum Bcschluss von 1891 wurde ein
kilometrischer Einheitspreis von Fr. 140,000 zu Grunde
gelegt, also annähernd derselbe. Der Subventionsbeschluss
lautete auf Fr. 35,000 per km., oder auf 25 %> der
Anlagekosten oder im ganzen rund, Fr. 2,000,000.
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Nun ist aber seither die Spiez-Erlenbach-Bahn erbaut
worden und wird diesen Sommer, wie vorerwähnt, dem
Betrieb übergeben werden. Die zukünftige Simmenthalbahn
wird daher daran anschliessen müssen und nicht mehr
für sich selbständigen Anschluss in Thun suchen wollen.

Die Strecke Erlenbach-Vanel (Kantonsgrenze) ist rund
41 km. lang, wofür die Anlagekosten nach obigem Ansatz
Fr. 5,815,850 betragen. Soll die Strecke Erlenbach-
Zweisimmen (24 km.) normalspurig erstellt werden, so
ist dieser Voranschlag um etwa 1,5 Millionen Franken
zu erhöhen.

Wir haben schon eingangs dieses Berichtes auf die
fatale Lage des Simmenthaies hingewiesen, welche es ver-
unmöglicht, diese Eisenbahn ohne ausserordentliche staatliche

Unterstützung ins Leben zu rufen. Der Regierungsrat
beantragt deshalb im letzten Alinea von Art. 2 des

Beschlussesentwurfes, der Simmenthalbahn eine
Aktienbeteiligung bis auf drei Fünftel der Anlagekosten zu
gewähren.

i. Brienz-Interlaken (rechtes Ufer).
Seit 1891 sind beide Konkurrenzprojekte, die links-

ufrige und die rechtsufrige Brienzerseebahn von der
schweizerischen Bundesversammlung konzessioniert worden.
Diejenige Linie, welche zuerst finanzieren würde, sollte
die Staatssubvention erhalten. Weder die eine-noch die
andere Unternehmung hat es aber dazu gebracht. Ohne
Mitwirkung der Jura-Simplon-Bahngesellschaft ist das
Zustandekommen der einen oder andern Verbindung unmöglich.

Da sie zum Ausbau der Brünigbahn gehört, so wird
die Gesellschaft wohl diese Aufgabe erfüllen müssen.

Beide Linien waren schmalspurig projektiert; die links-
ufrige sollte 15 km. lang werden und Fr. 2,990,000 kosten,
oder Fr. 132,670 per km., die rechtsufrige eine Baulänge
von 17 km. erhalten und Fr. 3,500,000 kosten oder
Fr. 206,000 per km. Die linksufrige Bahn bedient Bönigen,
Iseltwald und den weltberühmten Giessbach; die rechtsufrige

Goldiwyl, Ringgenberg, Niederried, Oberried, Ebligen
und Brienz, wo der Anschluss an die Brünigbahn
stattfindet. Unserer Ansicht nach liegen die grösseren Interessen

bei letzterer Linie. Der Giessbach kann, wenn die
rechtsufrige Linie zu stände kommt, jederzeit mit der
Brünigbahn in Brienz zum Anschluss gebracht werden,
und umgekehrt ist, wie schon der Bericht der
Eisenbahndirektion vom 20. Februar 1891 sagt, eine linksufrige
Brienzerseebahn ohne Anschluss an die Brünigbahn in
Brienz nicht denkbar.

Der Regierungsrat teilt unsere Ansicht und hat sich
für die Aufnahme einer rechtsufrigen Brienzerseebahn in
den neuen Beschlussesentwurf entschieden. Er hat ferner,
in Betracht, dass die Jura-Simplon-Bahngesellschaft an
dem Ausbau der Brünigbahn ein wesentliches Interesse
hat, im Einverständnis mit derselben, in Art. 16 dieses
Entwurfes festgesetzt, dass der für den Durchstich des

Simplon-Tunnels zugesicherte Beitrag von einer Million
Franken um Fr. 500,000 erhöht werden solle für den Fall,
dass diese Gesellschaft sich zum Bau der rechtsufrigen
Linie Brienz-Interlaken innerhalb einer Frist von drei
Jahren, ohne Beteiligung des Staates, verpflichte.

k. Hcrzogenbuchsee Kleindietwyl oder Madiswyl.

Diese Eisenbahn bildet die Fortsetzung der Weissen-
steinbahn nach dem Gotthard. Sie hat eine ungefähre
Länge von 10 km. ; ihre Baukosten können zu Fr. 100,000
per km. oder Fr. 1,000,000 im ganzen veranschlagt werden.

Seit 1891 hat diese Linie insofern eine grössere
Berechtigung erlangt, als nun die Langenthal-Huttwyl-Bahn
Fortsetzung nach Wolhusen erhalten hat und damit nun
die Verbindung mit Luzern und dem Gotthard hergestellt
worden ist.

1. Miinster-Solotliurn.

Die Münster-Solothurn- oder Weissenstein-Bahn, von
der Eisenbahndirektion in ihrem mehrerwähnten Bericht
von 1891 zur Aufnahme in den Beschluss empfohlen,
trat eigentlich erst recht während den damaligen
Grossratsverhandlungen in den Vordergrund, als bekannt war,
dass die Stadt Solothurn, die Einwohnergemeinde und
Burgergemeindezusammen eine Subventionvon Fr. 1,400,000
bewilligt, und Private dieser Stadt Fr. 400,000 Aktien
gezeichnet hätten.

Die Weissensteinbahn wird zunächst dem Lokalverkehr
grosse Dienste leisten, dann aber auch einem bedeutenden
Transitverkehr nach dem Gotthard dienen. Sie wird in
Verbindung mit der von ihr abhängigen Zweigbahn Her-
zogenbuchsee-Kleindietwyl die Linie SelforUDelle-Luzern,
welche jetzt über Basel führt, um etwa 18 Kilometer
abkürzen und deshalb im stände sein, wenn sie als Nor-
malbahn gebaut wird, die Konkurrenz mit jener Linie
aufzunehmen. Sie wird aber auch eine wichtige Zufahrtslinie

zum Lötschberg und Simplon abgeben.
Die Baulänge der Münster - Solothurn - Bahn beträgt

19,5 km., wovon 9 km. auf Bernerboden liegen. Die
grössten Steigungen sind auf der Nordrampe 27°/oo, auf
der Südrampe 30 °/oo. In ihrem höchsten Punkte bei
Gänsbrunnen befindet sich die Bahn 739 in. über Meer,
210 m. über der Station Münster und 303 m. über dem
Bahnhof Alt-Solothurn. Die Jurakette soll zwischen
Gänsbrunnen und Oberdorf vermittelst eines 3150 m. langen
Tunnels durchquert werden.

Die Anlagekosten sind von Herrn Gotthardbahndirektor
Dietlcr in seinem betriebstechnischen Gutachten
veranschlagt worden auf Fr. 5,700,000 im ganzen, oder Fr.
292,300 per km. Auf den Kanton Bern entfällt ein
Anlagekapital von Fr. 1,926,000 oder Fr. 214,000 per km.

m. Delsberg-Oensingen und

n. Oensingen-Langentlial.

Im November 1891 reichten die Herreu Kummer &
Egger in Aarwangen beim schweizerischen
Eisenbahndepartement ein Konzessionsgesuch für eme Normalspurbahn

Langenthal - Oensingcn ein, und im April gleichen
Jahres Herr Ingenier Beyeler in Bern -ein solches für
eine Schmalspurbahn von Langenthal durch die Balsthaler-
klus nach Waldenburg, Mümliswyl und Münster; letztere
war in der Hauptsache als Strassenbahn projektiert.

Die erstere Verbindung ist als Teilstück einer
zukünftigen internationalen Transitlinie gedacht, während
die andere ein vollständiges Schmalspurbahnnetz anstrebte,
und so den Charakter einer Lokalbahn erhalten sollte.

Durch Bundesbeschluss vom 17./28. Juni 1893 wurde
den Herren Kummer und Egger die Konzession für die
Eisenbahn von Langenthal nach Oensingen vorläufig auf
ein Jahr erteilt, dagegen unterm 22. Dezember gleichen
Jahres diejenige für die Schmalspurbahnen durch die
Balsthalerklus verweigert.

Die erteilte Konzession wurde seither wiederholt
verlängert, letztmals unterm 14. Juli 1896 um zwei Jahre,
d. h. bis 29. Juni 1898.
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Ein Initiativ-Komitee erhielt sodann unterm 23. März

1896 die Konzession für eine Normalbahn Delsberg-Oen-
singen.

Daneben besteht zudem ein Initiativkomitee für eine
Eisenbahn von Langenthal nach Wauwyl, welchem von
der Bundesversammlung am 23. Dezember 1891 die
Konzession und unterm 4. Januar 1895 Fristverlängerung
derselben um drei Jahre bis 23. Dezember 1897 erteilt
wurde.

Im Namen der drei Konzessionäre teilte nun ein von
ihnen bestellter Ausschuss unterm 24. Dezember abhin
mit, dass sich dieselben geeinigt hätten, zur Förderung
ihrer Projekte gemeinsam vorzugchen und ersuchte um
Aufnahme der drei Linien in den neuen Beschluss unter
folgenden Gesichtspunkten :

Der Staatsbeitrag sei

a) im allgemeinen nach Möglichkeit zu erhöhen und
b) für die Tunnelstrecken, den grossen Kosten der¬

selben proportional, zu erhöhen.

Ueber Projekte und Kosten der drei Linien können
wir folgende Angaben machen:

1. Delsberg-Oensingen.
Ausser der Uebersichtskarte in 1 : 100,000 liegen zum

Konzessionsgesuch keine Grundlagen für die Beurteilung
des Projektes in technischer und finanzieller Richtung vor.

Nach der Karte würde die Linie, den etwa 7 km.
langen Tunnel durch den Jura inbegriffen, 34,5 km. lang
werden, wovon aber nur ungefähr 18 km. im Kanton
Bern liegen. Die Nordrampe zwischen Delsberg und dem

Eingang des Tunnels hat eine Länge von circa 13,5 km.
und die Südrampe zwischen Hammer und Oensingen eine
solche von 14,5 km. Die Maximalsteigung soll 16 °/#o

nicht überschreiten. Etwa 4,5 km. Tunnel befinden sich
auf Bernergebiet.

Rechnet man die Anlagekosten per km. offener Bahn
auf durchschnittlich Fr. 180,000 und für den Tunnel auf
Fb. 700,000, so ergiebt sich ein Anlagekapital von Fr.
9,850,000 für die ganze Linie und von Fr. 5,580,000 für
die Strecke im Kanton Bern.

2. Langentlial-Oensingen.
Die bauliche Länge der Bahn ist 12,4 km., davon im

Kanton Bern 10 km.; die Maximalsteigung beträgt 14°/oo
und der Minimalradius 350 Meter. Bei Aarwangen
überschreitet die Linie die Aare mit einer 110 Meter
langen Hochbrücke. Es sind daselbst auch zwei Stationen
vorgesehen und zwar je eine auf dem linken und dem
rechten Flussufer.

Die Anlagekosten sind veranschlagt zu Fr. 3,300,000
im ganzen oder zu 266,000 Fr. per km.

Die Eisenbahnlinie Delsberg-Oensingen-Langenthal
bezweckt, ähnlich wie die Münstcr-Solothurn-Bahn, die
Hebung des Lokalverkehrs der von ihr durchzogenen Gegenden

und die Abkürzung der GotthardVerbindungen. Erstere
Aufgabe erfüllt sie besser als die Weissenstcinbahn, da
sie eine grössere Zone als diese dem Lokalverkehr er-
schliessen wird. Sie wird auch gegenüber jener Bahn als
internationale Transitlinie den Vorteil der geringeren
Steigungen aufweisen. Dagegen sind die damit erzielten
Abkürzungen nicht ausschlaggebend und erfordert diese Linie
auch einen längeren Juradurchstich und damit verbunden
nicht unerhebliche Mehrkosten.

3. Langenthal -Wauwil.
Diese Linie wurde im Dezember 1891 konzessioniert.

Es liegen über dieselbe keine weiteren technischen An¬

gaben vor als eine Uebersichtskarte in 1 : 100,000. Im
Schreiben vom 24. Dezember 1896 teilen die
Interessenten mit, dass die Linie nach dem Projekt der
Centraibahn circa 20 km. lang werde, von denen 10 km. im
Kanton Bern liegen. Diese Bahn mag etwa Fr. 2,000,000
im ganzen oder Fr. 100,000 per km. kosten.

Da von den Interessenten seit 1891 keine weiteren
Schritte als zur Erneuerung der Konzession gethan worden

sind, so glaubte man hierseits annehmen zu dürfen,
dass sie auf das Zustandekommen dieser Bahn kein grosses
Gewicht legten, umsoweniger, als ja indessen die Lan-
genthal-Huttwil-Bahn zur durchgehenden Linie nach Wol-
husen ausgebaut worden ist und die Vermittlung des
Verkehrs mit Luzern und dem Gotthard übernommen hat.

Eine Langenthal-Wauwil-Bahn würde deshalb den
Interessen des Kantons Bern zuwiderlaufen, da sie diesen
Verkehr ableitet. Abgesehen von Langenthal hätte einzig
noch Melchnau ein Interesse an dieser Eisenbahn; ihre
Anlage wäre dagegen eine sehr kostspielige. Der
Regierungsrat hat darum diese Linie nicht in den Beschlusses-
Entwurf aufgenommen.

o. Tramlingen-Brenleux, mit Aiiscliluss an die
Saignclégier-Chaux-de-Fonds-Bahn.

Die Bedeutung der Tramelan - Breuleux - Saignelégier-
Bahn ist noch immer die gleich grosse wie anno 1891
und es darf diese Linie deshalb im neuen Beschluss nicht
unberücksichtigt bleiben.

Die beiden Konkurrenzprojekte, dasjenige des Initiativ-
Komitees für die Tramelan-Breuleux-Noirmont-Bahn und
jenes der Direktion der Saignelégier-Chaux-de-Fonds-Bahn
über les Breuleux nach Emibois oder über le Cernil und
Cerlatez direkt nach Saignelégier, unter Beiseitelassung von
les Breuleux, sind noch auf dem nämlichen Punkte wie
anno 1891, obschon nun die Saignelégier-Chaux-de-Fonds-
Bahn seit 3 Jahren dem Betrieb übergeben ist. Beide
Unternehmungen haben jeweilen ihre Konzession verlängern
lassen, sind aber sonst um keinen Schritt weiter gekommen,
wenn man nicht die Aufstellung der Varianten von les Breuleux

nach Emibois und über les Reusilles nach les Breuleux
als solchen bezeichnen will.

Die Schmalspurbahn Tramelan-les Breuleux-Noirmont
hat eine Projektlänge von 15,3 km. Die Anlagekosten
sind zu Fr. 52,000 per km. oder [im ganzen zu Fr. 795,600
veranschlagt.

Die Variante nach Emibois ist um circa ein Kilometer
kürzer und diejenige über le Cernil und Cerlatez sogar
nur etwa 11 km. lang. Die Anlagekosten per km. bleiben
sich für alle drei Projekte so ziemlich gleich. Die letztere
Variante fällt ausser Betracht, da sie eine der gewerbereichsten

Ortschaften der Freiberge, les Breuleux, beiseite
lässt. Dagegen wird die eine oder andere der beiden ersten
Linien den Freibeigen die gewünschte Lösung bringen.

p. SsRgiielégier-GIovelier.

Das Initiativkomitee für diese Regionalbahn (welche
die Fortsetzung der Chaux-de-Fonds-Saignelégier-Bahn nach
Glovelier bildet, zur Verbindung mit Pruntrut und Delsberg)

hat im Jahre 1894 eine Expertise über die 3
aufgestellten Vorprojekte, nämlich 1. Glovelier-Bollman-Mont-
faueon, 2. Glovelier-St. Brais-Monfaucon und 3. Glovelier-
Undervelier-La Joux-Montfaucon vornehmen lassen, und
es hat sich diese Expertise für das erste Tracé
ausgesprochen. Dasselbe zieht sich zunächst von Saignelégier
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nach Bémont, schlägt von hier den Thalweg ein, lässt
Montfaucon beiseite und folgt nun dem Laufe des Ta-
bcillon (Bollmansthal) bis Glovelier. Bei der Bollmans-
mühle ist ein Kehrtunnel projektiert. Keine Ortschaften
werden direkt berührt, dagegen wird jede derselben eine
Station erhalten.

Die Bahn ist schmalspurig projektiert (Spurweite 1

Meter), hat einen Minimalradius von 120 Meter und ein
Maximalgefälle von 40 °/oo. Die Länge der ganzen Linie
beträgt 20,7 km., diejenige des Kehrtunnels 1,115 km.;
die Anlagekosten sind zu Fr. 99,500 per km. oder zu
Fr. 2,050,000 im ganzen veranschlagt.

Das Initiativkomitee sucht im Schreiben vom 24. Dez.
1896 um eine staatliche Subvention von Fr. 35,000 per
km. oder für 21 km. von total 735,000 Fr. nach. Es
wird darin auf den schwierigen Bau hingewiesen und
mitgeteilt dass neuere Berechnungen einen kilometrischen
Einheitspreis von über 100,000 Fr. ergeben hätten.

Im vorliegenden Beschlussesentwurf ist von den um
die Staatssubvention sich bewerbenden Schmalspurbahnen
einzig der Simmenthalbahn eine ausnahmsweise Behandlung

zu teil geworden. Wir haben die Gründe hiefür
schon angeführt. Der Regierungsrat hielt es deshalb
nicht für notwendig, weitere Ausnahmen in den
Beschlussesentwurf einzuflechten.

q. Pruntrut-Bonfol.

Das Initiativkomitee hat vor zwei Jahren ein definitives

Bauprojekt für diese Bahn ausarbeiten lassen, und
der Staat hat daran den üblichen Beitrag von Fr. 250
per km. bewilligt und ausbezahlt, aber das Projekt bis
jetzt noch nicht zu Gesicht bekommen. Dagegen hat das
Komitee einen Statutenentwurf, einen Entwurf Ueberein-
kunft mit einer Bauunternehmung und eine Rentabilitätsberechnung

an die Eisenbahndirektion eingesandt, welche
diese Akten vorläufig prüfte und dem Komitee mit ihren
Bemerkungen zurückstellte. Seitherige Vorgänge sind uns
in dieser Angelegenheit unbekannt.

Laut dem Bericht der Eisenbahndirektion vom Februar
1891 sollte die Eisenbahn Pruntrut-Bonfol schmalspurig
gebaut werden. Sie sollte auf eigenem Bahnkörper laufen,
sich aber an die Staatsstrasse anlehnen. Als Spurweite
war 0,6 Meter projektiert. Die Linie sollte circa 13 km.
lang werden und per km. etwas mehr als Fr. 44,000, im
ganzen also etwa Fr. 570,000 kosten. Das schweizerische
Eisenbahndepartement hat sich beir Konzessionserteilung
vorbehalten, nach Abschluss der definitiven Studien über
die Spurweite zu entscheiden.

r. Pruntrut-Dainvant.

Von dieser Verbindung hat seit ihrer Erwähnung bei
den Verhandlungen des Grossen Rates über den Beschluss
von 1891 nichts mehr verlautet. Sie hat aber heute noch,
wie damals, ihre Berechtigung und ist deshalb in den

neuen Beschlussesentwurf aufgenommen worden.
Wir erinnern hier daran, dass die PruntrutrDamvant-

Balm circa 16 km. lang und per km. nicht mehr als
Fr. 50,000, oder im ganzen also etwa Fr. 800,000
kosten würde.

Auf Grundlage der im vorstehenden Bericht gemachten
technischen Angaben über die verschiedenen in Frage
kommenden Eisenbahnprojekte, sowie unter Berücksichtigung

der für einzelne derselben in Anschlag zu bringenden
besondern Faktoren, würden sich die Subventionen

für die einzelnen Objekte nach einer approximativen
Berechnung auf folgende Summen belaufen :

1. Bern-Neuenburg, via Cornaux,
bernischer Teil, incl Fr. 2,739,200

2. Bern-Worb (durchs Worblenthal), via
Enggistein » 850,000

3. Goldbach-(Ramsei) Sumiswald-Huttwyl,
mit Abzweigung von Sumiswald nach
Wasen » 1,325,000

4. Hasle-Konolfingen » 924,000
5. Rem-Thun durch den Amtsbezirk Sef-

tigen » 960,000
6. Spiez (Wimmis) - Frutigen » 880,000
7. Frutigcn-Brieg(Lötschenbergbahn),

bernischer Teil; mit 2,3 km. kleineren
Tunnels und 1,5 km. langem
Kehrtunnel bei Lauenen, aber ohne den
Lötsclibergdurchstich » 1,780,000

8. Simmenthalbahn nach Saanen-Waadt,
bernischer Teil » 3,489,500

9. Brienz-Interlaken (rechtes Ufer), im
Sinne von Art. 16 des Beschlusses-Ent-
wurfes » 500,000

10. Herzogenbuchsee - Kleindietwil oder
Madiswil » 400,000

11. Münster-Solothurn, bernischer Teil » 720,000
12. Delsberg-Oensingen, bernischer Teil,

wovon 4,5 km. Juratunnel » 1,890,000
13. Oensingen-Langenthal, bernischer Teil » 800,000
14. Tramlingen-LesBreuleux, mitAnschluss

an die Saignelégier - Chaux-de-Fonds-
Bahn » 320,000

15. Saignelégier-Glovelier, mit 1,115 km.
langem Kehrtunnel » 935,500

16. Pruntrut-Bonfol 228,000
17. Pruntrut-Damvant » 320,000

Zusammen Fr. 19,061,200
Hiezu kommen noch :

Für Konolfingen-Thun Fr. 669,000
» den Simplondurchstich » 1,000,000
» » Lötschbergdurchstich » 1,000,000

Total: Fr. 21,757,200

Die projektierte Aktienbeteiligung seitens des Staates bei
dem Baue neuer Eisenbahnen beträgt mehr als das Doppelte
der Subventionen, welche infolge des Volksbeschlusses vom
5. Juli 1891, wenn derselbe vollständig zur Ausführung
gelangt wäre, hätten ausgerichtet werden müssen, sie erreicht
aber doch nur etwa die Hälfte der Summe, welche der Staat
Bern bis zum Jahr 1890 für die Ausbilduug des
Eisenbahnnetzes im Kanton aufgewendet hat. Die Staatsbeteiligung

bei der Ostwestbahn, der Staatsbahn, der Bern-
Luzern-Bahn und bei den Jurabahnen betrug schliesslich
nahezu vierzig Millionen, von denen bekanntlich lange Zeit
ein grosser Teil als stark gefährdet oder geradezu verloren
betrachtet wurde. Das ganze zu den genannten Eisenbahnzwecken

aufgewendete Kapital ist aber dem Staate wieder
eingegangen, durch Verkauf der Bern-Luzern-Bahn um 14

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Bates. 1897.

Millionen und die infolge der bekannten Fusion dem Staate
angefallenen Prioritätsaktien derJura-Simplon-Bahn, die dem
Bunde gegen 3 % eidgenössische Rente im Nominalbetrage

3
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von Fr. 25,333,000 verkauft worden sind. Die Erfahrungen,
die der Kanton Berti bis jetzt auf dem Gebiete des
Eisenbahnbaues gemacht hat, sind demnach sehr zufriedenstellende

und berechtigen zu der Hoffnung, dass auch neue
Yerpflichtungen des Staates zum Zwecke der Erweiterung
des bernischen Eisenbahnnetzes für ihn finanzielle Nachteile

von erheblichem Betrage nicht zur Folge haben werden.

Beruhigend in dieser Hinsicht ist auch die Thatsache,
dass der Staat Bern seinen neuen Verpflichtungen, die er
durch den vorliegenden Beschluss übernimmt, aus eigenen
Mitteln wird nachkommen können, ohne, wie früher, den
Weg der Anleihe betreten zu müssen. Zu diesem Zwecke
stehen ihm 20 à 21 Millionen zur Verfügung, bestehend
in Wertschriften, die jederzeit realisierbar sind und in
Vorschüssen, deren Rückzahlung in den nächsten Jahren
successive erfolgen wird.

Die Wirkung der vorgesehenen Aktienbeteiligung auf
die jährlichen Einnahmen und Ausgaben des Staates
lassen sich nicht genau berechnen. In den ersten Jahren
wird dieselbe eine nicht bedeutende sein, sondern erst
nach und nach, wie die einzelnen Eisenbahnprojekte zur
Ausführung und die Subventionen zur Auszahlung gelangen,
wird sich der Einfluss derselben auf die laufende
Verwaltung geltend machen. Es ist anzunehmen, dass.zeit¬
weilig eine Zinseinbusse für die Staatskasse eintreten
wird, da die Aktien während der Bauzeit keine Dividende
abwerfen werden und nicht zu erwarten ist, dass alle
mit Staatsbeteiligung erbauten Linien sofort nach ihrer
Eröffnung einen normalen Aktienzins ausrichten können.
Dagegen berechtigen die bei uns selbst wie anderwärts
gemachten Erfahrungen zu der Annahme, dass Zinseinbussen
der ersten Jahre durch Mehrerträgnisse der spätem Jahre
ausgeglichen werden. Dafür spricht auch die unleugbare
Thatsache, dass der Eisenbahnverkehr immer noch im
Zunehmen und der Wert der Eisenbahnen in fortwährender
Steigerung begriffen ist. Dies würde für die bemischen
Eisenbahnen namentlich dann zutreffen, wenn nach
gesichertem Simplondurchstich die Lötschbergbahn erstellt
werden sollte, die voraussichtlich nicht nur von Anfang

an das auf sie verwendete Kapital voll verzinsen, sondern
auch auf die Rendite anderer vom Staate Bern unterstützter
Eisenbahnen den günstigsten Einflussausüben würde.

Sollte aber auch durch die Ausrichtung der im
Beschlussesentwurf vorgesehenen Eisenbahnsubventionen für
die Staatskasse vorübergehend eine Einbusse entstehen,
so wird dieselbe vollständig kompensiert durch die
Vorteile, welche Landwirtschaft, Handel und Gewerbe,
überhaupt die gesamte Volkswirtschaft, aus dem Bau der
neuen Eisenbahnen ziehen würde. Eine rein fiskalische
Behandlung der Eisenbahnangelegenheiten lag überhaupt
bisher nicht in der bernischen Eisenbahnpolitik und wäre
um so weniger gerechtfertigt, als die ungezählten Millionen,
die der Staat Bern auf Strassenbauten, Entsumpfungen,
Flusskorrektionen, Wildbachverbauungen u. s. w. verwendet
hat und noch verwendet, nicht nur zinslos sind, sondern
den Staat mit noch immer sich steigernden Unterhaltungskosten

belasten. Es ist übrigens nicht ausser Acht zu
lassen, dass die Verbesserungen der Verkehrseinrichtungen
eines Landes auf die Erhöhung der Steuerkraft des Volkes
von wesentlichem Einflüsse sind, dass dabei auch der
Fiskus seine Rechnung findet, wofür im Kanton Bern die
Thatsache ein entsprechendes Zeugnis ablegt, dass sich
in den letzten 30 Jahren der Ertrag der direkten Steuern
um nahezu zwei Millionen gehoben hat.

Bern, den 20. Januar 1897.

Namens der Direktion der öffentlichen Bauten
und der Finanzdirektion:

Seheurer.
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Entwurf der Staatswirtschaftskommission und der Anträge des Regierungsrates
Spezialkommission ^ _ 1onnv vom 20. Januar 1897.

vom 19. Januar 1897.

Beschluss
betreffend

die Beteiligung des Staates am Bau

neuer Eisenbahnlinien.

Der Grosse Bat des Kantons Bern,

auf den Antrag des Regierungsrates,

beschliesst :

Art. 1. Der Staat beteiligt sich am Bau der
nachgenannten Eisenbahnen im Verhältnis und unter den
Bedingungen, wie sie in diesem Beschluss niedergelegt
sind :

a. Bern-Neuenburg (eventuell via Cornaux).
b. Bern-Worb (durchs Worblenthal) mit Anschluss an

die Burgdorf - Thun - Bahn.
c. Goldbach (Ramsey) - Sumiswald • Huttwyl mit

Abzweigung von Sumiswald nach Wasen.
d. Hasle-Konolfingen-Thun.
e. Bern-Thun durch den Amtsbezirk Seftigen.
f. Spiez-Frutigen.
g. Frutigen-Brieg (Lötschbergbahn).
Tl. Lauterbrunnen - Visp - (Breithornbahn).
i. Simmenthalbahn nach Gstaad - Saanen-Waadt.

Je. Interlaken - Brienz (rechtes Ufer).
I. Herzogenbuchsee-Kleindietwyl oder Madiswyl.

m. Mtinster-Solothurn.
n. Delsberg-Oensingen.
o. Oensingen-Langenthal.
p. Tramlingen-Breuleux, mit Anschluss an die Saigne-

légier-La Chaux-de-Fonds-Bahn.
q. Saignelégier-Glovelier.
r. Pruntrut-Bonfol.
s. Pruntrut-Damvant.

Art. 1. Der Staat beteiligt sich am Bau der
nachgenannten Eisenbahnen im Verhältnis und unter den
Bedingungen, wie sie in diesem Beschluss niedergelegt
sind :

a. Bern-Neuenburg (via Cornaux).
b. Bern-Worb (durchs Worblenthal)-Enggistein.
c. Goldbach (Ramsey) - Sumiswald - Huttwyl mit

Abzweigung von Sumiswald nach Wasen.
d. Hasle-Konolfingen-Thun.
e. Bern-Thun durch den Amtsbezirk Seftigen.
f. Spiez (Wimmis)-Frutigen.
g. Frutigen-Brieg (Lötschbergbahn).
h. Simmenthalbahn nach Saanen-Waadt.
i. Interlaken-Brienz (rechtes Ufer).

Je. Herzogenbuchsee-Kleindietwyl oder Madiswyl.
I. Münster-Solothurn.

m. Delsberg-Oensingen.
n. Oensingen-Langenthal.
o. Tramlingen-Breuleux, mit Anschluss an die Saigne-

légier-La Chaux-de-Fonds-Bahn.
p. Saignelégier-Glovelier.
q. Pruntrut-Bonfol.
r. Pruntrut-Damvant.

Die Breithornbahn (Lauterbrunnen-Visp) hat nur dann
Anspruch auf staatliche Beteiligung, wenn das Projekt
der Lötschbergbahn als definitiv gescheitert zu
betrachten ist. Es ist Sache des Grossen Rates, hierüber
Beschluss zu fassen.
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Art. 2. Die Beteiligung bei den in Art. 1 aufgezählten
Linien geschieht durch Uebernahrae von Aktien und
zwar darf dieselbe betragen:

a. Bei den normalspurigen Bahnen 40 % des
Anlagekapitals der auf bernischem Gebiete gebauten
Bahnstrecke, jedoch höchstens Fr. 80,000 per Kilometer.

b. Bei den schmalspurigen Bahnen 40 % des
Anlagekapitals der auf bernischem Gebiete gebauten
Bahnstrecke, jedoch höchstens Fr. 40,000 per Kilometer.

Bei normalspurigen Bahnen, deren Anlagekosten
weniger als Fr. 125,000 per Kilometer betragen, darf die
Beteiligung des Staates bis auf Fr. 50,000 per Kilometer
der auf bernischem Gebiete gebauten Bahnstrecken
erhöht werden.

Bei normalspurigen Bahnen kann ausserdem eine
besondere Beteiligung des Staates bis auf Fr. 100,000 per
Kilometer der auf dem Gebiete des Kantons Bern
liegenden Tunnelstrecken gewährt werden.

Ausnahmsweise kann der Grosse Rat der Simmen-
thalbahn, der Bahn Spiez - Frutigen und derjenigen
Saignelégier-Glovelier eine Aktienbeteiligung bis auf 60°/o
der Anlagekosten gewähren.

Ebenso kann er bei den Linien Bern-Neuenburg,
Münster-Solothurn und Gstaad-Saanen-Waadt (letztere im
Falle des NichtZustandekommens der durchgehenden
Simmenthalbahn) innerhalb seiner Kompetenz die
Staatsbeteiligung entsprechend erhöhen.

Art. 3. Einer normalspurigen Lötschbergbahn wird
ausser der in Art. 2 vorgesehenen Aktienbeteiligung des
Staates ein Betrag von einer Million Franken für den
Alpendurchstich zugesichert.

Die Bedingungen für diese finanziellen Beteiligungen
und der Zahlungsmodus sind durch den Grossen Rat
festzusetzen.

Art. 4. Bei der Festsetzung der Höhe der
Aktienbeteiligung hat der Grosse Rat einerseits auf die
Wichtigkeit der neu zu erstellenden Linien und auf die für
dieselben von der beteiligten Landesgegend gebrachten
Opfer, sowie deren Leistungsfähigkeit, andrerseits auf
die Schwierigkeiten und Kosten des Baues Rücksicht
zu nehmen.

Der Grosse Rat kann ferner auf das Begehren der Beteiligten

jede Unternehmung in betriebsfähige Abschnitte
einteilen und diesen einen verhältnismässigen Anteil des
für die ganze Linie bewilligten Beitrages zuweisen.

Art. 5. Die in Art. 2 zugesicherte Staatsbeteiligung
darf in der Regel nur bewilligt werden, wenn höchstens
ein Drittel des Anlagekapitals auf dem Anleihensweg
aufzubringen bleibt. Ausnahmsweise kann der Grosse
Rat die Aufnahme von Anleihen bis auf die Hälfte des
Anlagekapitals bewilligen, wenn infolge besonderer
Umstände das Zustandekommen einer Bahnlinie nur auf
diesem Weg möglich ist.

Zu den Privataktienzeichnungen dürfen Zeichnungen
von Unternehmern für Leistungen oder Lieferungen
zum Bau oder zur Ausrüstung der Bahn nicht gerechnet
werden.

Wenn von Gemeinden auf Rechnung ihrer
Aktienbeteiligung Naturalleistungen in Land, Holz und
dergleichen zugesichert werden, so ist deren Barwert amtlich
zu schätzen, und es darf kein höherer Betrag als der
daherige Schatzungswert in Rechnung gestellt werden.

Anträge des Regierungsrates.
Zustimmung.

Zustimmung.

Zustimmung.

Zustimmung.
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Art. 6. Als Anlagekapital im Sinne dieses Beschlusses
gilt der Gesamtbetrag der für den Bau der Bahn und
die Beschaffung des Betriebsmaterials verwendeten Kosten.

Art. 7. Die Staatsbeteiligung wird nur Gesellschaften
zugesichert, deren Statuten vom Grossen Rat genehmigt

sind.

Art. 8. Die Aktien des Staates stehen den übrigen
Aktien gleich, geniessen die gleichen Rechte wie diese
und sind im weitern bezüglich des Stimmrechts keiner
Beschränkung unterworfen (Art. 640 O. R. und Art. 22
des Bundesgesetzes vom 27. März 1896).

Wenn bevorrechtete Aktien geschaffen werden, so
sind die Aktien des Staates in jede Klasse in gleichem
Verhältnisse zu verteilen, wie diejenigen der beteiligten
Gemeinden und Privaten, und wenigstens zur Hälfte der
bevorrechteten Klasse zuzuteilen.

Art. 9. Die Einzahlung der Aktien des Staates
geschieht zu vier Fünftel nach Massgabe der Statuten der
betreffenden Gesellschaften gleich wie die Einzahlung
der übrigen Aktien. Der letzte Fünftel wird erst bezahlt,
wenn nach Inbetriebsetzung der Bahn ein dem
Regierungsrat vorzulegender Ausweis über die Verwendung
des Baukapitals die regierungsrätliche Genehmigung
erhalten hat.

Art. 10. Der Staat hat das Recht, in den
Verwaltungsrat der betreffenden Gesellschaft ein bis vier
Mitglieder zu wählen.

Von diesen Mitgliedern darf kein Aktienbesitz
gefordert werden.

Art. 11. Keine dieser Gesellschaften darf ohne
Ermächtigung des Grossen Rates mit einer andern Gesellschaft

eine Fusion eingehen oder ihre Konzession an
eine andere Gesellschaft abtreten.

Wird dieser Bestimmung zuwidergehandelt, so ist der
Staat berechtigt, von seiner Aktienbeteiligung
zurückzutreten und allfällige auf seine Aktien geleistete
Zahlungen zurückzufordern, wogegen er die Aktien der
Gesellschaft zur Verfügung zu stellen hat.

Art. 12. Bevor der Bau einer Linie begonnen wird,
ist dem Grossen Rat ein Finanzausweis einzureichen
und es darf mit dem Bau erst dann begonnen werden,
wenn dieser Finanzausweis vom Grossen Rat als
genügend anerkannt ist. Die für die Bauausführung
getroffenen Dispositionen, sowie die wichtigeren Bau- und
Lieferungsverträge unterliegen der Genehmigung durch
den Regierungsrat. Wird diesen Vorschriften keine
Folge gegeben, so fällt die Beteiligungszusage für die
betreffende Linie dahin.

Art. 13. Die Regierung wird ermächtigt, sich bei
Projektstudien für die in diesem Beschluss genannten
Linien bis zum Belauf von höchstens Fr. 250 per
Kilometer vorschuss weise, d. h. auf Rechnung der
Aktienzeichnung des Staates zu beteiligen, wenn ein
staatliches Interesse vorliegt, die technischen und finanziellen
Verhältnisse des betreffenden Unternehmens klar zu
stellen, und wenn von Gemeinden und Privaten an die
daherigen Ausgaben wenigstens ebensoviel beigetragen
wird.

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1896.

Anträge des Regierungsrates.
Zustimmung.

Zustimmung.

Zustimmung.

Zustimmung.

Zustimmung.

Zustimmung.

Zustimmung.

Zustimmung.
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Art. 14. Die in diesem Beschlüsse zugesicherte
Beteiligung des Staates fällt für diejenigen Strecken dahin,
für welche nicht innerhalb 10 Jahren von der Annahme
dieses Beschlusses durch das Volk an gezählt, der in
Art. 12 vorgesehene Finanzausweis geleistet wird.

Art. 15. Der Grosse Rat ist ermächtigt, innerhalb
seiner verfassungsmässigen Kompetenz und unter
Anwendung der Bestimmungen dieses Beschlusses auch solche
Eisenbahnlinien zu subventionieren, welche in Art. 1

hievor nicht aufgezählt sind.

Art. 16. Wenn vor Ablauf der in Art. 14 bestimmten
Frist das Bedürfnis für neue Eisenbahnlinien sich geltend
macht, welche in Art. 1 nicht aufgezählt sind, und bei
denen die staatliche Beteiligung die Kompetenz des
Grossen Rates übersteigen würde, so hat derselbe dem
Volke einen bezüglichen Ergänzungsbeschluss vorzulegen.

Art. 17. Dieser Beschluss findet auch auf die Bahnlinie

Saignelégier- Chaux -de -Fonds Anwendung in dem
Sinne, dass der durch Grossratsbeschluss vom 21. August
1893 bewilligte Vorschuss von Fr. 300,000 in eine
Aktienbeteiligung von gleichem Betrag umgewandelt wird und
mit dem Vorbehalt, dass die Vorschriften dieses
Beschlusses, namentlich die Art. 8 und 10, analoge
Anwendung finden.

Art. 18. Der der Jura - Simplon-Bahngesellschaft
durch den Volksbeschluss vom 5. Juli 1891 für den
Durchstich des Simplon-Tunnels zugesicherte Beitrag
von einer Million Franken wird um Fr. 500,000 erhöht für
den Fall, dass diese Gesellschaft sich zum Bau der
rechtsufrigen Linie Brienz-Interlaken innerhalb einer Frist
von drei Jahren, ohne Beteiligung des Staates, verpflichtet.

Falls eine schon bestehende Eisenbahngesellschaft
sich zum Bau einer andern der in Art. 1 vorgesehenen
Linien verpflichtet, so ist der Grosse Rat ermächtigt,
die vorstehend festgesetzten Bedingungen über die
Beteiligung des Staates je nach den Umständen abzuändern.

Art. 19. Durch diesen Beschluss werden aufgehoben :

1. Der Volksbeschluss vom 5. Juli 1891.
2. Der Grossratsbeschluss vom 6. Februar 1896 be¬

treffend die Aktienbeteiligung des Staates bei der
Thun-Konolfingen-Bahn.

Art. 20. Dieser Beschluss tritt nach dessen
Annahme durch das Volk in Kraft.

Bern, den 19. Januar 1897.

Namens der Grossratskommission

F. Biihlinann.

Namens der Staatswirtschaftskommission

der Präsident

Biihler.

Anträge des Regierungsrates.
Zustimmung.

Zustimmung.

Zustimmung.

Zustimmung.

Zustimmung.

Zustimmung.

Zustimmung.

Bern, den 20. Januar 1897.

Im Namen des Regierungsrates

der Vicepräsident

Ritscliard,

der Staatsschreiber

Kistler.
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^rgcfintê bcr gtucitcn ^Beratung &bäni»mmgsitnMge fees ilfgtmmgôi-ates uni» bei*

big jutu § 32 (numneßr § 31).

(27. 9tobentber 1895.) bom 20. 9tobember 1895 unb 17./18. îlobember 1896.

Dclît'ct
Betreffenb

bie JyCHCfovbitmtg.

3>er #roße ^laf 5cs fanions "gSern,

in ßrtoägung,
baß bie geuerorbnung born 25. fflîai 1819 beim SJolle

bielfacß in IBergeffenßeit geraten unb jubem in ber=

fc^iebenen ißrer ÎBeftimmungen ber ïïlebifion bebiirftig ift,

in 9lugf üßrun g

bon § 45 differ 4 beg ©efeßeg über bie lantonale
Sranbberficßerungganftalt bom 30. äöeinmonat 1881,

b ef cß ließt :

I. SfUjjemeine ^ovfrfjvifteti jttr £>aitb=

ljrtliuitj} ber ^ctterpoltjei.
§ 1. Sebermann ßat bie Sßftiißt, mit geuer unb Sicßt

forgfättig umjugeßen. @g gelten biegfaHg inêbefonbere
naißfolgenbe IBorfcßriften.

§ 2. $n ©eßeunen, Stallungen, Sftricßen, Sd)ußßen unb
in allen übrigen ütäumlicßleiten, too |>eu, Stroß, Sßäßne,
fpabern ober anbere leießt fenerfangenbe Stoße aufbe»
toaßrt ober berarbeitet werben, namentlidß aueß in §olj=
bearbeitungêlolalen, ift ber ©ebraueß offenen Sicßteg unb
bag llmßertragen bon glüßenben flößten unterfagt.

@g foHen an foleßen Stätten nur gefdßloffene Sampen
ober Saternen bertoenbet toerben, toelcße ftetö in gutem,
feuerfießerem ,3uftanbe ju ßatten finb.

$ebc Familie foil im SBefiße minbeftens einer guten
Saterne fein; too SSieß geßalten wirb, follen beren

toenigftenë jtoei borßanben fein.

§ 3. 3n ÜJlüßlen bürfen jur Nachtarbeit nur Sicßerßeitg=
laternen (Sabß'ftße Sampen) ober elettrifcßeg Sicßt ber=
toenbet toerben.

§ 4. $n ben îlrbeitsrâumen ber fpeeßtereien bon$lacßg=
fpinner.ien barf meber geuer noeß Sicßt geßalten toerben.
Sie Oefen finb bon außen ju ßeijen, unb bie löeleucßtung
für Nachtarbeit, elettrifcßeg Sicßt auggenommen, ift bor
ben fjenftern auf geeignete Slrt anzubringen.
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§ 5. gm ben in § 2 erwähnten fRâumïtc^ïetlert, fowie bei
beu Sacharbeiten unb beim Buflaben bon biraem gutter
ober ©etreibe ift baë Stauchen berboten.

§ 6. gn ©egenben, Welche bem göhnwinb auSgefeijt finb,
barf zur gö^njeit im greien »eber gefeuert noch gerammt
werben. gür bie Unterhaltung ftarler geueruttgen im gttnern
ber ©ebäube, wie ber Bäctereien, Schmieben, potelé îc.,
Wäljrenb beê göIjnS ift eine befonbere BewiEigung
ber Ortëpolizei einzuholen, tnel^e nur unter ber Be=

bittgung erteilt Werben barf, bafj für bie betreffenben
©ebäuhe unb bie aEenfaES gefä^rbeten Bachbargebäube
eine eigene gö^ittnacEje organisiert, Seitern angeftetlt unb
SBafferborräte auf beu Sägern bereit gehalten Werben.

Sie Ortëpolizei ift befugt, bei bropenber ©efatjr für
einzelne ober für fämtliche geuerftätten baS 3tnmad)en
unb Unterhatten bon geuer gänzlich ju uttterfagen.
äBiberhanblungen gegen eine berartige Verfügung ber

Ortê^oïigci ftüb ftrafbar gleich ben 2öiber|anblungen
gegen ben übrigen gnljalt biefeë Paragraphen.

gür Drtfthoften, welche bem göhntuinb auëgefegt finb,
hat bie ©emeinbe ein göhnwachtreglement aufjufteHen,
WeldjeS ber ©enehmigung beë Begierungëratë unterliegt.

§ 7. Blöbfinnige, ©eifteëtranîe unb unzurechnungsfähige
ßittber bürfen in äBoljnungen unb an Orten, roo geuer
ober Sicht borf)anben ift, nicht unbeauffichtigt gelaffen
Werben.

@ë ift folcjjen perfonen meber ein offenes Sicht, noch
ein genergeug irgenb toelther 3trt anjubertrauen. Sie
chentifihen geuerjeuge, toie günbljölzihen u. bgl., finb fo
aufzubewahren, baß fte jenen perfoiten nidE)t zugänglich
finb.

§ 8. Saë Schießen unb baë ülbbrennen bon geuerwert
ift in foirer Bâlje bon ©ebäuben, bag ©efaßr für biefelben
entfielt, fowie in ber Bäf)e bon leicht feuerfangenben
©egenftänben, Wie §eu, Stroh, Späne u. bgl., ber
boten.

gafelzüge, fogenannte greubenfhießen unb größeres
geuerwert in Ortfehaften ober beren unmittelbarer Büße
bürfen nur mit Bewilligung ber Ortspolizeibehörbe ftatt=
finben.

§ 9. gn ber Bâïje bon geuerfteHen, Oefen, Ofenrohren
u. bgl. bürfen teine leicht feuerfangenben ©egenftänbe
aufbewahrt, noch größere Cuantitäten Brennmaterialien,
Steintohten ausgenommen, als für ben täglichen Bebarf
notwenbig ift, angehäuft Werben.

§ 10. Bäher als 50 Bieter bon ©ebäuben unb bon Bor=
räten leicht feuerfangenber ©egenftänbe barf tein offenes
geuer angezünbet Werben.

Beim geuerü in SBalbungen unb auf Sorfmooren
foE mit aEer Borficht borgegangen unb bor Berlaffen
ber geuerftätte aEe ©lut auSgelöfdjt Werben.

Sogenannte Bluttfeuer in Söalbungen foEen entWeber
mit ©räben umzogen ober perföntich bewacht werben.

Sie Ortëpolizei ift befugt, bei großer Sroctenheit
aEeS geuern auf Sorfmooren unb in Söälbem ober beren
Bähe, fowie baS Bauchen in ben Söälbern zu unterfagen.

§ 11. Ser ©ebrauch bon ©lutpfannen unb $ohlen=
töpfen zur ßrWärmung bon gimmern unb StäEen ift
berboten.

Hröiibcriuigacutträge bcs JJegierungarates unb ber J^ommifftou.
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§ 12. Sie toorübergeljenbe Ülufftellung bon trangpor= JLbänbrruugsautrüse béa fîegiernugsratea un) brr fioinmif|ïoiu
tabetn geuereffen, ©lätt=, 2öafd)=, Srenn» îirtb anbertt Oefen
bûtf nur in ungefährlichen Zäunten unb auf feuerfidjerer
Unterlage gefcbepen; im freien nur in geniigenber Ent=

'fernung toon ©ebäuben unb leicht feuerfangenben @egen=

ftänben unb nicht bei fehr ftarfem Söinbe. Sei lanbmirt*
fdjaftlicben ©ebäuben unb folgen mit Söeichbadh foQ bie

Entfernung minbefteng 10 Steter betragen. Uebrigenê
follen su öermehrter (Sicherheit folche Oe'fen mit gunfen»
fängern Oer) elf en fein.

§ 13. ^erumjiehenbe^inttgiefeer, Äeffelflicfer unb anbere
fffeuerarbeiter bürfen ihre Serufgarbeit nur an ben Orten
Herrichten, meldje ihnen toon ber Ortêpolijei bezeichnet
morben ftnb.

§ 14. SlKeg geuer in ©ebäuben foil forgfältig Übermacht
»erben. Söirb baêfelbe abenbg unterbrochen, fo ftnb ©lut
unb 9lf<be zufammenjulehren.

Slfcjje barf nur in feuerfeften Sehättern unb an feuer=
fiebern Orten aufbeioahrt merben.

Sie Sagerung ber §olj!ohle in bie baju beftimmten
Sehälter unb Sofale, fomie ber Serlauf berfelben, foil
erft ftattfinben, nachbent biefelbe tooHftänbig auggebrannt
unb abgefühlt ift.

§ 15. Saê §oljbörren in Dtauch» unb geuerjügen ober
,flammen ift unterfagt ; in Stubenöfen ift eg nur geftattet,
menn toorher alle ©lut unb ülfclje baraug entfernt morben ift.

§ 16. Sag §anf= ober glachgbörren unb Srechen mittelft
Neuerung barf nur ant Sage, in feuerficherer Entfernung
toon ©ebäuben unb 2öätbern gefcbelfen.

§ 17. ©rötere Sorräte bon Oel, Sech, 2beer< 9l3pbalt
ober anbeten leicht entjünbbaren Srobulten aug Steinfofjle,
Sraunlohle, fpolz u. bgl. bürfen nur an feuerfiefferen
Orten aufbemalfrt merben. Sag lochen toonSDagenfchmiere,
Sruclerfçhmârje, Scbtuefel, ßaef, girniffen unb anbeten leicht
entjünblichen Stoffen barf nur in feuerftcheren Räumen
ober auf freien, bon ber Drtâf)olijeibehörb e alg juläffig
bezeichneten ""b Z*1"11 fie^tereg nur bei Sage
unb nicht bei fe^r ftarfem Söinbe gefcbeljen.

§ 18. Sie Sermenbung toon Sägefpälfnen ober eineg
anbeten brennbaren Staterialg alg ffüHung j:euer.
fefter Spucfnäpfe ift unterfagt.

§ 19. ©ebrannter, unabgelöfchter Jlalf barf nicht in
Dtäumlichfeiten

'
abgelagert merben, in melcfjen er ber Se=

ne|ung burch SBaffer ober anbere fflüffigfeiten auggefetjt ift.

§ 20. Sag Slugpidfen toon fyäffern ift nur an benjettigen
Orten geftattet, meldhe non ber Ortgpolizeibehörbe ge=

nehmigt morben finb. Siefe Orte follen fich in feuer=
fieberet Entfernung bon 3öof)ngebäuben unb allen leicht
entzünbbaren ©egenftänben befinben.

§21. Sag Sauchen in anbeten alg hiezu geeigneten feuer=
fieberen ßofalen ober auf anbeten alg bon ber Ortgpolizei
genehmigten S^en $ berboten.

§ 22. 3ur Serhütung toon Selbftentzünbung finb bei
größeren fpeu* nnb Smbftöcfen Sorrichtungen anzubringen,
ober anerfannte Sorfichtgmafiregetn (^mifchenlagen toon
altem |>eu ober Stroh) z« treffen.

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1897. 5
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§ 23. Deffenttiifte Straften, ©äffen, SQBegc unb iptäfte in
Ortfcfjaften, fotoie bie gufaftrten jum Söafferfaffen finb
ftetê freizuftalten, namentlich jur Sacfttzeit, jo baft bet
einem Sranbfalle ben SeWegungert ber geuerweftr Seine

fpinbemiffe im SBege fteften.

§ 24. SeWeglicfje Sampfmafiftinen biirfen jum Darüber*
geftenben ©ebrauifte nur mit SeWilligung ber £>rtgftolizei=
beftörbe aufgeteilt trerben. Siefe Seftörbe ftat ftiebei
alle jur Sermeibung Doit geuerggefaftr erforberlicften 2ln=

orbnungen zu treffen unb inêbefonbere über bie Seoba<ft=
tung nacftfteftenber Sorfcftriften ju maiden.

$n Sifteunen, Stätten ober ©ebäuben überhaupt,
in melden leicht entzünbticfte ©egenftänbe Dorftanben finb,
bürfen Solomobile nicftt in Setrieb gefeftt unb aucft Dor
eingetretener Sblüftlung nicftt aufbewaftrt toerben.

Sm freien ift bie Slufftetlung unb Senüftung Don
Solomobilen nur bann jutäffig, wenn folcfte mit einem

ZWeilentfprecftenben fjfunlenfänger Derfeften finb unb ber
Ort ber Sufftetlung Dont SacftDorfftrung eines ©ebäubeg
unb Don leitet feuerfangenben ©egenftänben fo Weit
entfernt ift, baft eilte ©efaftr für bie Umgebung nicftt ju
befürchten fteftt.

Sßäftrenb beg Setriebeg finb Sßaffer unb Söfcftgerät=
fdjaften auf Ort unb Stelle in Sereitfcfjaft gu ftatten,
um einen entfteftenben Sranb fofort löfcften ju lönnen.

§ 25. gür bie Sagerung flüfftger leicfjt brennbarer Soft*
fjrobufte, Wie petrol, Senjin, Seolin, ©afotin, paraffin
u. bgl. gelten bie Seftimmungen ber ©ewerbegefeftgebung.

§ 26. Samften unb Summen fïttb im allgemeinen fo
anzubringen, baft eine ©ntjünbung ber fie umgebenben
©egenftänbe nicftt möglich ift. Sngbefonbere finb fotgenbe
Sorfcftriften ju beobachten :

äßerben fie an Seelen au§ brennbarem Staterial auf=
geftängt, fo ift über ber flamme, jum Sdftuft gegen bie auê=
ftrömenbe ßifte eine Wen igftenê 40 (Zentimeter im Surcftmeffer
ftaltenbe feuerfreiere Serlleibung Don Stetall ober einem
anberen, nicht brennbaren Material in einem Slbftanb
Don 5 ©entimeter Don ber ju feftüftenben Seile anju=
bringen.

Son biefer Serlleibung lann Umgang genommen
werben, wenn ber Stbftanb ber flamme Don ber Seile
Wenigfteng 70 ©entimeter beträgt. Sagegen ift bei
jeber Samfte, beren Sbftanb Don einer brennbaren
Seile nicht Wenigfteng 1' Steter beträgt, eine flammen*
glocle Don Stetall, Sporjetlan ober bergleicbjen anju=
bringen.

§ 27. ©g ift Derboten, jur leichteren Snfacftung ober

jur Selebung Don geuer petrol ober anbere ejf>Iofton§=
fäftige Stoffe auf bag geuerunggmateriat, in bie fjeuer*
herbe ober anbere geuerbeftälter ju gieften.

§ 28. Sag pïiHen ber glüffigleitgbeftätter bei Senjin=,
Seolin*, Sigroin* unb ifteirolgagmotoren, ferner ber
5ßetrollocftfterbe, Ißetrollampen u. bgl. barf nur am Sage
gefchehen. @g ift unterfagt, biefe Serrichtung in ber Säfte
Don ffeuer ober Sicftt, fowie mit brennenber ©igarre ober
pfeife Dorguneftwen.

§ 29. Sie Serwenbung üon Senzin, Seolin unb Sigroin
unb äftnticher leiiftt ejfttobierenber Srennmaterialien zu
Srennzweilen in ber fpaugftaltung, fowie zur Seleucft*
tung ober z« SrennzWeclen in Scheunen, Ställen, |>olz=
bearbeitungglolalen u. bgl. ift Derboten.

Päiibcritupauträge bea Jicgicruiipratca mib ber fiominifßoit.
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II. ten übet bte gfetterrtuf ftdjfc llmtiitcraugsitutriije bea $l?Qirrniigoratrs uub ber fiommiffloii

§ 30. Die amtlidje Oeuerauffidjt umfafjt :

a) bte Auffidjt über bte Vefolgung ber feuerpolizeilichen
Vorfdjriften feitenS beê Spublilumê uttb fetteng ber
Vauhanbtoerler ;

b) bie Auffid)t über bte (Erfüllung ber Verufêpfltchtett
burch bte «Kaminfeger;

c) bie Unterfinning ber geuerungê» unb Veleudjtungê»
anlagen, Aaudjabzüge, Afdjenbel)älter u. f. m. in
SSejug auf borfchriftSgemäfje «Konftrultion unb auf
3feuerfid)erfjeit ;

d) bie Unterfudiung ber 2BafferberforgungSeinrid)tuttgett
ju Söfdjztoeden bon ©emeiitben unb Vribaten, be=

Züglid) iljrer Vraud)barleit unb i^reê Unterhalts.

Streidjung beê litt. b.

§ 31. Die geuerauffidjt ift gemeinfame Aufgabe ber
©emeinben unb beê Staates. Sie Wirb ausgeübt burd)

a) bie Oeuerauffeljer ber ©emeinben,
b) bie Kaminfeger,
c) bie OrtSpolizeibehörbe,
d) bie AegierungSftattfjatter.
Die Oberauffidjt liegt ber Direttion beS Onnern ob.

®rflebtti8 ber erften SBeratttng (30. Atai 1895).

§ 33. gür jebe (Eintoohnergemeinbe toirb bom ©emeinbe»
rate auf eine bon i!)m felbft ober burd) ©emeinbereglement
beftimmte Amtsbauer loenigftenS ein ffetterauffeljer unb
ein Stellbertreter getbä^It. Die 2öal)l unterliegt ber Ve=

ftätigung burd) ben AegierungSftatthatter. Der ©eroählte
ift jeboch nidjt fdjutbig, bie 2Bal)t anzunehmen.

•Dlit ©ene^migung beê Aegierungêftatthalterê lönnen
grofje ©emeinben in mehrere Kreife mit je einem ?feuer=
auffe^er unb einem Stellbertreter geteilt toerben, ober

aud; mehrere ©emeinbett fiih für bie ffeuerauffid)t ju
einem einzigen «Kreife bereinigen.

§ 34. Der geuerauffeher, fotbie fein Stellbertreter, ift bor
feinem Amtsantritt bom AegierungSftattl)alter in ©elübbe
aufzunehmen, toobei benfelben bie geuerorbnung jup=
fteöett ift. And) follen fie enttoeber einem Onftruïtionê»
lurfe für OeuerauffeI)er beimohnen ober, in (Ermangelung
eines foldjen, burd) ben 33ejirlSfeuerauffeher in ihren burd) einen bon ber Direltion beS ^nnern ju
Obliegenheiten unterrichtet merben. bejeid)nenben Sadjberftänbigen in ihren Obliegenheiten

unterrichtet loerben.

§ 35. Der ©emeinbefeuerauffeljer hat jährlich minbeftenS
Ztoeitnal, roobon einmal im Spätherbft, in feinem .Kreife
^tachfehau ju hatten unb namentlich fämttidje mit ffeuer=
ftötten unb Veleud)tungSanlagen berfehenen ©ebäube

genau ju befichtigert unb zu unterfudjeti, ob bafetbft bie

polizeilichen SSorfchriften feitenê ber Hauseigentümer unb
ber Vetoofjner gehanbhabt toerben. Auth hat er fid) ju
bergeroiffern, ob bie «Kaminfeger ihren Verpflichtungen ge=
tbifjenhaft nadjlommen.

On ber Oroifdjenjeit hat er folche Vefidjtigungen bor»
Zunehmen bei jebetn Aeubau mit geuerftätte ober Ve=

leudjtungSeinrichtuttg, fotbie bei blofjen Veränberungen
an ben Steuereinrichtungen, ferner, fo oft ber (Eigentümer
ober Vetoohner eines ©ebäubeS, bie DrtSpolizeibehörbe,
ber VezirlSfeuerauffeher ober ber AegierungSftatthalter
ihn bazu aufforbern, enblich auê eigenem Antriebe, toenn

Streichung beS mit bett SBorten „ Auch hftt er fid) " be=

ginnenben Sa|eS.

Streithung ber Sßorte „ber VezirlSfeuerauffeher".
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ihm ein Natl jut Kemttni# lomrnt, meldjer einen 9luffd)ub
bi# junt näcfjften orbentlidhen Umgang nidjt geftattet.

Sur Unterfudjung ber neuen Neuereinrichtungen 311

gemerblicben Steeden unb für ftärlere Neuerungen über»
ijaupt hat er ben VejirlSfeuerauffeher beigugie^en.

§ 36. Set Neubauten ift fomohl ber Eigentümer al# ber
Vaumeifter üerpfttdjtet, ben fÇeuexauffebcr ober bie Ort#»
polijeibehbrbe ju beffen Rauben ju benachrichtigen, fo=
balb mit ber Erftetlung einer Neuerung#» ober Veleuchtungë»
anïage ober einer 9taud)leitung begonnen mirb. Ebenfo
ift ber Eigentümer toie ber Vetoohner eine# ©ebäube#,
in meinem Veränberungen an ben beftebenben Neuer»

einridjtungen oorgenommen merben, üerpflichtet, biefe#
fofort bem Neuerauffeher anzeigen.

§ 37. $ft ber Neuetauffeljer au# irgenb einem ©runbe
üerhinbert, einer ber ihm in ben §§ 35 unb 36 auferlegten
Verrichtungen nachzulommen, fo bat er feinen ©teil»
üertreter mit berfelben ju beauftragen.

§ 38. 2)er ©emeinbefeuerauffeher begießt für feine Ver»
richtungen au# ber ©emeinbefaffe ein Saggelb üon minbeften#
Nr. 4. S# tatin jebodj ftatt beffen burch gegenfeitige Ver»
ftänbigung eine fefte $ahre#befolbung beftlmmt merben.

Ser SteHüertreter bejiebt für feine Verriebtungen ba#
gleiche Saggelb mie ber Neuerauffeher.

§ 39. Nur bie Oberaufftcht im Neuerpolijeimefen teiït ber

9tegierung#rat beit Kanton in ^ödbfteitö jmölf Vejirle ein
unb ernennt auf ergangene 9lu#fchreibung bin unb nach

eingeholtem Vorfcfjlag ber Sireîtion berVranbüerftdjerung#»
anftalt unb ber Sireïtion be# Nfnnern für jeben Vejirl
einen tedjnifcb erfahrenen Vejirlèfeuerauffeher.

§ 40. Sie Ve^irlêfeuerauffeber bejieljen eine fefte jährliche
Vefolbung tion N*- 500 bi# N*- 6°° t>er möchentlidjen 9lrbeit#=

tag, nebft IReifeentfctjäbigung. Setjtere, fomie bie 3«hï ^er
mödhentlichen Slrbeitêtage, mirb üom 9tegierung#rate feft=
gefe|t. Sie lantonale Vranbüerfid)erung§anftalt ^al bie

§älfte ber bezüglichen Soften bem Staate ju Oergüten.

§ 41. Sent Vezirlêfeuerauffeher liegt ob:

a) Sie Nnftrultion unb Veauffiihtigung ber ©emeinbe»
feuerauffeher unb ihrer SteHüertreter, fomie bie Ve=

auffidhtigung ber Kaminfeger in ber ïtuêûbung
ihrer Verufêpflidjten unb bie Klageführung gegen
nadhläffige ober pflid)tüergeffene Neuerauffeher unb
Kaminfeger bei ber Ortêpolijeibehôrbe unb beim
tRegierungëftatthalter.

Su biefem Snbe hat er jebe ©emeinbe feine#
Kreifeè jafirlicî) menigften# einmal ju befugen unb
in Vegteitung ber ©emeinbefeuerauffeher ober ih^er
SteHüertreter eine mbglichft grojje Sahl öon ®e=

bäuben genau ju unterfudjen.
b) Sie Unterfudjung ber neuen Neuereinrid)tungen ju

gemerblidjen Stoeden ober für ftärlere Neuerungen
überhaupt in Vegleitung ber ©emeinbefeuerauffeher
(§ 35, lefde# Sllinea).

c) Sie jährliche Unterfuchung ber äßafferüerforgung#»
einridjtungen ju Söfchjmeden üon ©emeinben unb
tßriüaten bezüglich ihrer Vrauchbarleit unb ihre#
Unterhalt#.

Ubiiubcrungsanträgc bca ftegirrungerates uub ber §oramifffon.

Erfetjung üon 2lbfa| 3 burd) folgenbe Veftimmung: „Ein»
mal im Nah* hat ber Neuerauffeljcr feine Vadjfdjaii
gemeinfam mit bent Kaminfeger be# Vejirle# üorju»
nehmen."

einer ber ihm in § 35 auferlegten

minbeften# Nr- 3-

Streichung üon § 39.

Streichung üon § 40.

Streichung üon § 41.
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d) Die llnterftütjung ber örtlichen Veljörben unb £)r=

gane ber Feuerpolizei alê ted)mfd)er Verater.
e) Sie Kontrolle unb bie Verid)terftattung an ben 3te=

gierungêftatthalter über bie Dattbhabung ber gefet)=
îidjen Vorfdjriften über Feuerpolizei feitenê ber

Ortêpolizeibehôrbe.

§ 42. Dem technifdjen Fnfpeïtor ber ïantonalen Vranb»
berficherungêanftalt fielen in Feuerpolizeifadjen bie gleichen
Vefugniffe ju, h)ie ben SBegirfëfeuerauffeljern.

PSnbrruiigoinitriiijc Des Pcgicrungornica nuit ber Sommiflîoii.

§43. Die@emeinbe= unb Vezirïêfeuerauffeher, fotoieber
tedjnifche Fnfpeïtor ber ïantonalen Vranbberfi<herungê=
anftalt haben bei Sluêûbung ber ihnen burdj biefeê Detret
übertragenen Funïtionen bie ©genfdjaft bon Beamten ber
gerid£)tlidt)en Spolijei. (©efetjbuch über baê Verfahren in
Straffadjen 2lrt. 38 u. ff.)

§ 44. Feber ©emeinbefeuerauffeher führt über feine amt=
liefen Verrichtungen alê Kontroße ein Dienftbuch nach
einem bon ber Direïtion beS Fnnern aufzufteßenben
Formular. F" biefeê Vudj finb bie gemalten F«fpeï=
tionen mit Eingabe beê Datumê unb ber |>auênummer,
bie gerügten feuerpolizeilichen llebelftänbe, bie getroffenen
2ln orbnungen unb bie für bie üluSfütjtung ber tefjteren
beftimmten Friften einzutragen.

Der Vezirïêfeuerauffeher führt über feine, ohne Ve=

gleitung beê©emeinbefeuerauffeherê gemadjtenFnfpeïtionen
ebenfadê ein foldheö Dienftbuch, mit Eintragung ber Ve=

anftanbungen in djronologifdjer «Reihenfolge.
Die in Begleitung beê ©emeinbefeuerauffeherê bor=

genommenen Veanftanbungen hat er im Dienftbudje beê

festeren mit zuunterzeidjnen unb im feinigen borzumerïen.

§ 45. Söenn ber Feuerauffeher in einem ©ebäube feuer=

polizeiliche llebelftänbe borfinbet, fo foil er, tbo möglich,
gleich bei ber «Rachfchau perfönlidj an ben Vetoohner beê

§aufeë bie Slufforberung zur Vefeitigung berfetben innert
beftimmter Frift erlaffen nnb fid) nach Ablauf biefer
Frift bon ber Durchführung feiner SÖeifung überzeugen.

Fft feiner SBeifung nicht nadjgeïommen toorben, ober ift ihm
bie perfönlidje'Vufforberung nicht möglich getoefen, ober ift
©efaljr im Verzuge ober hanbelt eê fi<h enblich um einen
fdpbierigeren Fuß, fo h°t er mtberzüglicß bie £)rtêpolizei=
beljörbe zu benachrichtigen, toelche ihrerfeitê bie 2lufforbe=

rung z« erlaffen unb bie loeitern entfpredjenben Verfü=
gungen zu treffen hut.

Die 3lufforberung ift rechtêberbinblich, toenn fie an
ben ôauêbetoohner, oeztb. beffen Ehefrau ober ein anbereê

hunbluttgêfâhigeê ©lieb ber Familie gerichtet morben ift.

§ 46. Der 3lufforberung ber Feuerauffichtêorgane hut
ber Vftidjtige bei ©träfe nachzuïommen. Fft ber §auê
betoohner jeboch ni<h* felbft Eigentümer beê £>aufeê unb
anerïennt er bie Verpflichtung, iKbljütfe zu fchuffen, nicht,
fo h°t er unOerzi'tglich ben Eigentümer beê |mufeê bon
aßen ihm eröffneten Verfügungen in Kenntniê zu fetien.

Erfetjung beê SBorteê „Vezirïêfeuerauffeher" burch ,,©e=
meinbefeuerauffeher" unb Aufnahme eineê Fufaheê:

„Slufjerbem ift er befugt, Füße toon Vfli<hibernach=

läffigung feitenê ber ©emeinbefeuerauffeher unb ber

Kaminfeger bem Stegieruugêftatthalter ober ber Direïtion
beê Funern zur Kenntniê zu bringen."

Streichung ber Sßorte „unb Vezirïê".

Streichung bon ïtbfafj 2 unb 3.

§ 47. Der Feuerauffeher hat nach ieber Umfdjau feine
Kontroße bem Vräfibenten ber Ortêpolizeibehôrbe zu §anben
berfelben abzugeben. Diefe letjtere erläßt nach Prüfung

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1897. 6*
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berfelbett bie crforberlichen lufforberungen jut Sefeitigung
tiorî)ûnbener UeMftättbe, fomeit biefeê nicht fcfjon bom
ffeuerauffeher perfiintid^ gefcfjc^en ift.

Sie SrtSfmlijeibehorbe jie^t Kaminfeger, benen buret)
ben ffeuerauffeher eine SÇflichtbernachlâffigung nachgeibiefen
ift, pr Seranttoortung unb erljebt bei erheblicher tpftiii)t=
bernadjläffigung Strafflage gegen fie. Sn meniger ert)eb=

lichen fallen ift bie Crtêbotijeibetjbrbe befugt, bie ffel)l=
baren mit einer Sufje bis auf ffr. 20 p belegen.

Sei broljenber ffeuerSgefafjr ift bie OrtSpolijei be=

fugt, bie Senuffung einer ffeuereinrichtung bie pr §er=
ftellung beS borfcïjriftgemâfien guftanbeS gänjlich p
Verbieten, unb überhaupt bie nötigen Serfügungen im
^ntereffe ber ffeuerficherljeit p treffen. (Segen berartige
Serfügungen fteljt bem Hauseigentümer baS üted^t beS

RefurfeS an ben RegierungSftatthutter p; ein foldjcr
ReîurS befitjt jeboct) ïeine auffcfjiebenbe äöirfung.

§ 48. Sie DrtSholijeibeljörbe feitbet nach 3af)reSf(hlufj,
unb jtoar jemeilen bis pm 15. Januar, baS Sienftbud)
ber ©emeinbefeuerauffeljer unter Rttmerfung ber bon if)r
erlaffenen Rufforberungen unb Serfügungen bifiert bem

SejirfSfeuerauffeljer ein; biefer übermittelt eS mit aH=

fälligen Senterlungen bem RegierungSftattf)alter, lueldEier

baSfelbe bifiert ber OrtSbolijeibeljörbe tnieber prücffteEt.
Ser SejirlSfeuerauffeler ift befugt, jeberjeit bom

Sienftbuche eines ©emeinbefeuerauffeherS Sinficfjt p
nehmen.

Ilmiibcritiipniitriigc brs jiegieruugsratrs unb ber ftammilfion.

Streichung ber 2ßorte „bem Se^irlSfeuerauffe^er" bis
„Semerfungen".

Streichung bon 2lbfafi 2.

(Sinfdjaltung bon gtoei Saragraf)l)en lautenb:

§ 48 a. Sem RegierungSftattfjalter liegt bie KontroEe
über bie Hanbljabung ber ffeueraufficljt in ben ©emeinben
ob. 6r ift befugt, p biefem ^mecle feberjeit bom Sienft»
buch beS ffeuerauf feherS unb beS Kaminfegers, foroie bort
benSerfügnngenberDrtSfJoliäeibehöröenßinfichtäunehmen.

§ 48b. Son ber RuSfüljrung bon Sauten mit ftär=
leren ffeuerungen ober p gemerblichen gmeclen hn^
OrtSpolijeibehörbe ben RegierurrgSftatthalter recljtjeitig p
benachrichtigen, toorauf biefer bie Unterfuchung ber neuen
ffeuereinriihtungen mährenb beS SaueS burch einen Sacf)=

berftänbigen (§ anorbnen foil.
SaSfelbe foE gefdjehen, menn in ©ebäuben ber bor=

ermähnten 2lrt bie ffeuereinricl)tungeti eine llntätiberung
erleiben.

§ 49. Ser RegierungSftatthalter ift befugt, im ffaEe
bon 2öiberfehlict)teit ober Säumnis eines HauSbeloohnerS,
bejiehungSmeife Hauseigentümers, bezüglich ber bon ben

Sehörben unb Seamten ber ffeuerholijei getroffenen 2ln=
orbnungen, biefe auf Koften beS Renitenten ober Säu=
migen, burch Sritte ausführen p laffen.

©infchaltung jmeier ^aragraHHcrt lautenb:

§ 49 a. Sie Koften ber ffeueraufficljt, fotneit biefe
nicht ben ©emeinben auffäEt, merbett p gleichen Seilen
bom Staat unb bon ber SranbberficherungSanftalt getragen.

§ 49 b. Sie Sirettion beS fynnertt ernennt, auf eine

jemeilige RmtSbauer bon bier 3ahïen, tu ben berfchiebenen
KantonSteilen Sachberftänbige, metche fomohl bon ihr felbft,
als bort benRegierungSftattljaltern unb bonberSermaltung
ber lantonalen SranbberficherungSanftalt mit Unterfu=
chungen in Sachen ber ffeueraufficljt beauftragt merben
tonnen. SnSbefottbere liegt benfelben bie .ffnftruftion ber
©emeinbefeuerauffeher ob.
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§50 ©er Segierunggrat wirb geftüpt auf bag @eh?erbe= Jimiiïtrungaaiitriise béa fîegiermtgarotta uni irr flommif)iflii.
gefep bout 7. Aobember 1849 unbjj in Abcinberung ber
§§ 39—43 ber geuerorbnung botn 25. Stai 1819 eine

Kaminfegerorbnung erfaffen. $n berfelben foKen bie
Kaminfeger als Organe ber geueraufjM)t für beftimmte
Kreife bejeicpnet unb ipre Söaplfapigleit an ein Serufg=
patent getnüpft werben.

III. ^eitet^oltjetïti^e ^anuovfrl)vif fett.

A. fenermtgsaulagen im Allgemeinen.

§ 51. Slide Neuerungganlagen finb in feuerfreierer
SOßeife perjuftellen unb bürfen nur in ßofalen errietet
werben, bie gemäfj ben naepftepenben Sorfcpriften er=

fteHt finb

§ 52. $n ©ebäuben mit ©tropbäcpern bürfen im
©aepraum teine ffeuerungseinricijtutigen erftellt werben.

§ 53. Alle Söänbe, welepe bon Neuerungganlagen be=

rüprt werben, finb aug feuerfieperem Siaterial, alg fo=

genannte Neuermauern perjuftellett. Sei bürgerlichen Kocp=
unb äpnlicpen Neuerungen fallen biefelben eine ©tärte
bon minbefteng 12 Zentimeter im Aopmauerwert, für
Simmeröfen eine folc^e bon minbefteng 9 Zentimeter
erhalten unb beibfeitig gut berpupt Werben. gaUê Aaucp*
jitge in einer Neuermauer angebraept werben, fo finb
bie ©imenfioiten ber leptern fo ju bemeffen, bafj bie
SBanbe beg $ugg minbefteng 9 Zentimeter im Stoßen
ftart finb, unb bafj atleg froljpoert minbefteng 30 Zenti=
meter bon jebem Aaucp= ober Neuerburcpgang entfernt
bleibt. Sei allen biefen Anlagen ift nur tabellofeg Sta=
terial gu oerWenben, unb bie ZrfteUung foil boMommen
tunftgeredjt gefepepen.

Söci ftärteren Neuerungen fiitb bie Neuermauern in
iprer ©icle unb Augbepnung entfpreepeub ju bergröfjern,
foweit nidjt im nacpfolgenben beftimmte Sorfcpriften auf=
geftettt finb.

^opljieget, ©uffteine, fog. Suftjiegel unb bergteirtjen
bürfen ju Neuermauern niept berWcnbet werben.

§ 54. Sei ZrfteUung bon Oefen finb folgenbe Sor=
fepriften ju beobadpten:

a. Zin Ofen, ber niept unmittelbar auf feuerfieperer
Unterlage, fonbern auf pötjernen Sailen, Saben=
bobett unb bergleiipen ju ftepen tornrnt, ift auf
eine ©tein= ober Zementplatte bon minbefteng
8 Zentimeter ober einen gemauerten ©odel bon
minbefteng 10 Zentimeter ©icfe ju ftellen.

b. Sei Oefen mit Aöften finb bie Afcpenbepätter bon
ber Unterlage ju trennen, bei eifernen buret) eine

Suftfcpidpt bon 5 Zentimeter §öpe, bei gemauerten
burip eine jWeite 10 Zentimeter ftarte ©teinfepiept.

c. Sei Oefen opne Aoft foil ber Neuerperb minbefteng
25 Zentimeter pöper liegen, alg bie Unterlage.

d. AHe gefütterten Oefen müffen bon pöljernen ©eclen d. Stile gefütterten Zifenöfen müffen
minbefteng 50 Zentimeter, bon bergipften 30 Zenti=
meter abftepen.

Sei fepon beftepenben Oefen, wo bie Slbftärtbe Sei fepon beftepenben Zifenöfen, Wo
weniger betragen, alg piebor bemertt, ift bie ,8im=
merbeiïe burcp Anbringung einer Stecpberfleibung
ober eineg ©ipgberpupeg ju fcpüpen. Zrftere foÖ
3 Zentimeter bon ber ©ede abftepen unb auf allen
©eiten bie ©edplatte beg Ofeng überragen.
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e. Sie ï^iircn p geueröffnungen firtb mit Soppel
aud ftartem Cifenblecf) p erfietlen.

f. ©efütterte eiferne Oefen finb Bon jebem ^oljWert ber
äöänbe wenigftend 20 ßentimeter entfernt p polten.

g. Sie Solfie bed geuerpgd eined bon aufjen ^eij=
baren Ofettd foil Wenigftend 25 Centimeter über
altem .fjoljwert liegen.

h. ©or ber Cinfeuerung eined âimmerofend ift auf
bem fpljboben ein SdphblecE) anpbringen, Weldjed
minbeftend 10 Centimeter auf jeber Seite über bie
Ctnfeuerung ïjinauêgeïjt unb 40 Centimeter bor
berfelben borfte^t.

§ 55. gür bie Crridjtung eiferner Oefen olpe 3lus=

fütterung gelten aufjer ben einfdjtägigen ©orfdljriften bed

borfte^enben Paragraphen nod) folgenbe weitere ©eftim=
mungen :

a. SSei CrfteKung foldjer Oefert in äöertftätten ober
Solalen, in benen leicht entpnbbare Stoffe berar=
beitet ober aufbewahrt Werben, finb biefclben mit
einem ©tarttel bon Cifenbtedj, Stein ober bergleidtjen

p umgeben. Siefer ©tantel ift bom gufjboben ouë
in einem 3lbftanb bon wenigftend 10 Centimeter
bid auf 20 Centimeter über ben Ofen aufpführen.
Set gwifdjenraum ift bon allem brennbaren ©ta=
terial frei p halten.

b. Soll ein folder Dfett in einem fchon befteljenben
©ebaube, in einem Sotal, wie bad borbefchriebene

gegen eine £olj= ober 9tiegwanb geftellt Werben,

wo bie Crridjtung einer geuermauer mit Sdhwie»,
rigteiten berbunben ift, fo ift bie äÖanb mit einer
Stein* ober Cementplatte ober Siegelbertleibung

p berfehen, Welche.minbeftend 40 Centimeter auf
allen Seiten über ben Ofen unb feine fRaudfrohre
hinaudragt unb nicht weniger aid 9 Centimeter
Side hat.

c. ©on foldjen Sßanbberlleibungen follen ungefütterte
eiferne Oefen minbeftend 20 Centimeter entfernt
ftehen.

d. Sf" Solalen, in Welmen leine leicht entjünbbaren
Stoffe berarbeitet ober aufbewahrt werben, bürfen
ungefütterte eiferne Oefen ohne ben Sdhuijmantel
aufgefteHt werben, fofern fie auf eine 12 Centi*
meter bide ©obenplatte geftellt, mit ©obenblech
bor ber Cinfeuerung berfehen unb (§ 55, litt, a
unb b) minbeftend 30 Centimeter bon allem §olj=
Wert entfernt geftellt werben.

$ommt ein folcfjer Ofen gegen eine Stieg* ober

§oljWanb p flehen unb jwar näher aid bie bor*
genannte Siftanj, fo ift eine Söanbbertleibung
gemafj litt, b Ijiebor anpbringen.

§ 56. $ür bie Einlage eiferner §eipfen, bie pm lod^en
benutjt werben, finb bie ©orfchriften in § 55 hißüor
mafjgebenb. Slufjerbem finb fotdje Oefen:

a. mit gut fd)liefjenben Sedein p berfehen;
b. foil ber Slbftanb gwifd^en Sedplatte unb Sede nid^t

Weniger aid 1,20 ©teter betragen.
ßod)= ober geuerungdeinrichtungen mit ©erwenbung

bon Sprit, petrol unb bergleichen foEen minbeftend
in einer Cntfernuug bon 50 Centimetern bon jebem |wlj=
wert ober leicht entpnbbaren ©egenftänben aufgeteilt
Werben.

Unter benfelben ift eine auf allen Seiten borfteljenbe
unb an ben Stanbern aufgebogene ©techplatte anpbringen.

lieber eifernen Äodjöfen, fowie über ßod;= unb
geuerungdeinridhtungen bürfen leine ©orridfjtungen pm

Ibäubcrnngdüiiträgc lies Urgicriuigsratts uub ber fiotnmifflou.
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Slufljängen ober Stuflegen Brennbarer ©egenftänbe ange= |littBbernil800ntrüße ites ließierunprttiffl anb bcr Soraraiffioii.

bradjt Werben.

§ 57. fpeijtamine (franjiififdje ^immerfatnine) ftnb auf
eine feuerfidjere lintertage ju ftetten. Siefe richtet fid)
nach ber Stntage unb ßonftruttion beë Âaminë.

a. Söemt ber geuerljerb fidj bireït auf ber Unterlage
befinbet, fo foil btefe auë maffitem Sîauertoerf,
einem ©ewölbe ober auë fonft feuerfidjerem 9Jta=

teriat befteljen.
b. ^eijtamine, toetdje mit einem üloft terfeljen ftnb,

tönnen unter ben in § 54, litt, b, genannten 5k=
bingungen auf t)ötjerncn ©ebalten aufgefteltt toerben.

c. Sin .fjeijtamin barf nur an eine geuetmauer ton
minbeftenë 12 Zentimeter geftettt werben, unb hinter
bem 3reuert)erb foß biefetbe bon boppetter Side fein.

d. S5or bem itamin ift auf beffen ganjer Sänge unb
in einer Streite ton minbeftenë 40 Zentimeter eine

Steinplatte ober ein SSobenbledj anzubringen.

§ 58. $ür bie Slntage tragbarer, fraitjöfifdjer Limmer»
famine gelten bie jutreffenben Seftimmungen in ben §§ 54
unb 55 Ijiebor.

Siefe famine biirfen nur an Orten aufgefteltt toerben,
too bie Staudjableitung buret) ein nadj SSorfc^rift erfteltteê
ßamin möglich ift. £>iebon auëgenommen ftnb ©aêfamine.

§ 59. Söenn SJortamine über £>otj erfteßt toerben,
fo ift eine' feuerfidjere Untertage ton Steinplatten
ober einer hoppelten giegettage ton minbeftenë 12 Zentimeter

Side, toeld)e 3 Zentimeter unter bie Söänbe ein»

greifen muff, anzubringen.
Sie Söänbe eiueê SJortaminë ftnb in einer Störte

ton minbeftenë 9 Zentimeter ju erfteßen, beëgteidhen
beren oberer Slbfdtjtufj. §otjbeftanbteite biirfen in ben=

felben nid^t eingemauert toerben.
Sie Sljüreinfaffungen eineë SSortaminë ftnb auë feuer»

fixerem Stateriat ju erftetten.
Söenn ber Stbftanb ber Stjiire ton ber ^eijöffnung

Weniger atë 40 Zentimeter beträgt, fo foil fie ton Ztfen,
ift ber Stbftanb größer, fo ïann fie ton §otj erfteßt,
foß aber innen mit 33Ied) befdjlagen werben.

§ 60. Ser Staum, in toeldjem ber Ofen fiir £>eijein=

ridjtungen termittetft erwärmter Suft untergebracht toirb,
foß in aßen feinen Seiten auë feuerfidjerem Stateriat
erfteßt toerben.

Sie Äanäle unb Seitungërôtjren ber erwärmten Suft
ftnb auë feuerfidjerem Stateriat ju erfteßen. Siejenigen
auë yjietaß foßen ton aßent §otjtoert minbeftenë 12

Zentimeter, fote^e auë StauerWert ober anberem jutäf»
figen Stateriat minbeftenë 6 Zentimeter entfernt fein.

§ 61. Ser Sampfleffet für Sampfheijeinridjtungen
barf nur in einem Staum untergebracht toerben, weldjer ben

SSorfct)riften beë § 68 hienad) entfpridjt.
Sampfteitungërbhren finb minbeftenë 3 Zentimeter

ton aßem ^otjtoert entfernt ju hatten.

§ 62. Sie Slntage ber Oefett für SEarmtoaffertjeijungen
barf nur in Stäumen gefchetjen, toeldhe ben SSorfchriften
in § 68 tjienadj entfpredjen.

§ 63. gür ßüdhen ftnb aufjer ben Seftimmungen in in § 53 tjietor
§ 4 tjietor betreffenb Zrfteßung ton geuermauem fol=
genbe SSorfdjriften ju beadjten:

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1897. 7
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a. gn ßüdjcn, in benen feine .Katuinfchoße borhatiben,
finb bie Seden ju bergipfen.

b. .Küdhett mit hölzernen gußböben finb biefe bis
auf minbefteng 1 Steter Siftanz rittgg um ben
,Kochherb augjufdfneiben unb bafelbft ber Soben aug
Steinplatten, Seton ober bergleidjen ju erfteHen
ober ber Sabenboben in jenem Ilmfang mit Sled)
Zu belegen.

c. Söeitn gcuerftätten an ,3wifd)enwänbe gegen Sofa*
litSten ber borbefdjriebenen Slrt gefteUt werben, fo
finb biefelben alg geuermauern bon minbefteng
25 (Zentimeter Side aufzuführen. Stauchzüge bürfen
bartn nicht angebracht werben.

d. Sie Zrftellung neuer offener ober fogenannter Staud)*
füdfen ift unterfagt. 3luf ben geuermauern ber

beftehenben finb in ihrer ganzen 3lugbef)nung
gtammenplatten bon 25 (Zentimeter Sluglabung
anzubringen.

gwifdjenbedeu bürfen in ßüdjen biefer 5lrt nur
bann angebracht toerben, Wenn alg ütauchabzug
aug ber Äücfje ein borfchriftgmäßigeg gemauerteg
Kamin big über bag Sad) geführt wirb.

e. Sie Ütäume über foldjen ,3tt>ifcheubeden bürfen nicht
alg 9taud)fammern benutjt werben, eg fei benn,
baß biefelben feuetfidjer, gemäß ben Sorfdjriften
in §§ 96 unb 101 hienad), eingerichtet werben.

f. Offene Jüchen, in benen fich offene geuerftätteu,
geuerplatten ober geuergruben befinben, finb mit
feuerfichern gußboben zu berfeljen.

§ 64. fjeuerunçzêeinrichtungen, bie nicht mit einem
Kamin in Serbinbung ftel)en, finb nur für fotgeube Zin*
rid)tungen geftattet :

a. ©ag=, Sßetrol* unb SBeingeififodjljerbe, fowie Sßetrol=

heizlampen ;

b. fjîetrolgag* unb Senzingagmotoren jc. ;

c. tragbare ©lättöfen;
d. geuerßerbe in offenen ober fogenannten Stauch*

lüchen.
gür bie Slntage foldjer geuerunggeinridjtungen finb

bie zutreffenben Seftimmungen biefer Serorbnung ma|=
gebenb.

§ 65. Kochherbanlagen follen in feuerficherer Söeife
erftellt werben. Kodhherbe über hölzerner Salfenlage finb
in Sezug auf feuerfichere Unterlage unb gfolieruug ber
Slfdjenfaften ben gleichen Seftimmungen unterteilt, Wie
bie Heizöfen.

greiftehenbe Kod)f)erbe müffen bon allem unber*
tleibeten £olzwerf minbefteng 60 (Zentimeter unb bon
bergipftem ober mit ©leih berïleibetem 40 (Zentimeter
entfernt fein. gm übrigen gelten bie gleichen Seftim*
mungen wie für bie fpeizöfen.

Sei größeren Kocljherben finb bie gemauerten Slfchen*
faften wenigfteng 15 Zentimeter über bie feuerfidjere
Unterlage zu legen.

Sie geuerzüge folcher größerer Kodfherbe bürfen nur
in bem galle in unmittelbare Serüljrung mit geuer*
mauern lommen, Wenn bie Stade ber leßteren wenigfteng

Ibiiidieruttgsanträge Des ilegieniugoratee unb ber Sointnifftan.

a. grt ,Küchen mit hölzernen gußböben

b.f_@egen äöerfftätten unb Magazine, in benen leid)t
entzünbbare Stoffe berarbeitet ober aufbewahrt
Werben, bürfen boit ber Küche aug feine Serbin*
bunggthüren, genfter ober fonftige Oeffnungen an*
gebracf)t"Werben.

c. ifflenn geuerftätten

d. Sie ZrfteUung neuer offener ober fogenannter Staudj*
füd)en ift nur noih in abgelegenen Serggegenben
geftattet. Inf ben geuertnauern ber beftehenben,
wie ber neuen, finb in ihrer ganzen Slugbeßnung
glammenplatten bon 25 Zentimeter Sluglabung
anzubringen. Ueberbieg ift bie Sede mit gut
fc()tteßenben gugleiften zu berfehen.

gwifchenbedett bürfen

b. petrol*, Senzin* unb ©agmotoren;



25 Zentimeter Beträgt. gm anbern gaHe finb bie geuer=

pge burd) eine Sormauerung non minbeftenê 12 Zenti=
meter Side bon ben geuermauem p trennen. Sie Zin=
fenerungen foirer .Çîodjherbe foHen nidft toeitiger alê
30 Zentimetèr über bem ©oben fid) befinben.

§ 66. Slfdjenbeßälter auê Steinplatten ober Seton,
gemauert, foïïen 9 Zentimeter bide SBänbe haben unb,
toenn fie über eine Salfenlage p fteljen fommen, mit
einem minbeftenê 12 Zentimeter biden Soben auê feuer=

fixerem Material berfeßen fein, auf welchem bie SBänbe
fielen. Ziferne Slfdjenbeßälter fottert minbeftenê 20 Zenti»
meter bon allem fjolpterf entfernt unb auf eine feuer=
fixere minbeftenê 6 Zentimeter bide Unterlage geftellt
Werben.

B. Ueiterirngstmlagett ttt gemerblidjen betrieben.

§ 67. gn Stäumeit, in melden p gewerblichen
gweden regelmäßig geuer gemadjt mirb, foHen bie Seden
unb SBänbe, memt folcfje nic^t auê feuerfidjerem Staterial
erftellt finb, mit Slut) berfetjen Werben. Ser gußboben
ift auê feuerfeftem Siaterial p erftellen, fofern nid)t in
ben nadjfolgenben ^btcigi'afißen Sluênaljmen geftattet finb.
Zê bürfen leine Serbinbungêtljûren, fünfter ober fonftige
Deffnungen angebracht Werben pifchcn biefen Stäumen
unb angrenjenben Sdfeuneu, Stallungen, Söerlftätten
unb SJtagajinen, in benen leicht entpnbbare Stoffe ber*
arbeitet ober aufbewahrt toerben.

§ 68. ©rößere geuerungêanlagen für gewerblichen
betrieb, wie 3Bafdj=, Ääfe= unb anbere ßeffel, ©afthofê* unb
3îeftaurationêïod)l)erbe u. bgl., bürfen nid)t auf ßbljernc
©ebâlïe geftellt toerben. Sie geuermauem bon foldjen
Slnlagen müffen minbeftenê 25 Zentimeter bid, unb aÈeê

^oljtoerl muß minbeftenê 50 Zentimeter ooit ber Neuerung
entfernt fein. Sie Seden folcßer Slnlagen finb p ber=

gipfen, unb bie gußboben auê feuerficßerem Staterial p
erftellen.

§ 69. Sluf Sadöfen für gewerblichen SSetrieb finbett
begüglid) ber Sefdjaffenïjeit beê gußbobenä, ber SBänbe

unb Seden ber betreffenben ßolale bie Seftimmungen in
§ 67 ßierbor Slntoenbung. Slußerbem foHen fie eine

SJtauerftärle bon minbeftenê 50 Zentimeter haben (eben=
tueH mit Inbegriff ber Sranbmauer).

§ 70. Sei Zrfteïïung bon Sadöfen für ben |jauê=
bebarf finb folgenbe Sorfdjriften p befolgen :

a. Sadöfen bürfen nur in foldjen Stäumen erftellt
toerben, toeldje ben in § 63 ßiebor genannten Se=

bingungen entfpredjen.
b. Siefelben bürfen nur auf abfolut feuerfidjeren Unter=

lagen, toie maffibem SRauertner!, ©ewölben ober

Zifenträgern errichtet toerben.

c. Ueber bem Sadöfen muß, menn bie Sede beê

Soïalê meßt feuerfiößer erftellt ift (©etoölbe), ein

offener Staum bon wenigftenê 50 Zentimeter bor=

ßanben fein. Sie Sede über bem Sadöfen ift in
biefem galle biê minbeftenê 60 Zentimeter auf
jeber Seite über ben Sadöfen ïjinauê p bergipfen
ober mit Sled) p befleiben.

d. gn ben SBänben, an Welcße ber Sadofen fid) an=

leßnt ober in toeldje berfelbe eingreift, muß atleê

£olp>erï minbeftenê 60 Zentimeter bom feuer»

beftricßenen Staunt beê Sadofenê entfernt fein.

JV»2 — 27

UHiikrungsaitträgc k« ikgieruugetates nuit kr fiommifltott.
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e. Sie Slaucfjjüge pnb ba, Wo fie bie ^eucrtrSnbe
burdjbringen, minbeftenS 30 Centimeter Don allem
ßonftruttionSholz entfernt ju galten.

f. SBenn ein Sîadofen an einem ©ebäube toorftept,
fo ift berfelbe auSfdpiefjlid) mit feuerpdjerem 3Jia=

terial zu bebeden.

g. @oU über einem SBadofen eine $örreinrid)tung an»

gebraut werben, fo ift bie ©edenlonftruttion über
berfelben auë feuetfidjerem IRaterial ju erfteüen.

§ 71. 33ad= unb 2)örröfen für ben ^auSbebarf in
eigenê bafür erftettten Ofenljäufern.

a. S)ie UmfaffungSmänbe beS OfenpaufeS in ber Um=

gebung beS OfenS foßen au§ minbeftenS 25 Centi»
meter biden îftauern hefteten.

b. $n ben SOtauern beS OfenS barf !ein $otj einge»
mauert fein unb foß foldjeS nidjt näper als 50
Centimeter jur Cinfeuerung unb 30 Centimeter ju
ben geuerjügen angebracht werben.

lieber ber Cinfeuerung ift ein Äaminfdjof} oon
minbeftenS 50 Centimeter SluStabung anzubringen.

c. 3n jebem Ofenhaus foß ein gemauertes, borfdjriftS»
mfipig aufgeführtes $amin erfteflt werben.

§ 72. 2)ie Seftimmungen beS § 71 ïjietwr gelten audj
für SBafdjleffelanlagen unb bergleidjen für Den §auë=
bebarf.

§ 73. SBadöfen ber ßonbitoreien. $n Sejug auf beren

Slnlage unb bie Solale, in benen foldje erfteßt werben
bürfen, pnb bie jutreffenben iBeftimmungen beS § 68
hietoor zu beobachten.

§ 74. gür Crridjtung bon ^Branntwein» unb ©prit»
brennereien, c^emifc^en Saboratorien unb bergteid)en finb
bie tBorfdjriften in §§ 67 unb 68 Ipeüor bezüglidj beS

gufjbobenë, ber SBänbe unb Seden unb ber fjeuerungë»

anlagen mafjgebenb.

§ 75. ffür bie SBauart ber Solale, in benen §afner=
öfen errietet Werben unb für biefe felbft finb nachfol»
genbe Sßorfdjriften zu beobachten :

gür bie erfteren ift bie SBefdjaffenljeit beS OfengeWölbeS
mafjgebenb.

SBleibt baSfelbe ohne weiteren @dmh, fo barf ber
Ofen nur in einem Éaum mit maffitien 50 Centimeter
biden SSünben, fteinernem Stoben unb fteinerner ®ede
untergebracht Werben.

Söirb aber über bem Ofengewölbe in einigem 2lb=

ftanb toon biefem ein zweites ©ewölbe (fSdjittjgewölbe)
angebracht, ober bas minbepenS 30 Centimeter ftarl per»
Zufteflcnbe Ofengewölbe mit einem ebenfo biden Septn»
mantel öerfepen, fo ift bie Crridjtung foldjer Oefen aud)
in IRäumen zuläfpg, Wel^e nur ©ipSbeden haben, fonft
aber in fteinernen Söänben unb feuerfid)ern gufjböben
ausgeführt finb. 2)er Slbftanb einer ©ipSbede toom Ofen
mujj minbefiettS 120 Centimeter betragen.

®ie geueröpnung ift entmeber z» überwölben ober
eS ift barüber ein Äaminfchop anzubringen.

2)aS Äamin barf nidjt birelt auf bem Dfengewölbe
aufgefegt Werben, fonbern eS mufj baSfelbe toon ©runb
auf funbiert fein.

§ 76. ßleine ©d)melz» unb Cmaißieröfen, wie folrfje
toon ben ©olb- unb ©ilberarbeitern, ben 3tnugiepern,

Pttnbtraiipaiitrüge Des JlcgtrrnitQoratcg nub ber fiommtfftan.

biden SBcutben, feuerftdjerem Stoben unb eben»

foldjer S)ede
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©ürtlern, Schriftgiefjern, BiffecblCattmad^ern unb ät)n= Ibäitbcrutigsaiiiriigc bto ilegirruiigaratco uui bcr gtammiffion.
lichen ©ewerbôteuten gebraust werben, fönnen tri oberen
Stodwerïen auf hölzernen Salfentagen aufgefteEt toerben,
fofem ber ftujjboben in einem Umïreië bon 1 Meter
mit einer feuerfidheren Shortage bon SBIed), Steinplatten,
Steton ober bergteichen umgeben ift. ®iefelben finb, toenn
freifteT^enb, minbeftenë 50 (Zentimeter bon altem §otjmert
Zu entfernen.

3m übrigen gelten gur Anlage foldjer Oefen bie ein*
fdtjtägigen tßorfchriften in §§ 53 unb 67 tjiebor.

§ 77. ßötöfen ber Metallarbeiter fotten auf feuer*
fixere Untertagen bon Stein ober Sied) geftettt werben.
Unterlagen bon SBled) müffen bom §otjboben genügenb
ifoliert werben.

§ 78. geuerljerbe, welche zur ©rWärmung bon Seim,
Sad, Äitt unb bergteic^en bienen, foEen, wenn bie ®r=

wärmung über offenem geuer gefchieht, in einem feuer*
feften, nach Art ber SSorfamine (§ 59 fjiebor) ^erjuftet=
tenben Aaume untergebracht werben.

$ür gewöhnliche Seimöfen finben bie jutreffenben
Seftimmungen in §§ 54 unb 55 tjiebor Anwenbung.

§ 79. Stärlere geuerungëanlagen atê bie tj^bor
(§§ 76—78) genannten bürfen nicht über ©ebälten an*
gebracht werben.

§ieher gehören:
a. ©emauerte Schmelzöfen für îiegelgufj, ber 3tot=

unb ©elbgiefjer, ber ©lodengiefjer, ber ©ießer bon
MetaflabfîiEen unb bergleidjen;

b. ferner bie ©ffenfeuer ber Schmiebe, Sdjloffer, fiupfer*
fchmiebe, geilenhauer unb 3eugf<^mtebe rc., ferner

c. ber Mefferfchmiebe, Aagelfchmlebe, Silberarbeiter,
33üchfenmad)er, ©ürtter unb bergleichen.

2>ie unter litt, a unb b angeführten geuerungëanlagen
bürfen nur an minbeftenë 25 (Zentimeter bide $euer=
mauern angelehnt werben, für biejenigen unter litt, c
angeführten genügt eine Mauerbide bon 15 ©entimeter.

'
AEeë §oïjWerî foE bon borgenannten geuerungë*

anlagen minbeftenë 1 Meter entfernt fein.
3n Sejug auf bie 93efchaffenï)eit ber Soîate, in benen

fotcfje fÇeuerungëanlagen untergebracht werben bürfen,
finb bie SSorfdjriften beë § 67 ^tebor mafjgebenb.

®ë ift geftattet, in SCßertftätten, in benen ©eWerbe

wie bie borgenannten ausgeübt werben, bor ben 2ßer!=

bänlen auf bie feuerfidheren gupöben hbtjerne Saben»
höben anzubringen ; jebocf) foEen biefetben wenigftenë
120 ©entimeter bon ber geuerfteEe abftehen.

-Bwifdfjen einer ^euerwertftätte unb einem Solal, weldjeö

jur Aufbewahrung leicht entzündbarer Stoffe, wie £>eu,

Stroh- £>°hl< ©pähne unb bergteichen bient, bürfen Weber

Serbinbungêthûren, noch ^enfter, noch fonfttge Oeffnungen
hefteten.

§ 80. Ueber einer jeben geuerungëanlage ber bor=

genannten Art foE ein Jîaminfdhofj auë feuerfidherem
Material angebracht werben; §oIj barf in bemfetben

nicht enthalten fein.

§ 81. Malj= unb §opfenbörren finb burd) auë feuer*
feft zu erfteEen. 3m ferneren finb ^iebei fotgenbe 33or=

fdjriften z« beachten :

a. S)ie UmfaffungêWânbe berfetben ftnb auë Stein,
bie £hür= unb fÇenftergefteEe gleichfallë auë feuer=

feftem Material unb bie Strien unb tßerfchlufjtäben

ganz auë ©ifen zu erfteEen, ebenfo bie Schieber

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Kates. 1897. 8*
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bei Raltluftzüge. ßaben uttb ©lieber finb iiberbieë
fo anzubringen, bafj fie bei einem in bei ©one
entfte^enben Sranbe jebeijeit leictjt geftfjtoffen
meiben ïônnen.

©er Söobett ift auf einer feuerfidjeren Unterlage
anzulegen unb bie ©ecfe ju mötben ober fonft feuer*
fieser ju erftetten.

b. ©ie §eijung ift in einem gefd)toffenen, feuerficheren
Räume anzubringen unb ber Feuerïanal mit min*
beftenê 25 Centimeter bitten SBänben aufzuführen.

c. ©er ©arnpf ber Stalzbörre ift in einem bett 35or=

fchriften für ben flaminbau entfpredjenben Ramin
abzuleiten; beffen unterer ©eil ift mit einem leidjt
Zu h«nbt)abenben ©lieber ober galle z" Oerfehen.

d. ©ie Sorrichtungen zum ©örren beê SJiatjeê follen
fo angelegt Werben, bafj ïeine Feuerfunïen mit bem

Stalz in Berührung ïommen unb ïeine Cntzünbung
beêfelben möglich ift. ©er ©örrboben foil minbeftenê
120 Centimeter über ben fpeizflächen ber §eizroljre
angebracht unb follen biefe fo angelegt fein, bafj
eine grünbliche Steinigung unb Sefichtigung leicht
möglich ift.

e. ©ie Rohre finb au« Ctfen zu erftetten unb in feuer=

fixerer SBeife mit bem Ramin in Serbinbung zu
bringen, ©höiterne ober Cementrohre bürfen nicht
bermenbet toerben.

f. ©ie SJialzbörrboben unb beren Unterlagen finb ganz
auê feuerfeftem Staterial zu erftetten. Fhre
feftigung an ben Söäuben hut in foliber Söeife,
mit Ruêfchlufj hölzerner Seftanbteile, zu gefdjehen.

§ 82. SBei ber Sauart ber ©rödneräume für brenn*
bare ©toffe, bie bermitfelft ertoärmter Suft burd) ©efen
ober Rohrleitungen geheizt toerben, finb folgenbe Sor*
fdjriften zu beobachten:

I. ©röcfneräume ber Söafdjanftalten, ber Färbereien
^Bleichereien, f5Iac^§=, fpanf* unb Saumwottfpinnereien,
Rppreturanftalten für SaumWottenzeug unb bergleicfjen,
Welche biä zu 500 C. erwärmt werben, finb foïgenber*
mafjen zu erftetten :

a. ©ie Sßänbe follen entWeber auê feuerficherem Sta*
terial ober auê Riegwerf mit ©chilfbretterberfleibung
beftehen. ©ie ©ecfe muh berejipft fein.

b. ©er Fupoben foil auê feuerficherem Staterial be*

flehen.
c. ©ie hölzernen ©hüren unb ©fjürgridjte finb mit

Siech 5U Oerfleiben unb bie Fenfteröffnungen mit
ootten Feitfterläben toerfd)liehbar zu machen.

d. ©ie Sinfeuerung beê Ofenê barf fief) nid)t inner*
halb beê ©rôdneraumeê befinben.

e. Cifente Rohrleitungen follen, fofern fie beint Cin*
tritt in ben ©rßdneraum com Roft ber Feuerftette
Weniger alê 150 Centimeter entfernt finb, mit einem
Stauermantel umgeben werben; biê zu einer Cut*
fernung Oon 10 Steter oom Roft finb fie aber
mit einem ©rahtgcfted)t biê auf einen Slbftanb
non minbeftenê 25 Centimeter zu iiberbecïen. ©ie
Rohrleitungen fotten fo angelegt Werben, bah
eine oottftänbige Sefichtigung unb' Reinigung leicht
möglidh ift.

f. fpötzerne ©röetnegeftette finb Oon ben Röhren min*
beftenê 50 Centimeter entfernt zu hulten.

g. Ciferne ©efen bürfen in einem ©röcfneraum nicht
aufgeftettt werben, eê feien benn biefelben Oon
einem ©ctmhgitter Oon $rahtgefled)t umgeben.

II. ©röctnerüume für ©iirfifchrotfärbereien, Rattun*
brucEereiett, ©abaïfabriïen unb bergleidjcn, in Welchen

Ibäuieruiipanirägc brs llcgicrniigerntco uni ber fiommiffiott.



eine Çoïjere Temperatur alê 50° C. erzeugt mirb, finb Jbänbttmiptitraäge ke pegieruitßoratcs uni) irr (iomutiffioit.
burdjauê au§ feuerfidjerem Material 311 erfteßen. Sê
finb ^iefiir bie einfdhlägigen Sorfchriftett in § 81 §iebor
ju beobachten.

Sunftfchläudje in ben borgenannten Trödnereien finb
auê feuerfic£)erem Material zu erfteßen.

§ 83. Sie |jolztrödneöfeit unb Trödnerätttne ber
Sfkrtettfabriten, ber ©freiner, 3nftrumentenmad)er, 3ünb=
holzfabriten unb bergleidjen foßen in aßen itjren Teilen
au§ feuerfidferem Stateriat erfteßt fein.

Sie Sanbe foßen auê minbeftenê 45 (Zentimeter
biden Stauern hefteten, bie Sede gemölbt fein, 3uf}=
boben auê Steinpftafter ober bergleidfert, Tragbalten unb
Trbdncpurben, bie Tljüre unb bie Sdfieber ber Suftjüge k.
auê @ifen bcftetjen. 3m übrigen finb bie einfcplägigen
Seftimmungen in §§ 81 unb 82 ju beobadtten.

Sei Sampf= ober §eigtoafferl)egungen finb anftatt ber
Stauern ütiegmänbe mit Schilfbretterbertleibung geftattet.

§ 84. Spu^tumpen unb Spu^fäbeti, meldje zum Dteinigen
bott Siafdfinen unb bergleidjen bermenbet merben, fomie
gefettete Soßabfäße ber Soßenfpinnereien, ,ftunftrooß=
fabrifen unb ähnlicher Setriebe foßen in metaßenen ©e=

fäffen ober gemauerten Sehältern aufbemaljrt merben.
Sie erfteren müffen jeben 3lbenb geleert merben unb bie
letzteren finb in feuerfidjerer Sage anzubringen unb mit
einem eifernen Sedet ju berfdhliefjen.

C. ftutitine uttb aitbere llaitdjlcituttgett.

§ 85. Son feber geuerungSanlage foß ber Stauch in
feuerficherer Seife burdj eine borfchriftêmâfjtg erfteßte
9fta Umleitung abgeführt merben. merben. Sorbehalten finb bie Seftintmungen

ber §§ 63 d uttb 95.
Seftehenbe Stauchleitungen, meldje biefer Sorfchrift •

nidjt entfpredjen, aber nidjt alê feuergefährlich erachtet
merben, bürfett beibehalten merben.

§ 86. Slße gemauerten famine foßen forgfältig funbiert
unb au§ liegenben, gebrannten Steinen ober an=
bereut feuerfidjerent Staterial aufgeführt unb innen unb
aufjen auf ihrer ganzen Sänge ringêum gut berputjt
fein. §ohlziegel, (Zement*, ©ipêfteine, ungebrannte
ober fogenattnte Suftziegel, ferner aße anberen Steine,
bie ber ftarten ^i^e eineê Jïaminbrattbeê nidjt zu miber*
fteljen bermögctt, bürfen zum ßaminbau nidjt oermenbet
merben, fonbem (Zementfteine nur toorn Sache auê zUï
Sermenbung gelangen, luênaljmen bon biefer Sorfchrift
îanit ber SÏegierungërat bemißigen, fofern e§ burdj bie

örtlichen Sertjaltniffe geboten erfdjeint. famine für $eue=

rungen zu fjuuSlidjen .Steden tonnen zmifcljen ©ebälten
angelegt merbett unb finb auf eiferne, zmifdjen ©ebält
unb Sechfein einzuhängenbe Trageifen bon entfpredjenber
Starte aufzufegen.

So bie fiamine burdj Saftenlagen burdjgefüljrt
merben, finb fie bor bem (Zrfteßen ber gufjböbeti, Seden
unb Sdjiebboben gut zu berpufjen.

3lße famine foßen frei für ftdj unb mit bier S tinben

aufgeführt merben, ohne Serbinbung mit anftofjenben
Stauern, es fei benn, bafj fie mit benfelben funbiert unb
in gemeinfamem Serbartb mit benfelben aufgemauert
merben, fo bah ungleidje Senfungen auêgefdjtoffen finb.

3n ben Äaminett barf tein fpotz eingemauert fein.
Sie Satten unb Sparren uttb beren 3luêmedjfelungen,
Sanbpfoften, ^fetten, Sdjmeßen, turz aße§ Äonftrut*
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tionStjolz muff ntinbeftenS 5 Zentimeter bon bemfelben Ibäiikruiiascuiträge k0 tHcgicruiigoratea nub btr ^autmtrßon.
entfernt fein unb ber 3mtfc£)enraum ausgemauert werben.

Kamine für ftärfere Neuerungen unb öon entfpredfenb
größerer Stauerftârïe, als bie für gewöhnliche Neuerungen
üerlangten, ftnb entWeber bon ©runb auS aufzuführen
ober auf maffibe Sogen, ZJewötbe ober Zifen aufzufegen.

Stile famine ju ftarïen Neuerungen, toie Sädereien
unb bergteidjen, fotten mit einer Nflûe ober einem folten unten mit einer Nflüe
Schieber berfeljen Werben, Weldfe bei einem Tufjbranbe
leidjt gefdjloffen werben tonnen.

§ 87. Kamine, welche entWeber burch ©trohbädjer
ober burch deu= unb ©etreibebütjnen ober aitbere ähnliche
Täume mit leicht entjünbbaren Stoffen geführt Werben,
fotten fchlupfbar unb möglichft fenïrecljt erftettt fein;
feitliche Türöffnungen bürfen in benfetben nicht ange=
bracht Werben.

§ 88. Sitte beftehenben Kamine, beren Söänbe bie • • • Sitte beftehenben gemauerten Kamine, bereu

Side bon 8 Zentimeter im Toljen nicht erreichen, finb
innert bem Zeiträume bon 2 Nahren abzubrechen unb
borfchriftSgemäfj neu aufzuführen.

§ 89. Sie innere Sichtweite ber Kamine fott minbe»
ftenS betragen:

a. für befteigbare minbeftenS 50 Zentimeter Sänge unb
30 Zentimeter Sreite;

b. fürtteine quabratifche 20/20 Zentimeter (Ofenïamine);
c. für fiüc£)enlamine 25/25 Zentimeter;
d. für tieine runbe ift ein Surchnteffer bon 18 Zenti=

meter zutäffig.
Sie äöeite ber unbefteigbaren Kamine fott bon unten

bis zu ihrer StuSmünbung winïeïrecht burch bie Kamin=
röhre gemeffeu burdjWegS bie gleiche fein. Sie in bie
Kamine auSmünbenben Ofenröhren bürfen bie erfteren
nicht berengern.

Söirb bie lichte SBeite ber Kamine über 60 Zenti= '

meter auSgebehnt, fo finb zur leichteren Sefteigung ber=

felben im Nnnern ©teigeifen anzubringen.

§ 90. Sie Kamine fotten in ber Tegel eine fenïredjte
Stellung hüben.

SaS Schleifen eines Kamins barf nicht auf einer
hölzernen Unterlage, fonbem fott auf fteinernen ober
eifernen Stüjjen gefd)et)en.

Surdj bie Schleifungen barf bie SGßeite eines Kamins
nicht berringert werben.

Sei jeber Seränberung in ber Tidjtung eineS KaminS
ift bie fid) im Nnnern ergebenbe Zde abzuruitben.

Sei ftarïen Siegungen ift bie Zde burch einen abge=
runbeten §auftein ober eine SIed)berïteibung gegen Se=

fcfjäbigungen beim Teinigen beS KaminS zu fchüjjen.

§ 91. Sei allen Kaminen foE eine orbmmgSmäfjige
Teinigung möglich fein.

Unbefteigbare Kamine foEen, wo es möglich ift, zum Unbefteigbare Kamine foEen zum minbeften eine

minbeften je eine TeinigungSöffuung am Nu&e unb auf TeinigungSöffnung ant Nuffe unb, wenn mögtidj, eine
bem oberften Sadjboben erhalten. Sei ftarïen Siegungen, foldje auf bem oberften
wo baS Tuffen nicht anberS möglich ift, muff ein Tuff=
thürchen erfteEt Werben.

Sie Türöffnungen foEen fo angelegt fein, baß fie
bent Kaminfeger leicht zugänglich finb.

Sie Sreite biefer Tufjöffnungen barf nicht weniger
fein, als bie SBeite beS KaminS, unb foE WenigftenS
30 Zentimeter in ber §öhe betragen.

Nhr Serfchlufj ift aus einer eifernen Stjüre mit einem
4 Zentimeter abftehenbem Soppel auS ftarïem Zifen=



bledj ju erfteïïett. Siefetbç, foil tri einem galj ber eifernen
Staßme gut fd^liegenb eingepaßt fein, ßinfadje Stußtßüren
finb geftattet, toenn ein Stußlocßftein angebracht ift.

Sleßnlicße Stußtßüren finb auctj in befteigbaren ßa=
minen anjubrtngen, Wo eine feitlidje Stußöffnung jum
Sebûrfniê wirb.

föolj, weites fich näßer als 20 ßentimeter über ber
Steinigungsöffnung befinbet, ift ju toergipfen ober mit
Sled) m bertleiben.

ßiferne ober tßönerne Äaminauffäße finb gut ju
befeftigen unb müffen gereinigt werben tonnen.

§ 92. famine, weldje burdj eine ©ebäubefirft geführt
Werben, follen, wenn baê Sacp mit partem Statertal
gebedt ift, oßne fput minbeftens 45 ßentimeter, bei weidper
Sacßung minbeftenê 60 ßentimeter über bie Nirft gefüßrt
Werben.

Söirb ein Äamin burcß eine Sadjflädße bon weitem
Staterial gefüßrt, fo foil baëfelbe, bon ber oberen Sinie
ber Surdjfcßneibung mit ber Sadpfläcße gemeffen unb oßne

§ut, eine |jöße bon minbeftenê 120 ßentimeter erßalten,
bei parier Sebacßuttg eine folcpe bon 60 ßentimeter.

Ünbertleibete brennbare ©ebäubeteite müffen minbeftenë
150 ßentimeter bon ber Sluêmûnbung jebeê laminé
entfernt fein.

Söirb infolge ju geringer £öße eines ßaminS bie

Siadjbarfdjaft ober baë ^ublifum beläftigt, fo tann eine
weitere ßrpöpung beëfelben borgefcprieben werben. Sie»
felbe wirb auf eingeßolteS ©utadpten bon Sacßberftänbigen
burdj ben StegierungSftattßalter beftimmt. ßbenfo tann
bie SluSmünbung folcßer famine, weldje benadjbarte
©egenftänbe burdj ffunfenfprüpen gefäprben, pöper
angeorbnet unb jubem baë Anbringen geeigneter Nunten»
fänger borgefdprieben Werben.

fiamine, toeltße burcß SBeidjbacpungen gefüprt Werben,
finb bis auf einen Slbftanb bon 2,40 Sfteter, ßorijontal
bon jeber Seite beëfelben auë gemeffen, mit ^artbacßung
ju umgeben.

ßiferne .Rantine für gabriten ober anbere ftarïe fÇeue»

rungen bürfen nur freiftepenb uitb außerßalb bon ©e=
bäuben aufgefüßrt werben; im übrigen gelten für bie=

felben bie gleicßen Seftimmungen, wie für bie gemauerten
Kamine.

§ 93. a. Sie Staucrftärte ber fiamine bon Neuerungen

ju ßäuSlicpen Sweden barf nidpt weniger als 9

ßentimeter im Stoßen betragen.
b. Sei Kaminen ju ftärteren Neuerungen, bei Heineren

Scßmetjöfen, bei ßffett ber Sdjloffer, Stefferfcpmiebe,
Stagelfcßmiebe, ©iltcrarbeiter, llßrenfcßalen» unb
,3ifferblattmacper, Sücßfenmadper, ©ürtler unb ber»

gleichen foil bie SJtauerftärte wenigflenS 12 ßenti»
meter im Stoßen betragen.

c. Sei flaminen für größere gewerblicße Slnlagen, wie
ber ©cpmiebe, fiupferfdjmiebe, Neüenßauei: ""b
geugfdßmiebe ic., bei Kaminen für Sadöfen ber

gewerbsmäßigen Sädereieti, Söafdjereien, .ftäfe*
reiett, Srauereien mit Ueffeln, für Statäbörren,
cßemifcpe Saboratorien, Sranntweinbrennereien bei

geWerblicpem Setrieb, ©aftßofS» unb SteftaurationS»
toepperbe, fotlen bie Söanbfiärlen opne ben Ser»

puß wenigftenë 15 ßentimeter betragen; außerbem
foHen foldpe famine burcß eine minbeftenë 10 ßenti»
meter ftarïe Ilmmauerung non allem fpoljwert ifo=
liert unb befteigbar fein.
Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1897.
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d. famine, toeldje ftäelerer <$rf)it?ung, alê bie borge*
nannten, auêgefetit finb, g. 23. flamine ber 3iegel=
öfen, fpaftteröfen, größerer Sdjmelgöfen, glamm*
ofen uitb bergleidjen, fotlen mit ftärleren Sßänben

errietet merbeit. Sie Stärüe berfelben richtet ftc^
itad) ber fpötje beê fiaminê unb nad) bcm Z5rabe
ber Sr^i^ung.

2lÜc§ fpolgtoerl foil, bon ben gnnenfeiten folder
famine genteffen, minbeftenê 60 (Zentimeter ent=

fernt fein.
e. Sie töauart ber Sampftamine bei Sampf£effel=

anlagen richtet fid) begüglid) itjrer fpôïjc nach ber

nutzbaren Imigflädje beê Sampfïeffelê unb ber 9lätje
attberer ©ebäube.

Ibiiuberunsaaittriigc bes lieginuugsrates unit ber fiommifftoit.

§ 94. gur ©rfteßung borfdjriftêmâfjiger Äamine unb
ßaminfchofje in £>fen= unb 2ßafd)t)äufern, mo biêher
leine foldjen borljanben maren, toirb eine grift boit einem

gahre, bom gnlcafttreten biefeê Setretê an, eingeräumt.

§ 95. Sie Zrftellung neuer hölgeriter Äamine ift
unterfagt. 23ei ben beftet)eubeu müffett bie geuermauern
auf itjrer gangen Sange mit glammplatten bon tninbe*
ftenS 30 (Zentimeter Sluëlabuttg iiberbedt toerben.

2lt(e eiferneu ülaudjrohre muffen unter ber glammeit*
blatte auêmiinben.

Sie beftetjenben l)ölgernen .ffamine foCten unten offen
feilt, unb eê biirfcn feine .gtoifcpenbcden unb bergleidjen in
benfelben angebracht toerben. Sie Seitentoanbungen ber=

felben müffeit in ihrer gangen Sluêbeïjnung ficïjtbar fein,
unb eê bürfen teinerlei ïïtauchleitungen burd) biefelben
geführt toerben.

Sie (Zigentümer bon ©ebäuben, in benen fidj Ijölgerae
Äamine in feuergefährlichem guftanbe befinben, finb gur
23efeitigung berfelben anguhalten.

Sie hiefür gu beftimmenbe grift barf nicht mehr alê
6 îlîonate betragen. Siefetbe rietet fiih nad) bem mehr
ober meniger gefährlichen Suftanb ber ßaminanlage.

§ 96. 33ei Zrftellung bon ïïtaud)latntneru für getoerb*
liehen 23etrieb finb folgenbe 2ßorfd)riftett gu beobachten:

a. Sie 2Mube finb auê minbeftenê 12 (Zentimeter
bieten 33adfteinmauern aufguführen, bie Sede gu
toölben ober auê Steinplatten ober bergleidjen auf
Zifeufdjieuen gu erfteßen. Ser gufjboben fott auê
einer hoppelten ,8iegelfdjid)t ober einem minbeftenê
10 Zentimeter biden S3eleg auê gefatgten 53eton=
ober Steinplatten beftel)en.

fpolgtoerl barf in foldjen 9tauch£ammern nidht
eingemauert fein.

b. Sie Shüreinfaffungen finb auê feuerfidjerem 2ttate=

rial unb bie Sljüre au§ ftartem Zifenbled) gu er=

ftetten.
c. 2luf bie Suftgüge, toe!d)e nicht in einen 9taum auê=

münben bürfen, in toelchetn ïei(i)t entgünbbare Stoffe
aufbetoaljrt toerben, finb feine Srahtgitter unb
gut fd)liejjenbe eiferne Schieber angubringen.

d. gn 9taud)!ammem auf 23alfenlagen, mo gur Zr=

geugung bon Üiaudj Sägefpäljne ober bergleithen
berbrannt toerben, ift auf ber ïlîitte beê ÎBobenê
ein geuerherb bon minbeftenê 20 Zentimeter Side
in genügenber 2luëbeljnung angubringen ; biefer
ift ringëum mit einer 10 Zentimeter hohen 9lartb=
fdlicht gu umgeben.

Streichung bott § 94.

§ 95. Sie Zrftellung neuer hölgenter ßamine ift nur
für 2llp= unb 2Mbt)ütten, fotoie für attbere eingelfteljenbe
©ebäube in 23crggegetibeu geftattet. Sie foüen unten
minbeftenê 3 Dieter Sidjtloeite hüben, gut gefügt fein unb
eê barf mit ber 23erjüttgung beê Âaminê erft 2 Dieter
unter bem Sad) begonnen toerben. 23ei ben beftehenben
hölgernen ßaminen müffen bie geuermauertt

hohen horten Iftanbfd)id)t
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§ 97. SBeftefjenbe iRaudjfammern für ben ôauêbebarf
auf SBalfenlagen erfteEt

a. Sie äöänbe folcfjer ütaudjlammern îonnen auê
Ijolz ober Etieg Befielen, müffen jebodj innen mit
einer gut Oermten minbeftenê 6 Zentimeter bitten
SBadfteinbertleibung berfefjen fein, Siefelbe muff
auf bem 10 Zentimeter bitten feuerfidjeren 3uf}=
boben flehen.

b. Sie Secte ift zu bergipfen ober mit Sledj ju tiertteiben.
c. Stjüre unb Sf)üreinfaffungen tonnen oon §olz fein,

mi'tffen jebod)im Innern gut mitSSted) bertleibet merben.
d. Sie Suglödjer burfen in feine Etäume auêmûnben,

in benen leidjt entjünbbare ©toffe aufbemaljrt
merben. Siefelben foEen mit feinen Sraljtgittera
unb gut fd)Iiej3enben eifernen ©fiebern berfehen fein.

e. $n biefen Etaudjfammern barf nicfjt gefeuert merben.

§ 98. Eteue fRaudjïammern müffen auê ©teilt mit
menigftenê 9 Zentimeter bitten Eöänben erftettt toerben.

§ 99. 9taucf)abjug§röt)ren finb in ber fïleget auê Zifen=
bledj ober einem anbent geeigneten EMail anzufertigen
unb fo ju erfteCten, bafj fie leidet gereinigt merben tbnnen.
3^re SGBeite fott nidjt meniger atê 10 Zentimeter betragen.

EMaEene Uiaudjabzugërohre folXen im gleichen ©toct=
mert in ein ,Ramin geleitet merben. 2ßo fie buret) SBänbe
geïjen, foCten fie in ein ummauertes Nutterrotjr boit Zement,
Sljon ober Zifen gefegt merben unb zwar in einer Znt=
ferttung bon minbeftenê 15 Zentimeter bon allem fpolzmert.

Söeun biefelben burdj berborgene ober nidjt leicht
zugängliche Etäume, j. ö. burtt) SBanbtaften unb ber=

gleiten, geführt merben, fo foEen fie in einem gemauerten
Äanal ober Zementrofjr liegen. Ziferne Etaudjrohre foEen
meber burd) ©djeunen, @d)öf)fe, Ülentifen, ©täEe unb
Sadiräume geführt, nodj burd) gaçaben ober Satter
inê 5rae geleitet merben.

§ 100. Etaudjabzugêroljre bon S^on, ©teingut, Zement
unb bergleidjen finb berboten, zur Einbringung fomoljl
im $nnern alê aufjerïjalb ber ©ebäube, eê fei benn,
baff biefelben mit einer Badfteinummauerung gleich einem
ßamin (§ 86 Ijiebor) umgeben unb mit ben erforber=
litten leidjt zugänglichen ïïtufjtfjûren berfeljen merben.

§ 101. fiaminfdjofje finb über aEe offenen Neuerungen
anzubringen unb müffen auê feuerfeftem Eftateriat erfteEt
merben.

EJtit bem $amin unb ben Neuermänben ift ber ßamiit=
fdjofj in feuerfidjere SSerbinbung z« bringen.

§ 102. Sur ZrfteEung bon Eîaud)abzugêtanâlen für
gefd)loffene Neuerungen, mte f?oteltod)herbe, Äafereien,
Brennereien it., gelten bie Seftimmungen über gemauerte
Äamine in § 87 hiebor. Siefelben foÈen burdjauê feuer=

fitter angelegt unb mit eifernen Etufjthüren, ©t^lie^flahfien,
überhaupt mit ben erforberlid)en SBorridjtungen berfehen

fein, bafj fie bom ßaminfeger leidjt gereinigt merben

tonnen.

piittlieritiiosaitträgr its fäegiernitgorntes uni ber iommifjîmt.

berfehen fein. Eluf eine Zntfernung bon
2 EJieter boit ber 3îaurî)£antmer bürfen peine leicht
entzünbbaren ©toffe aufbemahrt merben.

geleitet merben. 35on ben borftehenben Sebingungen
finb ifirchenheizungen ausgenommen; jebod) finb f)icr
Zifetiroljre nur unter EEitmirtung beë 33ezirtêfeuerauf=
feherê anzubringen.

in § 86 hieöor

D. Pntomt, ©aserjeuger, ©afometer.

§ 103. $n Etäumlidjfeiten, mo Z5aê auê 9tohpro=
buïten, mie fpolz, hofften, petrol, Del unb bergleichen
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auf roarnt em Söege erzeugt Wirb, finb bie Söanbe ttnb
ber gußboben auë feuerftcßerem Staterial ju erfteüen.
Saê ßotat foil bië an ben Sacßftußl offen fein. 33ei

größeren Anlagen muß ber Sacßftußl in @ifen erftettt
unb mit einem offenen Dbcrbadj (Sacßreiter) tierfeßen
werben. Sei ©aëmotoren ift, Wenn bie Sergafung ber
Soßprobulte burcß eine Stamme BeWerffteCtigt Wirb, biefe
mit einer Sietattumßüttung ju umgeben.

§ 104. gür bie Anlage non Sßetroteummotoren gelten
folgenbe Sorfcßriften :

1. ®er ÜJlotor barf nur mit gereinigtem ßampen»
petroleum gefpiefen Werben.

2. ®er Siotor barf nur auf einer minbeftenê 30 Senti»
meter über benfelbett tiorfteßenben feuerfidjeren Unter»
läge in einem Saum aufgefteltt Werben, beffett ®ede
öergipft ift unb in welkem leine leitet entjiinbbaren
©egenftänbe lagern ober tierarbeitet werben.

3. Swifcßen Siotor unb ©ipèbede foH minbeftenê
1 Steter Slbftanb fein ; audj muß bie feiilidjc
2)iftanj tion ßöljernen $ßüren ober bergleicßen
minbeftenë 50 Sentimeter betragen.

4. 2)er Siotor unb bie ba§ petrol entßaltenben ©eföffe
finb tion gezeigten Defen unb bereu Soßrleitungen
minbeftenè 1 Steter entfernt ju ßalten.

5. ®aê 2lu§puffroßr muß in Sifen erftettt unb barf
nur in feuetfibßerer Söeife burcß SBänbe ober 2)eden
inë fÇrete geführt werben.

§ 105. gür bie Anlage tion Senjin», Seolin», ßigroin»,
©afotin», Sapßta=Slotoren u. bgl., beren ©aëerjeuger in
befonberem Saume liegen, gelten folgenbe Sorfcßriften :

1. gür baâ ßolal gelten biefelben Sorfcßriften, wie fie
in § 104 unter giffer 2 unb 3 aufgefteltt finb.
Sbenfo finb bie Sorfcßriften für baë Suspuffroßr,
§ 104, differ 5, aucß ßier innejutjalten.

2. ®aê ßolal barf nilißt geßeijt unb aucß nic^t §u
anbem Sweden benußt werben. ®aêfelbe muß ent»
Weber tion außen ober burä) eteftrifc^eä ©lüßlicß»
ober burdj Sidßerßeitölampen (Sßftem Satipë) be»

leueßtet Werben.
3. 35aê gütten beë ©aëerjeugerë barf nur bei ütageö»

ließt gefeßeßen. ©efeßießt bie§ mit tragbaren ©e»

fäffen, fo barf nur ba§ ju einer einmaligen
güttung erforberlidße Senjin unb bergleicßen in einer

gut toerfdjloffenen 33lecßlanne in ben ©aêerjeugungë»
räum gebraeßt werben.

4. gür bte Sufbewaßrung beë Sorratë an Senjin
ober äßnlicßen Subftanjen ift ein feuerficßereS, nur
äu biefent Swede bienenbee ßotal ju erftelten,
welcßeä nie mit ßießt betreten werben barf.

Sur Wenn bie genannten Stoffe in feßmiebeifer»
nen gaffern aufbeWaßrt unb auë biefen burdß metal»
lene, tiöttig geftffloffene Soßren birelt in ben ©a§=

erjeuger gepumpt Werben, barf ein foldjeë gaß in
ben ©aSerjeugungöraum gebraeßt werben.

Smmerßin finb ßiefür bie altgemeinen Seftim»
mungen über bie Sufbewaßrung leießt entjünbbarer
Stoffe maßgebenb.

§ 106. gür Siotoren, Wie bie in § 105 erWäßnten,
beren ©aëerjeuger jeboeß in bemfelben Saume montiert
ftnb, gelten folgenbe Sorfcßriften :

1. Sie bürfen nur in einem befonberen, tebiglicß ju
biefem Swede bienenben, nießt ßeijbaren Saume,
mit feuerfidjerer 2>ede unb feuerfidßerem gußboben

äbiiiibcrnnpanträgc bis flcgiernngsratrs uub ber fiotnmiffisu.
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aufgeteilt werben, ©er ütaum mut burd) mafftöe l&anllrtnitiiBautriijt its ficgicriltti&ttttB unb irr fSatmntfjioit.
SBänbe öon allen anftofjenben Solalen getrennt fein.

2. gür bie Beleuchtung gelten bie in § 105, giff. 2,
aufgeteilten SorfTriften.

3. Setreffenb baê Sluêpuffrohr tehe § l04' Stf- 5, unb
betreffenb ben SSorrat § 105, Siff. 4.

§ 107. Oefen zur Erzeugung öon ©aê 'zum @Iaê=

fi^meljen ober =glätten in ©laêhûtten, ober zum Schmel=
Zen öon 2MaE, wie in ©elbgiefjereien je., biirfen nur
in Sotalen untergebracht werben, wie fie in § 105 be=

fdjrieben tnb.

§ 108. ©rötete ©aêbehâlter für Ortfcfjaften, ©aftpfe
ober gabrüen foHen im freien errichtet werben.

kleinere ©aêbehâlter finb luftbidjt unb feuerficher ju
erftetten unb müffen mit einer foliben Ilmmauerung ein»

gefatt Werben.

E. Erteilung tron (Uebüitöeit in ©rtfrijaften, bie beut

föjfn|!urm mtsgefrijl |inb, fowte non Jln|talten
unb größeren (Saßhöfen.

§ 109. 3n Ortfchaften, Weldje bem göhnfturm unb
ber baburd) üermehrten geuerêgefahr in befonberem HJtajje

auêgefett finb, gelten bie Beftimmungen beê ^ôhnbeîreteê
öom 13. Januar 1892.

§ 110. a. 3fn ßranfen*, 3Irmen= unb ®rjiehungâan=
ftalten, fowie in ©afthöfen, Welche höher alê im erften Stod»
Wer! über bem ©rbgefdwt ®äfte beherbergen unb in Gabrilen
foE Wenigftenê eine ©reppe mit i|ren Berbinbungêgângen
unb Umfaffungen biê §um oberften Boben auê feuer»
ficherem Material erfteEt werben. 9Iuênahmen öon biefer
Borfdjrift ïann ber 5Regierungsrat bewilligen, fofertt eê

burd) bie örtlichen Serhältniffe geboten erfcheint.
b. Sluterbem tnb bie ©emeinbebehörben befugt, be=

fonbere, bie Sicherheit be^wedenbe Beftimmungen
'
aufzu»

ftefleit, im Sinne bee ©efeijeê betreffenb SluffteEung öon
9llignemeniêplânen unb öon baupolizeilichen Sorfdjriften
burdf bie ©emeinben öom 15. 3fuli 1894.

c. Sei befteljenben ©ebäuben, welche in einer ober
anberer Söeife ben 3lnforberungen in litt, a nicht entfpredjen,
tnb bie öon ben Behörben üerlangten Umänberungen
innert 2 fahren öom 3nfrafttreten biefeê ©efretê an
auöjuführen.

F. gtdjluß- «nb Jttrafbflîimmungett.

§ 111. gür atfe unter B unb D hiebor genannten
Anlagen ift gemät § 14, 3iff. 3, unb §§ 24 ff. beê

©efetjeê über baê ©eWerbeWefen öom 7. Soü. 1849, unter
Berlage ber üßläne, eine Sau= unb ©inrichtungêbewifli»
gung einzuholen, ©ie îompetenten Behörben haben bie
Anlagen burch Sachberftänbige prüfen ju laffen.

§ 112. ©ie Seftintmuugen biefeê ©eïreteë finb rnafj»
gebenb für Neubauten, fowie für bie (hftetlung einzelner
baulicher ßinridjtungen, ober für bie Ümänberung öon
foldjen; für befteljenbe ©inridjtungen nur infofern, alê
biefe in ihrer Einlage, .Ronftruttion, ober in ben bazu
öerwenbeten SPlaterialien alê feuergefährlich erachtet werben
unb eê finb tn biefem gaEe bie nötigen Triften zur 3luê=

führung einzuräumen.
Beilagen zum Tagblatt des Grossen Bates. 1897. 10*
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§ 113. 3n ber Sorauêficht, bafj bet ben fortmähtenben
gortfdjritten auf aßen ©ebieten ber SLecfjrtiï neue dc=

finbungen in Sejug auf ffeuerungêantagen, Sau= unb
^Brennmaterialien unb bergteidjen gemalt tnerben, benen
bie Seftimmungen biefeê Seïretê nicfjt immer in aßen
teilen angepaßt fein mögen, !ann ber Wegierungêrat
Wuênahmen toon ben Ijiebor aufgefteflten 33orfdE)riften
in ber Seife geftatten, bafj an iljrer ©teße foltfje auf=
gefteßt roerben, meiere ben .Smecf ber geuerftc^ertieit in
minbeftenê ebenfo l^o^em Wtafje erfüllen.

§ 114. Siber^anblungen gegen bie Sorfchriften biefeê
2)elretê merben beftraft

1. ©oïcEjc gegen bie SSorfd^riftert ber §§ 1—30 mit
einer Sufje toon $r. 3—50;

2. foldje ber ©emeinbe= unb Sejirfêfeuerauffeher gegen
bie Seftimmungen ber §§ 36, 37, 41, 44, 45, 47,
48, fotoie ber Sßräfibenten unb ÜJUtgtieber ber £)rtê=
poli^eibehörbe gegen bie Seftimmungen ber §§47
unb 48 mit einer Sufje toon 3fr. 10—100;

3. foldje ber 2lrct)iteïten, Saunteifter unb Sauhanb=
merler, foroie ber digentümmer ober Wtieter ber
betreffenben ©ebäube gegen bie Seftimmungen ber
§§ 36, 46, 51 btê 109 mit einer Su§e toon

3r. 20—500.
Senn fid) ber ©traffäßige ber burd) bie Ortêpoli^ei»

behörbe gefprodjenen Sufje nid^t unterjieht, fo erfolgt
Strafanzeige an ben !Rid)ter.

35ie toon ber Ortêpolijei otjne ridjterlidjeê Urteil be=

jogenen Sujjen faßen in bie Ortêpolijeiïaffe.

§ 115. ©iefeê S)elret tritt auf in 5?raft.

§ 116. ®urch baêfelbe merben aufgehoben :

a. ®ie ffeuerorbnung toom 25. 9Wai 1819;
b. $>aê $reiêfd)reiben betreffenb bie höljemen $amin=

teitungen bom 30. September 1836;
c. ®aê Ifreiêfchreiben betreffenb bie Sauart ber ©d)orn=

fteine bom 8. Sejember 1854;
d. Wrt. 12 ber Serorbmmg über lufbematjrung,

Seljanblung utib Serlauf leitet entjünbbarer unb
ejplofiottêfâhiger Stoffe toom 12. 3uni 1865;

e ®a§ $reiêfdjreiben betreffenb bie Wufbetoahrung
toon üßu^Iumpen u. bgl. bom 27. $uni 1890;

f. Wße meiteren mit biefer Serorbnung in Siberfprud)
ftetjenben drlaffe unb ©emeinbereglemente ober ber=

gleichen.

Ibäubrnmssaiiträije bco Jîegicrungsratcs unb ber ftommiffioit.

erfüßen. dbeufo ift ber Wegierungêrat befugt,
über bie Einlage üon eteltrifdjen Seitungen Sorfdjriften
im 3irttereffe ber fÇeuerfid^erhett aufjufteßen.

gr. 2—50 ;

3r. 5—100;

gr. 10—500.

Sern, 30. Wlai 1895. Sern, 20. Wotoember 1895, 17./18. Wooetnber 1896.

3m Warnen beê ©rofjen Wateê 3m Warnen beê Wegieritngêrateê
ber ^Präfibent ber Sßrafibent

Jlug. pmßer, gf. »ort ^SatfentoçC,
ber ©taatêfdjreiber ber ©taatëfctjreiber

c^ifïfer. ^ifller.
3m Warnen ber Äommiffion

bereit ^Prdfibent

$egi.
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Feuerordming\
4.

Anträge der Kommission.

(25. Januar 1897.)

Ist der Gaserzeuger getrennt vom Motor in einem
besondern Raum untergebracht, so muss dieser den
Vorschriften von Ziff. 1 des gegenwärtigen
Paragraphen genügen. Befinden sich dagegen Motor und
Gaserzeuger im gleichen Lokal, so müssen auch die
Wände feuerfest sein, und das Lokal darf keinem
andern Zwecke dienen.
Das Füllen des Gaserzeugers darf nur bei Tageslicht

geschehen. Geschieht dies mit tragbaren Ge-
fässen, so darf nur das zu einer einmaligen Füllung
erforderliche Benzin und dergleichen in einer gut
verschlossenen Blechkanne in den Gaserzeugungsraum
gebracht werden.
Für die Aufbewahrung des Vorrats an Benzin oder
ähnlichen Substanzen ist ein feuersicheres, nur zu
diesem Zwecke dienendes Lokal zu erstellen, welches
nie mit Licht betreten werden darf.

Nur wenn die genannten Stoffe in schmiedeeisernen

Fässern aufbewahrt und aus diesen durch
metallene, völlig geschlossene Röhren direkt in den
Gaserzeuger gepumpt werden, darf ein solches Fass
in den Gaserzeugungsraum gebracht werden.103. In Räumlichkeiten, in welchen Gas aus

Rohprodukten wie Holz, Kohle, Oele etc. erzeugt wird
(Gasfabriken), sollen die Wände aus massivem Mauerwerk
und der Fussboden aus feuerfestem Material bestehen;
diese Räumlichkeiten müssen bis an den Dachstuhl offen
sein; bei grössern Anlagen soll der letztere in Eisen
erstellt und mit einem offenen Oberdach (Dachreiter)
versehen sein.

Grössere Gasbehälter für Ortschaften, Gasthöfe oder
Fabriken sollen im Freien errichtet werden.

Kleinere Gasbehälter sind luftdicht und feuersicher zu
erstellen und mit einer soliden Ummauerung einzufassen.

Immerhin sind hiefür die allgemeinen Bestimmungen
über die Aufbewahrung leicht entzündbarer Stoffe
massgebend.

Der Präsident:

Hegi.

104. Für die Aufstellung von Petroleum-Motoren
gelten folgende Vorschriften:

1. Das Lokal soll einen Fussboden aus feuerfestem
Material und eine feuerfeste oder vergipste Decke
haben.

2. Der senkrechte Abstand des Motors von der
Gipsdecke soll wenigstens 1 Meter und der wagrechte
Abstand von Wänden aus brennbarem Material
wenigstens 50 Centimeter betragen.

3. Der Motor und die das Petrol enthaltenden Gefässe
sind von geheizten Oefen und deren Rohrleitungen
mindestens 1 Meter entfernt zu halten.

4. Das Auspuffrohr muss in Eisen erstellt sein und
darf nur in feuersicherer Weise durch Wände oder
Decken ins Freie geführt werden.

5. Im Motorlokal dürfen keine leicht entzündbaren
Gegenstände lagern oder verarbeitet werden.

6. Der Motor darf nur mit gereinigtem Lampenpetroleum

gespiesen werden.

105. Für die Anlage von Benzin-, Neolin-, Ligroin-,
Gasolin-, Naphta- und dergleichen Motoren gelten folgende
Vorschriften :

1. Bezüglich der Bauart und Benutzung des Motorlokals,

der Aufstellung des Motors und der
Beschaffenheit und Anbringung des Auspuffrohres
gelten die Vorschriften des § 104, Ziff. 1, 2, 4
und 5.

2. Das Lokal darf nicht geheizt werden und muss
entweder von Aussen, oder durch elektrisches Glühlicht

oder durch Sicherheitslampen (System Davys)
beleuchtet werden.
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Vortrag der Erziehungsdirektion
an den

Regierungsrat zu Händen des Grossen Rates

betreffend

die authentische Auslegung von § 17 des Primarschulgesetzes.

(Dezember 1896.)

Herr Präsident,
Herren Regierungsräte,

Herr Grossrat Burkhardt stellte seiner Zeit eine
Motion des Inhaltes, die Erziehungsdirektion solle
angehalten werden, den Gemeinden, welche armen Kindern
die Lehrmittel unentgeltlich abgeben, die Hälfte der
betreffenden Kosten laut § 17 des Schulgesetzes nicht
nur für die Schulbücher, sondern auch für das
Schulmaterial zu vergüten.

Die Erziehungsdirektion führte dagegen in einem
gedruckten Berichte aus, sie habe den Ausdruck «

Lehrmittel », auf dessen Sinn es hier ankam, in der
Bedeutung ausgelegt, welche derselbe nicht nur von jeher
im Kanton Bern gehabt hat, sondern auch sonst überall
hat, und darnach bedeute das Wort « Lehrmittel » nicht
Tinte, Feder, Papier und dergleichen, sondern nur
Bücher und Karten.

Als die Angelegenheit im Grossen Rat zur
Besprechung gelangte, lud Herr Grossrat Bühlmann, indem
er darauf hinwies, dass der Sinn eines Gesetzes nicht
durch Motionen festgestellt werden dürfe, den
Regierungsrat ein, Bericht und Antrag bezüglich der authentischen

Interpretation des Art. 17 des Schulgesetzes dem
Grossen Rat vorzulegen.

Wir kommen dieser Einladung nach.

Es besteht darüber kein Zweifel, dass der Grosse
Rat die Befugnis hat, den Ausdruck «Lehrmittel»,
der sprachlich nicht definiert ist, authentisch zu inter¬

pretieren und ihm den Sinn zu geben, in welchem nach
seiner Meinung der Ausdruck durch die Behörden zur
Ausführung gelangen soll.

Dennoch möchten wir den Grossen Rat ersuchen,
den Art. 17 des Schulgesetzes nicht auszulegen, sondern
die Angelegenheit auf eine andere Weise zu erledigen.

Der Art. 17, welcher hier in Frage steht, lautet:
« Den Kindern bedürftiger Familien sind von der

« Gemeinde die nötigen Lehrmittel unentgeltlich zu ver-
« abfolgen.

« Der Staat wird diese Lehrmittel zur Hälfte der
« Selbstkosten liefern. »

Der Staat soll also liefern, nicht etwa den
Gemeinden die Hälfte der Kosten vergüten, und zwar zum
billigsten Preis, zur Hälfte der Selbstkosten. Daher
müsste die Erziehungsdirektion das Schulmaterial en
gros anschaffen und auf Lager halten. Diese Massregel
wäre übrigens, auch abgesehen von der Verpflichtung
zu liefern, aus Sparsamkeitsrücksichten geboten, namentlich

deshalb, weil die Pflicht des Staates bezüglich
Lieferung von wohlfeilem Schulmaterial sich nicht nur
auf die armen Schüler beziehen würde (§ 17), sondern
auch auf die allgemeine Unentgeltlichkeit der
Lehrmittel (§ 29, Abs. 2).

Abgesehen aber davon, dass die Magazine des
Lehrmittelverlags, schon bevor die Lehrmittel für den
französischen Kantonsteil daselbst untergebracht sind, fast
bis zum letzten Winkel angefüllt sind, kann man der
Erziehungsdirektion kaum zumuten, mit Papier, Federn,
Tinte u. s. w. Handel zu treiben.
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Würde man anordnen, entgegen dem klaren Wortlaut

des Gesetzes, dass der Staat nicht selber zu liefern
brauche, sondern nur den Gemeinden die betreffenden
Kosten zu vergüten habe, so bliebe immer noch die
Frage der staatlichen Kontrolle über die Verwendung
dieser Vergütungen offen. Wie könnte aber kontrolliert
werden, ob jedem Schüler so und so viel Federn, Hefte
und dergleichen abgegeben worden sind? Das wäre
rein unmöglich. Und doch muss der Staat grundsätzlich
daran festhalten, wenn er für irgend einen Zweck eine
Leistung zu übernehmen hat, dass er die Pflicht hat,
die Verwéndung seiner Leistungen genau zu
überwachen.

Wir glauben, dass es möglich ist, die Angelegenheit
auf eine sehr einfache Weise zur allseitigen Zufriedenheit

zu ordnen.

Man nehme als Grundlage eine bestimmte Vergütung
per Schülerkopf für die allgemeine Unentgeltlichkeit der
Lehrmittel (§ 29) und füge derselben noch eine solche
von z. B. 20 Cts. hinzu für die Schüler, welchen das
Schulmaterial unentgeltlich geliefert wird.

Demnach hätte der Staat laut §§17 und 29, Abs. 2,
folgende Leistungen zu übernehmen :

1. Laut § 17 :

a) Die Lieferung der Bücher aus dem Lehrmittelverlag

zur Hälfte der Selbstkosten ;

b) eine Vergütung von 20 Cts. für jeden Schüler aus
bedürftiger Familie, welchem ausser den eigentlichen

Lehrmitteln auch das Schulmaterial von der
Gemeinde unentgeltlich verabfolgt worden ist.

2. Laut § 29, Abs. 2:
a.) Eine zu bestimmende Vergütung per Kopf für die

Von den Gemeinden allgemein eingeführte
Unentgeltlichkeit der eigentlichen Lehrmittel ;

b) dazu eine solche von 20 Cts. per Schüler, wenn
die Gemeinde ausser den eigentlichen Lehrmitteln
auch das Schulmaterial unentgeltlich verabfolgt.

Wir beantragen, wenn diese Grundsätze angenommen
werden, für das Jahr 1897, mit Rücksicht auf die

grosse Belastung des Budgets, die Vergütung des Staates
für die Unentgeltlichkeit der Lehrmittel auf 40 Cts. per
Schüler anzusetzen.

Bern, den 5. Dezember 1896.

Der Erziehungsdirektor :

Dr. Gobat.

Vom Regierungsrat genehmigt und an (Jen Grossen
Rat gewiesen.

Bern, den 28. Dezember 1896.

Im Namen des Regierungsrates

der Vicepräsident
Ritschard,

der Staatsschreiber
Kistler.

Beilagen zum Tagblatt des Grossen ltates. 1897. 11
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Vortrag der Justizdirektion
an

den Regierangsrat des Kantons Bern zu Händen des Grossen Rates

betreffend

fin Erlass eines Gesetzes zu Hrui der örtlicMn ïoriiflscMtsfce.

Oktober 1896.

Herr Präsident!
Herren Regierungsräte

Im Februar 1895 haben die Herren Grossräte Lenz,
Heller, Scherz, Sahli, Michel und Grieb eine Motion
gestellt, dahingehend, der Regierungsrat werde
eingeladen, dem Grossen Rate einen Entwurf Gesetz vorzulegen,

durch welchen die Vormundschaftspflege für die
Kantonsbürger und ferner die Fürsorge für die Person
und für das Vermögen des Bevormundeten auf die
Gemeindebehörden des Wohnsitzes der Pflegebefohlenen
übertragen wird. In der Sitzung des Grossen Rates
vom 5. März 1895 wurde diese Motion in Beratung
gezogen und in dem Sinne erheblich erklärt, dass der
Regierungsrat eingeladen wurde, die Frage zu prüfen,
ob ein solcher Gesetzesentwurf vorzulegen sei und
bejahenden Falls einen solchen auszuarbeiten.

I.
Es ist demnach vor allem aus die Notwendigkeit

oder Wünschbarkeit des Erlasses eines sachbezüglichen
Gesetzes einer Prüfung zu unterziehen.

Nach den dermal geltenden Gesetzesvorschriften,
nämlich der Vormundschaftsordnung aus dem Jahre 1826
und dem Gemeindegesetz vom 6. Dezember 1852,
beruht die Vormundschaftspflege auf dem Heimatsprincip
in dem Sinne, dass eine jede Gemeinde diese Pflege
nur hinsichtlich derjenigen Personen zu besorgen hat,
die ihr angehören, also Burger des Ortes sind, und dass
als hiezu befugte und pflichtige Gemeinde bezeichnet
ist: die Burgergemeinde, sofern die Vormundschaftspflege
von früher her in ihrem Besitz geblieben, und die
Einwohnergemeinde da, wo sie schon diese Pflege
ausgeübt oder die Burgergemeinde darauf verzichtet. Dem
Heimatsprincip entsprechend waren zu jenen Zeiten
(und teilweise heute noch) auch andere Verhältnisse
geordnet, wie dasselbe überhaupt früher in der
Rechtsordnung, insbesondere bei uns, vorherrschte. So war
das namentlich mit Bezug auf das Armenwesen der
Fall; hier aber wurde schon durch das, allerdings nur

für den alten Kantonsteil erlassene, Gesetz vom 1. Juli
1857 eine Aenderung getroffen und das Princip der
Oertlkhkeit oder des Wohnsitzes eingeführt. Diese
Neuordnung des Armenwesens auf Grundlage des Wohnsitz-
prineipes, und da die Zahl der ausserhalb ihres Heimatortes

wohnenden Staatsbürger stets zunahm, rief schon
im Jahre 1859 Petitionen an die Staatsbehörden um
Einführung des nämlichen Grundsatzes auch im
Vormundschaftswesen. Der Regierungsrat hat auch einen
dahingehenden Gesetzesentwurf ausgearbeitet und dem
Grossen Rate eingereicht, allein es hat dieser (im Jahre
1863) mit 61 gegen 43 Stimmen die Beratung desselben
aus Gründen verschoben, die meist für heute nicht mehr
in Betracht fallen. Es wird in dieser Beziehung
verwiesen auf die Ausführungen des Justizdirektors Herrn
Lienhard bei Anlass der Beratung der eingangs
erwähnten Motion (Tagblatt des Grossen Rates vom Jahre
1895, Seite 115). Seither ist dieser Ruf nach Ueber-
tragung der Vormundschaftspflege an die Wohnsitzgemeinde

nicht etwa verstummt; er fand bis jetzt offenbar
nur deshalb nicht in energischerer Weise statt, weil
inzwischen die Revision der Bundes- und der kantonalen
Verfassung und damit die Vereinheitlichung des Rechts,
wenigstens in einzelnen Gebieten, und sodann auch eine
Revision der bernischen Armen- und Niederlassungsgesetze

und ebenso des Civilgesetzbuches auf den
Traktanden stand. Die beiden ersten Revisionen sind nun
erfolgt, und es bestimmt der Art. 46 der Bundesverfassung

von 1874, dass in Beziehung auf die civilrecht-
lichen Verhältnisse die Niedergelassenen in der Regel
unter dem Rechte und der Gesetzgebung des Wohnsitzes

stehen, und das hierauf gestützt erlassene, am
1. Juli 1892 in Kraft getretene Bundesgesetz erklärt
namentlich in seinem Art. 10, dass für die Vormundschaft

massgebend sei das Recht des Wohnsitzes der
Person, die unter Vormundschaft zu stellen ist, oder
über die bereits eine Vormundschaft bestellt ist. In dem
hantonalen Vollziehungsdekret vom 25. Mai 1892 wurde
dementsprechend die Vormundschaft über die
Niedergelassenen und Aufenthalter aus andern Kantonen und
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dem Auslände den Einwohnergemeinden übertragen.
So wäre bei uns für Kantonsfremde bereits die örtliche
Vormundschaftspflege eingeführt, und natürlich besteht
dieselbe auch für Bernerbürger, die in andern Kantonen
ihren Wohnsitz haben. Nun liegen gewiss ganz
überwiegende Gründe vor, diese Oertlichkeit allgemein
einzuführen; denn erstlich wird das Wohnsitzprincip mehr
und mehr zum herrschenden und daher bei Erlass neuer
Gesetze vorwiegend auf dasselbe abgestellt (so ist das
insbesondere auch bei dem im Wurfe liegenden Gesetze
über das Armen- und Niederlassungswesen der Fall);
ferner ist es doch wohl selbstverständlich, dass der
kantonale Gesetzgeber sachbezügliche Bundesgesetze zum
Vorbilde nimmt und damit eine übereinstimmende Regelung

zu erzielen sucht, und sodann spricht ganz besonders

dafür der Umstand, dass im Kanton Bern eine
sehr grosse Zahl von Gemeinden bestehen, die viele,
ja sogar nicht wenige, die mehr als die Hälfte auswärts
wohnende Burger aufzuweisen haben, so dass in vielen
Gemeinden die Einsassen und nicht die Burger die
Mehrheit bilden. Dass bei derartigen Zuständen die
heimatliche Vormundschaftspflege oft erhebliche
Schwierigkeiten, Inkonvenienzen und Nachteile mit sich bringt,
und zwar sowohl für die Behörde, wie für die
Pflegebefohlenen Personen, liegt auf der Hand; man braucht
dabei sich nur alle die Fälle zu vergegenwärtigen, in
denen diese Personen viele Stunden entfernt von ihrem
Burgerorte, so namentlich diejenigen, wo Altberner im
Jura oder umgekehrt Jurassier im alten Kantonsteil
wohnen, und wo dann noch die Verschiedenheit der
Sprache und teilweise auch die der Gesetzgebung als
weitere Komplikation hinzukommt. Die Behörde des
Wohnsitzes wird überhaupt im allgemeinen besser in
der Lage sein, die betreffenden Personen zu beaufsichtigen,

die in Betracht fallenden Verhältnisse richtig zu
beurteilen und dementsprechend zu handeln, wie denn
auch für sie ein erhöhtes Interesse dafür besteht mit
Rücksicht auf die ebenfalls auf dem Wohnsitzprincip
basierende Armenpflege. Ueber die Vorteile, die die
örtliche Vormundschaftspflege gegenüber der heimatlichen
darbietet, und dass die letztere bei den heutigen
Verhältnissen auf die Dauer nicht festzuhalten ist, kann
man wohl nicht verschiedener Meinung sein. Es kann
sich nur fragen, ob die heimatliche Vormundschaftspflege
vollständig zu beseitigen, ob eine diesfallsige Befugnis
den Burgergemeinden rundweg zu entziehen sei. Unseres
Erachtens liegen, wenigstens zur Zeit, nicht zwingende
Gründe zu einer solchen durchgreifenden Aenderung
vor, die gewiss manchenorts tief in bestehende
Verhältnisse und Interessen einschneiden, daher übel
aufgenommen und einer starken Opposition rufen würde.
Es ist davon noch um so mehr abzusehen, als auch im
Entwurf eines neuen Armengesetzes die bürgerliche
Armenpflege unter gewissen Voraussetzungen zugelassen
wird. Wir sind denn auch der Meinung, es sei an diese
Bestimmungen anzuschliessen und in gleicher Weise, mit den
gleichen Einschränkungen, auch die heimatliche Vormund-
schaftspflege neben der örtlichen fernerhin zu gestatten.

Aus diesen Gründen kommen wir zu dem Schlüsse,
dass das System der heimatlichen Vormundschaftspflege
sich überlebt hat, jedenfalls im allgemeinen unhaltbar
geworden ist und nicht nur die Wünschbarkeit, sondern
die Notwendigkeit besteht, diesem dasjenige der
Oertlichkeit, wenigstens der Regel nach, zu substituieren
und dass ferner ordentlicherweise die Einwohnergemeinde
und nur ganz ausnahmsweise die Burgergemeinde mit
jener Aufgabe zu betrauen sei.

II.
Eine zweite Frage ist die, ob bei der Verörtlichung

der Vormundschaftspflege der civilrechtliche oder aber
der armenpolizeiliche oder Unterstützungswohnsitz
massgebend zu erklären sei. Die Motionssteller sprechen
nur von Wohnsitz, ohne beizufügen, welcher gemeint
sei. Im Entwürfe von 1863 wurde auf den letztern,
(Armenwohnsitz) abgestellt. So wünschbar es auch wäre,
in dieser Hinsicht mit dem Bundesgesetz von 1891/92,
das natürlich nur den gewöhnlichen, civilrechtlichen
Wohnsitz kennt, in Uebereinstimmung zu sein und so
für die Kantonsangehörigen und Kantonsfremden die
gleiche Regel zu haben, glauben wir doch, davon
absehen zu sollen. Ueberwiegende Gründe sprechen doch
gewiss für einen Anschluss an das neue Armen- und
Niederlassungsgesetz, beziehungsweise dafür, dass die
Armenwohnsitzgemeinde eines Kantonsbürgers auch seine
Vormundschaftsgemeinde sei; ein daorts bestehender
innerer Zusammenhang kann nicht bestritten werden.
Uebrigens wird ja meist der civilrechtliche Wohnsitz
mit dem armenpolizeilichen zusammenfallen.

III.
Eine dritte grundsätzliche Frage ist die, ob das zu

erlassende Gesetz zu beschränken sei auf die Einführung
der örtlichen Vormundschaftspflege oder aber
auszudehnen auf weitere Teile des Gebietes des Vormundschaftswesens.

Die Motionssteiler erklärten hier ausdrücklich,
dass sie letzteres nicht wollen, und wirklich scheint es
nicht angezeigt, eine umfassendere Revision der im
allgemeinen gut angelegten Vormundschaftsordnung durch
ein Specialgesetz vorzunehmen in einem Zeitpunkte, in
welchem die Revision des Civilgesetzbuches, insbesondere
des Personen rechts überhaupt, in Aussicht genommen ist.

IV.

Der ausgearbeitete Gesetzesentwurf enthält daher nur
Bestimmungen betreffend die Einführung der örtlichen
Vormundschaftspflege und nimmt gleichzeitig auch einige
Vorschriften des kantonalen Vollziehungsdekretes vom
25. Mai 1892 auf, um so eine Vereinigung aller bezüglichen

Vorschriften in einem Erlasse zu erzielen. Immerhin

möchte es angezeigt sein, die Satzung 209 C. G. in
dem Sinne zu erweitern, dass der Einwohnergemeinde
die Befugnis eingeräumt wird, mit Zustimmung des

Regierungsrates eine besondere Kommission zu ernennen,
die an Stelle des Gemeinderates die vormundschaftlichen
Funktionen auszuüben hätte; für stark bevölkerte
Gemeinden, wie namentlich für Bern, ist eine solche
Einrichtung, die bereits mit Bezug auf das Fertigungswesen
besteht, wohl geradezu notwendig.

Wir unterbreiten Ihnen den ausgearbeiteten Gesetzesentwurf

zur Beratung und nachheriger Ueberweisung an
den Grossen Rat.

Mit Hochachtung!

Bern, den 7. Oktober 1896.

Der Justizdirektor:

Kläy.
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Entwurf des Regierungsrates.
21. Oktober 1896.

betreffend

die Einführung der örtlichen Vnrmundschaftspflep.

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

auf den Antrag des Regierungsrates,

beschliesst :

§ 1. Die Vormundschaftspflege ist ordentlicherweise
eine Angelegenheit der Einwohnergemeinde. Sie wird
besorgt durch den Einwohnergemeinderat, ausnahmsweise

durch eine besondere Vormundschaftskommission,
deren Einsetzung eine stark bevölkerte Gemeinde, unter
Zustimmung des Regierungsrates, beschliessen kann.

§ 2. Eine Ausnahme von dieser Regel bilden einzig
diejenigen Burgergemeinden und bürgerlichen
Korporationen (wie z. B. die Zunftgesellschaften von Bern),
welche bis jetzt die Vormundschaftspflege ausübten und
eine bürgerliche Armenverwaltung führen. Diesen
Gemeinwesen stehtauch fernerhin die Vormundschaftspflege
in betreff ihrer Angehörigen und gemäss ihrer Organisation

zu, jedoch nur so lange, als sie die bürgerliche
Armenpflege beibehalten; sie können auch zu jeder Zeit
auf die Vormundschaftspflege verzichten.

§ 3. Die Vormundschaftspflege erstreckt sich:
1. Für die Einwohnergemeinde:

a) auf alle diejenigen Kantonsangehörigen (Burger
und Einsassen), welche nach Mitgabe der
Vorschriften des Gesetzes über das Armen- und
Niederlassungswesen in der Gemeinde ihren
polizeilichen Wohnsitz (Unterstützungswohnsitz) haben ;

b) auf diejenigen Gemeindeangehörigen (Burger),
welche weder daselbst noch in einer andern
Gemeinde den armenpolizeilichen Wohnsitz haben,
wie z. B. ausser Landes Wohnende, und für die
dennoch, bestehenden Gesetzesvorschriften gemäss,
eine vormundscliaftliche Aufsicht erforderlich ist,

— sofern für die sub a und b genannten
Personen nicht etwa die bürgerliche Vormundschaftspflege

Platz greift (Ziffer 2 hiernach);
c) auf die kantonsfremden Niedergelassenen und

Aufenthalter, welche im Sinne des Bundesgesetzes
vom 25. Juni 1891 in der Gemeinde ihren (civil-
rechtliehen) Wohnsitz haben.

2. Für die Burgergemeinde oder die bürgerlichen
Korporationen nach § 1 oben:

auf ihre Angehörigen, ohne Ausnahme.
§ 4. Es ist jedermann verpflichtet, eine ihm vom

Regierungsstatthalter aufgetragene vormundschaftliche
Verwaltung über Personen zu übernehmen, die im

Sinne des § 3 in der gleichen Gemeinde, wie er,
Wohnsitz haben, oder für welche überhaupt die Behörde
seines Wohnsitzes das zuständige Vormundschaftsorgan
ist und sofern er keinen gesetzlichen Entschuldigungsgrund

anzuführen hat.
Wenn ein Vormund den Wohnsitz wechselt, so kann

er auch vor Ablauf von 2 Jahren seit dem Antritt
der Verwaltung derselben entlassen werden.

§ 5. Entstehen mit Bezug auf im Kanton Bern
wohnende Niedergelassene und Aufenthalter aus andern
Kantonen oder dem Auslande Anstände der in Art. 14
und 15 des Bundesgesetzes vom 25. Juni 1891
vorgesehenen Art, so entscheidet darüber der Regierungsrat
als kantonale Obervormundschaftsbehörde, unter
Vorbehalt des Rekurses an das Bundesgericht.

§ 6. Soweit in dem Bundesgesetz vom 25. Juni
1891 und in dem gegenwärtigen Gesetz nicht
abweichende Bestimmungen enthalten sind, finden
diejenigen der bestehenden kantonalen Gesetze, namentlich
der Vormundschaftsordnung und des Gemeindegesetzes,
auf alle vormundschaftlichen Verhältnisse Anwendung.
Es ist dies insbesondere der Fall ansehend die Pflichten
und Rechte der Vormundschaftsbehörden, der Vormünder
und Beistände, sowie der bevormundeten oder verbei-
ständeten Personen.

Anträge auf Bevormundung eines im Kanton Bern
wohnenden Nichtberners sind somit ebenfalls nach
Massgabe der bernischen Vormundschaftsordnung zu
behandeln. Ferner haben die Regierungsstatthalter den
Gesuchen von Niedergelassenen und Aufenthaltern um
Bestellung ausserordentlicher Beistände in den gesetzlich
vorgesehenen Fällen in gleicher Weise zu entsprechen,
wie den Gesuchen von Kantonsbürgern. Ausgenommen
ist die Beistandschaft über Landesabwesende (Art. 30
des citierten Bundesgesetzes).

§ 7. Dieses Gesetz tritt, nach seiner Annahme durch
das Volk, auf 189 in Kraft.

Die Ablegung und Passation der vormundschaftlichen
Rechnungen, die Ernennung der neuen Vormünder und
die Uebergabe der verwalteten Vermögen von der
bisherigen an die neue Vormundschaftsbehörde sollen,
soweit diese Handlungen infolge der Vorschriften des

gegenwärtigen Gesetzes notwendig werden, längstens
bis 189 vollzogen sein.

Der Regierungsrat ist mit der Vollziehung dieses
Gesetzes und insbesondere auch mit den dazu
erforderlichen Verfügungen beauftragt.

§ 8. Alle mit dem Bundesgesetz vom 25. Juni 1891
und dem gegenwärtigen Gesetz im Widerspruch
stehenden kantonalen Vorschriften werden nach dem
Masse dieses Widerspruches als aufgehoben oder
modifiziert erklärt. Aufgehoben sind insbesondere, weil
im vorliegenden Gesetze berücksichtigt, die §§ 1 bis
und mit 6 und § 9 des Vollziehungsdekretes vom
25. Mai 1892.

Bern, den 21. Oktober 1896.

Im Namen des Begierungsrates :

der Präsident
F. von Wattenwyl,

der Staatsschreiber
Kistler.



Anträge der Grossratskommission

die Einführung der örtlichen Vormundschaftspflege.

Einschaltung eines neuen Paragraphen zwischen § 3

und § 4, lautend :

«Bewilligt die Vormundschaftsbehörde dem Bevor-
« mundeten einen Wohnsitzwechsel, so geht das Recht
« und die Pflicht zur Führung der Vormundschaft auf
« die Behörde des neuen Wohnsitzes über und es ist
« das Vermögen des Bevormundeten an diese zu verab-
« folgen. (Art. 17 des Bundesgesetzes vom 25. Juni 1891.)

Bern, den 11. Januar 1897.

zum

betreffend

(Januar 1897.)

Im Namen der Kommission

deren Präsident

Lenz.

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1897.
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BERICHT
des

Regierungsrates an den Grossen Rat
über

die Eingabe des kantonalen bernischen Wirtevereins

vom 7. November 1896

betreffend

die Vollziehung des Wirtschaftsgesetzes.

(Januar 1997.)

Herr Präsident!
Herren Grossräte!

Der kantonale bernische Wirteverein hat mit Eingabe
vom 7. November 1896 bei Ihnen verschiedene
Beschwerden hinsichtlich der Vollziehung und Interpretation
der Bestimmungen des Wirtschaftsgesetzes vom 15; Juli
1894 angebracht. Dieselben betreffen im einzelnen:

1. Die Erteilung neuer Patente durch die Direktion
des Innern, beziehungsweise durch den Regierungsrat;

2. die Bewilligungen des Regierungsstatthalters zur
Abhaltung von sogenannten «Waldfesten»;

3. die in § 72 Absatz 2 der Gerichtsorganisation vom
31. Juli 1847 ausgesprochene Unvereinbarkeit der
Stelle eines Amtsrichters mit der Eigenschaft eines
Wirtes.

Diese Eingabe ist uns vom Grossen Rate am 16.
November 1896 zur Berichterstattung zugewiesen worden.
Wir beehren uns diesem Auftrage hiemit nachzukommen.

1.

Die Erteilung neuer Wirtschaftspatente.

Der kantonale Wirteverein leitet seine Eingabe mit
der Bemerkung ein, dass in letzter Zeit einige Entscheide
erfolgt seien, welche im Widerspruch stehen mit der
Absicht, welche der Grosse Rat bei Erlass des Gesetzes
geleitet habe, und dass Gefahr drohe, dass der grund¬

legende Zweck des Gesetzes den fiskalischen oder andern
Interessen untergeordnet werde. Der vorwiegende Grund
zum Erlass des gegenwärtigen Gesetzes sei das Bedürfnis
nach Einschränkung der schrankenlosen Gewerbefreiheit
auf dem Gebiete des Wirtschaftswesens gewesen; tausende
von Bürgern hätten bei Erteilung oder Erneuerung der
Patente die Berücksichtigung des lokalen Bedürfnisses
verlangt und es seien denn auch den vollziehenden
Organen Mittel an die Hand gegeben worden, dem
allgemeinen Volkswillen gerecht zu werden ; aber mit
Bedauern müssen sie, die Beschwerdeführer, konstatieren,
dass der allgemeine Volkswille missachtet werde. Als
Beleg zu diesem schweren Vorwurfe wird sodann in der
«Eingabe» ein einzelner Fall, die Erteilung eines Patents
zur Errichtung des neuen Gasthofs Hôtel de la Poste
an der Neuengasse in Bern, genauer besprochen und
nachzuweisen versucht, dass unsere Direktion des Innern,
welche übrigens, beiläufig bemerkt, in dieser Sache im
vollen Einverständnis mit dem ganzen Regierungsrate
gehandelt hat, dieses Patent im Widerspruch mit der
Absicht des Gesetzes erteilt habe. Hierauf haben wir
folgendes zu erwidern:

a. Im, allgemeinen. Es ist richtig, dass man bei
Erlass des Wirtschaftsgesetzes hauptsächlich die Einschränkung

der schrankenlosen Gewerbefreiheit auf dem
Gebiete des Wirtschaftswesens beabsichtigt hat. Wir
bestreiten aber, dass der Gesetzgeber die Erteilung oder
Erneuerung der Patente ausschliesslich vom lokalen Be-
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dürfnis habe abhängig machen wollen, wie der kantonale
Wirteverein verlangt. Die Verhandlungen des Grossen
Rates zur Beratung der §§ 5 und 6 dieses Gesetzes
beweisen vielmehr, dass diese Behörde mit klarem Willen,
entgegen einem Antrage, welcher einzig das lokale
Bedürfnis wollte entscheiden lassen, dieses letztere nicht
für sich allein, sondern in Verbindung mit der Frage
des öffentlichen Wohls berücksichtigt wissen wollte.
Deshalb erhielt § 6 des Gesetzes die Fassung : « Das Patent
für die Errichtung einer neuen, sowie die Erneuerung
oder Uebertragung eines Patents für eine bestehende
Wirtschaft soll verweigert werden, wenn das Entstehen
oder die Weiterführung einer Wirtschaft am betreffenden
Orte dem lokalen Bedüi'fnis und dem öffentlichen Wohle
zuwider ist. »

Mit dieser Anschauung befand sich der Grosse Rat
auch in Uebereinstiinmung mit Art. 31 c der
Bundesverfassung vom 25. Oktober 1885, wo zur Handels- und
Gewerbefreiheit vorbehalten wird : « das Wirtschaftswesen
und der Kleinhandel mit geistigen Getränken, in dem
Sinne, dass die Kantone auf dem Wege der Gesetzgebung
die Ausübung des Wirtschaftsgewerbes und des
Kleinhandels mit geistigen Getränken den durch das öffentliche

Wohl geforderten Beschränkungen unterwerfen
können. » Es hat somit nach dem Willen des Gesetzgebers

die das Patent ausstellende Behörde bei jedem
einzelnen Falle, ausser den persönlichen Requisiten des
Bewerbers und der Beschaffenheit der für die
Wirtschaft bezeichneten Lokalitäten, zwei Fragen zu prüfen:
diejenige des lokalen Bedürfnisses und diejenige einer
allfälligen Schädigung des öffentlichen Wohls, d. h. der
sittlichen und ökonomischen Wohlfahrt der ganzen
Bevölkerung, nicht etwa bloss des Interesses der
Berufskonkurrenten. Nun fällt allerdings in vielen Fällen das
lokale Bedürfnis mit dem öffentlichen Wohl zusammen,
namentlich in ländlichen Ortschaften und in einzelnen
städtischen Quartieren, überall nämlich, wo befürchtet
werden muss, dass durch Schaffung einer übertriebenen
Konkurrenz die Bürger zu einem, das vernünftige Mass
überschreitenden Besuche der Wirtschaften veranlasst
werden. Es giebt aber andere Fälle, wo die Frage des
Bedürfnisses schwer zu entscheiden, ja ein zwingendes
Bedürfnis nicht nachweisbar, eine Schädigung des
öffentlichen Wohls aber durch eine gut eingerichtete und
anständig geführte neue Wirtschaft ebensowenig zu
befürchten ist, so dass eine Verweigerung des Patents sich
nicht rechtfertigen Hesse und sogar einer grundsätzlichen
Verletzungder durch die Verfassung garantierten Handelsund

Gewerbefreiheit gleich käme. Wir verweisen in
dieser Hinsicht beispielsweise auf die mit Fremdenindustrie

sich beschäftigenden Ortschaften und auf die
Entstehung neuer Quartiere in den Städten.

Dass der Entscheid für die kantonale Behörde in
manchen Fällen schwierig ist, liegt in der Natur der
Sache. Nicht allein herrschen bei den begutachtenden
Behörden, besonders bei den Gemeinderäten, hinsichtlich
der Gefährdung des öffentlichen Wohls sehr verschiedene
Anschauungen, strengere und laxere, sondern es machen
sich auch nicht selten zu Gunsten oder Ungunsten eines
Patentbewerbers persönliche Rücksichten oder Interessen
geltend, welche bei der entscheidenden Behörde nicht
ins Gewicht fallen dürfen; durch die Vorschrift aber,
dass jedes Patentgesuch die drei Instanzen des

Einwohnergemeinderats, des Regierungsstatthalters und der
Direktion des Innern und im Rekursfalle auch die vierte
des Regierungsrats zu durchlaufen hat, ist wohl genügend

dafür gesorgt, dass das Gesetz seiner Absicht ge¬

mäss in unparteiischer Weise vollzogen werde. Wir
nehmen zwar auch für die kantonale Behörde nicht
Unfehlbarkeit in Anspruch. Wie wenig berechtigt aber
der Vorwurf des kantonalen Wirtevereins ist, dass bei
der Erteilung der Wirtschaftspatente von uns und von
der Direktion des Innern «der allgemeine Volkswille
missachtet werde », geht aus der Thatsache hervor, dass,
laut dem uns von der genannten Direktion vorgelegten
Verzeichnis, seit dem Erlass des neuen Wirtschaftsgesetzes,

nämlich vom September 1894 bis Ende des Jahres
1896 nicht weniger als 97 Wirtschaftspatente von ihr
abgewiesen worden sind; 15 dieser Fälle sind auf dem
Rekurswege vom Regierungsrat entschieden worden,
nämlich 10 im Sinne der Bestätigung, 5 im Sinne der
Abändei'ung des erstinstanzlichen Entscheides. Wenn
wir aber auch in diesen 5 Fällen uns nicht zur Ansicht
unserer Direktion des Innern hinsichtlich der Gefährdung
des öffentlichen Wohls durch das anbegehrte Wirtschaftspatent

bekennen konnten, so verwahren wir uns gleichwohl

des entschiedensten gegen den vom kantonalen
Wirteverein uns gemachten Vorwurf, « dass der
allgemeine Volkswille von uns missachtet werde » und weisen
ihn als einen leichtfertigen und unbegründeten zurück.
Soviel im allgemeinen.

b. Im besondern: Mit der in der Eingabe speziell
getadelten Patenterteilung für das neue Hôtel de la
Poste in Bern verhält es sich folgendermassen :

Mit Gesuch vom 14. März 1896 stellte Frau Louise
Tscharner geb. Sollberger, welche bereits zwei
Wirtschaften in der Stadt Bern klaglos geführt hatte, an
die Direktion des Innern das Gesuch, es möchte ihr
zum Betriebe eines Hotels in dem von ihr erworbenen
bisherigen Privathause, Neuengasse Nr. 43, ein Patent
zugesichert werden. In der Begründung dieses Gesuchs
wurde darauf hingewiesen, dass die Gasthöfe der Stadt
in der hohen Saison erfahrungsgemäss dem Bedürfnis
nicht genügen, indem es vorgekommen, dass 50 bis 100
Personen in den Wartsälen des Bahnhofes nächtigen
mussten, weil für sie in den Hotels keine Zimmer mehr
zu haben waren. Eine dem Gesuche beiliegende
Erklärung des Präsidenten des « Verkehrsvereins für Bern
und Umgebung » vom 16. März bestätigte, « dass während

der haute saison alle Jahre seit dem Eingehen des
Zähringerhofes und anderer früher bestandener Gasthöfe
sich Mangel an Lokalitäten zur Unterbringung von
Reisenden, welche Gasthöfe. 2. Ranges frequentieren, in
unserer Stadt gezeigt hat und dass nach dieser Richtung

ein Bedürfnis konstatiert ist.» Die städtische
Polizeidirektion begutachtete das Gesuch in
abweisendem Sinne, hauptsächlich aus dem Grunde, weil
sie glaubte, es sei mit dem Gesuche weniger die
Errichtung eines Gasthofes als diejenige einer Wirtschaft
beabsichtigt, wofür kein lokales Bedürfnis vorhanden
sei; immerhin gab diese Behörde zu, dass in der haute
saison sich Mangel an Logierzimmern geltend mache,
doch sei dieses nur während einiger Wochen der Fall.
Der Regierungsstatthalter von Bern hinwieder trug
nicht, wie die «Eingabe» des Wirtevereins behauptet,
in erster Linie ebenfalls auf Abweisung des Gesuchs

an, sondern verneinte bloss das Bedürfnis nach einer
neuen Wirtschaft an der Neuengasse, erklärte sich aber
betreffend die Errichtung eines Hotels anderer Ansicht,
als die städtische Polizeidirektion und empfahl die
Bewilligung zu einem Hôtel garni, nicht aber zu einer
Wirtschaft im Erdgeschoss. Der Entscheid über dieses
Gesuch stund in erster Linie der Direktion des Innern
zu; da jedoch der Wirteverein der Stadt Bern bereits



48 — M 5

eine leidenschaftliche Opposition gegen die. anbegehrte
Patenterteilung zu bcthätigcn begann, so befragte der
Direktor des Iunern den Regierungsrat um seine
Ansicht in dieser Angelegenheit, worauf wir des
entschiedensten uns dahin aussprachen, dass dem
Gesuche der Frau Tscharner, als einem wirklichen
Bedürfnis entsprechend, zu willfahren und dass es nach
unserm Wirtschaftsgesetz nicht zulässig sei, einein Gasthofe

den Betrieb einer Wirtschaft zu untersagen,
abgesehen davon, dass ein Gasthof 2. Ranges, welcher massige

Preise machen will, des Betriebs einer Restaurationswirtschaft

durchaus bedarf. Die Direktion des Innern
sicherte hierauf der Gesuchstellerin das Patent für einen
Gasthof nach § 9, Ziffer 1, des Wirtschaftsgesetzes
vorläufig, d. h. auf die Zeit, wo derselbe eingerichtet sein
werde, zu. Eine unterm 13. Mai 1896 an uns gerichtete

Beschwerde des Wirtevereins und des Gasthofvereins

der Stadt Bern gegen diesen Entscheid der
Direktion des Innern haben wir am 3. Juni unter ein-
lässlicher Begründung abgewiesen, und man hätte
erwarten dürfen, dass die Beschwerdeführer sich durch
unsern Entscheid von der Unrichtigkeit ihres
Standpunktes überzeugen und nicht noch den kantonalen
Wirteverein in Bewegung setzen würden, um den
Grossen Rat mit einer Angelegenheit zu behelligen,
welche ausschliesslich in die Kompetenz des Regierungsrates

fällt und bei welcher wir die Absicht des
Wirtschaftsgesetzes gewissenhaft befolgt zu haben uns be-
wusst sind.

Dass übrigens die Klage über ungesunde Vermehrung

der Wirtschaften in der Stadt Bern weniger
begründet ist, als hinsichtlich zahlreicher anderer
Ortschaften, geht aus folgender statistischen Darstellung
hervor : Zur Zeit der eidgenössischen Volkszählung am
31. Dezember 1888 zählte die Stadt 46,000 Einwohner
und 202 Gasthöfe und Wirtschaften, d. h. auf 227
Einwohner 1 Wirtschaft; auf 1. Januar 1897 auf circa
52,000 Einwohner 204 Wirtschaften, d. h. auf 255
Einwohner eine Wirtschaft; die Zahl der letztern hat sich
also im Verhältnis zur Bevölkerungsziffer nicht vermehrt,
sondern vermindert. Es fallen zur Zeit auf 1000
Einwohner der Stadt 3,92 Wirtschaften, während der ganze
Kanton auf circa 545,000 Einwohner 2308 Jahreswirtschaften,

d. h. auf 1000 Einwohner 4,24 Jabreswirt-
schaften • (mit Zuzählung der 200 Sommerwirtschaften
auf 1000 Einwohner 4,6 Wirtschaften) zählt. Bedenkt
man den starken Fremdenverkehr, sowie denjenigen
seitens der Landbevölkerung in der Stadt Bern, so kann
gewiss die Stadt Bern im Vergleich mit der
Durchschnittszahl des ganzen Kantons im allgemeinen und mit
andern Städten insbesondere, eines Uebermasses an
Wirtschaften nicht beschuldigt werden. Weisen doch
die Städte Biel, Thun und Pruntrut, sowie manche
Landgemeinden, weit ungünstigere Verhältnisse auf, wie auch
die ausserordentlich hohen Mietzinze, welche in der
Stadt Bern für Wirtschaftslokale bezahlt werden, darauf
schliessen lassen, dass dieses Gewerbe noch stets als
ein abträgliches betrachtet wird. Auch der Vergleich
mit der Zahl der Wirtschaften in andern Kantonen
fällt thatsächlich in hohem Masse zu Gunsten unseres
Kantons und speziell der Stadt Bern aus. Wir werden
gleichwohl in dem Bestreben, die Zahl der Wirtschaften
mit dem lokalen Bedürfnis und dem öffentlichen Wohle
überall möglichst in Einklang zu bringen, nicht
nachlassen ; wir sind entschlossen auch fernerhin überall der
Entstehung oder Fortführung schädlicher Wirtschaften
zu wehren, glauben aber auch vernünftigerweise den Ver¬

kehrsverhältnissen und der Entwicklung jeder einzelnen
Ortschaft Rechnung tragen zu sollen, ohne uns um
allfällige Konkurrenzinteressen, soweit sie mit denjenigen
des öffentlichen Wohls nicht zusammenfallen, zu
bekümmern und wir beanspruchen in dieser Richtung
das Vertrauen des Grossen Rates wie des Volkes.

2.

Die Bewilligung des Regierungsstatthalters zur Abhaltung
von sogenannten Waldfesten.

Das Wirtschaftsgesetz bestimmt in § 15, Absatz 3 :

« Die Regierungsstatthalter sind auf Empfehlung der
betreffenden Einwohnergemeinderäte auch befugt, in
ausserordentlichen Fällen, wo die bestehenden
Wirtschaften nicht ausreichen, Personen, welche nicht im
Besitze eines Wirtschaftspatents sind, sofern sie den

Anforderungen des § 2 entsprechen, eine Bewilligung
auf die Dauer eines oder mehrerer Tage gegen eine
Gebühr von Fr. 20 — für Kaffeewirtschaften von 50 Cts. —
per Tag zu erteilen. »

Der kantonale Wirteverein behauptet nun, dass in
letzter Zeit eine missbräuchliche Anwendung dieser
Bestimmung in der Weise stattfinde, dass solche «Waldfeste

» von Vereinen oder Gesellschaften vorwiegend in
gewinnsüchtiger Absicht veranstaltet werden. Er belegt
diese Behauptung mit einem Inserat der « Harmonie
Burgdorf» in Nr. 137 des « Berner Volksfreundes » und
einem ähnlichen der Musikgesellschaft und des Grütli-
vereins Allmendingen in Nr. 187 des « Täglichen
Anzeigers » von Thun. Hiebei wird zugegeben, dass die
Direktion des Innern dem Regierungsstatthalter von Burgdorf

hinsichtlich der Ausstellung solcher Bewilligungen
für die Zukunft eine genaue Prüfung empfohlen habe,
gleichzeitig aber, mit Rücksicht auf die bestehende
Unsicherheit der Praxis, der Wunsch ausgesprochen, « der
Grosse Rat möchte in betreff Auslegung und
Handhabung von § 15, Absatz 3, des Gesetzes eine
Wegleitung erteilen, damit überall eine gleichmässige
Ausführung gesichert wird. »

Wir anerkennen gern die materielle Berechtigung
dieses Wunsches und sind damit einverstanden, dass die
Direktion des Innern und, wenn nötig, der Regierungsrat

die erforderlichen Weisungen erlasse, um einreissenden
Missbräuchen in Anstellung sogenannter Waldfeste zu
wehren. Wir sind jedoch der Ansicht, dass der Grosse
Rat dieses füglich den genannten Behörden überlassen
könne, und dass er es schwerlich als in seiner Aufgabe
liegend betrachten werde, dem Regierungsrate noch
spezielle Instruktionen für die Handhabung aller einzelner
Bestimmungen des Wirtschaftsgesetzes zu erteilen.

3.

Die Unvereinbarkeit der Stelle eines Amtsrichters mit
der Eigenschaft eines Wirtes.

Durch eine Zuschrift aus Grosshöchstetten vom 29. Juli
1896 wurde die Direktion des Innern darauf aufmerksam

gemacht, dass der Besitzer und Führer des Gasthofs

zum Löwen daselbst zugleich Mitglied des
Amtsgerichts sei, was gesetzlich nicht angehe. Der zum
Bericht eingeladene Regierungsstatthalter von Konolfingen
bestätigte diese Thatsache, indem er beifügte, dass die
Frage, ob dieses zulässig, bereits im Jahre 1892 vom
Obergerichte im bejahenden Sinne entschieden worden
sei. Die Direktion des Innern hat uns die Frage zum
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Entscheid vorgelegt, und wir haben hierauf, nachdem
sich herausgestellt, dass der angebliche Entscheid des

Obergerichts keineswegs stattgefunden habe, durch Be-
schluss vom 29. August das Regierungsstatthalteramt
Konolfingen beauftragt, « dem Amtsrichter J. E. zu
eröffnen, dass gemäss § 72, Absatz 2, des Gerichtsorganisationsgesetzes

vom 31. Juli 1847 die Mitglieder des

Amtsgerichts keine Wirtschaft betreiben dürfen und dass

er demnach entweder von seiner Amtsrichterstelle
zurückzutreten oder auf die Führung der Wirtschaft zum
Löwen in Grosshöchstetten zu verzichten habe. »

Der kantonale Wirteverein will zwar in seiner
Eingabe die juridische Unterlage dieses Entscheides nicht
anfechten, glaubt aber verlangen zu dürfen, « dass eine
mit den Anschauungen der Jetztzeit in Widerspruch
stehende, veraltete, die Gleichstellung der Bürger vor
dem Gesetze verletzende Bestimmung auf eint oder andere
Weise, sei es durch authentische Interpretation oder
auf anderem Wege beseitigt werde. »

Wir halten dafür, es könne diesem Begehren nicht
entsprochen werden. Angesichts des klaren Wortlauts
der angerufenen Bestimmung des Gerichtsorganisationsgesetzes

kann von einer authentischen Interpretation
durch den Grossen Rat im Sinne der Eingabe keine
Rede sein. Es bedürfte also, um dem Wunsche der
Petenten zu willfahren, einer partiellen Revision jenes
Gesetzes. Eine solche ist aber um dieses einzigen Punktes
willen unseres Erachtens nicht ratsam, abgesehen davon,
dass es uns sehr zweifelhaft erscheint, dass das Volk
eine Aufhebung jener angefochtenen Bestimmung gut-
heissen würde. Enthält sie doch nicht ein persönliches

Misstrauen gegen den Stand der Wirte, sondern
will hauptsächlich die Person eines Amtsrichters auch
vor dem blossen Schein bewahren, dass bei seiner
Wahl und bei seiner Amtsführung andere Beweggründe
ins Gewicht fallen könnten, als einzig seine Tüchtigkeit
und Rechtschaffenheit.

Gestützt auf diesen Bericht beehren wir uns, Herr
Präsident, meine Herren, bei Ihnen zu stellen den

Antrag

Es sei über die Eingabe des kantonalen
Wirtevereins vom 7. November 1896 im Sinne der
vorstehenden Ausführungen zur Tagesordnung zu
schreiten.

Bern, den 23. Januar 1897.

Im Namen des Regierungsrates

der Vicepräsident

ßitscliard,
der Staatsschreiber

Kistler.

«

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1897. 13
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g x\ f xv u r f
itndj beit $efdjlitj|fu bes ©roßcu liâtes

nom 6. mtî) 7. felmttir 18!)G.

|lbnnîicrunjî$antrrt0c ks Jlcgicrungsratcs unb kr
<®w|j:rat0k0imtnf|ï<m

peâref
über

bie 28tv*tfdjaftêty»ulijeû

3>er $roße iitaf bes gantons ^8ent,

tu 9luôfithrung beë 2lrt. 26 bee ©efeßeö über baê
SEÖirtfdiaftSwefcn unb beit ôanbel mit aeiftincu ©ctränfett
bom 15. ^uli 189-1,

auf beit ülittcag bee 9tegieruugërateê,

befdjlie^t:

I. ©efmtitgs- mtî» ^djlitfiungsltiutbe ber MJirffdjaffeit.

2lrt. 1. Sie Söirtfdjaften bürfeu bon 5 Uljr niorgenë an
offen gehalten werben.

9trt. 2. Sie Schließungöftunbe ift auf 12 Ufjr itadjtë
feftgcietjt. Sie tanu jeborf) burd) Sefchtuß beë 9tegierungë=
rateë bie auf 10'/2 Uljc ahenbë juriidgcftellt Werben für
biejenigctt Crtfdjaften, weldjc eë burd) baê Drgatt beë

©emeinberateë ober ber ©emeiubebcrfamntlung berlattgen.
Ser äöirt fattit bie SBirtfdjaft and; früher fdjließeu.
Vide l!Birtfchaftëtofalitciteu füllen ju ber für bie

Schließung bee SDirtfc^aft borgefcf)net>enen Staube bon
ben ©äften berlaffen unb gefdjioffen Werben.

2lrt. 3. 33on obigen Sßorfdfriften finb auëgenommeu :

1. Sie int £>aufe felbft '-Beherbergten;
2. gefdjloffene ©efellßhaften bei $nlaß bon ffantilicm

feften.
'Jlußerbem fbitnen bie 9iegierungëftattï)alter auf be=

fonbereë ©efud) Vereinen, ©efellfdfafteu, 93c£)örben auê=
im£)ntëweife fogenanntc ff-reinadjtbewiltiguugen unter SSor=

behalt bon Diutje unb Drbnung erteilen. Slttf biefen
^Bewilligungen ift bie Stutibe für baë SSerlaffen ber 2ßirt=
fetjaft genau anzugeben, unb eê finb bie ipolijciangefteïïten
babon in $enntniê ju fetsen. Sûr jebe foldje 5BewiÙigung
ift eine ©ebüljr bon 2 ffr. ju entrichten.

9lrt. 4. See 9tegierungêftatthalter ift befugt, für 3Birt=
fdjaften, toeldje su klagen Einlaß geben, bie Deffnungê=
ftuitbe auf 7 iltjr morgettë uub bie Sdjliejjuttgêftunbe
auf 9 Ußr abenbë feft^ufe^en.

biefenigen Drtfdjaften, welche cë burd) bie ©etneiitbe=
berfammlung bedangen.

Ser Sffiirt barf bie SBirtfdjaft aud) früher fd)ließen.
3« ber für bie Schließung ber ÏÏBirtfdjaft borge*

fchriebencn Stuttbe hoben bie ©dfte bie SSirtfdjaftêloîa*
litäten jn berlaffen unb eê finb bie letzteren ju fd)Iicßen.

35on ber SSorfc^rift beë 9lrt. 2, Üllinea 3 ftnb
auëgenotnmen :

9lußerbem ïonncii bie ûtegierungëftaitljaïter auf be=

fonbereë motibiertcë ©efuch Vereinen unb gefeöfchnftiichen
^Bereinigungen auênahmëWeife fogenanute ffreinad)tbe=
willigungen erteilen unter bem IBorbehalt, baß 3tuïje uub
Orbnung nicht geftört werben. 2luf biefen
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Slrt. 5. OefferttUdfjeï Sanj irt ben 2öirtfd)aften barf nur
mit SewiEigung beê Siegierungêftatthalterê fiattfinben.

gür jebe foliée SewiEigung ift eine ©ebüljr bon
gr. 5 p entrichten.

Irt. 6. fÇiir teine SEBirtfc^aft biirfen im gleiten gahr
mehr alë fedjö SanjbewiEigungert erteilt Werben. Siefe
3at)l ift biâ auf bie fpätfte herabpfefjen in benjenigen
Orifdjaften, fiir welche ber ©emeinberat eë beim Stegie»

rungëftattfjalter berlangt. Sie ^Regierung ift befugt, für
bie einzelnen Saitbeêteile einheitliche Sanjtage p be»

ftimmen.
gür bie hohen gefttage Oftem, 5ßfingften, Settag unb

äßeifpaditen, fowie für bie biefeit gefttagen borauê»
gehenben adht Sage unb in ben proteftantifd)en ©e=
meinben für bie $ommunionëfonntage bürfen gar leine
SanjbeWiEigungen erteilt werben.

2lrt. 7. Sie SewiEigung foE jebem SBirte abgefdjlagen
Werben, ber innert einem galjr ohne SewiEigung hat
tanjen laffen. Ser Stegierungêftatthalter lann ferner bie
SewiEigung benjenigen äöirten abfchlagen, beren 2Birt=
f<haft p begrünbeten klagen Slnlajj gegeben hat-

9lrt. 8. Sie Stegierungêftatthalter unb bie lantonale
SPolijeibireftion lönnen ferner an gefdjloffene ©efeEfchaften
San^bewiEigungen erteilen, geber Sereitt hat auf bie
Smpfehlung bee Ortëpolijeibehôrbe baô Stecht auf wenig»
ftenë eine SanjbewiEigung itn gaïjr. 6ë ift aber unter»
fagt, folcfje Sanjbetuftigungen alë öffentlidtje belannt

p madjen. Sie Stegierungêftatthalter lönnen ûbrigcnë bie

Saitjbewifligung benjenigen Serciuen abfchlagen, welche
ein frûljereë Stal bie SewiEigung in mifjbräuchticher
SBeife benutzt ober babei falfctje eingaben gemadht haben.

Slrt. 9. Sei militärifchen Hebungen bürfen SanjbewiEi»
gungen nur im ©inberftânbuiê mit bem loinmanbierenben
Offizier erteilt Werben.

Slrt. 10. Son jeber erteilten SanjbewiEigung, Welver
Slrt fie fei, hat ber Stegieiungêftatihalter unberpglid) ben

betreffenben ipolijeiangeftcEten .fîenntniê p geben.

Slrt. 11. Sin öffentlichen Sanjtagen. barf bon 3 Ulfe
nad)mittagë bië 12 Uhr na<htë getankt werben; ben

betreffenben Söirtfchaften bann jeboch an biefen Sagen
leine fogenannte greinad)têbewiEigung erteilt werben.

gür baë Sanjen an gahrmärlten ift bie SewiEigung
bon 1 Uhr naihmittagë bië 11 Utjr abenbê p erteilen.

Slrt. 12. $n ben ^urhäufern unb grembenpenfioncn ift
eê Wäfjrenb ber fogenannten grembenfaifoit geftattet, nach

borheriger Slnjeige an ben Stegierungêftatthalter, ohne Se»

jahlung einer ©ebühr, unter ben ©äften San^beluftigungen
abzuhalten. gebodj ift eë unterfagt, biefelben öffentlich
belannt p machen.

Slrt. 13. Sen$inbernimfd)ulpfIi<htigenSllteriftber Qu-
tritt p öffentlichen Sanjbeluftigungen gänjlid) berboten. Sie
Sßirte finb für bie ^Beobachtung biefer Sorfdjrift Oer»

antwortlich.
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^Lbänbenntgsattträge bes ftegicraitgsratcs mib örr
©raffratskammifliiün.

Slrt. 5. Öffentlicher Sang barf nur

Slrt. 6. deiner Söirtfdjaft bürfen im gleichen Hat)r
mehr alë acht SanjbeWiEigungen erteilt werben. gn ®e=

meinben, Welche eë burch ©emeinbebefchlufj berlangen, foil
biefe Saljl bom Stegierungêftatthalter für bie betreffenbe
©emeinbe bië auf bie Hälfte herabgefe|t werben.

Ser Stegierungërottann für einzelne Sanbeëteile, Slmtê»
bejirle ober ©emeinben einheitliche Sanjtage fcftfe^en.

gür bie hohen gefttage

Sie 9Rinbcrfjeit ber Sommiffton beantragt, geftfe(sung
ber 3aljt ber Sanjbettiitttgungcn auf fedjb.

Slrt. 7. Sie SewiEigung foE jebem Söirt berWeigert
werben, ber innerhalb eineë 3aljreë ohne SewiEigung
hat tanjen laffen. Ser Stegierungêftatthalter lann bie
SewiEigung auch benjenigen Söirten berWeigern, beren Söirt»
fdjafi p begrünbeten klagen Slnlajj gegeben hat.

Slrt. 8. Sie Stegierungêftatthalter unb im Serweige»
rungëfaE bie lantonale ißolijeibireftion lönnen an ge=

fchloffene ©efeEfthafteu SanjbeWilliguitgen erteilen, geoer
Serein, beffen ©efuch bon ber Ôrtêpolijeibehôrbe em=

hfohlcn Wirb, hat baë Stecht auf Wenigfienë eine Sanj»
bewilligung im ^ahr. Solche San^beluftigungen bürfen
jebod) nicht alë öffentliche faubïi^iert Werben. Ser Stegie»

rungëftatthalter lann bie SanjbeWiEigiittg benjenigen Scr»
einen berweigern, welche eine frühere SewiEigung mifj»
braucht ober pr ©rlangung berfelben falfdhe eingaben
gemacht hatten.

Slrt. 9. Sei militärifchen Hebungen bürfen Sanjbe»
wifligungen nur im Sinberftânbnië mit bem Stilitär»
lommanbo erteilt werben.

Slrt. 10. Son jeber erteilten SangbeWifligung hat ber

Stegierungêftatthalter utiberjüglich ben betreffenben Ißolijei»
angefteEten ^enntnië ju geben.

Slrt. 11. 9ln öffentlichen Sanjtagen barf bon 1 Ul)r
nachmittagë bië 11 Uljr abenbê getankt werben; ben be=

treffenben SBirtfdjnften foE jeboch an biefen Sagen teine

greinachtêbewiEigung erteilt werben.

Währenb ber gretnbenfaifon geftattet,

Slrt. 13. Schulpflichtigen Äinbern ift ber Zutritt ju
öffentlichen Sanjbeluftigungen unterfagt, unb ihre Ser»

wenbung bei ber "Sanjmuftf ift ebenfaEê berboten. 3m
gaEe bon Söiberhanblung gegen biefe Sorfchriften ift ber

Slirt ftrafbar.
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III. Hïetarigt öffentliche $eluftigmtgrtt.

SIrt. 14. Sie Auêûbung -ïûnftlerif<her fpaufiergemerbe
in 2öirtfd)aften barf nur mit Semilligung ber ©rtêpoli*
geibeljörbe ftattfinben. Ser fRegiernngêftatthalter hat
baê 9ted)t, auê ©rünben ber Orbnung itnb ©ittlid^ïeit
foldfe ïïtuftïauffnhrungen unb ©d)auöorftellungen gu
unterfagen.

Ser Söirt hat für febe foliée SfemiHigung eine @e=

büljr non {fr. 5 gu begabten, abgefeljen tion ber im patent
beftimmten Saje, mit meinem bie Auffüljrenben berfe^en
fein müffen.

{für bie ^o^en ffefttage unb ben SSorabenb berfelben,
fomie für bie ©harmoche bürfen ïeine Aufführungen unb
öffentlichen ©piete, toeldje einen ©rroerb begtocden, mie

überhaupt ïeine SSolïëbeluftigungen in ober bei ben

SBirtfdfaften bemißigt merben.

Art. 15. SJtufifauffü^rungen, .Sonderte, ©d)autiorftel=
lungen u. bgl. bürfen in ben Söirtfdjaften abenbë bon
7 biê lO'/ä Ûf>r ftattfinben.

Art. 16. @ê bürfen nicE)t meïjr alê geï)n SemiHigungen
im gleichen ^afyte für bie nämlidje SBirtfdjaft erteilt
merben.

Art. 17. Sie ^polijeibireïtion ïann ben Jîaftnoê unb
anbern ähnlichen, unter ber Kontrolle ber ©rtêbeljôrbe
fteljenben 2ßirtfd)aften, fomie ben ©afthöfen auf {fremben=
planen eine fpegieUe SBemitlignng erteilen, beren SSebin

gungen fie auf ben $erid)t beê fRegierungêftatthalterê
feftfe^en mirb.

Art. 18. Sie 3Birte haben aud) für alle anbern 33elufti=

gungen, gu meldjen fie öffentlich einlaben ober einlaben
laffen, bie 33emiUigung beê Aegierungêftattïjalterê, für
melche eine ©ebü^r bon {fr. 5 gu be^a^lcn ift, nacl)=

jufudjen, borbe^alten bie {fälle, auf toeldje bie f8eftim>

mungen beê ©efetjeê über baë ©pieten Anmenbung finben.
Ser ÎRegierungêftatthalterïann bie35eraiHigung abfdjlagen.

Art. 19. Sie b orftehenben Seftimmungen betreffenb bie

ßongerte, fDtufiïauffûhrungen, ©cljauborftelluttgen u. bgl. in
ben SBirtfdjaften finben nur Antoenbung auf bie gemerbê*
mäßigen Sruppen unb ßünftler. Sie Siebfjabergefelîfcfjaften,
mie ÎSledjmufiïen, ©rdjefter, ©efangbereine, Surnbereiue
u. f. m., unb bie einzelnen fîunftler, melcfje nid^t gu per=
föntidjen ©rmerbêgmeden, fonbern für bie Attneljmltchfeit
beê !publiïumê ober gu einem mol)ltl)ätigen gtoede Auf»
führungen geben, fallen nicht unter biefe Seftimmungen.

IV. 3firuf- unb £rthluffbe|iimmungen.

Art. 20. SBiberljanblungen gegen bie Seftimmungen ber
§§ 1—4 merben mit einer Shtfje bon {fr. 10 biê {fr. 100
beftraft. Sie (Säfte, toeldje auf bie Aufforberung beê SSirteê

|lbititberuiigsanträge bes Jlegieruitgsrates mtb ber
©roffrcrtskonintifftoit.

Ser Aegieruugêftatthalter ift befugt, auë
©rünben

Ser SSßirt hat für jebe berartige SBemiEigung eine

©ebütfr bon {fr. 5 an bie ©emeinbeïaffe gu begaljlen, °^=

gefehen bon ber ^atentgebühr, meldje bie Auffülfrenben
an ©taat unb ©emeinbe p entrichten haben.

©treidjung bon Alinea 3.

abenbë non 7 biê fpâteftenë 11 llhr ftattfinben,
unter SSorbeïjalt bon Art. 2

Art. 18. {für alle anbern SSeluftigungen, p metdjen
fie ôffentlid) einlaben ober einlaben laffen, haben bie

SSirte, fofern nicht bie SBeftimmungen beê ©pielgefeljeê
ptreffen, beim Aegierungëftatthalteramt eine SBemiÙigung

gegen Segahlung einer ©ebühr bon {fr. 5 anêpmirïen.
Ser {Regierungêftatthalter ift befugt, bie Semiüigung p
bermeigern.

Art. 19. Sie borftehenben ©eftimmungen betreffenb bie

ßongerte unb ©djauborftetlungen in ober bei benSöirtfdjaften
finben nur Anmenbung auf bie gemerbëmâfjigen Äünftler,
fomit nicht auf bieSiebhabergefeHfchaften, mieSlechmufiïen,
©rdjefter, ©efangbereine, Surnbereine u. f. m. unb bie

einzelnen Äünftler, melche nid)t p Srmerbêjmecïen, fonbern
gum Sîergnûgen beê jpubliïumë ober gu einem mohlthä5
tigen ^loec! ftongerte unb Aufführungen beranftalten.

Art. 19a. An ben hohen {fefttagen unb bem SSorabenb

berfelben, fomie an ben biefen {fefttagen borauêgeïjenben
.fïommunionêfonntagen (in ben proteftantifchen ©emeinben)
unb in ber ©harmod)e bürfen ïeine ßongerte, melche einen
(üsrtoerb begmeden, fomie ïeine ©d)auborfteHungen, S3olïê=

fpiele unb Solïëbeluftigungen in ober bei ben 3Birt=
fchaften beranftaltet merben.

®ie Ä o tn nt t f f t o n beantragt ©rfepung beä SSorte« „©rtoerb"
in îtrt. 19a bitrcf) „gemerbêmâ^igen ©eminn".

Art. 20. SBiberhanblungen beê Sôirteê gegen 33e=

ftimmungen beê Abf^nitteê ï biefeê Seïreteê merben mit
einer Sufje Oon {fr. 10 biê {fr. 100 beftraft.



ober eitteâ SßolijeiangefteHten ftch nad) her @<hließunge=
ftunbe nicht entfernen, berfaKen in bie gleiche Suße,
un!6efd)abet ber Slnwenbung ber Slrt. 76 unb 95 bee

©trafgefeßbuctjee in fernerem gälten.
Söiberhanblun gen gegen bieSeftimmungenber §§ 5—13

»erben mit einer Suße oon $r. 10 biê fÇr. 100 beftraft ;

nebft ber Suße ift ber SBirt immer auch jur SSeja^tung
ber in Slrt. 2 borgefeljenen ©ebufjren ju oerurteilen.

SBiberhanblungen gegen bie Seftimmungen ber §§ 14
bie 19 Werben mit einer Suße Oon ffr. 10 bie ffr. 100
beftraft ; außerbem ift ber SBirt immer auch jur Sejah=
lung ber in ben §§ 14 unb 18 öorgefetjenen ©ebneren
ju üerurteiten.

Sie Strafbeftimmungen ber Slrt. 45, Ziffer 2, unb
46 beë ©efeßee über baê 2Birtf<haftêwefen finben auch
Slnwenbung auf bie Söiberhanblungen gegen bie Seftim=
mungen bee gegenwärtigen Setreteë.

Slrt. 21. Saê gegenwärtige Setret tritt auf ben 1. Suli
1896 in Äraft.

Stuf biefen ^eitfmntt werben alle bamit in 3öiber=
fßruch fteßenben Seftimmungen aufgehoben, namentlich :

Sae Setret bom 2. §eumonat 1879 über bie ©eff=
nungë= unb @ct)Iiepungöftunbe ber Söirtft^aften, über
baê Sanken unb bie übrigen öffentlichen Seluftigungen
in ben SBirtßhaften ;

bie Serorbnung bom 20. §ornung 1880 betreffenb
bie Sanjtage;

ber Sefcßluß bom 17. SDtärj 1880 betreffenb bie
teilweife Slbänberung be§ borangeführten Setreteë bom
2. |>eumonat 1879.
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llbänbentugaanträge bes ftrgieruugsratrs uttb ber
©roßratekammilTtira.

Sie ©äfte, welche auf bie Slufforberung beê SBirteê
ober eineê spotijeiangefteHten ftdj nach ber Schließungen
ftunbe nicht entfernen, berfalten in bie gleiche Suße, unter
Sorbehalt ber Strafbeftimmungen beë ©trafgefeßbuchee
im ffall grober 2öiberfe|licf)teit.

SBiberhanbtungen beê Sôirteê gegen Seftimmungen ber

Slbfcßnitte II unb III biefeë Setreteë Werben ebenfalle
mit einer Suße bon ffr. 10 bie gr. 100 beftraft.

Stebft ber Suße ift ber Söirt immer auch gur Sejaß=
lung ber betreffenben ©ebüßren (Slrt. 3, 5 jweiteê Sllinea,
14 unb 18) ju berurteiten.

Sie Strafbeftimmungen beê Slrt. 46 beê ©efetjeè über
baê SBirtfchaftêWefen bom 15. ffuli 1894 ßnben auf
Sßiberhanblungen gegen biefeê Setret analoge Slnwenbung.

Slrt. 21. Siefee Setret tritt auf ben 1. SDtärj 1897
in ßraft.

Sluf biefen .Seitpuntt

Sern, ben 7. ffebruar 1896.

$m Stamen bee ©roßeu Stateê
ber Sßräfibeitt

Wüßter,
ber Staatefchreiber

Jti|ïCer.

Sern, ben 21. Sejember 1886.

$m Stamen ber fiommiffion
beren ^räßbent
J>efter-^ürgi.

Sern, ben 7. Januar 1897.

3m Stamen bee Stegierungêrateê
ber Siceßräfibent

ber Staatefchreiber

^liftter.

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1897. 14*
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Strafnachlassgesuche.

(Januar 1897.)

1. Müller, Lina, von Hasle bei Burgdorf, geboren
1877, wurde am 27. Mai 1896 von der Polizeikammer
wegen fortgesetzter Diebstähle, zum Nachteile einer
Familie, bei der sie während drei Monaten als Magd diente,
zu einem Jahr Korrektionshaus verurteilt, wobei deren
Eltern, die sieh bei diesen Diebstählen der Begünstigung

schuldig gemacht hatten, eine mehrtägige
Gefängnisstrafe erhielten. Lina Müller sucht um Erlass des
Restes ihrer Freiheitsstrafe nach. In ihrem Gesuche,
das wahrscheinlich nicht von ihr selbst verfasst worden
ist, beruft sie sich namentlich darauf, dass sie keine
Gewohnheitsdiebin sei, sondern die Diebstähle aus Not
begangen habe, während aus den Akten hervorgeht,
dass sie nicht nur die traglichen Diebstähle hartnäckig
leugnete, sondern auch schon als Schulmädchen sich
Diebereien zu schulden kommen Hess, infolgedessen sie
durch Urteil des Amtsgerichts Burgdorf vom 19. August
1891 zu zwei Jahren Enthaltung in einer Besserungsanstalt

verurteilt worden war. Lina Müller verbüsste
diese Enthaltung in der Mädchenerziehungsanstalt zu
Kehrsatz, musste aber wegen übler Aufführung nach ihrer
Admission noch ein weiteres Jahr dort verbleiben. Was
ihre nunmehrige Aufführung in der Strafanstalt betrifft,
so wird sie von der Verwaltung als befriedigend
bezeichnet. Mit Rücksicht jedoch auf die schlechte
Vergangenheit der noch jugendlichen Petentin und im
Interesse ihrer nachhaltigen Besserung kann der
Regierungsrat eine Abkürzung der dermaligen Strafzeit nicht
empfehlen.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.
» der Bittschriftenkommission: id.

2. Witwe Julie Corbat geb. Cuenin, Taglöhnerin,
von und zu Vendelincourt, geboren 1850, wurde unter
zwei Malen vom Polizeirichter von Pruntrut am 27. Juni
1895 und am 9. Januar 1896 wegen unbefugtem
Hausieren mit Zündhölzchen und Seife zu Bussen von Fr. 5
und Fr. 6, sowie wegen unentschuldigtem Ausbleiben
vor dem Richter zu einer Ordnnngsbusse von Fr. 10
nebst Kosten verurteilt. Die Witwe Corbat sucht beim
Grossen Rat um Erlass dieser Bussen nach, damit sie
solche nicht durch Gefangenschaft abverdienen müsse,
da sie durch die Strafhaft ihren schulpflichtigen Kindern,
die während derselben der Gemeinde zur Last fielen,
entzogen würde. Sie führt zur Unterstützung ihres
Gesuches überdies an, dass sie die Uebertretung des
Gesetzes aus Armut und Not begangen habe, um sich
den Unterhalt für ihre zahlreiche Familie zu verschaffen.
Das Gesuch ist vom Gemeinderat von Vendelincourt
und vom Regierungsstatthalter empfohlen. Der
Regierungsrat kann dieser Empfehlung jedoch nur insoweit
beitreten, als es eine Reduktion der ausgesprochenen
Bussen betrifft, indem der gänzliche Nachlass der
Bussen die Witwe Corbat in den Glauben versetzen
könnte, dass sie ihr unbefugtes Hausieren ungestraft
weiter betreiben dürfe. Dagegen kann der Regierungsrat

nicht umhin, im Hinblick auf die durch die vorliegende

Empfehlung konstatierte Thatsache, dass der
Ortsbehörde von Vendelincourt die hilfsbedürftige Lage
der Familie Corbat bekannt ist, die Erwartung
auszusprechen, dass diese Behörde nicht säumen werde, dieser
Familie die nötige Unterstützung zuzuwenden.

Antrag des Regierungsrates: Herabsetzung der
Bussen auf Fr. 5.

» der Bittschriftenkommission: id.
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3. Ducommun, Arsène, von La Chaux-de-Fonds,
Fuhrmann, zu Bonfol, geboren 1864, wurde am 2. Dezember
1896 von der Polizeikamnier in Bestätigung des
erstinstanzlichen Urteils des Amtsgerichts Pruntrut wegen
Holzdiebstahl, gefährlicher Drohung und Skandal zu
zwei Monaten Korrektionshaus, Fr. 10 Busse und zu
den Kosten von Fr. 129. 80 verurteilt. Aus den Akten
geht hervor, dass Ducommun in den Waldungen der
Gemeinde Bonfol zwei Eichen und drei Tannen (épicéas)
stahl, um solche zum Hausbau seiner güterrechtlich
getrennten Ehefrau zu verwenden. Der Bannwart, der
die Anzeige machte, war von Ducommun in betrunkenem
Zustande mit einem Wagenscheit thätlich bedroht worden.
Ducommun sucht in der vorliegenden Bittschrift beim
Grossen Rat um Erlass eines Teiles der gegen ihn
ausgesprochenen Korrektionshausstrafe und Umwandlung
des Restes in Einzelhaft nach. In der Begründung des
Gesuches bestreitet Ducommun baupsächlich die vom
Gericht zu Grunde gelegte Schatzng, wonach der
Wert des gestohlenen Holzes Fr. 42.95 betrug, indem
er durch eine von ihm nach dem ersinstanzliehen
Urteile veranstaltete, durch einen patentierten Förster
vorgenommene, aussergerichtliche Schätzung zu beweisen
sucht, dass der Wert des fraglichen Holzes bloss Fr. 29

betragen habe. Er meint, das Gericht hätte ihn daher
nicht wegen Holzdiebstahls mit Korrektionshaus, sondern
nur wegen Holzfrevel mit einer einfachen Busse bestrafen
sollen, wie es in einem ähnlichen Falle gegenüber zwei
Bürgern von Courtemaiche geschehen sei. Auch die
von ihm gegen den Bannwart begangene Drohung,
rechtfertige die ausgesprochene Korrektionshausstrafe nicht.
Das Gesuch ist von acht zur Zeit des Deliktes gewesenen
Mitgliedern des Gemeinderates in Bonfol empfohlen. Diese
Behörde hatte zu derselben Zeit auf die Ausstellung
eines vom Untersuchungsrichter verlangten Leumundszeugnisses

in Anbetracht der Antecedenzien des Ducommun
verzichtet. Nach dem bei den Akten befindlichen
Strafberichte hat der letztere mehrere Vorstrafen wegen
Drohungen, schwerer Misshandlung und Ruhestörung.
Der Regierungsrat kann das vorliegende Gesuch nicht
empfehlen. Wie aus dem Urteil der Polizeikammer
hervorgeht, hat Ducommun die nämliche Einwendung
in betreff der Wertung des gestohlenen Holzes auch
schon vor dieser Gerichtsinstanz geltend gemacht. Diese
Einwendung ist indessen nicht für stichhaltig befunden
worden, da die Ermittlung des Wertes durch einen
gerichtlichen Experten, unter Beobachtung der gesetzlichen

Förmlicheiten, im Beisein des Richters und Ge-
richtsschreibers, stattgefunden hat und auch bei der
erstinstanzlichen Verhandlung von Ducommun nicht
angefochten worden ist. Die ausgesprochene Strafe
erscheint nach dem festgestellten Thatbestande nicht zu
hoch und das Vorleben des Ducommun ist ebenfalls
nicht geeignet, Nachsicht zu üben.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.
» der Bittschriftenkömmission : id.

wegen Nichtbezahlung der dortigen Gemeindesteuer
verhängt worden war. Eggli hat sich seither mit der
Gemeinde Biel abgefunden und sucht nun um Erlass
der zweitägigen Gefangenschaftsstrafe nach, indem er
anführt, er habe für Frau und acht Kinder zu sorgen
und sei ohne sein Verschulden durch Arbeitslosigkeit
und Krankheit mit der Bezahlung der Steuern in Rückstand

geraten. Nachdem Eggli nachgewiesen, dass er
sich in betreff der rückständigen Steuern mit der
Gemeinde Biel abgefunden und das Betreffnis, wofür er
mit dem Wirtschaftsverbot belegt war, nebst den
Kosten des Staats bezahlt hat, und der Gemeinderat
von Biel und der Regierungsstatthalter von Büren das

vorliegende Gesuch empfehlen, hat der Regierungsrat
beschlossen, dasselbe ebenfalls zu empfehlen.

Antrag des Regierungsrates: Erlass der zwei Tage
Gefangenschaft.

» der Bittschriftenkommission : id.

5. Allemand, Paul, Wirt, geboren 1863, und
Allemand, Adolf, Holzer, geboren 1878, beide von und
zu Leubringen, sind am 5. August 1896 von der Polizei-
kammer in Bestätigung des erstinstanzlichen Urteils des

Amtsgerichts Courtelary vom 6. Juni 1896 wegen einer
in der Nacht des 7. Mai gleichen Jahres vor einer
Wirthschaft in Orvin an Emil Mottet begangenen
Misshandlung, durch welche der Misshandelte elf Tage
arbeitsunfähig geworden war, jeder zu fünfzehn Tagen
Gefängnis, sowie solidarisch zu einer Entschädigung
von Fr. 145 nebst den Kosten des Staates im Betrage
von Fr. 116. 40 verurteilt worden. Nachdem die
Entschädigung nebst Kosten bezahlt, stellt nun der einte
Verurteilte Paul Allemand zu Händen des Grossen Rates
das Gesuch, es möchte die gegenüber ihm
ausgesprochene Gefängnisstrafe ganz oder teilweise erlassen
werden, wobei er sich auf seinen guten Leumund und
seine bisherige Straflosigkeit beruft und auf die geachtete
Stellung in seiner Gemeinde hinweist, die durch Ver-
büssung der Gefängnisstrafe schwer geschädigt würde.
Er behauptet aufs neue, dass er die Thätlichkeiten
nicht begonnen, sondern vom Gegner dazu provoziert
worden sei. Das Gesuch Allemands ist von verschiedenen
Seiten und auch vom Regierungsstatthalter von Biel
empfohlen. Was die Schuldfrage betrifft, so ist dieselbe
durch die vorliegenden Urteile ausser Zweifel gestellt,
da beide Gerichtsinstanzen übereinstimmend sowohl
die Mittäterschaft des Paul Allemand festgestellt als
auch die von ihm behauptete Provokation verneint haben.
Hingegen findet der Regierungsrat, dass in Anbetracht
des guten Leumunds und der bisherigen Straflosigkeit
des Paul Allemand und in Berücksichtigung der
vorliegenden Empfehlungen eine Reduktion der gegen
denselben erkannten Gefängnisstrafe gerechtfertigt erscheint.

Antrag des Regierungsrates : Herabsetzung der
Strafe des Paul
Allemand auf fünf

4. Eggli, Albert, Uhrmacher, früher in Biel, nun in Tage Gefängnis.
Busswyl, geboren 1853, wurde am 13. August 1896 » der Bittschriftenkommission : id.
vom korrektionellen Richter von Büren zu zwei Tagen
Gefangenschaft verurteilt wegen Uebertretung des

Wirtshausverbots, das gegen ihn vom Richteramt Biel
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6. Flüchiger Friedrich, von Auswyl, geboren 1873,
wurde am 18. Februar 1892 von den Assisen des dritten
Geschwornenbezirks wegen eines in der Nacht des 9./10.
November 1891 in der Gemeinde Huttwyl begangenen
Strassenraubes, wobei er den Beraubten durch mehrere
Messerstiche schwer verletzt hatte, sowie wegen eines kurz
vor dieser That begangenen Gelddiebstahls zu sechs Jahren
Zuchthaus verurteilt. Flückiger stellt in der vorliegenden
Bittschrift an den Grossen Rat das Gesuch, es möchte
ihm mit Rücksicht auf seinen frühern guten Leumund
und sein bisheriges gutes Verhalten der Rest seiner
Strafe erlassen werden. Er fügt bei, er bereue die
begangene That und habe den festen Vorsatz, in Zukunft
ein besserer Mensch zu werden. Der Regierungsrat
findet indessen, die Berufung des Flückiger auf seinen
guten Leumund sei nicht zutreffend, indem das bei den
Untersuchungsakten befindliche Zeugnis des Gemeinderates

von Huttwyl gar nicht günstig lautet und anderseits

der Strafbericht die Thatsache konstatiert, dass

Flückiger im gleichen Jahr, in dem er den Raub
begangen, schon einmal wegen Diebstahl vom korrektioneilen
Gericht von Aarwangen bestraft worden war. Dagegen
ergiebt sich allerdings aus der dem vorliegenden
Begnadigungsgesuch beigefügten Empfehlung des Verwalters
der Strafanstalt Thorberg, dass Flückiger durch gute
Aufführung und Fleiss bei der Arbeit sich dessen
Zufriedenheit erworben hat. Mit Rücksicht auf diese
Empfehlung wird dem Flückiger der letzte Zwölftel, der
einem halben Jahre Strafzeit gleichkommt, erlassen werden.
Zu einem weitergehenden Nachlass ist dagegen dermal
kein hinreichender Grund vorhanden.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.
» der Bittschriftenkommission: id.

7. Die Witwe Laure Capt geb. Borel von Sentier,
Waadt, wohnhaft in Pontenet, welcher durch Schluss-
nahine des Grossen Rates vom 20. November abhin die
verschiedenen Bussen erlassen wurden, zu denen dieselbe
im Winterschuljahr 1894/95 verurteilt worden war, weil
sie wegen andauernder Krankheit ihre älteste Tochter,
die sie zu ihrer Pflege und Wartung bedurfte, dem
Schulbesuch entzogen hatte, hat aus Vergesslichkeit
unterlassen, in ihrer damaligen Bittschrift auch um Nachlass

der zweitägigen Gefängnisstrafe zu bitten, die ihr
wegen einer weitern, in ihrer Krankheitsperiode
begangenen Widerhandlung gegen das Schulgesetz durch
Urteil des Polizeirichters von Münster vom 25. April 1895
auferlegt worden ist. Die Witwe Capt stellt nun nach-
räglich mit Empfehlung des Regierungsstatthalters ein

tauf Erlass dieser zweitägigen Gefängnisstrafe bezügliches
Gesuch, da ihr von der Krankheit herrührender Schwächezustand

noch immer andauert. Da der nämliche Grund,
aus welchem der Witwe Capt die Schulbussen erlassen
wurden, nach dem Bericht des Regierungsstatthalters
auch zu Gunsten des vorliegenden Gesuches spricht, so
hat der Regierungsrat beschlossen, dasselbe ebenfalls zu
empfehlen.

Antrag des Regierungsrates : Erlass der Strafe.
» der Bittschriftenkommission: id.

8. Barbe, Auguste, Taglöhner, von Courtavon, zu
Courgenay und der Knecht Eugène Wald daselbst, sind
am 31. März 1896 vom korrektionellen Gericht von
Pruntrut wegen fahrlässiger Verursachung eines Brandes,

durch welchen am Abend des 17. August 1895 im
Dorfe Courgenay das dem Pierre Desbœufs gehörende
Wohnhaus nebst Scheune und Stallung eingeäschert
worden und der Brandversicherungsanstalt ein Schaden
von Fr. 9600 erwachsen ist, jeder zu einer Geldbusse
von Fr. 50, sowie solidarisch zu einer Entschädigung
von Fr. 100 an die Brandversicherungsanstalt und den
Kosten von Fr. 93. 30 verurteilt worden. Zugleich
wurde der Eigentümer der abgebrannten Gebäulich-
keiten, Pierre Desbœufs wegen Widerhandlung gegen
die Verordnung vom 12. Juni 1865 zu einer Geldbusse
von Fr. 10 verurteilt, weil er entgegen Art. 12 jener
Verordnung Petrol statt Oel in der im Stalle gebrauchten

Laterne verwendet hatte. Die Untersuchung ergab
keine Anhaltspunkte dafür, dass der Brand absichtlich
verursacht worden wäre. Dagegen ergab es sich mit
grosser Wahrscheinlichkeit, dass das Feuer durch das
von den Pferden bewirkte Herabstürzen der an der
Wand angehängten brennenden Stalllaterne entstanden
sei, und dass Barbe und Wald nicht die nötige Aufsicht
über die Pferde geführt, da sich beide zur kritischen
Zeit in der nahegelegenen Wirtschaft befunden hätten.
Auguste Barbe sucht beim Grossen Rat um Erlass der
gegen ihn ausgesprochen Busse nach, indem er unter
ausführlicher Begründung darzuthun sucht, einerseits,
dass die ihm auferlegte Strafe in keinem Verhältnis sei
gegenüber der Bestrafung des Eigentümers, dessen
gesetzwidriger Gebrauch von Petrol im Stall doch die
indirekte Ursache des Brandes gewesen sei, und andererseits

macht er geltend, dass die Besorgung der Pferde
und deren Beaufsichtigung im Stalle nicht ihm, dem
blossen Taglöhner, obgelegen habe. Er besitze kein
Vermögen, er habe eine grosse Familie, darunter ein
schon längere Zeit krankes Kind, so dass er mit seinem
geringen täglichen Erwerbe kaum auskommen könne.
Das vorliegende Gesuch ist sowohl vom Gemeinderate
von Courgenay als vom Gerichtspräsident von Pruntrut
empfohlen. Das Urteil des korrektioneilen Gerichts ist
von Barbe nichtweiter gezogen worden. Es ist kein
Grund vorhanden, die Richtigkeit desselben in Zweifel
zu ziehen. Die Strafe ist gegen die für Schuldigbefundenen

nach Massgabe ihres Verschuldens festgesetzt
worden. Immerhin kann mit Rücksicht auf die
vorliegenden Empfehlungen, insbesondere diejenige des
Gerichtspräsidenten, der die Untersuchung geführt hat,
sowie auf die Familien- und geringen Erwerbsverhältnisse

des Petenten eine Ermässigung der Busse
empfohlen werden. Der Regierungsrat hat daher beschlossen,

in diesem Sinne Antrag zu stellen.

Antrag des Regierungsrates: Herabsetzung der Busse
auf Fr. 10.

» der Bittschriftenkommission: id.

9. Boillat, Marcelin, Negotiant, in La Bouège,
Gemeinde Noirmont, ist am 2. Dezember 1896 von der
Polizeikammer wegen unbefugtem Salzverkauf, in
Anwendung des Gesetzes vom 4. Mai 1798, des Verbots
vom 6. Januar 1804 und des Beschlusses vom 9. März
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1832, zu einer Geldbusse von Fr. 108 und zur Bezahlung

der Kosten des Staates im Betrage von Fr. 82.80
verurteilt worden. Dieses Urteil stützt sich darauf, dass
Boillat, ohne patentierter Salzverkäufer zu sein, unter
mehreren Malen an zwei in La Goule stationierte
Grenzwächter circa 36 Kilo Salz, zu 20 Bp. das Kilo,
verkauft hat, das er von der obrigkeitlichen Salzbütte in
Les Bois zum Preise von 15 Bp. das Kilo bezogen
hatte. Boillat sucht in der vorliegenden, an den Grossen
Bat gerichteten Bittschrift um Erlass der ihm auferlegten
Busse nebst Kosten nach, wobei er zur Begründung
seines Gesuches ausführt, er betreibe keinen
gewerbsmässigen Handel mit Salz; er habe bloss von dem zu
seinem eigenen Gebrauche von der Salzbütte bezogenen
Salz kleinere Quantitäten an seine Nachbarn abgegeben,
um denselben eine Gefälligkeit zu erweisen, damit sie
ihren Salzbedarf nicht über zwei Stunden weit
herholen müssten. Er habe in diesem Verhalten keine
strafbare Handlung erblickt, da er sein Salz von der
obrigkeitlichen Salzbütte bezogen habe. Die zur
Anwendung gebrachten Gesetzesvorschriften seien übrigens
nicht mehr zeitgemäss. Die Strafanzeige beruhe auf
einem Kacheakt. Er würde mit seiner Familie durch
Zahlung der Busse und Kosten empfindlich getroffen,
da der von ihm an dem ganz abgelegenen Wohnorte
betriebene kleine Handel nur einen geringen Ertrag
abwerfe. Der Begierungsstatthalter empfiehlt das
Gesuch, indem er sich der Begründung desselben, die mit
seiner Ansicht übereinstimme, anschliesst. Er fügt bei,
Boillat habe aus dem Weiterverkauf des Salzes keinen

Nutzen gezogen; derselbe habe sich durch den kleinen
Preiszuschlag bloss für die Auslagen und Mühe
entschädigen lassen, die der beschwerliche Transport des
Salzes nach seinem abgelegenen Wohnorte verursacht
habe. Die von Boillat begangene Gesetzesübertretung
und deren Strafbarkeit ist durch das Urteil der
Polizeikammer und dessen Motivierung festgestellt. Dieses
Urteil ist in Bechtskraft erwachsen. Dasselbe steht in
Uebereinstimmung mit der Auffassung der staatlichen
Organe, denen die Verwaltung des Salzregals obliegt.
Indes bietet der vorliegende Fall doch Anlass, Nachsicht

zu üben. Es handelt sich nicht um Salzschmuggel
und die Akten ergeben auch keinen Anhaltspunkt dafür,
dass Boillat sich mit Schmuggel abgiebt. Es erscheint
unter diesen Umständen die ausgesprochene Strafe
für die geringe Uebertretung und den geringfügigen,
dem Boillat daraus zugeflossenen Nutzen wirklich zu
hart. Der Begierungsrat glaubt daher, das vorliegende
Gesuch im Sinne des nachstehenden Antrages zur Willfahr

empfehlen zu sollen.

Antrag des Begierungsrates: Erlass der Busse und
Herabsetzung der
Kosten auf Fr. 10.

» der Bittschriftenkommission : id.

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1897. 15
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Bericht der Forstdirektion

an den Regierangsrat zn Händen des Grossen Rates
betreffend

den sogenannten Schallenberghochwaldstreit
nämlich

Genehmigung des Kantonnementsvertrages und des Vergleichs mit ßucliholtcrberg und Mithaften und

gleichzeitige Vorlage des Schiedsspruches zwischen dem Staate und Steflisburg und Mithalten.

Mai 1897.

I. Allgemeines.
Die Schallenbergliochwälder, deren Besitzesverhältnisse

durch die vorliegenden Verträge und den gleichzeitig zu
eröffnenden Schiedsspruch endgültig festgesetzt werden
sollen, liegen in den Gemeindsbezirken Röthenbach,
Oberlangenegg, Unterlangenegg und Buchholterberg, teils
an der steilen Nordwand der Honegg, teils zwischen den
Mosern der vorliegenden Hochebene. Als frühere
Herrschaftswälder gingen sie seiner Zeit mit der Herrschaft
Thun an die Stadt Bern und später an den Staat über,
der sie als Obereigentümer besass, während die umliegenden

Gemeinden und Güterbesitzer mannigfache Holz- und
Weidenutzungen darin ausübten. Die Konkurrenz unter
diesen Nutzniessern hat von jeher zu Zerwürfnissen
geführt, und der nun schon mehrere Jahrzehnte dauernde
Hochwaldprozess in seiner vielseitigen Gestaltung bildet
eigentlich nur eine Fortsetzung, hoffentlich aber auch den
letzten Akt in der Geschichte dieser Konflikte.

Unter den konkurrierenden Holzbezügern hatten sich
schon vor 300 Jahren die zwei feindlichen Lager
ausgeschieden, welche jetzt als die prozessführenden Parteien
auftreten, nämlich
einerseits :

dorn und des Bezirks Oberey in der Gemeinde
Röthenbach, zu welchen sich später die durch
ihre Gemeinden vertretenen Personalberechtigten
(Nichtgüterbesitzer) gesellten,

anderseits: diejenigen aus dem Freigericht Steffisburg,
wozu die heutigen Gemeinden Steffisburg,
Fahrni, Unterlangenegg, Oberlangenegg und
Enz (Bezirk Kapfern und Losenegg) gehören.
Auf dieser Seite hat sich schon seit langem die
güterweise Nutzniessung in Personalberechtigung
umgewandelt, und es sind diese Nutzungsrechte
ganz auf die Gemeinden übergegangen.

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1897.

die Güterbesitzer von Buchholterberg, Wachsel-

Im Jahr 1847 schloss der Staat mit den Gemeinden
Steffisburg und Mithaitc einen Kantonnementsvertrag ab,
durch den diese Gemeinden zur Deckung ihrer jährlichen
Holznutzungen mit einem grossen Teil der sämtlichen
Hochwaldungen ausgewiesen wurden. Der durch diese

Abtretung geschaffene Besitzesstand, welcher seine formelle
Geltung bis auf diesen Tag beibehalten hat, ist in folgenden
Flächenangaben enthalten. Es erhielten:

Jucharten

Steffisburg: den Neuen Bann mit einem
Inhalt von 289

den Limpachwald 184
vom Linden- und Buclischachen-

wald 161
634

Fahrni: den Grünenwald mit einem Inhalt von 76
das Neuen-Bann-Hübeli 52
vom Linden- und Buchschachenwald 130

258
Unterlangenegg: den untern Hubel 104

vom linden- und Buchschachenwald 230
334

Oberlangenegg: den obern Hubel 70

vom Linden- und Buchschachenwald 171
241

Kapfern und Losenegg: den Arneggwald 64

Total der Abtretung 1531

Dem Staat verblieben der hintere Hochwald mit. 336
» Heimcncgg- und Altenbann » 618

"954
Von diesem Besitzesrest war nur der letztere Wald

freies Eigentum, der hintere Plochwald diente nach wie
vor zur Beholzung der Berechtigten von Buchholterberg,
Wachseldorn und Oberey.

16
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II. Prozess und Abkommen mit Buchholterberg und

Mithatten.

Die nächste Folge des Kantonnements war, dass sich
die Gruppe der noch nicht ausgewiesenen Berechtigten,
nämlich diejenigen von Buchholterberg, Wachseldorn und
Oberey auf ihre Ansprüche besannen und diese ebenfalls
zur Geltung zu bringen suchten. Nachdem die gütlichen
Kantonnements-Verhandlungen, bei welchen von einer
Abtretung des hintern Hochwaldes und eines kleinen
Teils des Heimenegg-Banns die Rede war, sich
zerschlagen hatten, reichten sie zuerst 1852, und dann
erneuert im Jahre 1856, gerichtliche Klage ein, nicht bloss

gegen den Staat als Obereigentümer, sondern auch gegen
Steffisburg und die andern Gemeinden, welche nun im
Besitz derjenigen Waldteile waren, auf welche sie selbst
Holzhaurechte zu haben glaubten. Die Kläger stützten
sich hauptsächlich auf einen Spruchbrief von 1601, womit
der alte Streit schon damals, aber nicht endgiltig,
geschlichtet worden war, und verlangten Anerkennung ihrer
Rechte nicht bloss auf den hintern Hochwald, wo sie ihre
Nutzungen bisher bezogen, sondern auch auf die übrigen
Schallenberg-Wälder im engern Sinn. Es sind dies der
Linden- und Buchschachen- und der Limpach- und Arnegg-
Wald, welche von da an die « streitigen Waldungen »

hiessen, im Gegensatz zu den « nicht streitigen », die
entweder noch dem Staate verblieben waren oder deren
Abtretung an die Gegenpartei nicht auf Widerspruch ge-
stossen war.

Nach weitläufiger Instruktion und Beweisführung und
erstinstanzlichem Urteilsverfahren gelangte der Prozess im
Jahre 1869 zur Aburteilung vor dem Appellations- und
Kassationshof, welcher den Klägern ihr Rechtsbegehren
auf Anerkennung der Holzhaurechte zusprach.

Die Vollziehung des Urteils gab zu neuen
Rechtsstreitigkeiten Veranlassung, weil jetzt schon die
unterlegene Partei eine angemessene Reduktion der gegnerischen
Forderung verlangte. Schliesslich einigten sich die
Parteien, die Vollziehung einer gerichtlichen Expertise zu
übertragen, welche das Mass der Jahresnutzung von
Buchholterberg und Mithaften provisorisch zu bestimmen und
den ersten Jahresschlag im streitigen Walde anzuzeichnen
hätte. Das von den Experten bestimmte Nutzungsmass
gab später die Grundlage für die definitive Ausmittlung
der Berechtigung. Die Holzanzeichnungen aber mussten,
ohne Rücksicht auf eine dereinstige Waldabtretung, auf
sämtliche fünf Besitzesteile der streitigen Waldungen im
Verhältnis ihres nachhaltigen Ertrages verteilt werden.
Der Holzschlag dieses ersten Jahres belief sich auf
686 Klafter.

In ähnlicher Weise wurden gestützt auf Partei-Konvention

oder richterliche Verfügung in den folgenden
Jahren die Holzschläge für Buchholterberg und Mithafte
in den streitigen Waldungen durch unparteiische
Sachverständige angezeichnet. Die Eigentümer derselben waren
angewiesen, ihre Nutzungen darin zu sistieren und sich
auf diejenigen aus den nicht streitigen Wäldern zu
beschränken. Durch eine obergerichtliche Entscheidung aber
wurden auch Steffisburg und Mithafte vom Jahre 1874
an wieder zum Bezug von Nutzungen ermächtigt, und da
der nachhaltige Ertrag der Waldungen nicht hinreichte,
um alle Ansprüche zu decken, so mussten sich
Buchholterberg und Mithafte eine verhältnismässige
Einschränkung ihrer Holzbezüge gefallen lassen.

Im Jahre 1875 kündigten dann der Staat und die
Einwohnergemeinden Steffisburg etc., als Eigentümer der
belasteten Waldungen, der Partei Buchholterberg und

Mithaften das Kantonnement an. Eine Expertenkommission
von drei Mitgliedern wurde beauftragt, die daherigen
Arbeiten nach Anleitung des Kantonnementsgesetzes
durchzuführen. Das Studium des sehr weitläufigen Aktenmaterials,
die Ausmittlung der Nutzungsverhältnisse und die
geometrischen und taxatorischen Arbeiten im Walde nahmen
aber mehrere Jahre in Anspruch. Endlich erschien am
15. März 1883 das umfassende Befinden, welches die
Grundlage für den heutigen Kantonnementsvertrag lieferte.

Obschon die darin vorgeschlagene Waldausscheidung
nicht sofort in Kraft trat, so richteten sich doch alle
Holzanzeichnungen von da an nach den beantragten neuen
Eigentumsgrenzen, so dass mit diesem Jahr die Verrechnung

der provisorischen Anzeichnungen aufhört.
Gleichzeitig mit dem Kantonnement Buchholterberg und

Mithaften wurde auch die Ablösung einer kleinen
Holzberechtigung angebahnt. Im Laufe der Zeit hatten sich
nämlich unter den berechtigten Gütern die zwei Güter
auf dem Südernhubel, ein früher patrizisches Besitztum,
eine bevorrechtete Stellung errungen und ihre Holzbezüge
zu einem besondern Recht auf dem hintern Hochwald
ausgebildet, kraft dessen z. B. im Jahre 1871 zu einem
Neubau 9000 Kubikfuss Bauholz auf einmal geliefert
werden mussten. Durch eine Uebereinkunft wurde von
allen Parteien im Jahre 1875 vereinbart, dass die
Holzberechtigung dieser zwei Güter im nämlichen Verfahren
abzulösen sei, wie die der übrigen Berechtigten und dass
den gleichen Experten die Vorarbeiten hiefür übertragen
werde. So liegt denn auch für diese Waldausscheidung
ein Befinden vor, auf welches sich der schon genehmigte
Kantonnementsvertrag mit den jetzigen Besitzern des

Südernhubels, den Gebrüdern Wenger, stützt.
Statt dass nun aber das Kantonnements-Verfahren

seinen gesetzlichen Fortgang vor den ordentlichen Gerichten
genommen hätte, konvenierten die sämtlichen beteiligten
Parteien, die Streitsachen einem Schiedsgerichte zu
übertragen, das aus den bisherigen drei Kantonnementsexperten,
den HH. Regierungsrat Eggli und den Kreisförstern
Schlup und Balsiger, bestehen sollte. Zu diesem Schritte
mag namentlich das Streben nach Vereinfachung und
Beschleunigung des Verfahrens und die Einsicht beigetragen
haben, dass mit einem Urteil in den beiden Waldaus-
scheidungsverfahren nur noch die kleinere Hälfte der Streitfragen

gelöst wäre, dass vielmehr die Nachforderungen von
Buchholterberg und Mithaften für entzogene Nutzungen,
sowie die infolge der Waldabtretungen notwendig werdende
Ausgleichung unter den bisherigen Besitzern noch grössere
Schwierigkeiten bieten werden als die Kantonnements-
Abschlüsse selbst.

So kam denn im Herbst 1885 ein Kompromiss
zustande, welcher als Aufgaben dem Schiedsgericht zuwies:

1. Die Ausweisung der Berechtigten mit einem Bezirke
des pflichtigen Waldes, dessen jährlicher Ertrag der mittlem
Jahresnutzung gleichkommt.

2. Bestimmung des Schadenersatzes an die im Rechtsstreit

aufgetretenen Kläger für den Ausfall zwischen den
wirklich bezogenen und den gerichtlich zugesprochenen
Jahresnutzungen während der ganzen Dauer desselben.

3. Feststellung der Eviktionswirkungen aus dem Urteil
vom 12. Juni 1869 auf das durch den Kantonnementsvertrag

von 1847 begründete Rechtsverhältnis.
Jetzt schienen alle Bedingungen zu einer raschen und

allseitigen Lösung des Konflikts gegeben zu sein, aber
es musste noch ein Jahrzehnt verfliessen, bevor sie kam.
Die Arbeiten im Walde wurden in den Jahren 1886 bis
1888 soweit als möglich beendigt, die neuen Märchen
bestimmt und sogar in die Pläne eingetragen, aber der
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Schiedsspruch erschien nicht. Der Obmann des
Schiedsgerichts, Herr Kegierungsrat Eggli, war durch andere
Pflichten sehr in Anspruch genommen, verfiel dann
einem Augenleiden und später einer langwierigen, unheilbaren

Krankheit. Sein im Januar 1895 erfolgter Hinscheid
warf einen langen Schatten voraus, auch auf die Thätig-
keit des Schiedsgerichts, und machte dann in der Folge
den abgeschlossenen Kompromiss hinfällig.

Die Versuche zur Erneuerung desselben scheiterten
an der Weigerung der Partei Buchholterberg und Mithaften;
aber nach mehreren Konferenzen von Abgeordneten aller
Parteien kam am 21. Dezember 1895 auf Antrag der
gewesenen Schiedsrichter eine Uebereinkunft zu stände, die
wesentlich auf dem Expertenbefinden von 1883 beruht
und deren Früchte nun in zwei Kantonnementsverträgen
und in einem Vergleich über die Nachforderungen von
Buchholterberg vorliegen.

Der Kantonnementsvertrag mit den Gebrüdern Wenger,
Besitzer der Südernhubelgüter, weist denselben einen ab-
gemarchten Teil des hintern Hochwaldes, den sogenannten
Sattelschwendter, mit einem Inhalt von 6 Hektaren 7180
Quadratmeter 18 Jucharten 26,440 Quadratfuss und
einem jährlichen Ertrag von 819 Kubikfuss als bleibendes
Eigentum zu.

Durch den Kantonnementsvertrag zwischen
Buchholterberg und Mithaften einerseits und dem Staat und der
Partei Steffisburg und Mithaften anderseits wird der ersten
Partei abgetreten:
1. Der hintere Hochwald des Staates (nach

Abzug des Sattelschwendter) 318 Juch.
2. Der Limpachwald der Gemeinde Steffis¬

burg, rund 184 »

3. Der Linden- und Buchschachenwald der¬
selben 161 »

4. Der Linden- und Buchschachenwald der
Gemeinde Fahrni 130 »

5. Vom Linden- und Buchschachenwald der
Gemeinde Unterlangenegg 71 »

6. Vom Arneggwald des Bezirks Kapfern und
Losenegg 10 »

Total der Abtretung 874 Juch.

Diese Waldfläche besteht aus zwei grossen, ziemlich
gut arrondierten Komplexen von 680 und 194 Jucharten
Inhalt und hat mit ihrem Ertrag eine Jahresnutzung von
578,85 Normalklafter ä 100 Kubikfuss — 1563
Festmeter zu liefern. Diese Jahresnutzung berechnet sich
auf Grundlage des Befindens wie folgt:
Für 234 Güter, welche von ihren Besitzern selbst

bewohnt werden, je 2 Klafter â 75 Kubikfuss

1,5 Nkl., giebt 351,00 Nkl.
Für 87 nicht selbst bewohnte Güter je 1 Kl.

à 75 Kubikfuss 65,25 »

Die Gesamtnutzung der Güterbesitzer von
12 Dünkelstöcken — 1,50 »

Für 8 Schulgüter je 2 Klafter à 75 Kubikfuss

12,00 »

Für die nicht güterbesitzenden Einwohner,
213 Haushaltungen, je 1 Kl. à 70 Kubikfuss

(Brennholz) — 149,10 »

Total der Jahresnutzung in Nkl. 578,85 Nkl.

Für den Staat ändert sich durch die Kantonnements-
verträge in Wirklichkeit nichts. Er giebt erst jetzt
formell den hintern Hochwald ab, einen Besitz, der ihm
von jeher nur Lasten und keinen Ertrag eingebracht hat.

Faktisch haben die Berechtigten diesen Waldteil schon
im Jahr 1893 übernommen und seither die Steuern und
Hutlöhne dafür bestritten. \

Von grösserer Tragweite für den Staat ist der
Vergleich mit Buchholterberg und Mith. wegen des Schadensersatzes

für nicht bezogene Holznutzungen. Das Experten-
Befinden, auf welches sich nach Uebereinkuuft der
Vergleich zu stützen hat, berechnet für die 13-jährige Dauer
des Prozesses von 1856 bis 1869 eine jährliche
Nutzungsberechtigung von 480,1 Normalklafter à 100 Kubikfuss,
somit für den Zeitraum der 13 Jahre
zusammen 6241,3 Nkl.

Während derselben wurden den Berechtigten

im hintern Hochwald bloss angezeichnet
im ganzen 2188,9 »

und es zeigt sich ein Nutzungsausfall
von 4052,4 Nkl.

welche Holzmasse, das Normalklafter zu Fr. 25. —
berechnet, einem Geldwert entspricht von Fr. 101,310.—

Von diesem Guthaben sind
abzuziehen die Staats- und Gemeindesteuern
und die Hutlöhne, welche von den
bisherigen Waldbesitzern für die jetzt an
Buchholterberg und Mith. fallenden Waldteile

nachweisbar bezahlt worden sind.
Die Mitglieder des frühern Schiedsgerichts

hatten diese Abzüge zu ermitteln
und fanden :

eine Gegenleistung des Staates an Steuern
und Hutlöhnen von Fr. 6,564. —

eine solche der Gemeinden

Steffisburg etc.
von » 55,886. —

zusammen Fr. 62,450. —
Nach Abzug bleibt eine reine Forderung

von Buchholterberg und Mith. von Fr. 38,860. —

Die Beiträge des Staates und der einzelnen Gemeinden
an diese Entschädigung berechnen sich laut
Uebereinkunft nach dem Verhältniss, welches zur Verteilung
der von der Waldabtretung herrührenden Einbussen
angewendet wird und dessen Ermittlung die Hauptaufgabe
des soeben eröffneten Schiedsspruchs bildete. Da dieser
letztere aber noch andere provisorische Nutzungen zu
berücksichtigen hatte, so wurden die Abrechnungen
über alle daherigen Guthaben und Entschädigungen mit
einander verschmolzen. Vorweg sei nur bemerkt, dass nach
dem angenommenen Verhältnis der Beitrag des Staates an
dem obigen Schadenersatz für Buchholterberg und Mith.
im rohen betragen würde Fr. 56,125. —

wovon an Steuern etc. in Abrechnung

kämen » 6,564. —
so dass er in dieser separaten

Abrechnung belastet werden müsste mit Fr. 49,561.—

III. Die Gewährleistungen zwischen dem Staate und

den Gemeinden Steffisburg etc.

Schon bald nach Ausfällung des obergerichtlichen
Lirteils von 1869 und dessen erstmaliger Vollziehung wurde
den unterlegenen Parteien klar, dass die Folgen desselben
für ihren dermaligen Waldbesitz sehr weitgehende seien,
und jede suchte diese gegenseitig auf den bisherigen
Partner abzuwälzen. Mit einer Klage vom 26. Dezember
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1872 verlangte die Gemeinde Steffisburg und Mithafte
Zurückversetzung in den vorigen Zustand, d. h. Aufhebung
des Kantonnements von 1847 und Wiedereinsetzung in die
frühem Holznutzungen; oder eventuell Ersatz des Schadens,
welchen die Gemeinden durch die Ansprüche von Buchholterberg

und Mithafte an ihrem Waldbesitz zu erleiden fürchteten.
Hie Widerklage des Staates Bern betont, dass die

Pflicht zur Gewährleistung eine gegenseitige, und jede
Partei der andern in dem Verhältnis gewährpflichtig sein
müsse, als sie an dem Kantonnementsobjekt dinglich
anteilberechtigt war. Die Gemeinden seien deshalb
anzuhalten, den durch die stattgefundene Entwährung
entstandenen Schaden im Verhältnis der ihnen auffallenden
Gewährspflicht zu tragen resp. dem Staat zu ersetzen.

Mit Urteil vom 5. Februar 1875 verwarf der Appellations-

und Kassationshof das Rechtsbegehren um
Aufhebung des Kantonnementsvertrags und eine neue Verteilung
des Waldbesitzes, hauptsächlich wegen der bedeutenden
Ueberhauungen, durch welche die Kläger die Substanz des
kantonnierten Waldes angegriffen und geschwächt hatten.
Dagegen wurden beiden Parteien ihre Rechtsbegehren
zugesprochen, soweit sie auf eine gegenseitige Gewährspflicht
und verhältnismässige Tragung des Schadens hinzielten.

Für die Ausmittlung der gegenseitigen Ansprüche und
Leistungen eignete sich bei der komplizierten Sachlage eine
schiedsgerichtliche Behandlung wohl am besten, und dies
wird der Grund gewesen sein, warum die Parteien im Jahr
1883 den ordentlichen Rechtsweg verliessen und den ersten
Kompromiss abschlössen. Auch als dieser letztere durch
den Tod des Herrn Regierungsrat Eggli sei. dahingefallen
war und die Partei Buchholterberg und Mithafte zu einer
Erneuerung desselben ihre Mitwirkung verweigerte, einigten
sich der Staat und die Partei Steffisburg und Mithafte
am 21. Mai 1896 dahin, zur Lösung dieser Entwährungs-
fragen das frühere Verfahren beizubehalten und einen neuen
Kompromiss einzugehen. Das ehemalige Schiedsgericht
erhielt einen neuen Obmann in der Person des Herrn
Oberrichter S. Stooss in Bern. Die Schiedsrichter sollten die
Thatsachen und Beweisergebnisse nach freiem Ermessen
würdigen und die Rechtsfragen unter Rücksichtnahme auf
die Grundsätze der Billigkeit entscheiden. Heute liegt ein
fertiger Schiedsspruch vor, der die neuen Besitzesverhältnisse
in einer Weise regelt, dass er als Eigentumstitel für die
neuen Erwerbungen dienen kann, und in welchem auch
die gegenseitigen Leistungen und Forderungen für
entzogene Nutzungen festgestellt werden.

Das Schiedsgericht hielt sich bei der Berechnung des
Verhältnisses der Gewährspflicht insbesondere an dem Wortlaut

des zugesprochenen ersten Widerklagsbegehrens, « dass
jede Partei der andern in dem Verhältnis gewährspflichtig
sei, als sie an dem Kantonnementsobjekte dinglich
anteilsberechtigt war ». Diese Anteilsberechtigung ergab sich aus
dem bisherigen Besitz des Staates und der verschiedenen
Gemeinden, ausgedrückt in dem Produkt von Fläche und
Ertragsfähigkeit der einzelnen Waldungen, dem jährlichen
Ertrag in Normalklaftern. Mit Hülfe dieser Ertragswerte,
welche durch eine Waldtaxation geprüft und modifiziert
worden sind, findet das Schiedsgericht ein Verhältnis von
44,6 % zu Gunsten des Staates und von 55,4 °/o zu
Gunsten der Gemeinden.

Angewendet auf die Ausgleichungen im Waldbesitz
selbst hat somit der Staat den Gemeinden von ihrem
Verlust der 399 Nkl. Jahresertrag zu vergüten
55,4 °/o 221 Nkl.

Die Gemeinden haben an sich zu tragen
44,6 % 178 >>

Zusammen 399 Nkl.

Die durch die obenerwähnten Abtretungen an Buch-
holterberg und Mithafte geschädigten Gemeinden haben
demnach vom Staate zu fordern einen Waldbezirk, der
ihnen eine nachhaltige jährliche Nutzung von 221 Nkl.
sichert. Eine solche Abtretung kann nur 'in dem im
Staatsbesitz verbliebenen Heimeneggbann stattfinden, von
welchem eine Fläche von 268 Jucharteu 4800 Quadratfuss

96,58 Hektaren in der holzreichen, gutbestockten
Osthälfte ausgemarcht worden ist. DieserTeil desHcimenegg-
bannes fällt nun an die zwei Gemeinden Steffisburg und
Fahrni, welche ihren sämtlichen Besitz in den streitigen
Waldungen an die Ausweisung von Buchholterberg und
Mithafte haben zuschicssen müssen, und zwar erhält
Steffisburg 218 Jucharten mit 178 Nkl. jährlichem Ertrag
und Fahrni 50 Jucharten mit 43 Nkl. Dem Staat
verbleiben noch rund 350 Jucharten, welche aber wegen der
vielen Lischenmöser und dem oft sehr lichten Bestand
nur auf 211 Nkl. Holzertrag taxiert sind.

Andere Handänderungen finden noch zwischen einzelnen
Gemeinden statt. So erhält Fahrni von Oberlangenegg
im obern Hubel circa 14 Jucharten und Unterlangenegg
von Oberlangenegg im Lindenwald 21 Jucharten.

Alle diese Flächen-Ausgleichungen waren erforderlich
wegen der besondern Umstände, welche die Waldanweisung

für Buchholterberg mit sich brachte. Einmal gingen
die Ansprüche dieser Partei nur auf die sog. streitigen
Waldungen, welche sich sämtlich schon im Besitz der
andern Gemeinden befanden. Nach der Rechtslage konnte
also der Staat zu diesem Kantonnement direkt nichts
beitragen als den hintern Hochwald und ist nun genötigt,
seinen fernem Beitrag in Form eines Ersatzes an die
Gemeinden seiner eigenen Partei zu leisten. Im fernem
erschien es durchaus unthunlich, von dem Besitzteil jeder
Gemeinde im Verhältnis der Grösse und des nachhaltigen
Ertrags je ein Stück abzulösen und den Berechtigten
zuzuweisen, denn dadurch wäre das ganze Waldareal in
einer Weise zerstückelt worden, die für Abtretende und
Angewiesene die grössten Nachteile gebracht hätte. Eine
möglichst gute Arrondierung ist für eine Waldausscheidung
von der Grösse der vorliegenden das erste Erfordernis.
Dieses Ziel konnte so ziemlich erreicht werden, denn trotz
der nachträglichen Flächenverschiebungen ist die
Arrondierung im ganzen nicht schlechter, als sie nach der ersten
Teilung von 1850 war. Es ist auch hervorzuheben, dass
alle einzelnen Holzberechtigungen in Wald ausgewiesen
werden und das Mittel der Geldentschädigung nur für
nebensächliche Ausgleichungen in Anwendung kommt.

Die neuen Besitzverhältnisse gestalten sich nach den
getroffenen Flächen-Ausgleichungen wie folgt :

Es kommen zu :

den Gebrüdern Wenger auf dein Siidernhubcl vom Jucharten

hintern Hochwald rund 18
der Partei Buchholterberg und Mithaftc zusammen 874
der Gemeinde Steffisburg, der neue Bann 289 Juch.

vom Heimenegg-Bann 218 » 507
der Gemeinde Fahrni, das Neubann Hübeli 66 J uch.

der Grünenwald 76 »

vom Heimeneggbann 50 » 792
der Gemeinde Unterlangenegg, der unlere Hubel 104 Juch.

vom Lindenwald 180 » 284
der Gemeinde Oberlangenegg, der obere Hube! 56 Juch.

vom Lindenwald 150 » 206
dem Bezirk Kapfern, vom Arneggwald 54

Total des Gemeindsbesitzes 2135
Dem Staate verbleiben vom Heimenegg-Bann circa 350

Gesam t- Total 2485
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Bei der Ausgleichung wegen zu viel oder zu wenig
bezogener Nutzungen während der Zeit von der Einreichung
der Klage, im Jahre 1856, an bis auf den heutigen Abschluss
sind hauptsächlich fünf Kategorien zu unterscheiden:

1. Der Nutzungsausfall von Buchholterberg und
Mithafte während der 13 Jahre von 1856 bis 1868,
wofür die Nachforderungen im gleichen Verhältnis
zu leisten sind wie der Ersatz an ertragsfähigem
Wald, nämlich zu 55,4 % vom Staat und zu 44,6 °/o

von den Gemeinden.
2. Der Ausfall an Nutzungen, welchen die Wald

abtretenden Gemeinden seit 1869 in mehr oder
minderem Masse erlitten haben, und welcher ihnen
summarisch als entgangener Ertrag der betreffenden
Waldteile in Rechnung gebracht wird.

3. Die Nutzungen, welche der Staat im abgetretenen
Teil des Heimeneggbannes durch Einschränkung der
Holzschläge aufgespart hat und die, nebst dem
Mehrwert infolge besserer Lage dieses Waldes, in
Form eines Vorratsüberschusses ihm zu gute kommen.

4. Der Schaden, welchen die Gemeinden Oberlangen-
egg, Unterlangenegg und zum geringen Teil auch
Kapfern durch die ausserordentlichen Holzschläge
erlitten, welche in den Jahren 1870 bis 1878 für
die Partei Buchholterberg' und Mithafte in den ihnen
verbleibenden Waldteilen angezeichnet worden sind.
Diese wurden verechnet gegen

5. die Vornutzungen der Gemeinden Steffisburg etc.
in Form von Ueberhauungen in den Jahren 1850
bis 1869, welche das obergerichtliche Urteil von
1875 konstatiert und die an der Hand der spätem
Taxation annährend bestimmt werden konnten.

Ausserdem werden in Rechnung gesetzt die von den

bisherigen Besitzern abgetretener Waldteile für solche
bezahlten Steuern und Bannwartenlöhne, beim Heimencgg-
bann auch die aus den Wirtschaftsbüchern ermittelten
Kulturkosten.

Unter Berücksichtigung aller dieser Faktoren und ihrer
gegenseitigen Verrechnung ergiebt sich folgende

Zusammenstellung von
Forderung und Schuld

Fr. Fr.
Buchholterberg und Mithafte 38,860
Staat Bern 36,376
Gemeinde Steffisburg 20,819

» Fahrni 460
» Unterlangenegg 15,467
» Oberlangenegg 3,148

Bezirk Kapfern und Losenegg 180

57,655 57,655

IV. Schluss.
Der vorliegende Schiedsspruch legt dem Staate Bern auf:

Eine Waldabtretung von 268 Jucharten mit 221 Nkl.
Jahresertrag und die Zahlung einer Entschädigungssumme
von Er. 36,376, ausserdem noch einen verhältnismässigen
Beitrag an die Kosten.

Wenn diese allerdings bedeutenden Opfer etwa der
Ansicht Raum verschaffen sollten, dass der Staat dazu auserlesen
sei, die Prozesssünden auch der andern Parteien auf sich
zu nehmen, so ist daran zu erinnern, dass derselbe während
der ganzen Dauer des Prozesses im ungestörten Besitz
des ganzen Heimeneggbannes war und dass er daraus,
allerdings unter sehr schonender Benutzung, doch 7700 Nkl.
Holz und einen reinen Gelderlös von Er. 250,000 gezogen
hat. Wie gross speziell der Ertrag der jetzt abgetretenen
Hälfte sich beläuft, ist nicht zu bestimmen möglich; doch

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Kates. 1897.

lässt ihr geschonter Zustand voraussetzen, dass derselbe
nur den kleinern Teil der ganzen Nutzung bildete.

Sodann ist nicht ausser Acht zu lassen, dass der
Staat der Sachlage nach aus dem langwierigen Monster-
Prozcss unmöglich einen Gewinn ziehen konnte. Eine
gütliche Abfindung mit den Nutzungsberechtigten schon

von Anfang an hätte nicht nur grosse Kostensummen
erspart, sondern auch die Waldanweisung viel günstiger
gestaltet, weil im Laufe der Zeit die Nutzungsansprüche
ganz bedeutend gestiegen sind. So vermehrte sich auf der
Seite von Buchholterberg und Mithaften von der
Einreichung der Klage bis zur Ankündigung des Kantonnements
die Güterzahl um 57 und die Zahl der nicht
güterbesitzenden Haushaltungen um 78. Die Berechnung der
Nachforderungen basiert auf einer totalen Jahrcsberechti-

gung von 480 Nkl., auf Grundlage der gleichen Faktoren
aber musste im Kantonnement eine Waldfläche angewiesen
werden, die einen normalen Ertrag von 579 Nkl.
abzuwerfen vermag.

Aus den Kantonnementsakten geht hervor, dass die
ursprüngliche Nutzung des Staates vor der ersten
Waldausscheidung auf das Brennholz zum Schloss Thun, den
Bauholzbedarf für Unterhalt der dortigen Brücken und
der Pulvermühlen, und auf die Pfarrholz-Pensionen von
Thun, Steffisburg und Schwarzenegg, — alles in allem
auf etwa 100 Klafter, sich belief. Heute verbleibt ihm
nach Abwicklung aller Verbindlichkeiten, zu denen allerdings

ein Barverlust von etwa Fr. 40,000 gehört, ein
freier Waldbesitz von circa 350 Jucharten mit 211 Nkl.
Holzertrag oder entsprechender Lischennutzung. Die darauf
lastenden Weiddienstbarkeiten hat er schon früher um die
Summe von Fr. 17,390 abgelöst.

Für das Eintreten auf die heutigen Vorlagen sprechen
ganz überwiegende Gründe, namentlich die Erwägung, dass

es kaum noch einen andern Ausweg aus der ungemein
verworrenen Sachlage geben dürfte. Die Urteile der obersten
Gerichtsinstanz bestehen in Kraft und sind von zwei der
gewiegtesten Juristen interpretiert worden. Auf dem Terrain
sind die neuen Märchen ausgesteint und es ist der
dadurch geschaffene Zustand in die Katasterwerke mehrerer
Gemeinden übergegangen. Die ausgeschiedenen Waldteile
stehen zum Teil seit zehn Jahren schon unter Verwaltung
und Benutzung der neuen Besitzer. Eine Riickweisung
müsste ganz unberechenbare Folgen und jedenfalls auch
eine sehr namhafte Vermehrung der Kosten nach sich ziehen.

Es wird deshalb dem Grossen Rate beantragt:
1. die Genehmigung des Kantonnementsvertrags und

des Vergleichs mit Buchholterberg und Mithaften
auszusprechen.

2. In Kenntnisnahme von dem Schiedsspruch betreffend
Abrechnung zwischen dem Staate und den Gemeinden
Steffisburg etc. den Regierungsrat zur Ausbezahlung
der Entschädigungssumme von Fr. 36,376 nebst
Kostenanteil zu ermächtigen.

Bern, den 15. Mai 1897.
Der Forstdirektor :

F. von Wattcnwyl.

Vom Regierungsrat genehmigt und an den Grossen
Rat gewiesen.

Bern, den 15. Mai 1897.

Im Namen des Begierungsrates
der Präsident

F. von Wattenwyl.
der Staatsschreiber

Kistler.
17*
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Bericht und Antrag des Regierungsrates

zur

Eingabe des Centraikomitee des bernischen Lehrervereins an den Grossen Rat

betreffend

die Berechtigung des Lehrers

zur Anwendung von Körperstrafen in der Schule.

(Mai 1897.)

Herr Präsident,
Herren Grossräte.

Durch Eingabe vom 17. November 1896 stellen die
Herren Leuenberger und Mürset, namens des Centraikomitee

des bernischen Lehrervereins, an den Grossen
Rat das Gesuch, diese Behörde möchte das Schulgesetz
in Bezug auf die Berechtigung der Lehrer zur Ausübung
der Körperstrafe in der Schule interpretieren.

Die Petenten begründen dieses Gesuch damit, dass
bei der Beratung des Schulgesetzes im Grossen Rate sich
über die Frage des Züchtigungsrechtes verschiedene
Ansichten geltend gemacht hätten, und dass der Grosse Rat
die Frage : « Ist dem Lehrer das Recht der körperlichen
Strafe zugestanden oder nicht? » eigentlich nie klar
entschieden habe; man habe lediglich beschlossen, dass es
besser sei darüber im Gesetz gar nichts zu sagen, indem
man sich am Schlüsse der zweiten Beratung (Sitzung vom
26. November 1892) mit der Erklärung des Erziehungsdirektors,

es werde dieses Kapitel der körperlichen Strafen

in einem eigenen Reglement behandelt werden,
begnügte. Da dieses Reglement jedoch, infolge
Zurückweisung durch die Vorsteherschaft der Schulsynode, noch
nicht in Kraft getreten sei, so erscheine die Lösung dieser

Frage durch eine Interpretation des Schulgesetzes
durch den Grossen Rat um so dringender, als der
Erziehungsdirektor, wie aus mehrfachen Acusserungen hervorgehe,

das Recht beanspruche, die Abberufung eines Leh¬

rers, welcher die körperlichen Strafen anwendet, anzu-
begehren.

Nach Prüfung dieser Angelegenheit haben wir gefunden,

dass dem Gesuche des Centraikomitee des bernischen
Lehrervereins in der Form, in welcher es gestellt ist,
nicht entsprochen werden kann. Nach Art. 26, Ziffer 3
der Staatsverfassung steht nämlich dem Grossen Rate
allerdings das Recht zur Interpretation von Gesetzen und
Dekreten zu, jedoch offenbar nur, soweit es sich um
bestimmte einzelne, einer verschiedenen Auslegung fähige
Bestimmungen handelt, nicht aber in dem Sinne, dass er
über Fragen, welche das Gesetz gar nicht berührt, durch
das Mittel der Interpretation von sich aus ergänzende
Bestimmungen dem Gesetze einverleiben oder beifügen
dürfte. Der Grosse Rat hat ausdrücklich beschlossen,
über die Anwendung von körperlichen Strafen in der
Schule im Gesetz nichts zu sagen ; somit giebt es hier
nichts zu interpretieren.

Muss daher schon aus diesem formellen Grunde das
Gesuch des Centraikomitee des bernischen Lehrervereins
abgewiesen werden, so scheint es uns auch aus sachlichen
Gründen nicht notwendig, dass der Grosse Rat in dieser
Frage einen theoretischen Entscheid fälle. Denn wir
betrachten dieselbe einerseits als eine Frage der
Strafgesetzgebung, anderseits als eine solche der Pädagogik.
Nun bestimmt Art. 146 des St. G. :
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« Die Bestimmungen des vorhergehenden Artikels
über Misshandlung (Art. 139 ff.) finden auch gegen
diejenigen Anwendung, welche jemanden durch
augenscheinlichen Missbrauch des Züchtigungsrechts an
seinem Körper oder an seiner Gesundheit
schädigen. »

Das Strafgesetzbuch anerkennt also ein Züchtigungsrecht

; und wenn es auch die Personen, denen ein solches
zusteht, nicht genauer bezeichnet (auch die Verhandlungen
des Grossen Rates bei Beratung des Strafgesetzbuchs in
den Jahren 1865 und 1866 geben hierüber keinen
Ausschluss), so ist doch mit Sicherheit anzunehmen, dass der
Gesetzgeber hiebei nicht allein die Eltern, sondern noch
andere Personen, denen eine erzieherische und
disziplinarische Aufgabe zugewiesen ist, insbesondere auch die
Lehrer, im Auge gehabt habe. Hätte der Gesetzgeber
das Züchtigungsrecht ausschliesslich den Eltern zugestehen
wollen, dann hätte er in Art. 146 St. G. ohne Zweifel
diese genannt und sich nicht bloss allgemein ausgedrückt.
Er hat aber sowohl den Eltern wie andern Personen in
der Ausübung des Züchtigungsrechts die durch die
Gesundheit gebotenen Schranken setzen wollen.

Eine weitere Schranke ist indessen dem vom St. G.
in Art. 146 implicite anerkannten Züchtigungsrecht des
Lehrers durch die Grundsätze einer gesunden Pädagogik
gesetzt. Diese begnügt sich nicht damit, nur die der
Gesundheit schädlichen Körperstrafen zu verurteilen, sondern
sie verlangt vom Lehrer, dass er durch andere Mittel,
insbesondere durch seine persönliche Haltung, durch Ernst
und Liebe und durch richtige psychologische Behandlung
der Schüler die allgemeine Ordnung aufrecht zu erhalten
und sich selbst die ihm gebührende Achtung seitens der
Schüler zu erwerben verstehe. Es unterliegt keinem
Zweifel, dass die tüchtigsten Lehrer der Anwendung
körperlicher Strafen am wenigsten bedürfen, während solche,
welche dieselben häufig auszuteilen pflegen, sich selbst
damit ein Armutszeugnis ausstellen und nur geringe
erzieherische Erfolge erzielen können. Wir stehen daher
nicht an, nicht allein die gesundheitsschädlichen Körperstrafen,

sondern auch diejenigen zu missbilligen, welche
aus blosser Ungeduld und Gereiztheit des Lehrers, sowie
solche, die gegen schwach begabte, phlegmatisch oder
lebhaft veranlagte Schüler, überhaupt für solche Fehler
zur Anwendung kommen, welche ebensogut und besser
durch andere Disziplinarmittel bekämpft werden, namentlich

aber solche Körperstrafen, durch welche der Schüler
nur verbittert wird, sowie solche, durch die der Lehrer
sich selbst eine Blosse giebt. Immerhin aber pflichten
wir denjenigen Vertretern der Erziehungslehre bei, welche
die Körperstrafe in der Schule ebensowenig, wie im

Elternhause vollständig verbieten, sondern dieselbe als
ausnahmsweises Disziplinarmittel bei anhaltendem Trotz,
Unverschämtheit und Bosheit und bei schwereren
Vergehen für zulässig erklären. Die Erfahrung beweist auch,
dass selbst in solchen Kantonen und Ländern, in
welchen die Anwendung von Körperstrafen in den Schulen
formell untersagt ist, dieselbe ausnahmsweise ausgeübt
wird. So hat z. B. die Erziehungsdirektion des Kantons
Zürich auf hierseits gestellte Anfrage folgende Auskunft
erteilt : « Körperstrafen erscheinen nach dem Wortlaut der
Schulordnung als ausgeschlossen. Faktisch kommen
dieselben, namentlich in Form der sogenannten Tatzen, dennoch
öfters zur Anwendung ; immerhin werden kaum je Klagen
laut, es sei denn in grellen Fällen, welche auf Klage der
betreffenden Eltern zur disziplinarischen Ahndung gegenüber

dem Lehrer gelangen. Kommen eigentliche
Misshandlungen vor, so steht auch der Weg an den
Strafrichter offen. Fälle letzterer Art kommen aber
glücklicherweise nur sehr selten vor. »

Wir erachten es daher als Aufgabe der Erziehungsbehörden,

insbesondere auch der lokalen, in Würdigung
sowohl der Grundsätze einer gesunden Pädagogik, wie
der thatsächlichen Verhältnisse, durch geeignete
Vorschriften der Schulordnung und durch persönliche Aufsicht
dafür zu sorgen, dass mit den Körperstrafen kein
Missbrauch getrieben und dass, wenn solches vorkommt, gegen
den fehlbaren Lehrer eingeschritten werde.

Aus den angebrachten Gründen erscheint es uns auch
in sachlicher Hinsicht nicht angezeigt, dass der Grosse
Rat in dieser Angelegenheit ein Weiteres vorkehre. Wir
beehren uns daher, bei Ihnen zu stellen den

Antrag:
Es sei im Sinn der vorstehenden Erwägungen auf das

Gesuch des Centraikomitees des bernischen Lehrervereins
nicht einzutreten.

Bern, den 15. Mai 1897.

Im Namen des Regierungsrates
der Präsident

F. von Wattenwyl,
der Staatsschreiber

Kistler.
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Antrag von Regieraiigsrat Gobat

an den Grossen Rat

betreffend

die Berechtigung des Lehrers

zur Anwendung von körperlichen Strafen in der Schule.

Herr Präsident!

Herren Grossräte!

Durch Eingabe vom 17. November 1896 stellen die
Herren Leuenberger und Mürset, namens des
Centraikomitees des bernischen Lehrervereins, an den Grossen
Rat das Gesuch, diese Behörde möchte das Schulgesetz
in Bezug auf die Berechtigung der Lehrer zur
Ausübung der Körperstrafe in der Schule interpretieren.

Die Petenten halten dafür, dieser Punkt sei mit Rücksicht

auf die Beratung des Schulgesetzes im Dunkeln
geblieben und die Lehrer müssen wissen, ob sie die
ihnen anvertrauten Kinder schlagen dürfen oder nicht.

In welcher Richtung das Gesetz ausgelegt werden
soll, ob im Sinne der Zulassung der körperlichen
Züchtigung oder im Sinne des Verbots derselben, sagen die
Petenten nicht. Wir dürfen aber annehmen, dass sie
durch die gewünschte Auslegung die gesetzliche Erlaubnis

bekommen möchten, nebst den ordentlichen Erziehungsmitteln

auch noch die bei den Erwachsenen verpönte
und verbotene Körperstrafe in Anwendung zu bringen.
Hat ja der Lehrerverein behauptet, der Erziehungsdirektor

habe eine Gesetzwidrigkeit begangen, indem er
gegen einen prügelnden Lehrer eingeschritten sei, und
wurde ja von gleicher Seite aus geschrieben und
behauptet, ohne Stock bestehe des Lehrers Autorität über
die Schulkinder nicht.

Ebensowenig erwähnen die Petenten denjenigen
Artikel, der authentisch ausgelegt werden soll. Dies ist aber

das erste Erfordernis. Die durch die zuständige Behörde
vorzunehmende authentische Interpretation setzt in
allererster Linie voraus, dass es in einem Gesetz eine
Bestimmung gebe, welche eine Norm oder einen Rechtssatz
aufstellt, diese Norm oder diesen Rechtssatz aber in einer
Weise ausspricht, dass der Sinn der Bestimmung dunkel
oder unvollständig bleibe. Ein Gesetz als solches kann
nicht authentisch ausgelegt werden, sondern nur einzelne
bestimmte Gesetzesstellen.

Wenn also das Züchtigungsrecht der Lehrer ins
Schulgesetz hinein interpretiert werden soll, so hätten
die Petenten die Bestimmung dieses Gesetzes nennen
sollen, welche das Strafrecht des Lehrers normiert und
zwar so normiert, dass für die Berechtigung der Körperstrafe

wenigstens einige Anhaltspunkte in der betreffenden
Stelle enthalten wären. Wir müssen nämlich hier
beifügen, dass es, namentlich da, wo das Gesetzgebungsrecht
des Volkes besteht, nicht erlaubt ist, auf dem Wege der
Interpretation ganz neue Rechtssätze in ein Gesetz
einzufügen.

Der Petition des Lehrervereins fehlt also die Grundlage,

die Bezeichnung der zu interpretierenden Gesetzesstelle.

Dieser Hauptmangel hat seinen guten Grund. Das
Schulgesetz enthält nämlich keine Bestimmungen über
das Strafrecht der Lehrer. Weder im Kapitel über
Pflichten und Rechte der Lehrer (§§ 38—42), noch in
demjenigen über Auftreten und Betragen der Schüler
(§§ 51—56), finden wir eine Bestimmung, welche das
Recht der Lehrer, die Kinder überhaupt, und abgesehen
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von der körperlichen Züchtigung, zu strafen, aufstellt.
Ja noch mehr: es wurde im Grossen Rate absichtlich
Umgang genommen von den Strafen zu sprechen. Der
Entwurf des Regierungsrates enthielt folgende Bestimmung:
« Ausser den vom Lehrer zu verhängenden Strafen können,
auf dessen Antrag, von der Schulkommission noch
folgende verfügt werden: Rüge vor versammelter
Schulkommission u. s. w. » Als aber die Frage der körperlichen

Züchtigung aufgeworfen wurde und die Meinungen
darüber auseinandergingen, einigte man sich dahin, das

ganze Kapitel über die Bestrafung der Kinder zu streichen
und diesen Punkt der Praxis zu überlassen.

Wollte man also im gegenwärtigen Zeitpunkt das
Züchtigungsrecht der Lehrer anerkennen, so wäre dies
nicht eine authentische Interpretation, sondern die
Aufstellung eines selbständigen neuen Rechtssatzes, ohne
Mitwirkung des Gesetzgebers.

Aus diesem Grunde, der zugleich formeller und
materieller Natur ist, kann auf die Petition des Lehrervereins

nicht eingetreten werden.
Nun wollen wir aber die Frage erweitern : Lässt sich

das Recht der bernischen Lehrerschaft, die Körperstrafe
anzuwenden, aus andern Gesetzen oder aus allgemeinen
Grundsätzen ableiten

Jede körperliche Züchtigung ist an und für sich
eine Misshandlung; auf das Motiv kommt es
grundsätzlich nicht an ; die Thatsache allein, dass einer einem
andern einen physischen Schmerz zufügt, begründet die
Misshandlung.

Die Misshandlung fällt unter das Strafgesetz und
dieses spricht für die verschiedenen Fälle, nach
der Schwere der Misshandlung und nach den besondern
Umständen, Strafen aus. Das Strafgesetz erklärt auch die
Misshandlung in gewissen Fällen straflos, z. B. im Falle
von Notwehr oder Notstand. Es enthält aber keine
Bestimmung, wonach die durch Lehrer an Kindern
begangenen Misshandlungen straflos wären.

Also fällt die an Schulkindern begangene körperliche
Züchtigung unter das Strafgesetz.

Das scheint uns unbestreitbar zu sein und wird auch
nicht bestritten.

Man wird vielleicht einwenden, das an Schulkindern
ausgeübte Züchtigungsrecht falle allerdings unter das
Strafgesetz, aber in dem Sinne, dass es eine ausnahms-

' weise Behandlung erfahre ; man wird sich auf Art. 146
des Strafgesetzbuches bei'ufen, welcher den Missbrauch
des Züchtigungsrechtes mit einer Strafe androht und
daraus den Schluss ziehen, dass die Lehrer schlagen
dürfen und nur im Falle des Missbrauchs des
Züchtigungsrechtes gestraft werden können. Dieser Schluss
wäre vollständig falsch. Des Missbrauchs des
Züchtigungsrechts kann sich nur derjenige schuldig machen,
der das Züchtigungsrecht besitzt; das Züchtigungsrecht
besitzen diejenigen, welchen das Gesetz dasselbe giebt;
kein Gesetz giebt aber dem Lehrer das Züchtigungsrecht.

Es wäre traurig, wenn unsere Kinder nur im Falle
des Missbrauchs der körperliehen Strafe Schutz gegen
Misshandlung finden würden. Denn das landesübliche
Mass im Hauen, Schlagen würde sich bei uns einer
grossen Ausdehnung erfreuen, und es würden wohl viele
Richter finden, dass Nasenbluten, Brechen von Zähnen,
Ausreissen der Haare, Abreissen der Ohrenlappen noch
ins Mass gehen.

Weil sich nirgends in unserer Gesetzgebung Anhaltspunkte

zu Gunsten des Züchtigungsrechtes der Lehrer
finden lassen, so suchen die Anhänger der Körperstrafe

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Kates. 1897.

die Züchtigungsbefugnisse der Lehrer auf andere Weise
juristisch zu konstruieren.

Die einen sagen: Den Eltern steht kraft Gesetzes
(S. 153 C) das Züchtigungsrecht an ihren Kindern zu;
während der Schulzeit übt der Lehrer die elterliche
Gewalt aus; folglich besitzt er, wie die Eltern, das

Züchtigungsrecht und ist nur für Missbrauch desselben
verantwortlich, nach § 146 des Strafgesetzbuches.

Diese Argumentation ist jedoch juristisch falsch.
Denn die elterliche Gewalt ist ein höchst persönliches,
unübertragbares Recht der Eltern. Sollte eine Vertretung

von Vater und Mutter in der Ausübung der
elterlichen Gewalt geschaffen werden, so bedürfte es dazu
eines besondern Reelltssatzes.

Andere behaupten, das Schulhalten setze eine'stramme
Disciplin voraus und das Züchtigungsrecht des Lehrers
sei eine notwendige Folge dieser Disciplin, bestehe also
ohne Gesetz. Eine solche Behauptung Hesse sich unter
einem väterlichen Regimente verteidigen, im Rechtsstaat

aber nicht. Das Schulkind besitzt dieselbe
Rechtsfähigkeit wie der Erwachsene und die Rechtsfähigkeit

verleiht allen Menschen, ob jung oder alt, die
gleiche Fähigkeit, Rechte und Pflichten zu haben. Das
Schulkind hat genau den gleichen Anspruch auf den
Schutz seines Körpers, wie jedes andere menschliche Wesen.
Der Militärdienst setzt auch, und zwar in höherem
Masse als die Schule, eine stramme Disciplin voraus.
Würde aber jemand in der Schweiz behaupten wollen,
dass die Soldaten geschlagen werden dürfen? Würde
man sogar zugeben, dass überhaupt Disciplinarstrafen
verfügt würden ohne Gesetze? Gewiss nicht.

Aus dem Gesagten geht hervor:
dass die Zulässiglceit der Körperstrafe in der Schule

in keinem Gesetz ausgesprochen ist;
dass das Strafgesetzbuch in keiner Weise für an

Schulkindern durch den Lehrer ausgeübte körperliche
Züchtigung Straflosigkeit ausspricht;

dass die Zulässigkeit der körperlichen Züchtigung
mit keinem bestehenden Rechtsinstitut in Verbindung
gebracht werden kann;

dass das Schulgesetz keinen Anhaltspunkt zu einer
authentischen Auslegung, wie sie der Lehrerverein
wünscht, bietet.

Seien wir froh, dass es so ist, denn die körperlichen

Züchtigungen in der Schule lassen sich schlechterdings

nicht verteidigen.
Die Körperstrafe ist gefährlich. Der zarte in der

Entwicklung begriffene Körper des Kindes kann leicht
Schaden leiden. Schon oft ist Schülern durch des
Lehrers Hand ein bleibendes Gebrechen beigebracht
worden. Die Möglichkeit eines bleibenden Schadens —
und diese kann nicht geleugnet werden — genügt an
und für sich, um die Körperstrafe auszuschliessen.

Die Körperstrafe ist ungerecht; sie wird nicht gleich-
massig an allen Schülern angewendet; es giebt wohl
in jeder Schule solche, welche geschont werden und
geschont werden müssen.

Die Körperstrafe gefährdet den Charakter des Schülers,

indem sie dem geschlagenen Kinde eine im
Verhältnis zu seinem Verhalten übertriebene Demütigung
zufügt, welche sein Herz mit einem gehässigen Neid

gegen die Mitschüler und mit Groll gegen den Lehrer
erfüllt.

Die Körperstrafe erzeugt Heuchelei und Trotz ;

Heuchelei bei denjenigen, welche alle Mittel anwenden,
um derselben zu entgehen, weil sie sich vor dem Schmerz
fürchten ; Trotz bei denjenigen, welche den Schmerz
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überwinden können. Es ist bekannt, dass Kinder mit
stoischer Indifferenz körperliehe Züchtigungen ertragen
und je grösser der Schmerz ist, desto unbeugsamer
werden.

Die Körperstrafe schadet dem Ansehen des Lehrers
im Herzen des Kindes. Der Vater verliert wegen
Züchtigung die Liebe seines Kindes nicht, weil er ihm
sofort, nachdem er es geschlagen hat, seine Liebe wieder
erweisen kann. Nicht so aber der Lehrer, weil er zu
seinen Schülern nicht auf dem intimen Fusse eines
Vaters steht und überhaupt, weil die Verhältnisse ganz
andere sind. Der Lehrer, dessen Autorität sich im
Stocke verkörpert, ist zu bedauern; denn er besitzt
gewiss die Liebe seiner Schüler nicht und es fehlt ihm
somit die Grundlage des Erfolges.

Allgemein anerkannt, auch von den Anhängern der
körperlichen Züchtigung in der Schule, ist der Grundsatz,

dass unter keinen Umständen ein Kind deshalb
geschlagen werden soll, weil es etwas nicht weiss, auf
eine Frage nicht antwortet, einen Fluss oder eine Stadt
auf der Karte nicht zeigen kann u. s. w. Wo ist aber
die Grenze? Lassen sich nicht die meisten Fälle des
tadelhaften Verhaltens der Schüler auf seinen Unfleiss,
auf mangelhaft gemachte Aufgaben, auf die ungenügende
Entwicklung seiner geistigen Fähigkeit und auf schlechte
Erziehung zurückführen. Eine Untersuchung in jedem
einzelnen Falle wäre unmöglich, jedenfallls sehr schwierig,
und schliesslich würde man den Lehrer, der in der
Ungeduld über die Unwissenheit eines Schülers denselben
schlägt, doch wieder entschuldigen wollen.

Sehen wir uns in der Schweiz und in einigen andern
Kulturstaaten um, so finden wir eine ausgesprochene
Tendenz gegen jede körperliche Züchtigung in der
Schule.

Im Kanton Zürich sind die körperlichen
Züchtigungen durch die Schulordnung vom 7. November 1866,
welche die Disciplinarstrafen aufstellt, ausgeschlossen.

Im Kanton Solothurn besteht der ganz gleiche
Zustand wie im Kanton Bern : die Gesetzgebung ist bezüglich

der körperlichen Züchtigung ganz stumm. Da aber
viel geschlagen wurde und jeden Augenblick Klagen
eingingen, erliess der Erziehungsdirektor ein strenges
Verbot der körperlichen Züchtigung. Es wird auf
Klage der Eltern gegen den Lehrer, der das Verbot
übertritt, eingeschritten.

Im Kanton Freiburg ist es förmlich untersagt,
Schulkinder körperlich zu züchtigen.

Der Art. 82 des Schulgesetzes des Kantons Neuenburg

lautet wie folgt. Absatz 3: «Jede Misshandlung
eines Schülers und alle körperlichen Strafen sind
ausdrücklich verboten. » Wenn trotzdem ein Lehrer
körperliche Strafen anwendet, so bekommt er vom Inspektor
eine Rüge, oder er wird dem Strafrichter verzeigt,
oder die Erziehungsdirektion erteilt ihm einen strengen
Verweis oder lässt ihn abberufen.

Im Kanton Aargau sind die körperlichen Züchtigungen
ebenfalls untersagt. Der § 48 der Schulordnung vom
27. Brachmonat 1867 lautet wie folgt:

« Der Lehrer sei gerecht und unparteiisch gegen alle
seine Schüler und behandle dieselben mit Milde und
Ernst.

Bei notwendigen Rügen, Verweisen und Strafen
vermeide er aufs sorgfältigste alle unziemlichen Ausdrücke,
verletzende Spott- und Schimpfreden und thätliche
Misshandlungen.

Insbesondere sind ihm alles Schlagen auf den Kopf,
Reissen an den Ohren und Haaren und andere rohe,

gefährliche und zornmütige Misshandlungen an den
Kindern verboten und sollen je nach Massgabe der
Umstände mit ernster Strafe belegt werden. »

In den Kantonen Waadt und Genf sind die körperlichen

Strafen ebenfalls untersagt. Im ersteren kommen
selten, im letzteren nie Uebertretungen des Verbotes vor.

Die Schulordnung des Kantons St. Gallen verbietet
alle unangemessenen Strafen. Der § 27 der Schulordnung

der Stadt St. Gallen lautet:
« In Bezug auf die Anwendung körperlicher

Züchtigungen werden folgende Grundsätze aufgestellt:
a) An derMädchenschule sind körperliche Züchtigungen

unstatthaft.
h) An den Knabenschulen ist die Anwendung

körperlicher Strafen mit Ausnahme der sogenannten
Tatzen untersagt. Diese dürfen jedoch nur für
ernstere sittliche Vergehen (Lüge, Diebstahl,
fortgesetzte Widersetzlichkeit u. s. w.), niemals aber
wegen Unfleiss oder ungenügenden Leistungen
angewendet werden.

c) Diese Strafen sollen übrigens mit Mass und erst
nach vorangegangener fruchtloser Ermahnung und
Verwarnung und nicht im Affekte gegeben werden.

d) Von jeder körperlichen Züchtigung ist im Tagebuch

motivierte Notiz zu nehmen. »

Im Kanton Thurgau sind die körperlichen Strafen
nicht ausdrücklich verboten, dagegen verpönt, besonders
das Schlagen auf den Kopf.

Im Kanton Baselstadt bestehen folgende
Bestimmungen :

« Körperliche Züchtigung darf nur in Ausnahmefällen
und in einer Weise angewendet werden, welche die
Grenzen einer massigen elterlichen Zucht nicht
überschreitet.

Jeder Lehrer, der in den Fall gekommen ist, eine
körperliche Züchtigung anzuwenden, hat es im Klassenbuch

mit Angabe des Grundes anzumerken. Die
Inspektion kann auch einzelnen Lehrern den Gebrauch
dieses Strafmittels untersagen. »

Gänzlich verboten ist die körperliche Züchtigung in
den höhern Schulen und bei Mädchen vom fünften Schuljahre

an. Thatsächlich wird körperliche Züchtigung
selten angewendet. Kommen Klagen vor, so wird dem
Lehrer untersagt, körperliche Züchtigung fernerhin
anzuwenden.

Die körperliche Züchtigung ist in Frankreich
verboten.

In Oesterreich ist die körperliche Züchtigung unter
allen Umständen an den allgemeinen Volks- und Bürgerschulen

ausgeschlossen und Lehrpersonen, welche gegen
dieses Verbot handeln, werden mit angemessenen
Disciplinarstrafen belegt.

In England bestehen keine allgemeinen Vorschriften
über diesen Punkt. Die lokalen Schulbehörden haben
darüber zu entscheiden. Doch kommen schon deshalb,
weil die Eltern klagen, die Körperstrafen nicht so häufig
vor ; das Schlagen auf den Kopf ist ausdrücklich untersagt

und meistens darf die körperliche Strafe nicht vom
Lehrer selbst angewendet werden, sondern das fehlbare
Kind wird dem Direktor der Schule zur Ausübung der
Körperstrafe anvertraut.

In Preussen ist die Körperstrafe beliebt und zwar
darf der Lehrer das Kind auch auf der Strasse prügeln.
Wegen blossen Blutunterlaufungen, blauen Flecken und
Striemen kann man gegen einen Lehrer nicht klagen,
sondern nur wegen Frakturen oder tötlichen Ausganges.
Ein Lehrer, welcher einen Schüler so geschlagen hatte,
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dass er an den Folgen der Misshandlung starb, wurde
vom Schwurgericht freigesprochen.

Preussen ist eben das Land, in welchem der Offizier
und Unteroffizier den Soldaten aufs ärgste misshandeln
darf, in welchem ein Offizier, der wegen Ermordung
eines Soldaten zu einer gelinden Gefängnisstrafe
verurteilt worden ist, von höchster Stelle nicht nur begnadigt,
sondern auch mit einem reich geschmückten Portrait
beschenkt wurde, wogegen die sich schüchtern beklagende

Mutter des Ermordeten wegen Majestätsbeleidigung
zu einigen Tagen Gefängnis verurteilt wurde.

Aus der kurzen Zusammenstellung ergiebt sich, dass
die körperliche Züchtigung der Schulkinder meistens
verboten ist und dass man da, wo dieselbe erlaubt ist,
— ausser in Preussen — Massregeln trifft, um sie
möglichst einzuschränken und jeden Missbrauch mit strengem
Einschreiten bedroht.

Aber, wird man fragen, ist da, wo die körperliche
Züchtigung verboten ist, die Lehrerschaft nicht allen
möglichen, selbst gerichtlichen Klagen ausgesetzt und ist
es nicht bedenklich, wenn Lehrer wegen körperlichen
Züchtigungen vor den Strafrichter gezogen werden?

Auf diese Frage antworten wir einfach Folgendes :

Hat der Lehrer in arger Weise ein Schulkind
misshandelt, so geschieht ihm Recht, wenn gegen ihn
geklagt wird. Handelt es sich aber um eine geringfügige
Züchtigung und hatte das Kind überhaupt eine Strafe
verdient, so wird kein Vater klagen.

Letzteres können wir gestützt auf Erfahrungen mit
Bestimmtheit behaupten. Da in den bernischen Primarschulen

sehr viel geschlagen wird, so kommt es häufig
vor, dass Eltern sich bei der Erziehungsdirektion
beschweren. Für geringfügige Misshandlungen wurde aber
nie geklagt. War der Fall wirklich derart, dass dem
Lehrer sein Schlagen nicht übersehen werden konnte,
so fragte der Erziehungsdirektor den Kläger, ob er die
Abberufung des schuldigen Lehrers verlange. Dies wurde
nie verlangt, und wenn dann der Erziehungsdirektor
dem Kläger bemerkte, es stehen der Behörde sonst keine
Strafmittel zur Verfügung, er könne sich aber an den
Richter wenden, dann ging der Vater oder die Mutter
mit schwerem Herzen wegen der erlittenen, nicht ge¬

sühnten Misshandlung, oft weinend, nach Hause, aber
mit dem Entschluss, keine Strafanzeige zu machen.
Strafanzeigen gegen Lehrer wegen Misshandlung der
Schulkinder kommen in unserm Kanton allerdings ziemlich

viele vor, aber stets nur in schwereren Fällen.
Auch die Eltern sind also vernünftige Leute. Nicht

nur beschweren sie sich wegen Kleinigkeiten nicht,
sondern sie ertragen von gewissen Lehrern sehr vieles.

Der Standpunkt der Erziehungsdirektion ist also der,
dass allerdings nach der bernischen Gesetzgebung, mangels

bezüglicher Gesetzesbestimmungen, jede körperliche
Züchtigung in der Schule ausgeschlossen ist, dass aber
die Eltern beim Richter nicht klagen sollen, wenn der
Lehrer in der Aufregung eine geringfügige Züchtigung
ausübt. Das Amt des Lehrers ist ein sehr schwieriges
und es ist die Pflicht eines jeden Vaters, sich über
Geringfügigkeiten hinwegzusetzen, wenigstens dem Lehrer
dafür keine Unannehmlichkeiten zu bereiten.

Der Widerspruch, von welchem die Petenten sprechen,
besteht also durchaus nicht. Die Ansicht, dass körperliche

Züchtigung unbedingt verboten ist und dass bei
unbedeutenden Züchtigungen der Lehrer die weitgehendste
Nachsicht verdient, sind keineswegs unvereinbar und es
ist die Behauptung des Lehrervereins, dass wir das
Recht beanspruchen, die Abberufung eines Lehrers,
welcher die Körperstrafe anwendet, anzubegehren, in
dieser allgemeinen Fassung vollständig unrichtig. Nicht
nur würden wir für eine ganz geringfügige Misshandlung
die Abberufung nie verlangen, sondern wir würden in
solchen Fällen sich beschwerende Eltern nicht
unterstützen.

Mit Rücksicht auf die angebrachten formellen und
materiellen Gründe beantragen wir, auf die Petition des
Centraivorstandes des bernischen Lehrervereins nicht
einzutreten.

Bern, den 15. Mai 1897.

Dr. Grobat, Regierungsrat.
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frgeßitte &cï jtöfiten ^cratung tin #to)|en flat
»um 3. unît 4, fclmtar 1897.

Pefiret
iiBer

bie

3>er #roße flat bes ^attfotts fient,
irt SluêfiEfrung beê Slrt. 26 beê ©efetjeê über baê

Sirtfdjaftêwefen unb ben |mnbel mit geiftigen ©etränfen
Dom 15. Suti 1894,

auf bett Antrag beê Stegierungërateê,

b ef djliefjt:

I. ©effmtugs- uitb §iijiirf5ungs|tmttie ber |Uirt|cl)affeit.

Slrt. 1. ©ie Sirtfdjaftcn bürfen »ou 5 Uljr morgenê att
offen gehalten werben. Sebod) barf ber Sirt bet befon=
bern Umftänben mit BeWiEigung beê Stegierungêftatt»
^aïterê bie aODirtfctjaft aud) früher öffnen.

Slrt. 2. ©ie @d)tief}ungêflunbe ift auf 12 Uljr nadjtê
feftgefe^t. ©ie !ann jeboch buret) Befdhlufj beê Stegierungê»
rateê biê auf 10V2 llfjr abenbë prüdgefteEt Werben für
biejenigen Ortfdjaften, metdje e§ burdj bie ©emeinbe»

berfammlung bedangen.
Ser Sirt barf bie Sirtfdjaft aur() früher fcljliefjen.
Su ber für bie ©chl'iefjung ber SCßirtfc^aft borge»

fdjriebenen ©tunbe haben bie (Säfte bie Sirtfdjaftêlofa»
litäten ju berlaffen unb eê finb bie teueren ju fchliefjen.

Slrt. 3. Bon ber Borfchrift beê Slrt. 2, Sllinea 3

fittb auêgenommen:
1. ©ie im föaufe felbft Beherbergten;
2. gefdjloffene ©efeEfdjaften bei dnlafj bott gamilien»

feften, wie fpodjjeiten, Saufen ic.
Slufjerbem töntten bie Sîegierungêftaithalter auf be»

fonbereê motibierteê ©efudj Vereinen unb gefeUfc^aftlic^en
Bereinigungen auênatjmêWeife fogeitannte 3reinad)tbe»
wiüigungen erteilen unter bem Borbehalt, baff Stühe unb
Orbnung nidjt geftört werben. Sluf biefen Bewilligungen
ift bie ©tunbe für baê Bertaffen ber Sirtfdjaft genau
anzugeben, unb eë finb bie SßolijeiangefieEten babon in
Henntniê ju fetjen. §ür febe foldje Bewilligung ift eine

©ebüljr bon 2 ffr. ju entrichten.

Slrt. 4. ©er Stegierungêftatfhalter ift befugt, für Sirt»
fdjaften, welche p steigen Slnlafj geben, bie Oeffnungê»
ftunbe auf 7 Uhr morgenê unb bie ©djliefjungêftunbe
auf 9 Uhr abenbë feftpfeijen.

II. gas iaitjett.

Slrt. 5. ßeffentlidjer Sanj barf nur mit Bewilligung
beê Stegierungéftattljalterê ftattfinben.

ffür jebe folcf)c Bewilligung ift eine ©cbufjr boit
ffr. 5 p entrichten.

Slrt. 6. Heiner Sirtfdjaft bürfen im gleichen 3aljr
mehr alê fedjê Sanjbewiltigungen erteilt werben. 3n ©e=

meiitbeu, Welche eê burdj ©emeinbebefdjlufj bedangen, foil
biefe Sohl bom Stegierungêftattljalter für bie betreffenbe
©emeinbe biê auf bie fjälfte heraBgefeht werben.

©er Stegierungêrat foil für einzelne Sanbeêteite, Slmtë»

bejirfe ober ©emeinben einheitlidje Sanjtage feftfetjen.
ffür bie hohe« ffefttage ßftern, ipfingften, Bettag unb

Seihnachten, fowie für bie biefen ffefttagen borauê»
gehenben acht Sage unb in ben jiroteftantifcljen ©e=

mehiben für bie Hommunionêfonntagc bürfen gar leine
SanjbewiEigungen erteilt werben.

Slrt. 7. ©ie Bewilligung foil febem Sirt berweigert
werben, ber innerhalb eineê 3-ahreê ohne Bewilligung
hat tanjen laffen. ©er Stegierungêftatthalter fann bie

Bewilligung aud) benfenigen Sirten berWeigern, beren Sirt»
fdjaft p begrünbeten Hlageit Slnlafj gegeben hat.

Slrt. 8. ©ie Stegierungêftatthalter unb im Berweige»
rungëfatl bie tantonale tjtolipibireltion tonnen an ge»

fdjloffene ©efeflfdjaften SanjbeWiEigungen erteilen, 3eber
Berein, beffen ©efud) bon ber ßrtäpolijeibehörbe em=

hfoljten wirb, Ipt baê Stecht auf Wenigftenê eine Sanj»
bewilligung im 3aljr. Solche Sanjbeluftigungen bürfen
jeboch ttich't alê öffentliche jjublijtert Werben, ©er Stegie»

rungêftatthalter tann bie SanjbewiEigung benfenigen Ber»
einen berWeigern, weldje eine frühere BewiEigung mifj»
braudjt ober pr ßrlangung berfelben falfdje eingaben
gemadjt hatten.

Slrt. 9. Bei militärifd)en Hebungen bürfen Saigbe»
wiEigungen nur im (Sinberftâitbniê mit bem Btilitär»
tommanbo erteilt Werben.

Slrt. 10. Bon jeher erteilten SanjbeWiEigung hat ber

Stegierungêftatthalter unberjüglid) ben betreffenben ipolijei»
Organen Henntniê ju geben.

Slrt. 11. Sin öffentlichen Sanjtagen barf bon 1 Uhr
nachmittagë biê 11 Uhr abenbë getankt werben; eë foE
jeboch an biefen Sagen feine {freinacfjtêbewiEigung erteilt
Werben (§ 3).

Sin ©onn» unb jfefttagen barf erft bon 3 Uf)ï nad)=

mittagê an getankt werben.

Slrt. 12. $n ben ßurf)äufera unb ffrembenhenfionen ift
eê Währenb ber ffrembenfaifon geftattet, ohne Bezahlung
einer ©ebühr, unter ben ©äften San^beluftigungeu abju»
halten, jeboch ift eê unterfagt, biefelben öffentlich be=

fannt ju mad)cn.

Slrt. 13. @d)ulf>flichtigen Hinbern ift ber Abtritt ju
öffentlichen Sanjbeluftigungen unterfagt, unb ihre Ber»
wenbung bei ber Sanputfif ift ebenfaEê berboten. 3m
3-aEe bon Siberhanblung gegen biefe Borfdjriften ift ber
Sirt ftrafbar.



III. fiebrige üffeittlidje $elu|ligitngett.

2lrt. 14. Sie Ausübung tünftterifcher §aufterge»erbe
in Süirtfdjuften barf nur mit Setoiïïiguug ber £)rtêpoti=
Seibet)örbe ftattfinben. Ser fRegieritngê-ftatt^alter ift be=

fugt, aitê ©rünbett ber £)rbnung unb ©ittlidjteit folc£)e

SJtufttauffütjtungen unb ©djauborfleltungen ju unter=
fugen.

Ser 2öirt Ijnt für jebe berartige Setbilligung eine

©ebiitjr bon ffr. 5 an bie ©emeinbetaffe 511 besohlen, nb=

gefeljert bon ber ^aufierfiQtentgcbü^r, »eldje bie 9tuf=
fütjrenben un ©taut unb ©emeinbe ju entrichten hüben.

2lrt. 15. Slufifaufführuttgeit, ßonscrtc, ©chauborftel=
tun gen u. bgt. in ben äöirtfcE)aften müffen abenbê

10'/a Uhr gefdjloffen »erben.

Stet. 16. Sie ißoliseibirettion ïann bett fiafinoê unb
unbent ähnlichen, unter ber Äontrolte ber Ortäbeljörbe
ftehenben 2ßirifd)afien, fotoic ben ©ufthöfen uuf ffremben=
platen eine fpejieüe Se»illigung erteilen, bereit 93ebitt=

gütigen fie uuf ben Seridjt beê IRegierungêftatthalterë
feftfetjen toirb.

2Irt. 17. ffür utte unbem Seluftiguttgen, ju »eichen
fie öffentlich eintuben ober eintoben tuffen, ha&en bie
Söirte, fofern nicht bie. Seftimmnngen beê ©fnetgefet;eê
zutreffen, beim Stegierungêftatthotteromt eine ißetnifligung
gegen Sesahtmtg einer ©cbühr bon ffr. 5 auêsu»irfen.
Ser ûtegierungëftntthutter ift befugt, bie Setoittigung ju
bertneigern.

2Irt. 18. Sie borftefjenben Seftimmungen betreffenb bie

ßonserte unb ©djauborftellungen in ober bei benSöirtfctjaften
finben nur Slnwenbung uuf bie getoerbömäfjigett Äünftler,
fomit nicht uuf bieSiebhabergefedfdjuften, »ieSIechmufiteti,
£)rd)efter, ©efongbereine, Surubereine u. f. ». unb bie
einzelnen jfünftler, »eiche nid)t ju ®rtoerbês»ecten, fonbern
juin Vergnügen beê Ißublitutnä ober ju einem toot)Ithäs
tigen ,3»ect Äonjerte unb ïlitffiihrungen bernnftotten.

2lrt. 19. 2tn ben hohen ffefttagen unb bem Sorabetib
berfelben, fo»ie on ben biefett ffefttagen borauêgef)enben
Âommunionêfonntagen (in ben proteftantifdien ©emeinben)
unb in ber ©har»od» bürfen teilte itonjerte, loetche einen
gemerbëmâfjigen ©etoinn bes»ecten, fomie feine @d)au=

borfteltungen, Solfêff)iele unb Sottêbetuftigungen in ober
bei ben Söirtfdjoften beronftottet »erben.

Ni il — 71

Sie ©trofbeftimmungeti beê 2trt. 46 beê ©efeijeê über
bo§ 2Birifd)oftê»efett bom 15. 3"li 1894 finben uuf
SBibcrhuitbtungen gegen biefeê Setret unotoge 2ln»ettbung.

2trt. 21. Siefeê Setret tritt uuf ben

in firuft.
Stuf biefen geitfiuntt »erben utte bomit in 2Biber=

fftruch ftehenben Seftimmungen uufgehoben, nomentlid):
Saê Setret bom 2. fpeumottat 1879 über bie Oeff=

iiuugë= unb ©chtieffungêftunbe ber SHrtfdjaften, über
boë Sausen unb bie übrigen öffentlichen Setuftigungen
iit beit SBirtfdjaften ;

bie Serorbnung bont 20. fpornuttg 1880 betreffenb
bie Sanstagc;

ber Sefchluji bont 17. Stars 1880 betreffenb bie

teilmeife 9tbäiiberung beê oocungeführten Seîreteê bom
2. fpeumonat 1879.

Sern, ben 4. ffebruar 1897.

3m Tanten beê ©roffen Stuteê
ber Sicefträfibettt

"pigfcr,
ber ©taatêfdjreiber

Hüffler.

IV. frtruf- mtb fttljht|jlrc|tiittmititgeit.

2lrt. 20. SDibertjanblungen beê SBirteê gegen Se=

ftimmungen beê Slbfdjnitteê ï biefeê Seîreteê »erben mit
einer Suffe boit ffr. 10 biê ffr. 100 beftraft.

Sie ©äfte, »eiche ouf bie Stufforberung beê SBirteê
ober eineë SÇotiseiangefteUten fich nach ber ©chliefjungë*
ftunbe nicht entfernen, berfuïïen in bie gleiche Sufje, unter
Sorbehalt ber SIrt. 95 unb 96 beê ©trafgefet}bucheê
im ffatt grober 2öiberfeijticl)teit.

Söiberhanbtungen beê SHrteê gegen Seftimmungen ber

2lbfd)nitte II unb III biefeê Seîreteê »erben ebeitfollë
mit einer Suffe bon ffr. 10 biê ffr. 100 beftraft. ^

Sebft ber Sufje ift ber Söirt immer aud) sur Sesat»
luttg ber betreffenben ©ebütjren (2lrt. 3, 5 s»eiteê Sttinea,
14 unb 17) su berurteiten.

Beilagen zum Tagblatt des Grossen liâtes. 1897. 19*
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Entwurf ties Regierungsrates
vom 14. Oktober 1896.

Detret 1er In WirtscMsjolM

Wiedererwägungs - Anträge der Kommission.

Zu Art. 1. — Streichung der Worte «mit Bewilligung

des Regierungsstatthalters».
*

Zu Art. 2. — Beifügung der Worte « unter
Vorbehalt von Art. 11 » zum ersten Satz.

*
Zu Art. 3. — Das letzte Alinea ist zu fassen wie folgt :

« Der Regierungsstatthalter ist befugt, bei Anlass
von durch die Volkssitte bestimmten Ortsfesten
Freinachtsbewilligungen für höchstens 2 Stunden über die
Polizeistunde hinaus zu erteilen.

« Ausserdem kann der Regierungsstatthalter auf
besonderes motiviertes Gesuch Vereinen und gesellschaftlichen

Vereinigungen ausnahmsweise Freinachtsbewilligungen

erteilen.
« Auf jeder Freinachtsbewilligung soll die Stunde

für das Verlassen der Wirtschaft genau angegeben
werden, und es ist die Ortspolizeibehörde davon in
Kenntnis zu setzen. Es ist dafür zu sorgen, dass die
Nachbarschaft nicht belästigt und die Nachtruhe nicht
gestört werde.

« Für jede Freinachtsbewilligung ist eine Gebühr
von Fr. 2 zu entrichten. »

*
Zu Art. 11. — Derselbe soll lauten:
« An öffentlichen Tanztagen darf von 1 Uhr

nachmittags bis 12 Uhr nachts getanzt werden. Die
Schliessungsstunde wird für die betreffenden Wirtschaften auf
1 Uhr festgesetzt.

« An Sonn- und Festtagen darf erst von 3 Uhr
nachmittags an getanzt werden. »

*
Art. 75 ist zu fassen wie folgt:
« Musikaufführungen, Konzerte und Schauvorstellungen

von gewerbsmässigen Künstlern in den
Wirtschaften müssen abends 10 Va Uhr geschlossen werden. »

*
Mit der abgeänderten Fassung des Art. 15 und

nachdem der Grosse Rat den Artikel betreffend eine
Maximalzahl von zehn Bewilligungen gestrichen hat,
wird Art. 18 überflüssig und ist somit zu streichen.

Bern, den 17. Mai 1897.

Im Namen der Kommission

deren Präsident

Heller-Bftrg'l.

Dekret
betreffend

die Vereinigung der Einwohnergemeinde Gutenburg

mit derjenigen von Lotzwyl.

Der Grosse Rat (les Kantons Bern,

in Anwendung des Art. 63, Lemma 2, der Staatsver¬
fassung, der §§ 4 und 64 des Gemeindegesetzes vom
6. Dezember 1852,

nach Anhörung der beteiligten Gemeinden und auf den

Antrag des Regierungsrates,

beschliesst :

§ 1. Der Bezirk der Einwohnergemeinde Gutenburg

wird mit demjenigen der Einwohnergemeinde
Lotzwyl vereinigt in der Weise, dass die erstere
Gemeinde in der letztern nach jeder Richtung der
Verwaltung aufgeht (§§ 5 — 17 des Gemeindegesetzes).

Das sämtliche Gemeindevermögen von Gutenburg
wird ebenfalls mit demjenigen von Lotzwyl verschmolzen.

§ 2. Diese Verschmelzung berührt die vorhandenen
bürgerlichen oder auf besondern Stiftungen beruhenden
Nntzungsgüter nicht.

Ueber die dermaligen Heimatgenössigen von Gutenburg

und deren Nachkommen soll der bereits vorhandene

Burgerrodel für sich fortgeführt werden.

§ 3. Dieses Dekret tritt auf 1. Jenner 1897 in Kraft.
Der Regierungsrat wird mit dessen Vollziehung
beauftragt.

Allfällige Anstände vermögensrechtlicher Natur,
welche aus dieser Verschmelzung erwachsen sollten,
sind administrativgerichtlich zu erledigen. (§§ 56 u. ff.
Gemeindegesetz.)

Bern, den 14. Oktober 1896.

Im Namen des Begierungsrates

der Präsident
F. von Wattenwyl,

der Staatsschreiber
Kistler.
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Bau-, Domänen- und Finanzgeschäfte
für die Session vom 17. Mai 1897 und folgende Tage.

I. Hochbau.
1. Briittelenhad, Umbauten für eine zweite Bettungs¬

anstalt.
(Regierungsratsbeschluss vom 23. April.)

Die Baudirektion erhielt unterm 12. Dezember 1896
vom Regierungsrat den Auftrag, mit Beförderung ein
Gutachten abzugeben über die finanzielle Tragweite
des Projektes zur Errichtung einer Rettungsanstalt für
Mädchen im Brüttelenbad und einen Devis aufzustellen.

Sie kam diesem Auftrage nach und übermittelte die
Vorlage der Armendirektion, welche sich mit derselben
ein verstanden erklärte, dem Regierungsrate einen Dekretsentwurf

für die Errichtung der Anstalt unterbreitete
und sodann den Wunsch äusserte, es möchte der Bau
so gefördert werden, dass er bis Ende des laufenden
Jahres bezogen werden könne.

Das vorliegende Projekt sieht den Umbau des
Badgebäudes für Unterkunft von 60 Mädchen, des sog.
« Stöckli » zur Unterbringung der Waschküche, der
Schnelltröcknerei, sowie des Dienstpersonals und endlich

die Herstellung der Scheune vor. Die Kosten sind
zu Fr. 39,000, Fr. 6150 und Fr. 9450, im ganzen also
zu Fr. 54,600 veranschlagt.

Der Regierungsrat empfiehlt, auf den Antrag der
Baudirektion, das Projekt des Kantonsbauamtes über
den Umbau des Brüttelenbades zu einer Rettungsanstalt
für Mädchen zu genehmigen und beantragt, für die
Ausführung einen Kredit von Fr. 54,600 auf Rubrik X D
zu bewilligen.

2. Waldau, Irrenanstalt, Umbau des Möösligutes.
(Regierungsratsbeschluss vom 31. März.)

In Ausführung des Bauprogrammes von 1890/91
zur Erweiterung der Waldau beschloss der Regierungsrat
unterm 27. März 1895, das « Möösli » zu einer Kolonie
für ruhige Frauen umzubauen. Die Baudirektion erhielt
den Auftrag, eine bezügliche Vorlage auszuarbeiten.
Letztere wurde ausgearbeitet, von den Beamten und
der Aufsichtskommission der Waldau geprüft, einiger-
massen reduziert und endgültig festgestellt. Sie
beschränkt sich auf den notwendigsten Umbau des
Gebäudes, welcher auf Fr. 21,000 veranschlagt ist.

Der Regierungsrat beantragt dem Grossen Rate,
für den Umbau des Möösligutes in der Waldau zu einer
Kolonie für ruhige Frauen nach dem Plane des
Kantonsbauamtes einen Kredit von Fr. 21,000 aus dem Fonds
für Erweiterung der Irrenpflege zu bewilligen.

3. Physiologisches Institut und Anatomie, Stallungen.
(Regierungsratsbeschluss vom 10. März.)

Die im physiologischen Institut und in der Anatomie
zu Versuchszwecken verwendeten Tiere wurden bis
jetzt in den Kellern und in andern unpassenden Lokalen
der Institutsgebäude untergebracht.

Die Erziehungsdirektion liess deshalb Plan und Devis
für ein zweckentsprechendes Stallgebäude ausarbeiten,
dessen Kosten auf Fr. 16,000 veranschlagt sind. Der
Stall soll hinter die Institutsgebäude zu stehen kommen.

Der Regierungsrat beantragt dem Grossen Rate die
Bewilligung eines Kredites von Fr. 16,000 für den Bau
eines Stallgebäudes hinter den Gebäuden des
physiologischen Institutes und der Anatomie an der
Bühlstrasse nach dem von Baumeister Bürgi in Bern
eingereichten Plan und Devis. Die Ausführung des Baues
würde von Baumeister Bürgi um den genannten Betrag
à forfait übernommen und sollte gleichzeitig mit dem
Anatomiegebäude vollendet werden.

II. Strassenbau.
1. Bern-Seliwarzenburgstrasse, Korrektion zwischen

Gasel und Niederscherli.
(Regierungsratsbeschluss vom 17. Februar.)

Im Jahre 1890 petitionierten der Gemeinderat von
Köniz und eine Anzahl Anwohner der Köniz-Schwarz-
wasserstrasse, es möchte der Staat diese Strasse im
Büschi, ferner zwischen Gasel und Niederscherli, sowie
von Thaufeld bis Bützen korrigieren. Die Baudirektion
konstatierte die Notwendigkeit der gewünschten
Verbesserungen, und der Grosse Rat bewilligte am 3. März
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1893 den erforderlichen Kredit für die Korrektion
zwischen Büschi und Moos bei Köniz; dieselbe ist anno
1894 ausgeführt worden. Nachdem nun ferner seither
auf der Bern-Schwarzenburgstrasse noch der Lanzen-
häuserenstutz und ferner die Niederscherli-Oberbalmstrasse

korrigiert worden sind, dringt nun die Gemeinde
Köniz auf die Anhandnahme der Korrektion Gasel-
Niederscherli, wofür die Baudirektion ein Projekt
ausgearbeitet hat.

Die Strasse soll auf dieser Strecke teilweise verlegt
werden. Die Länge der Verlegung beträgt 1100 Meter,
diejenige der übrigen Korrektion 576 Meter, wozu noch
etwa 200 Meter Anfahrten kommen. Die Fahrbahnbreite

ist zu 5,4 Meter, das Maximalgefälle zu 1,9 °/o

festgesetzt. Die Kosten für den Bau sind veranschlagt
zu Fr. 20,000, für die Landentschädigungen zu Fr. 10,500 ;

Gesamtkosten somit Fr. 30,500.

Dem Grossen Rate wird das Projekt für eine
Korrektion zwischen Gasel und Niederscherli unter
Vorbehalt allfälliger von der Baudirektion festzusetzender
Abänderungen zur Genehmigung empfohlen und für
die Ausführung derselben die Bewilligung einer Summe
von Fr. 20,000 auf X F beantragt unter der Bedingung,
dass die Gemeinde Köniz das für die Strasse und
Anfahrten, sowie die Materialgewinnung und für die
Anlage eines am Tracé anzulegenden circa 10 Quadratmeter

grossen Kies- und Sand-Depotplatzes erforderliche

Land unentgeltlich und pfandfrei zur Verfügung
stelle.

2. Grund-Urbachtlial, Erstell img eines Falirstriissehens.

(Regierungsratsbeschluss vom 28. April.)

Die Bäuertgemeinde Grund, Einwohnergemeinde
Innertkirchen, kam im Jahre 1892, unter Einsendung
von Plan und Devis beim Regierungsrate zu Händen
des Grossen Rates mit dem Gesuche ein, es möchte
ihr an die Ausführung eines 3 Meter breiten Fahr-
strässchens zwischen Hasli im Grund und dem Urbachthaie

ein Staatsbeitrag von ä/a der auf Fr. 40,000
veranschlagten Baukosten bewilligt werden.

Das Gesuch wird vom Regierungsstatthalter warm
empfohlen.

Diese Anlage hat zum Zweck, den Verkehr zwischen
dem Grund und dem Bergdörfchen Unterstock, den
Vorsassen und Allmenden, ferner den Transport von
Holz, die Ausbeutung von Steinbrüchen aus dem Urbachthal

und endlich den Touristenverkehr dahin und nach
dem Gauligletscher zu erleichtern.

Die Baudirektion anerkennt die Notwendigkeit der
Verbesserung des Saumweges in der < Heiteren » zwischen
Brügg und der Pfenglibrücke. Das mittlere Gefälle
beträgt auf dieser Strecke gegenwärtig 20 %, stellenweise

steigert es sich auf 30—40 % und degradiert
den Saumweg zu einem namentlich im Winter höchst
gefahrvollen Fussweg.

Die Länge der Korrektion beträgt 1330 Meter, die
Fahrbahnbreite wurde zur Vermeidung grösserer Kosten
auf 3 Meter festgesetzt, das Maximalgefälle beträgt
12,9 %. Diese Steigung ist allerdings beträchtlich; da
aber eine Höhe von 155 Meter zu überwinden ist, so
lässt sie sich ohne bedeutend grössere Längenentwicklung

und Kostenvermehrung nicht reduzieren. Die
Baukosten sind, da an einer steilen Felshalde gebaut
werden muss, wo Sprengungen und viele Stützmauern
vorkommen, ziemlich hoch; sie betragen Fr. 40,000;

die Entschädigungen sind zu Fr. 5000 devisiert. Der
Voranschlag ist jedenfalls nicht zu hoch bemessen.

In Anbetracht der ungünstigen finanziellen Situation
der Gemeinde Grund erscheint eine möglichst hohe
Beteiligung des Staates am Platze.

Der Regierungsrat empfiehlt deshalb dem Grossen
Rate das von der Bäuertgemeinde Grund, Kirchgemeinde
Innertkirchen, vorgelegte Projekt eines Fahrweges zur
Genehmigung und beantragt, an die ohne Landentschädigungen

auf Fr. 40,000 veranschlagten Baukosten
einen Staatsbeitrag von 2/s der wirklichen Kosten, im
Maximum von Fr. 26,700, zu bewilligen unter folgenden
Bedingungen :

1. Der Bau soll unter der Kontrolle der Baudirektion
ausgeführt werden und wird dieselbe ermächtigt,
allfällige zweckdienliche Abänderungen am Projekt von
sich aus vorzunehmen.

2. Die Ausbezahlung des Staatsbeitrages kann ratenweise

auf amtlich beglaubigte Situations-Etats hin,
ganz jedoch erst nach Vollendung der Bauten und auf
Grund einer detaillierten Abrechnung erfolgen. In
dieselbe dürfen keine Kosten für Geldbeschaffungen,
Expropriationen und Taggelder von Kommissionen
eingestellt werden.

3. Das Fahrsträsschen verbleibt nach seiner
Vollendung im Unterhalt der Bäuertgemeinde Grund und
ist von ihr gut zu unterhalten.

3. Ufisbrüeke zu Kröschenbruimeii, Neubau.
(Regierungsratsbeschluss vom 5. März.)

Im Jahre 1890 stellten mehrere Privaten von
Kröschenbrunnen und Umgebung das Gesuch, der Staat
möchte die Ufisbrüeke zu Kröschenbrunnen umbauen.
Das Projekt wurde zwar aufgestellt, demselben aber
keine Folge gegeben.

Der Gemeinderat von Trub erneuerte im November
1895 das Gesuch, worauf die Baudirektion die
Angelegenheit wieder an die Hand nahm.

Die Uebelstände der jetzigen hölzernen und
gedeckten Brücke sind namentlich: Geringe Fahrbahnbreite

und Durchfahrtshöhe, sowie steile Zufahrtsrampen
auf dem linken Ufer. Das Befahren der Brücke

ist für Langholz sehr schwierig, nachts das Kreuzen
von Fuhrwerken gefährlich. Die Brücke ist zudem
baufällig.

Sie soll nun durch eine eiserne Brücke von 24 Meter
Spannweite und 5 Meter Fahrbahnbreite ersetzt werden.
Die Steigung der linkseitigen Rampe wird auf 1 V-> %
herabgemildert.

Die Kosten dieser Neuanlage sind zu Fr. 20,800
veranschlagt, wovon aber die Hälfte vom Kanton
Luzern getragen wird. Der Grosse Rat dieses Kantons
hat in der letzten Dezembersitzung vorigen Jahres den
erforderlichen Kredit hiezu bewilligt und hierseits
empfiehlt nun der Regierungsrat dem Grossen Rate das
vorliegende Projekt zur Genehmigung und beantragt,
für dessen Ausführung einen Kredit von der Hälfte
der Voranschlagssumme, nämlich von Fr. 10,400, auf
X F zu bewilligen.

4. Juragewässerkorrektion ; Erneuerung der Brücke
über die alte Aare zu Meienried.

(Regierungsratsbeschluss vom 23. Februar.)
Vom Unternehmen der Juragewässerkorrektion wurde

seiner Zeit auf dem rechten Ufer des Nidau-Büren-
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Kanales ein Weg von Meienried nach Büren und bei
der Ausmündung der alten Aare eine hölzerne Brücke
über dieselbe erbaut, beides als Ersatz der durch die
Korrektion zerstörten Verbindung zwischen genannten
Ortschaften.

Diese Anlage war bis dahin eine provisorische,
wobei die Brücke jährlich bedeutende Summen für
ihren Unterhalt erforderte und gleichwohl öfters Zweifel
über deren Tragfähigkeit und Klagen über ihren Unterhalt

laut wurden. Sie soll nun durch eine Eisenkonstruktion

ersetzt werden.
Das vorliegende Projekt sieht eine Brücke von

25 Meter Spannweite und 4,5 Meter Fahrbahnbreite
vor. Die Kosten sind zu Fr. 13,000 veranschlagt, welche
zur Schonung des Kredites für den Unterhalt der Jura-
gewässerkorrektiou auf zwei Jahre verteilt werden
sollten.

Der Regierungsrat empfiehlt dem Grossen Rate das
Projekt für eine neue eiserne Brücke über die alte
Aare bei Meienried zur Genehmigung und beantragt
hiefür einen Kredit von Fr. 13,000 auf X G 4 pro 1897
und 1898 zu bewilligen.

5. Schiipfen-Meikirch-Strasse, IV. Klasse; Neubau.
(Regierungsratsbeschluss vom 20. April.)

Die Kirchgemeinden Meikirch und Schüpfen sind
unter sich nur durch eine sehr mangelhafte Strasse
mit Gefällen bis zu 18 % verbunden. Dieselben strebten
auch schon seit längerer Zeit eine bessere Verbindung
an und reichten unterm 4. Mai abbin durch ihre
Baukommission ein Projekt für eine neue Strasse zur
Genehmigung und Bewilligung eines Staatsbeitrages ein.

Bis jetzt entwickelte sich der Verkehr von Meikirch
und den Ortschaften Grächwyl und Bütschwyl wegen
der mangelhaften Verbindung mit Schüpfen nach der
circa 3 Kilometer entferntem Station Zollikofen; die
projektierte Strasse wird ihn kürzer und leichter gegen
Schüpfen leiten. Es handelt sich um einen Neubau
von 4750 Meter Länge, 4,30 Meter Breite und 7,8 °/°
Maximalgefäll.

Die Baukosten sind veranschlagt auf Fr. 59,000
» Landentschädigungen auf » 18,000

Total Fr. 77,000
Zu Biitschwil soll noch eine Traceabänderung

vorgenommen werden, um bessere Anfahrten zu erhalten.
Der Kostenvoranschlag wird dadurch nicht beeinflusst.

Die neue Strasse hat die Bedeutung einer wichtigern
Verbindung IV. Klasse, für welche der Staat den
Wegmeister stellt.

Im Einverständnis mit der Finanzdirektion wird dem
Grossen Rat das von der Strassenbaukommission
Schüpfen-Meikirch vorgelegte Projekt für eine neue
Strasse von Schüpfen über Bütschwyl und Grächwyl
nach Meikirch unter Vorbehalt einer Traceabänderung
zu Bütschwyl und allfällig anderer von der Baudirektion

als zweckmässig erachteter Verbesserungen zur
Genehmigung empfohlen und die Bewilligung eines
Staatsbeitrages von 35 % der wirklichen Baukosten,
im Maximum Fr. 20,650, gleich 35 % des Vorsanschlages
von Fr. 59,000, ohne Landentschädigungen, auf X F
beantragt unter folgenden Bedingungen:

1. Die Arbeiten sind nach den Vorschriften und
Anordnungen der Baudirektion auszuführen.

2. Der Beitrag ist zahlbar nach Vorrücken der
Arbeiten auf bezügliche Situationsetats, ganz jedoch

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1897.

erst nach Vollendung der Strasse auf amtlich geprüfte
Abrechnung hin, in welche keine Kommissions-, Geld-
beschaffungs- oder Expropriationskosten eingestellt werden

dürfen.
3. Die Strasse ist später von den Gemeinden Schüpfen

und Meikirch gehörig zu unterhalten.

6. Grasswyl-Seeberg-Strasse, IV. Klasse; Korrektion.
(Regierungsratsbeschluss vom 8. Mai.)

Unterm 29. Januar 1895 bewilligte der Regierungsrat
an die Korrektion der Grasswyl-Seeberg-Strasse einen
Staatsbeitrag von circa einem Drittel der auf Fr. 26,500
veranschlagten Bausumme, im Maximum von Fr. 9000,
auf X F unter der Bedingung, dass die Gemeinden
sämtliche Entschädigungen übernehmen.

Die Baukommission hat nun das Gesuch gestellt,
die Subvention möchte in Anbetracht der hohen
Landentschädigungen, welche mit Inbegriff des Abbruchs
einer Scheune auf Fr. 8950 oder circa 25 % der
Gesamtkosten zu stehen kommen, etwas erhöht werden.

Die zu korrigierende Strasse ist eine Verbindung
IV. Klasse und bildet die Fortsetzung der in den Jahren
1885 und 1886 zwischen Kasten und Obergrasswyl mit
25 % Staatsbeitrag ausgeführten Korrektion. Es handelt
sich in der Hauptsache um Verbreiterung und
Gefällsausgleichung des bestehenden Weges zwischen Ober-
und Niedergrasswyl auf eine Länge von 1560 Meter.
Damit verbunden ist eine kleine Bachverlegung. Die
Strassenbreite in Obergrasswyl soll 4,8 Meter, in
Niedergrasswyl 5,4 Meter, das Maximalgefäll 5 % betragen.
Die Baukosten sind veranschlagt auf Fr. 26,500 oder
Fr. 17 per Laufmeter, die Gesamtkosten auf Fr. 36,000.

Im allgemeinen giebt das Projekt zu keinen
Bemerkungen Anlass. Zweckdienlich erscheint nur eine
kleine Tracéverschiebung zur Vermeidung eines
unverwendbaren Materialüberschusses. Die Kosten des
Abbruches einer Scheune sind unter die Entschädigungen

einzustellen.
Ein vom Baudirektor in Gemeinschaft mit dem

Finanzdirektor und einem Mitglied der Staatswirtschafts
kommission abgehaltener Augenschein hat die Begründetheit

der Erhöhung des vom Regierungsrat seiner Zeit
bewilligten Staatsbeitrages dargethan und wird deshalb
dem Grossen Rat das Projekt über die Korrektion
der Grasswyl-Seeberg-Strasse zwischen Obergrasswyl
und Seeberg zur Genehmigung empfohlen und beantragt,

an die Ausführung desselben einen Staatsbeitrag
von 50 % der wirklichen Baukosten, im Maximum von
Fr. 13,250, auf Rubrik X F zu bewilligen unter
folgenden Bedingungen :

1. Die Arbeiten sind mit den von der Baudirektion
als zweckmässig befundenen Abänderungen und nach
den Vorschriften derselben auszuführen.

2. Die Ausbezahlung des Staatsbeitrages erfolgt auf
Vorlage einer amtlich bescheinigten Abrechnung hin,
in welche alle wirklichen Baukosten eingesetzt werden
dürfen, mit Ausnahme derjenigen für Entschädigungen,
Geldbeschaffung und Verzinsung, Taggelder von
Behörden und Kommissionen.
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III. Wasserbau.

1. Stämpbach-Korrektion.
(Regierungsratsbeschluss vom 7. April.)

Im Februar 1890 Hess die Viertelsgemeinde
Sinneringen ein Projekt über die rationelle Verbauung des

Stämpbaches aufnehmen und bewarb sich behufs
Ausführung derselben um einen Staatsbeitrag. Auf ihr
Gesuch stellte der Regierungsrat den Bach unter öffentliche

Aufsicht und lud die beteiligten Einwohnergemeinden
Stettlen und Vechigen zur Bildung eines Schwellenbezirkes

ein.

Der Stämpbach hat ein nur wenig bewaldetes
Einzugsgebiet, schwillt deshalb bei Regengüssen oder
zur Zeit der Schneeschmelze rasch an, tritt über die
Ufer und verheert das umliegende Land. Nach einer
Ueberschwemmung im Jahre 1852, bei welcher Land
und Brücken fortgerissen, sogar Häuser bedroht wurden,
führten die Anstösser Versicherungsbauten aus, die aber
im Laufe der Zeit, namentlich durch die Hochwasser
in den 70er und 80er Jahren zu Grunde gingen.

Das Projekt der Viertelsgemeinde Sinneringen musste
indessen erweitert und die Korrektion der Worblen,
in welche sich der Stämpbach ergiesst, zwischen Nesselbank

und Deisswyl darin einbezogen werden. Die
Kosten sind wie folgt veranschlagt:
a. Stämpbach, obere Abteilung, Tiefmatt-Boll,Ver¬

bauungen Fr. 16,500
b. ' untere > Boll-Worblen,Kor¬

rektion » 39,500
c. Worblen zwischen Nesselbank und Deiss¬

wyl » 40,000

Total Fr. 96,000

Der Bundesrat, welchem die Vorlage behufs
Auswirkung eines Bundesbeitrages eingesandt wurde,
erhöhte die Voranschlagssumme um Fr. 7500 und
bewilligte au die Verbauung der obern Abteilung des
Stämpbaches einen Bundesbeitrag von 40 %> sowie an
die Korrektion der untern Abteilung und der Worblen
einen solchen von einem Drittel der wirklichen
Baukosten, zusammen Fr. 35,600.

Der Regierungsrat empfiehlt, gestützt hierauf, dem
Grossen Rate das auf Fr. 103,500 veranschlagte Projekt

für die Verbauung und Korrektion des Stämpbaches

und der anschliessenden Worblen zwischen
Nesselbank und Deisswyl, in den Gemeinden Stettlen
und Vechigen, zur Genehmigung und beantragt die
Bewilligung eines Kantonsbeitrages von einem Drittel
der wirklichen Kosten, im Maximum Fr. 34,500, auf
X G 1 unter folgenden Bedingungen :

1. Die Arbeiten sind nach dem von den Bundesund

Kantonsbehörden festgestellten Projekt und nach
deren Vorschriften in solider Weise auszuführen und
haften die Gemeinden Stettlen und Vechigen für die
gewissenhafte Erfüllung dieser Verpflichtung.

2. Die Auszahlung des Kantonsbeitrages findet auf
amtlich bescheinigte Situations-Etats hin, im Verhältnis
der ausgeführten Arbeiten, in Jahresbeträgen von höchstens

Fr. 8600, erstmals 1897, statt.
3. In die Abrechnung dürfen alle wirklichen Kosten

eingesetzt werden, mit Ausnahme derjenigen für
Geldbeschaffung und Verzinsung, sowie für Funktionen von
Behörden und Kommissionen.

2. Lyssbaclikorrektion Seliönbrunneti - Bundkofen,
Naehsubvention.

(Regierungsratsbeschluss vom 26. März.)

Am 2. Dezember 1893 bewilligte der Bundesrat an
die auf Fr. 64,700 veranschlagten Kosten dieser
Korrektion einen Bundesbeitrag von l/s der wirklichen
Kosten, oder höchstens Fr. 21,570, und am 20. Januar
1894 erkannte der Grosse Rat eine Subvention von
•30 °/o, oder höchstens Fr. 19,400.

Die Arbeiten sind letztes Jahr vollendet worden;
allein die Baukosten belaufen sich nach vorliegender
Schlussrechnung auf Fr. 85,524. 11. Die Mehrkosten
rühren namentlich daher, dass

1. der Devis, besonders bezüglich der Landentschädigungen,

nicht sorgfältig genug aufgestellt war;
2. infolge der ungünstigen Bodenbeschaffenheit die

Kanäle durchweg mit Ettern versichert werden mussten ;
3. sämtliche Ueberfälle länger ausgeführt und durch

Steinverkleidung gegen Hinterspülung geschützt werden
mussten.

Diese Nacharbeiten sind von den Baubehörden des
Bundes und des Kantons anerkannt worden.

Die Entsumpfungsgenossenschaft stellte nun das
Gesuch, es möchten sowohl Bund als Kanton die
Mehrkosten im Betrage von Fr. 20,824. 11 subventionieren.

Der Bundesrat entsprach unterm 12. März d. J. dem
Gesuche und bewilligte einen Bundesbeitrag von einem
Drittel oder Fr. 6941. 37.

Auf diesen Beschluss hin beantragt der Regierungsrat
dem Grossen Rate, an die Mehrkosten von Fr. 20,824. 11
eine Nachsubvention von 30 %, Fr. 6247. 20, auf
X G 1 zu bewilligen.

IV. Domänengeschäfte.
1. Bargen, Pfrundgut- und Kirchenchorabtretung.

(Regierungsratsbeschluss vom 3. März 1897.)

Durch den von der Finanzdirektion unter
Genehmigungsvorbehalt mit der Kirchgemeinde Aarberg
zu Händen der Kirchgemeindesektion Bargen
abgeschlossenen Abtretungsvertrag tritt der Staat der
genannten Kirchgemeindesektion das gesamte dermalige
Pfrundgut Bargen ab, bestehend in:

1. Dem Kirchenchor, gegen Brandschaden
versichert um Fr. 2000;

2. dem Pfarrhaus, versichert um Fr. 15,600 samt
dem dabei auslaufenden Brunnen ;

3. dem um Fr. 2400 versicherten Ofenhaus.
4. den zugehörigen Hausplätzen, Gärten und der

Pfrundmatte, zusammen im Halte von 81,82 Aren.
Die Grundsteuerschatzung für alle diese Objekte

beträgt Fr. 13,810, wovon Fr. 2530 steuerpflichtig und
Fr. 11,280 steuerfrei sind.

Die allgemeinen Vertragsbedingungen sind die
nämlichen, wie sie bereits in einer Anzahl derartiger
Verträge vom Grossen Rat genehmigt und wie sie seiner
Zeit auch vom Synodalrate gebilligt worden sind.

Da aber der Ertrag der abgetretenen Immobilien
den von der Gemeinde übernommenen Verpflichtungen
nicht gleichkommt, leistet der Staat noch eine Ent-
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Schädigung von Fr. 2420 und überdies noch einen
Beitrag von Fr. 500 an die gegenwärtig notwendigen
Reparaturen des Pfarrhauses. Diese Gegenleistungen
des Staates in Natura und in Geld sind nicht
unerheblich geringer als in den andern bis jetzt
vollzogenen Pfrundverkäufen und zwar aus folgendem
Grunde :

Durch Dekret vom 4. Wintermonat 1879 wurde die
Kirchgemeinde Bargen mit derjenigen von Aarberg
vereinigt, wegen dem dannzumaligen Mangel an
reformierten Pfarrern und weil eine solche Vereinigung
sich ohne erhebliche Nachteile bewerkstelligen Hess,
da das kleine, nur circa 650 Seelen zählende Bargen
in unmittelbarster Nähe von Aarberg gelegen ist. In
neuerer Zeit sind nun von Bargen, unterstützt vom
Synodalrat, Anstrengungen gemacht worden
dahingehend, dass die frühere selbständige Kirchgemeinde
wieder hergestellt werde. Es konnten sich aber die
Staatsbehörden nicht entschliessen, dem diesbezüglichen
Gesuche ohne weiters zu entsprechen, da damit nicht
unbedeutende, zu den in Betracht fallenden staatlichen
und kirchlichen Interessen in keinem Verhältnisse
stehende finanzielle Konsequenzen verbunden sind. Die
daherigen Bedenken wurden denn auch von Seite der
Gemeindebehörden von Bargen begriffen und zeigten
sie sich geneigt, die dem Staat durch Wiederherstellung
ihrer Kirchgemeinde auffallenden Lasten dadurch etwas
reduzieren zu helfen, dass sie die Pfrunddomäne, die in
der Hauptsache nur noch aus Gebäuden besteht, zum
Eigentum und zukünftigen Unterhalt übernehme und
zwar gegen Ausrichtung einer verhältnismässig
niedrigen Entschädigungssumme.

Das Resultat der bisherigen Verhandlungen ist der
vorliegende Vertrag, der erst in dem Falle zu
genehmigen ist und in Rechtskraft treten soll, wenn
gleichzeitig die Wiederherstellung der Kirchgemeinde
Bargen beschlossen wird.

Der Regierungsrat hat daher beschlossen :

Auf den Antrag der Finanzdirektion wird der
Abtretungsvertrag, durch welchen der Kirchgemeindesektion

Bargen das gesamte dermalige Pfrundgut
daselbst, samt dem Kirchenchor gegen eine vom Staat
zu leistende Entschädigung von Fr. 2420 und einen
Beitrag von Fr. 500 an die Kosten der gegenwärtig
notwendigen Herstellungsarbeiten am Pfarrhause,
abgetreten wird, dem Grossen Rat zur Genehmigung
empfohlen.

2. Bern, Zuchthausareal, Verkauf an den Bund.
(Regierungsratsbeschluss vom 24. März.)

Durch die Verlegung der Strafanstalten nach Thorberg

und ins Grosse Moos ist das in den Jahren 1827
bis 1831 mit einem Kostenaufwand von Fr. 550,000 a.W.
erbaute Zuchthaus in Bern überflüssig geworden und
kann nunmehr verkauft werden, nachdem dieser
Verkauf und Verwendung des Erlöses für Deckung der
Kosten der Neubauten in Thorberg und Witzwyl bereits
bei der Beschlussfassung betreffend die Verlegung der
Strafanstalten ins Auge gefasst worden ist.

Im Laufe des Monats Juli 1896 hat nun das
schweizerische Eisenbahn- und Postdepartement dem
Regierungsrat mitgeteilt, dass es sich mit Studien über ein
in Bern zu erstellendes neues Post- und Telegraphengebäude

beschäftige und hat damit die Anfrage
verbunden, ob der Staat Bern geneigt sei, das eventuell
auch als Bauplatz in Aussicht genommene Areal der

alten Strafanstalt zu diesem Zwecke eigentümlich
abzutreten.

Auf die bejahende Antwort des Regierungsrates
traten dann die Parteien in nähere Verhandlungen über
die Bedingungen des abzuschliessenden Kaufes ein, die
nach längerer Dauer zu einer Verständigung führten,
als deren Resultat ein vom 1. März 1897 datierter
Kaufvertrag vorliegt.

Danach verkauft der Staat Bern der Schweizerischen
Eidgenossenschaft das Areal des alten Zuchthauses,
soweit es zwischen dem äussern Bollwerk, der Aarberger-
gasse, der Anatomiegasse und der verlängerten Speichergasse,

im roten Quartier der Stadt Bern, gelegen und
als Parzelle Nr. 332, Flur E, mit einem Halte von
4954 Quadratmeter oder 1 Juchart 15,044 Quadratfuss
im Kataster eingetragen ist. Die Grundsteuerschatzung
dieses Areals beträgt Fr. 396,320.

Der Kaufpreis wurde vereinbart auf Fr. 165 per
Quadratmeter oder auf Fr. 792,000 für 4800 Quadratmeter

des zu überhauenden Terrains. Dieser Kaufpreis
ist auf 1. Januar 1898 zahlbar, auf welchen Tag auch
der Käuferin Nutzen und Schaden beginnen sollen.

Von den übrigen Vertragsbestimmungen ist
hervorzuheben, dass das auf dem verkauften Areal stehende
Gebäude, mit dessen Abbruch bereits begonnen worden,
vom Staate Bern bis 31. Dezember 1897 gänzlich
abzubrechen ist und dass ihm das Abbruchmaterial als
Eigentum verbleibt, dass ferner dem Kanton Bern das
Recht zusteht, das Grundstück um den nämlichen Preis
zurückzukaufen, wenn es von der Eidgenossenschaft
nicht bestimmungsgemäss zur Erbauung eines
Postgebäudes verwendet werden wollte, und dass, was
übrigens selbstverständlich, die Genehmigung des
Grossen Rates sowohl als der Bundesversammlung
vorbehalten ist.

Zu bemerken ist noch, dass von Seite der
Aufsichtskommission des bernischen historischen Museums das
Gesuch gestellt wurde, es möchte in den Kaufvertrag
eine Klausel aufgenommen werden, laut welcher archäologisch,

historisch, kunstgewerblich oder naturgeschichtlich
merkwürdige Gegenstände, die bei den Funda-

mentierungsarbeiten für das neue Gebäude zum Vorschein
kommen sollten, Eigentum des Staates Bern bleiben
und den hiesigen Museen zur Aufbewahrung übergeben
werden sollen. Dem in der Sache selbst durchaus
berechtigten Gesuche konnte aber in der beantragten
Form nicht entsprochen werden, da es nicht wohl
anging, durch Aufnahme der vorgeschlagenen Klausel in
den Kaufvertrag die Kaufsache mit einer Servitut zu
beschweren, dagegen wurde mit dem Post- und
Eisenbahndepartement vereinbart, dass bei Genehmigung des

Kaufvertrages von Seite des Bundesrates eine schriftliche

Erklärung im Sinne des Gesuches der
Aufsichtskommission des Museums abzugeben sei.

Bei Beurteilung des vorliegenden Geschäftes in
Bezug auf die Frage, ob durch dasselbe die Interessen
des Staates Bern genügend gewahrt werden, spielt
natürlich der Kaufpreis die Hauptrolle. Von demselben
kann nun nicht etwa gesagt werden, dass er ein sehr
hoher sei, im Gegenteil wird er von Fachmännern,
welche die bezüglichen Verhältnisse in der Stadt Bern
genau kennen, als ein mässiger bezeichnet und wird
von ihnen die Ansicht ausgesprochen, welcher der
Regierungsrat, gestützt auf gemachte Erfahrungen, auch
beistimmt, dass, wenn über das Terrain freie Konkurrenz
eröffnet würde, für dasselbe vermöge seiner vorzüglichen
Lage und Beschaffenheit voraussichtlich ein höherer
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Preis erzielt werden könnte. Dagegen ist zu
berücksichtigen, dass der Kaufpreis bar bezahlt wird, und
somit das nun einmal für den Verkauf bestimmte
Objekt rasch und in einfachster Weise liquidiert werden
kann, sowie ferner, dass die Stadt Bern um ein neues
monumentales, ihr zur Zierde gereichendes Gebäude
bereichert werden soll.

Aus diesen Gründen wird dem Grossen Rat beantragt:
Es sei dem Kaufvertrag vom 1. März 1897 zwischen

dem Staat Bern und der Schweizerischen Eidgenossenschaft

um das Areal des alten Zuchthauses in Bern,
Parzelle 332, Flur E des Katasters, im Halte von 4954
Quadratmeter oder 1 Jucharte 15,044 Quadratfuss, um
den Preis von Fr. 792,000 die Genehmigung zu erteilen.

3. Verkauf der Staatsdomäne Fricnisberg und des
Seliallenbergwaldes daselbst.

(Regierungsratsbeschluss vom 5. Mai.)

Nachdem verschiedene Landesteile des alten Kautons
im Verlauf der Jahre eigene Armenverpflegungsanstalten
errichtet hatten, wurde vom Staate nur noch für die
Amtsbezirke Burgdorf, Fraubrunnen, Trachselwald und
Signan eine solche Anstalt unterhalten und zwar auf
der Staatsdomäne Frienisberg. In der jüngsten Zeit
nun haben sich in den drei erstgenannten Amtsbezirken
(Signau will eine eigene Anstalt gründen) ernsthafte
Bestrebungen zur Gründung einer eigenen Verpflegungsanstalt

geltend gemacht, und es ist .die Sache soweit
gediehen, dass die Gemeinden dieser drei Amtsbezirke
den Beitritt zu einer solchen Anstalt, resp. der zu
bildenden Genossenschaft, erklärt und dem Ankauf der
Staatsdomäne Frienisberg zugestimmt zu haben scheinen.

Nun hatte sich die Kommission, die für Gründung
einer Bezirksarmenanstalt der genannten Amtsbezirke
aufgestellt worden war, bereits im November 1896 an
den Regierungsrat gewendet, mit der Anfrage, ob der
Staat geneigt sei, die Anstaltsdomäne Frienisberg zum
Zwecke der Gründung der neuen Anstalt abzutreten.
Von Seite der Regierung konnte um so eher eine
zusagende Antwort erteilt werden, als es nur im Interesse
des Staates liegen kann, wenn er der Pflicht zum
Unterhalt und Betrieb solcher Armenanstalten gänzlich
enthoben wird und er für den Fall, dass die neue
Anstalt anderswo etabliert worden wäre, in Bezug auf
Verwendung der Domäne Frienisberg in Verlegenheit
hätte geraten können. In Bezug auf den Kaufspreis
wurden längere Zeit Unterhandlungen gepflogen, die
dahin führten, dass von der Gründungskommission die
vom Regierungsrat schliesslich als Minimalpreis erklärte
Kaufsumme von Fr. 300,000 acceptiert wurde.

Dieser Kaufspreis erscheint auf den ersten Blick,
wenn man ihn mit der Grundsteuerschatzung, die nicht
weniger als Fr. 509,470 beträgt, vergleicht, als niedrig;
es sind dabei aber folgende Verhältnisse zu
berücksichtigen :

Die Domäne Frienisberg ist sehr gross, sie hält
circa 98 Hektaren oder 272 Jucharten. Dieselbe befindet
sich am nordseitigen Abhänge des Frienisberges, in
hoher und rauher Lage, ist von Schluchten und Gräben
durchzogen und deshalb schwierig zu bearbeiten. Ein
erheblicher Teil des Gutes wird überdies auf eine
lange Strecke durch den grossen Frienisberg-Staats-
wald beschattet. Die vielen und grossen Gebäude,
die nahezu die Hälfte der Grundsteuerschatzung
ausmachen, sind zum Teil alt und meistens so beschaffen,
dass sie verhältnismässig grosse Unterhaltungskosten

verursachen, trotzdem der Staat seit 1890 nahezu
Fr. 100,000 verbaut hat. Es muss deshalb unumwunden
anerkannt werden, dass die Grundsteuerschatzung dem
wahren Werte der Liegenschaft nicht entspricht, sondern
erheblich zu hoch ist, und wenn auch neben den
erwähnten Nachteilen die Domäne gerade für einen
Anstaltszweck, wie er ins Auge gefasst wird, verschiedene
Vorteile darbietet, so muss doch der Preis von Fr. 300,000
als ein solcher bezeichnet werden, der zwar ein billiger
ist, aber sich doch auch für den Verkäufer
rechtfertigen lässt.

Neben dem Hauptgute wünschen die Gemeinden
auch den anstossenden Schallenbergwald des Staates
von 8,43 Hektaren Halts zu erwerben. Da dieses Waldstück

isoliert ist, d. h. mit dem Frienisberg-Staatswald
nicht im Zusammenhange steht, also prinzipiell gegen
die Veräusserung nichts eingewendet werden kann, und
der gebotene Kaufspreis von Fr. 12,460 entsprechend
der Grundsteuerschatzung unter den obwaltenden
Umständen annehmbar ist, so steht nach unserer Ansicht
dem Verkaufe nichts im Wege.

Was die zur Verpflegungsanstalt gehörenden
Beweglichkeiten anbetrifft, so wird es der neuen Anstalt
ganz recht sein, dieselben zu einem angemessenen
Preise zu übernehmen. Denselben schon jetzt festzm
setzen geht nicht gut an, da der Bestand derselben,
namentlich Vieh und Vorräte, bis zu Beginn von Nutzen
und Schaden sich noch bedeutend verändern kann.
Es sollte daher dem Regierungsrat überlassen werden,
namens des Staates die bezügliche Vereinbarung ab-
zuschliessen.

Da voraussichtlich auf den Zeitpunkt des Ueber-
ganges der Domäne Frienisberg an die neue Genossenschaft

und der Aufhebung der staatlichen Anstalt die
Verpflegungsanstalt für den Amtsbezirk Signau noch
nicht eingerichtet ist, so muss zu Gunsten der dortigen
Gemeinden der Vorbehalt gemacht werden, dass sie
zu den bisherigen Bedingungen vorläufig ihre Pfleglinge

in Frienisberg belassen können.
In Umfassung des Angebrachten beantragen wir:
1. Der Grosse Rat ermächtigt den Regierungsrat,

behufs Förderung der von Gemeinden der Amtsbezirke
Burgdorf, Fraubrunnen und Trachselwald beabsichtigten
Gründung einer Armenverpflegungsanstalt nach erfolgter
rechtsförmiger Konstituierung folgende Liegenschaften
eigentümlich abzutreten und die nähern Kaufsbedingungen

festzusetzen:
a. die Staatsdomäne Frienisberg um den Preis

von Fr. 300,000;
b. den Schallenbergwald daselbst um den Preis

von Fr. 12,460.
Zu Gunsten der Gemeinden des Amtsbezirkes Signau

ist jedoch der Vorbehalt zu macheu, dass ihre Pfleglinge

zu den bisherigen Bedingungen in der Anstalt
Frienisberg verbleiben können, und zwar bis zum
1. Oktober 1898.

2. Der Regiernngsrat wird ferner ermächtigt, die zur
staatlichen Arraenanstalt Frienisberg gehörenden
Beweglichkeiten der genannten Bezirks Verpflegungsanstalt
um einen zu vereinbarenden Preis zu verkaufen.

4. Kirchgemeinde Amsoldingen, Abtretungsvertrag
mit Uebereinkunft.

(Regierungsratsbeschluss vom 8. Mai.)

Der Staat tritt an die Kirchgemeinde das ganze
dermalige Pfrundgut ab, bestehend in :
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1. Dem um Fr. 11,000 gegen Brandschaden versicherten
Kirchenchor mit dem darunter befindlichen Keller
(Krypta) und einem an die Kirche gebauten, nicht
versicherten Speicher ;

2. einem Wohnstöcklein, versichert um Fr. 3,500
3. einem Waschhaus » » » 1,700
4. dem Pfarrhaus » » » 14,200
5. der Pfrundscheune » » » 3,500
6. dem zugehörigen Land, bestehend in Hausplätzen,

Gärten, Obstgärten und Ackerland im Halte von
1 Hektare 31,56 Aren. Die Grundsteuerschatzung
beträgt im ganzen Fr. 33,880, wovon Fr. 7580
steuerpflichtig und Fr. 26,300 steuerfrei sind.

Die allgemeinen Vertragsbedingungen sind die
nämlichen, wie sie bereits in einer Reihe von gleichartigen
Fällen vereinbart und wie sie auch vor einigen Jahren
zum Schutze der kirchlichen Interessen der betreffenden
Gemeinden vom Grossen Rate unter Zustimmung des

Synodalrates genehmigt worden sind.
In Anbetracht des Umstandes, dass der Ertrag

derjenigen Objekte, über welche die Kirchgemeinde
verfügen darf, nicht hinreichen wird, um die Kosten des
Unterhaltes der sämtlichen Gebäude, die Steuern,
Brandversicherungsbeiträge etc. daraus zu decken, und da die
Scheuer in einem geradezu baufälligen, das Stöcklein in
einem sehr reparaturbedürftigen Zustande sich befindet,
auch die lange und schwierig zu unterhaltende
Brunnleitung defekt ist, leistet der Staat über obige Abtretung
hinaus eine einmalige Entschädigung in o». von Fr. 9500,
wovon die Kii-chgemeinde Fr. 8000 zu kapitalisieren hat
und den Rest zu Reparaturen verwenden wird.

Auf den Antrag der Finanzdirektion wird der
«Abtretungsvertrag mit Uebereinkunft » vom 4. November
1896, durch welchen der Kirchgemeinde Amsol dingen
das ganze dermalige Pfrundgut samt dem Kirchenchor
gegen eine vom Staat zu leistende Entschädigung von
Fr. 9500 abgetreten wird, dem Grossen Rat zur
Genehmigung empfohlen unter der Bedingung, dass er
durch folgende Nachtragsbestimmungen ergänzt werde:

1. Das Wohnstöcklein mit dazu gehörigem Garten,
sowie der bei einem allfälligen Abbruch der Pfrund-
scheuer frei werdende Gebäudeplatz werden als
unveräusserlich erklärt und dem jeweiligen Pfarrer zu freier
Benutzung bleibend zugesichert.

2. Das erste Stockwerk des Wohnstöckleins darf
nur nach Vereinbarung mit dem jeweiligen Pfarrer als
Unterweisungslokal und Bibliothekzimmer von der
Kirchgemeinde benutzt werden.

3. Die jährlichen Kapital- und Pachtzinse dürfen nur
für Reparaturen an denjenigen Objekten oder Immobilien
verwendet werden, welche der Staat vertragsgemäss der
Kirchgemeinde abgetreten hat.

V. Finanzgeschäfte.
1. Staatsbeitrag an den Theatcrneubau in Bern.

(Regierungsratsbeschluss vom 12. Mai.)

Der Verwaltuugsrat der Aktiengesellschaft « Berner
Stadttheater» stellt unterm 11. September 1896 das
Gesuch an den Regierungsrat: es möchte der
Aktiengesellschaft « Berner Stadttheater » ein Staatsbeitrag an
die Kosten der Erstellung eines Theatergebäudes in Bern
bewilligt werden.

Die Bausumme des neuen Theaters ist auf Fr. 800,000
veranschlagt und es werden ausserdem Fr. 100,000 für

die innere Ausstattung und als erster Ansatz für ein
Betriebskapital in Aussicht genommen.

Die Gesellschaft verfügt über Fr. 560,000, worunter
Fr. 160,000 von Privaten gezeichnet werden. Es fehlen
demnach Fr. 340,000, die gefunden werden müssen, da
der Bauplan kaum reduziert werden kann, es wäre
denn, man würde ein der Bundesstadt unwürdiges
kleines Theater erstellen. Sowohl die Einwohnergemeinde,

als die Burgerschaft haben für den Neubau
namhafte Verpflichtungen übernommen und werden
wohl noch grössere übernehmen müssen.

Der Staat seinerseits kann sich kaum der Pflicht
entziehen, für den Bau eines Theaters in Bern ein
Opfer zu bringen. Handelt es sich ja um ein
gemeinnütziges Unternehmen, um eine Anstalt, welche der
Volksbildung dient; zugleich um ein Institut, das in
keiner Landeshauptstadt fehlen darf. Wir wollen uns
über diesen Punkt nicht weiter verbreiten, in der
Voraussetzung, dass die moralische Pflicht des Staates, sich am
Unternehmen zu beteiligen, allseitig anerkannt wird.

Wie viel soll der Staat leisten? Wir möchten
Fr. 100,000 beantragen.

Der Staat Bern kann sich nicht beklagen, für
Theaterzwecke übermässig in Anspruch genommen
worden zu sein. Während fast überall der Staat sich
mit grossen Beiträgen am Bau und Unterhalt der
Theater beteiligt, ja sogar Theater ganz aus Staatsmitteln

erstellt, bestanden die Leistungen des Staates
für das Theater seiner Hauptstadt aus einer jährlichen
(seit 1864) Unterstützung von Fr. 1000, die einmal auf
Fr. 2000 erhöht wurde. Wenn der Staat nun eine grössere

Leistung übernimmt, so kann seine Beteiligung
mit Rücksicht auf die Vergangenheit doch immer noch
eine sehr mässige genannt werden.

Wir möchten aber mit der Leistung eines Beitrages
von Fr. 100,000 für das neue Theater eine Bedingung
verbinden, nämlich die Ueberlassung einer Loge zur
Verfügung des Regierungsrates. Die Mitglieder des
Regierungsrates kommen häufig in den Fall, Kollegen aus
andern Kantonen, auch mitunter fremde höhere Beamte
zu empfangen. In der Regel wird bei solchen Besuchen
nicht die mindeste Gastfreundschaft ausgeübt. Wir
halten dafür, dass die Beziehungen unseres Kantons zu
den übrigen Ständen wesentlich gewinnen würden,
wenn bei gewissen Anlässen ihren Vertretern einige
Zerstreuungen geboten würden. Zum gleichen Zwecke
hat sich der Staatsrat von Genf eine Loge gesichert,
die schon oft bernischen Regierungsräten zur Verfügung
gestellt worden ist.

Abgesehen davon gebührt es sich, wenn der Staat
beim Neubau des Theaters eine wesentliche Hülfe
leistet, dass die Regierungsbehörden Vergünstigungen
für den Besuch des Theaters bekommen.

Nimmt die Theatergesellschaft diese Bedingung an,
und bedenkt man, dass bei der neuen Gestaltung der
städtischen Theaterverhältnisse der Beitrag des Staates
an den Betrieb des Theaters wegfallen wird, so bringt
der Staat bei einer Leistung von Fr. 100,000 für den
Bau ein sehr kleines Opfer.

Auf den Antrag der Erziehungsdirektion wird dem
Grossen Rat beantragt, der Aktiengesellschaft « Berner
Stadttheater » an die Kosten der Erstellung eines neuen
Theatergebäudes in Bern einen in drei Jahresraten zu
zahlenden Staatsbeitrag von Fr. 100,000 zu bewilligen
unter der Bedingung, dass im neuen Theater dem
Regierungsrat eine Loge zur freien Verfügung gestellt
werde.

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Kates. 1897. ;
21*
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Strafnachlassgesuche.

Mai 1897.

1. Hostettler, Christian, von Guggisberg, in Kohrbach
bei Rüeggisberg, geboren 1824, wurde am 25. September
1896 vom Polizeirichter von Seftigen wegen
Widerhandlung gegen das Wirtschaftsgesetz zu Fr. 50 Busse,
zur Nachzahlung einer Patentgebühr von Fr. 5 und zu
den Kosten im Betrage von Fr. 3 verurteilt. Die
Widerhandlung des Hostettler war dadurch begangen worden,
dass er für einen halben Schoppen Branntwein, den er
in seiner Wohnung gemeinschaftlich mit einem Besucher
getrunken, vom letztern dafür eine Entschädigung von
20 Rappen angenommen hatte. Hostettler, der 73 Jahre
alt ist und nur kümmerlich sein Auskommen findet,
sucht um Erlass der Strafe nach, weil er unwissentlich
gefehlt habe. Das Gesuch ist vom Gemeinderat von
Rüeggisberg empfohlen; ebenso vom Polizeirichter von
Seftigen, welcher seinerseits gänzlichen Strafnachlass
empfiehlt und dem Gesuche einen besondern Bericht
beifügt, aus dem hervorgeht, dass die gegen Hostettler
eingeklagte Uebertretung des Wirtschaftsgesetzes lediglich

der Machenschaft einiger Spitzbuben zuzuschreiben
ist, die den alten, unbehilflichen, etwas geistesbeschränkten

Hostettler hatten bestimmen können, für den
gemeinschaftlich mit ihm genossenen Schnapps eine kleine
Entschädigung anzunehmen, um ihn dann deswegen
einige Tage später unter der Drohung einer Strafanzeige

für ein Darlehen von Fr. 10 prellen zu können.
Mit Rücksicht auf diesen amtlich konstatierten
Sachverhalt hat der Regierungsrat beschlossen, das Gesuch
des Hostettler in vollem Umfange zu empfehlen.

Antrag des Regierungsrates: Erlass der Busse,
Patentgebühr und
Kosten.

» der Bittschriftenkommission : id.

alte Zäunelatten sich aneigneten und nach Hause brachten,

wo sie von der Mutter Schenk als Brennholz beim
Kochen verwendet wurden. Auf die erhobene Anzeige
konnten die Knaben wegen mangelnden Alters nicht
strafrechtlich verfolgt werden. Dagegen erhielten die
Eheleute Schenk die oben erwähnte Strafe, da der
Richter von der Ansicht ausging, dass ihnen habe
bekannt sein müssen, die Knaben hätten das Holz nicht
auf rechtmässige Weise erworben. Die Eheleute Schenk
suchen, unter Hinweisung darauf, dass sie rechtschaffene
Personen seien und ihre zahlreiche Familie mit Ehren
durchzubringen suchten, bei dem Grossen Rat um
Erlass der ihnen auferlegten Gefängnisstrafe nach, wobei
sie nicht leugnen, um die Herkunft des Holzes gewusst
zu haben, dass sie aber in der Handlungsweise ihrer
Knaben weder Auffälliges noch Fehlbares gefunden,
weil sie geglaubt hätten, dass das fragliche Holz, da
es halb verfault und als Zaunholz nicht mehr brauchbar

und ohne weitern Wert war, offenbar absichtlich
liegen gelassen worden sei. Das Gesuch ist vom
Regierungsstatthalter im Hinblick auf den guten Leumund
der vermögenslosen Eheleute Schenk empfohlen, indem
er dafür hält, dass sie schon hart genug bestraft seien
durch die Untersuchung und deren Kosten, die sie trotz
ihrer prekären Lage bezahlt haben. Der Regierungsrat

glaubt sich dieser Empfehlung um so eher
anschlössen zu sollen, als die Untersuchungsakten keine
Vorstrafen der Eheleute Schenk enthalten, noch anderes
Nachteiliges erbracht haben, und unter diesen Umständen
auch ihrer Versicherung Glauben geschenkt werden darf,
dass das Bewusstsein eines Fehlers bei ihnen nicht
vorhanden war.

Antrag des Regierungsrates: Erlass der ein¬

tägigen
Gefängnisstrafe.

» der Bittschriftenkommission: id.

2. Schenk, Gottfried, Karrer, und dessen Ehefrau
Rosina geb. Grossenbacher, von Signau, wohnhaft bei
der Waldeck zu Thun, sind am 12. Dezember 1896
vom korrektioneilen Richter von Thun wegen Diebstahls-
begüustigung jedes zu einem Tag Gefängnis nebst Kosten
verurteilt worden. Aus den Akten geht hervor, dass
die drei unter 12 Jahre alten Knaben der Eheleute
Schenk am 3. November 1896 auf der Thuner Allmend

3. Wagner, Heinrich Georg, von Beifort, Portier,
und Viktor Pflugi von Himmelried, Schneider, beide
verheiratet und wohnhaft in Biel, gegen welche wegen
Nichtbezahlung der Gemeindesteuern das Wirtshausverbot

ausgesprochen worden war, sind wegen Ueber-
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tretung dieses Verbots vom korrektioneilen Richter von
Biel bestraft worden und zwar Wagner durch Urteil
vom 2. August 1895, bei welchem er nicht erschienen
war, mit 6 Tagen Gefängnis, und Pflugi durch zwei
Urteile vom 4. September und 13. November 1896 mit
2 und 3 Tagen Gefängnis. Ausserdem sind den beiden
die Kosten des Verfahrens auferlegt worden. Die beiden
Bestraften haben seither die rückständigen Steuern,
wegen denen ihnen der Besuch der Wirtschaften
verboten worden, an die Gemeinde Biel bezahlt und auch
die ergangenen Kosten an den Staat berichtigt und
stellen nun das Gesuch um Erlass der ausgesprochenen
Gefängnisstrafe mit der Begründung, dass die
eingetretene Säumnis in der Bezahlung der Steuern nicht in
ihrem bösen Willen gelegen habe, sondern wesentlich
durch Krankheit in der Familie und Verdienstlosigkeit
ihren Grund gehabt habe. Der Gemeinderat von Biel
bestätigt die erfolgte Bezahlung und empfiehlt mit dem
Begierungsstatthalter die vorliegenden Gesuche.
Gestützt hierauf und da über die Petenten auch sonst
nichts Nachteiliges zur Kenntniss gelangt ist, hat der
Regierungsrat beschlossen, deren Nachlassgesuch ebenfalls

zu empfehlen.

Antrag des Regierungsrates: Dem Wagner und
Pflugi die
Gefängnisstrafe zu

erlassen.

» der Bittschriftenkommission : id.

4. Mathys, Jakob, Schuster auf der Allmend zu Burgdorf,

welcher am 4. Dezember 1896 vom Polizeirichter
von Burgdorf wegen Widerhandlung gegen das
Wirtschaftsgesetz zu Fr. 50 Geldbusse, Nachbezahlung von
Fr. 50 Patentgebühr und Fr. 4. 70 Kosten des Staates
verurteilt wurde, sucht um Erlass der Geldbusse nach.
Die Begründung dieses Gesuches stützt sich darauf, dass
die Bestrafung zu strenge sei. Dieselbe erfolgte, weil
Mathys den im Laufe des Jahres 1896 an seinem Hausbau

beschäftigten Arbeitern in fortgesetzter Weise Bier
in kleinern Quantitäten gegen Bezahlung verkauft hatte,
ohne dazu berechtigt gewesen zu sein. Das Gesuch
ist vom Gerichtspräsident und vom Regierungsstatthalter
empfohlen. Der Regierungsrat hält dafür, dass angesichts
der häufigen auch in der Presse laut gewordenen Klagen
über den unbefugten und den Arbeitern selbst
nachteiligen Bierausschank auf Bauplätzen im vorliegenden
Fall ein vollständiger Nachlass der Busse nicht gerechtfertigt

wäre. Dagegen sei mit Rücksicht auf den
vorliegenden empfehlenden Bericht des Richters die Hälfte
der Busse zu erlassen.

Antrag des Regierungsrates: Erlass der Hälfte
der Busse.

» der Bittschriftenkommission: id.

5. Möri, Albert, Landarbeiter, von und zu Epsach,
geboren 1876, und Schneeberger, Friedrich von Gerla-
fingen, Käser, in Epsach, geboren 1874, sind am 4. Mai

1895 von der Polizeikammer wegen Misshandlung jeder
zu drei Monaten Korrektionshaus, umgewandelt in 45
Tage Einzelhaft verurteilt worden, wobei der als
Anstifter dieser Misshandlung mitverurteilte, seither
ausgetretene Hermann Blösch von Mörigen die nämliche
Strafe erhielt. Nach dem durch das oberinstanzliche
Urteil festgestellten Thatbestand war die Misshandlung
in der Nacht des 4./5. Februar 1894 begangen worden,
indem Möri und Schneeberger auf Anstiften hin einem
von einer Tanzbelustigung heimkehrenden jungen Manne
auf offener Strasse auflauerten und demselben so schwere
Misshandlungen zufügten, dass derselbe laut ärztlichem
Befund und Schlussgutachten mehr als zwanzig Tage
arbeitsunfähig geblieben war. Nachdem die Strafvollziehung

durch wiederholte Ankündigung eines
Begnadigungsgesuches bisher sistiert worden war, stellen Möri
und Schneeberger nun schliesslich durch ihren Anwalt
an den Grossen Rat das Gesuch, es sei die gegen sie
ausgesprochene Strafe von 45 Tagen Einzelhaft
angemessen herabzusetzen. Unter Hinweisung auf die schon
vor dem Urteil erfolgte gütliche Abmachung mit dem
Misshandelten, bemängelt das Gesuch hauptsächlich die
vom Gerichte angenommene Dauer der Arbeitsunfähigkeit,

indem behauptet wird, dass sie nicht über,
sondern unter zwanzig Tage betragen habe. Weiter stützt
sich das Gesuch auf den guten Leumund der Bestraften
und erwähnt der ihnen durch die Strafvollziehung
erwachsenden persönlichen und geschäftlichen Nachteile.
Der Regierungsrat findet indessen in diesen Anbringen
keine Gründe zur Verkürzung der ausgesprochenen
Strafe. Die Dauer der Arbeitsunfähigkeit des
Misshandelten ist durch das Gutachten der gerichtlich
bestellten Sachverständigen konstatiert worden und die
gütliche Abmachung mit dem Misshandelten, sowie der
damalige gute Leumund der Angeschuldigten hat, wie
aus dem Urteil hervorgeht, das Gericht bei der Zu-
messung der Strafe ausdrücklich in Berücksichtigung
gezogen. Das vorliegende Gesuch ist überdies auch
vom Regierungsstatthalter und vom Bezirksprokurator,
der darüber einen besondern Bericht eingereicht hat,
nicht empfohlen. Das Gesuch lässt glauben, Schneeberger

sei in Epsach wohnhaft, währenddem er sich
schon seit einem Jahre in Deutschland aufhält, und Möri
ist nichts weniger als gut beleumdet, sondern ein in
Epsach gefürchteter Raufbold.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.
» der Bittschriftenkommission: id.

6. Rohrbach, Frenz, von Erlenbach, geboren 1871,
welcher am 4. März 1896 von der Kriminalkammer
wegen Fälschung einer Privaturkunde zu 18 Monaten
Zuchthaus verurteilt wurde, sucht um Erlass eines Teiles
seiner Strafe nach, damit er sobald wie möglich wieder
für Frau und Kind sorgen könne. Er habe die That
aus Not begangen. Aus den Akten geht hervor, dass
Rohrbach mittelst Anfertigung einer falschen Vollmacht
zwei für einen Arzt bestimmte Mandatbeträge von
zusammen Fr. 515 bei der Post erheben konnte, für deren
Ersatz an den Geschädigten dann die Postverwaltung,
sowie der Postbeamte, der sich durch die falsche
Vollmacht täuschen liess, aufzukommen hatte. Der
Regierungsrat findet, es liege ein genügender Grund, die
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ausgesprochene Strafe zu mildern, nicht vor, da diese
keineswegs zu strenge ist, sondern im Verhältnis zum
begangenen Delikt erscheint. In Geldverlegenheit mag
ßohrbach damals wohl gewesen sein, dass er aber die
That wegen der Notlage seiner Familie begangen habe,
erscheint schon deshalb nicht glaubwürdig, da seine
Frau sich damals bei ihrer Mutter aufhielt und er sie
dort abholte, um den grössten Teil des auf betrügerische

Weise erhobenen Geldes mit ihr auf einer
Vergnügungsreise nach Wien zu verbrauchen. Ueberdies
hat auch seine Aufführung in der Strafanstalt zu Klagen
und Disciplinarstrafen Aulass geboten. Der Regierungsrat

kann deshalb das vorliegende Gesuch nicht empfehlen.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.
» der Bittschriftenkommission : id.

zwei Jahren Zuchthaus verurteilt. Die Akten ergeben
ein so abscheuliches Bild von der sittlichen Verworfenheit

eines Vaters, dass wir auf die nähere Darlegung
des Thatbestandes verzichten und auf die Akten
verweisen. Meyer, der seine Strafzeit in der Strafanstalt
Witzwyl verbüsst, glaubt seine Schuld gesühnt zu haben,
und sucht unter Hinweisung auf seine bisherige
Straflosigkeit, seinen guten Leumund und besonders auch
mit Rücksicht auf sein hohes Alter darum nach, dass
ihm der Rest oder doch die zweite Hälfte der Strafe
gnädigst erlassen werden möchte. Der Regierungsrat
findet indessen, das Gericht habe den von Meyer zur
Begründung seines Gesuches erwähnten Umständen
bereits genügend Rechnung getragen, die gegen ihn
ausgesprochene Strafe sei für die jahrelang an seinem
unmündigen Kinde verübten Scheusslichkeiten nicht zu
strenge und darum sei zur Empfehlung des vorliegenden

Gesuches auch kein Grund vorhanden.

Antrag des Regierungsrates :

» der Bittschriftenkommission:
Abweisung,

id.

7. Zaritzlti, Harry, von Smela in Russland, wohnhaft

in London, geboren 1868, welcher am 20. März
1896 von den Assisen des zweiten Bezirks wegen wissentlichen

Gebrauchs eines gefälschten Kreditbriefes,
mittelst dessen er bei einem hiesigen Bankhause eine Summe
von Fr. 7042 zu beziehen versuchte, zu 20 Monaten
Zuchthaus und zehn Jahren Kantonsverweisung verurteilt

wurde, sucht bei dem Grossen Rat um Erlass eines
Teiles seiner Freiheitsstrafe nach, damit er wieder für
seine vier mutterlosen Kinder sorgen könne. Der
Regierungsrat sieht sich nicht im Falle, das vorliegende
Gesuch zu empfehlen, da die Strafe in Anbetracht des
von Zaritzki beabsichtigten Schadens nicht zu strenge
erscheint. Zaritzki stand vermutlich in Verbindung mit
einer internationalen Gaunerbande in London, die sich
mit dem Vertriebe gestohlener Wertpapiere abgiebt,
indem er express von London, wahrscheinlich über
Antwerpen, nach Bern, das er vorher nie gesehen, gereist
kam, um mittelst eines von einem Bankhause in
Philadelphia ausgestellten Kreditbriefes, der einem amerikanischen

Reisenden am Bahnhof zu Köln gestohlen worden
und hernach durch Aenderung der Kreditsumme gefälscht
worden war, bei einem hiesigen Bankhause den oben
erwähnten Geldbetrag betrügerischer Weise zu erheben.
Da seiner guten Aufführung in der Strafanstalt, sofern sie
anhält, durch Erlass des Zwölftels Rechnung getragen
werden wird, so beantragt der Regierungsrat Abweisung
des vorliegenden Gesuchs.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.
» der Bittschriftenkommission : id.

8. Meyer, Johann, von Kirchdorf, Musiker, geboren
1816, wurde am 27. Mai 1896 von den Assisen des
zweiten Geschwornenbezirks wegen wiederholtem
Notzuchtversuch und andern unsittlichen strafbaren
Handlungen, begangen an seinem unter zehn Jahre alten
Mädchen zweiter Ehe, geboren 1886, in Anwendung
der Art. 166, 170 und 173 des Strafgesetzbuches zu

9. Broquet, Victor, von und zu Movelier, geboren
1864, wurde am 5. Januar 1897 vom Gerichtspräsident
von Oelsberg wegen Misshandlung, in Anwendung des
Art. 11 der Strafnovelle vom 2. Mai 1880 und des
Art. 256, Ziffer 5, des Strafgesetzbuches polizeilich zu
1 Tag Gefängnis und solidarisch mit dem Mitbeklagten
zu einer Entschädigung von Fr. 40 an den Verletzten
und zu den Kosten von Fr. 29. 60 verurteilt. Nach
den Akten hat Broquet am Abend des 28. November
1896 in der von seiner Mutter und Schwester geführten
Wirtschaft einen Gast, der durch unanständige Aufführung

Aergernis erregte und die Mitgäste belästigte und
die Schwester des Broquet, die ihn zum Verlassen der
Wirtschaft aufforderte, bei den Haaren ergriffen hatte,
unter Hülfe eines andern Gastes gewaltsam aus der
Wirtschaft hinausbefördert und ihm dabei einige Streiche
an den Kopf versetzt, die indes keine Arbeitsunfähigkeit

zur Folge gehabt hatten. Broquet sucht in der
vorliegenden Eingabe an den Grossen Rat um Erlass
der eintägigen Gefängnisstrafe nach, wobei er auf seinen
guten Leumund und bisherige Straflosigkeit hinweist
und unter Berufung auf den aktenmiissigen Sachverhalt

zu berücksichtigen bittet, dass er bei dem
fraglichen Vorfalle nichts anderes gethan, als sein Hausrecht

zu wahren und seine nächsten Angehörigen gegen
die Gewalttätigkeiten eines angetrunkenen Gastes zu
schützen. Dieser Umstand wird auch in der Empfehlung
des Regierungsstatthalters speziell hervorgehoben mit
dem Beifügen, dass der Gesuchsteller, der ein
arbeitsamer, friedfertiger und in jeder Beziehung der Nachsicht

würdiger junger Mann sei, mit den übrigen
Leistungen, die ihm das Urteil auferlegt, hinreichend
bestraft erscheine. Ein ähnliches Zeugnis mit Empfehlung

hat auch der Gemeindspräsident von Movelier
eingereicht. Der Regierungsrat hat mit Rücksicht auf
die Aktenlage, aus der sich ergiebt, dass Broquet ohne
die vorausgegangene an seiner Schwester verübte
Thätliclikeit gegen den Verletzten ebenfalls nicht thät-
lich geworden wäre, sowie gestützt auf die vorliegenden
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Empfehlungen beschlossen, das Gesuch ebenfalls zu
empfehlen.

Antrag des Regierungsrates : Erlass der Gefängnis¬
strafe.

» der Bittschriftenkommission : id.

10. Villcmin, Justin, Landwirt, von und zu Epau-
villers, geboren 1850, und Noirjean, Charles, Landwirt,
von St-Brais, wohnhaft zu Montfavergier, geboren 1856,
sind am 5. Januar 1897 vom korrektioneilen Gericht
von Freibergen wegen Misshandlung jeder zu 30 Tagen
Gefängnis und wegen Wirtshausskandal zu Fr. 10 Busse
verurteilt worden. Nach dem gerichtlich festgestellten
Thatbestande haben die Genannten am Abend des 23.
November 1896 in einer Wirtschaft den Landwirt Henri
Gauthier vorsätzlich und ohne Provokation auf rohe
Weise misshandelt, wobei Gauthier durch einen Messerstich

verwundet wurde und einen Rippenbruch erlitten
hatte, infolgedessen er für mehr als fünf Tage
arbeitsunfähig geblieben war. Die Bestraften haben gegen
dieses Urteil nicht rekurriert. Dagegen suchen sie nun
im ßegnadigungswege um Erlass ihrer Gefängnisstrafe
nach, indem sie bestreiten, vom Messer Gebrauch
gemacht zu haben und der von Gauthier erlittene Rippenbruch

mit ihren Thätlichkeiten in ursächlichem Zusammenhang

gestanden habe. Im weitern berufen sie sich,
unter Vorlegung eines günstigen Zeugnisses der Ge-
meindsbehörde von Epauvilliers und Montfavergier
auf ihren guten Leumund. Das Gesuch ist vom
Regierungsstatthalter empfohlen. Der Regierungsrat ist
nicht im Falle, dieser Empfehlung beizutreten. Der
vorliegende Straffall betrifft, wie aus den bezüglichen Akten
hervorgeht, eine mit grosser Brutalität verübte
Misshandlung, wobei das Gericht feststellt, dass vom Messer
Gebrauch gemacht worden und ausserdem der
Misshandelte durch Fusstritte oder Schläge mit einem
stumpfen Instrument einen Rippenbruch erlitten hat.
Es liegt kein Grund vor, den vom Gericht seinem
Urteile zu Grund gelegten Thatbestand für irrtümlich zu
halten. Die Petenten hätten, wenn sie meinen, seit
dem Urteile neue Thatsachen gefunden zu haben, die
ihre Schuld und Strafe hätten mildern können, solche
durch Weiterziehung oder Revision des erstinstanzlichen
Urteils zur Geltung bringen sollen. Der gute Leumund
der Petenten hat ohne Zweifel schon bei der Festsetzung
des Strafmasses Berücksichtigung gefunden. Es kann
auch nicht gesagt werden, dass letzteres zu strenge
sei und darum rechtfertigt sich das vorliegende
Begnadigungsgesuch nicht.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.
» der Bittschriftenkommission: id.

kommissionsweise Aufnahme von Zeitungsinseraten. Da
das Geschäft flau ging, so fälschte er eine grosse
Anzahl von Bestellscheinen und liess sich für die fingierten
Bestellungen die betreffenden Provisionen ausbezahlen.
Nebstdem bezog er auf fremde Rechnung Waren, ohne
dazu berechtigt zu sein. Häberli sucht in der
vorliegenden, an den Grossen Rat gerichteten Bittschrift um
Erlass eines Teiles seiner Strafe nach. Er leidet an
einer tuberkulösen Erkrankung des linken Ellbogengelenks,

deren definitive Ausheilung durch einen operativen

Eingriff bedingt ist. Der Regierungsrat sieht darin
keinen Grund, deswegen den Häberli zu einem über
den Zwölftel hinausgehenden Naclilass zu empfehlen.
Es ist Anordnung getroffen, dass Häberli zum Zweck der
Operation in einen Spital versetzt wird. Die dort
zugebrachte Zeit wird ihm an seiner Strafzeit angerechnet
werden.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.
» der Bittschriftenkommission : id.

12. Scheidegger, Othgar, von Sumiswald, geboren
1878, wurde am 2. Mai 1896 von der Kriminalkammer
wegen Diebstahl zu 18 Monaten Zuchthaus abzüglich
4 Monate Untersuchungshaft, bleiben 14 Monate Zuchthaus

verurteilt. Scheidegger hatte sich am Abend des
16. Dezember 1896 in das Bureau seines gewesenen
Lehrmeisters, von dem er tags vorher wegen unordentlicher

Aufführung entlassen worden war, eingeschlichen
und mit Hülfe eines falschen Schlüssels aus dem dort
befindlichen eisernen. Kassenschrank bares Geld und
Banknoten im Betrage von Fr. 1732 entwendet, wovon
jedoch der grösste Teil ihm bei seiner einige Tage
später erfolgten Verhaftung wieder abgenommen werden

konnte, so dass noch ein Schaden von Fr. 398. 50
verblieb. Scheidegger sucht mit Händen seines Vaters
um Erlass dns Rests bezw. eines Teiles seiner Strafzeit

nach. Er hat sich bis jetzt in der Strafanstalt
gut aufgeführt. Der Regierungsrat kann das vorliegende
Gesuch nicht empfehlen. Das jugendliche Alter des
Petenten, auf das im Gesuche insbesondere hingewiesen
wird, sowie die übrigen darin zu seinen Gunsten
angeführten Umstände hat das Gericht jedenfalls so weit
thunlich schon bei der Ausmessung der Strafe in
Berücksichtigung gezogen. Seiner guten Aufführung in
der Strafanstalt wird durch Erlass des Zwölftels Rechnung

getragen werden.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.
» der Bittschriftenkommission : id.

11. Häberli, Johann Theodor, von Münchenbuchsee,
geboren 1874, wurde am 4. September 1895 von den
Assisen des zweiten Geschwornenbezirks wegen Fälschung
von Privaturkunden, Betrug und Betrugsversuch zu
2 7* Jahren Zuchthaus verurteilt. Häberli besorgte

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1897.

13. Schär, Anna, von Trubsehachen, geboren 1876,
wurde am 21. Juli 1896 von den Assisen des dritten
Geschwornenbezirks unter Annahme mildernder
Umstände schuldig erklärt, an ihrem am Abend des 25.
Januar 1896 heimlich geborenen ausserehelichen Kinde,
dessen Leben nicht mit Sicherheit ermittelt, vorsätzlich
lebensgefährliche Handlungen vorgenommen zu haben.
Infolgedessen wurde die Schär ku einem Jahr Zucht-
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haus verurteilt. lu der vorliegenden, an den Grossen
Rat gerichteten Bittschrift sucht die Anna Schär wegen
Krankheit ihrer Mutter um Erlass des Restes ihrer
Strafe nach. Der Regierungsrat kann das vorliegende
Gesuch nicht empfehlen. Nach dem durch die Akten
festgestellten Thatbestand erscheint die ausgesprochene
Strafe nicht zu strenge. Die Schär hatte durch Leugnen
und falsche Angaben die Untersuchung sehr erschwert.
Dem guten Verhalten in der Strafanstalt wird durch
Erlass des Zwölftels genügend Rechnung getragen
werden.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.
» der Bittschriftenkommission : id.

14. Meyer, Louis, von Tägerig, Kanton Aargau,
geboren 1880, wurde am 13. Februar 1897 vom korrek-
tionellen Richter von Thun wegen Misshandlung,
begangen durch einen Schrotschuss, der für den verletzten
eine Arbeitsunfähigkeit von über 5, aber unter 20 Tagen
zur Folge hatte, zu vier Tagen Gefangenschaft verurteilt.

Der Civilpunkt war vorher erledigt worden. Meyer
hat das Urteil nicht weiter gezogen, sondern sucht nun
beim Grossen Rat um Erlass der Strafe nach, da er
die erwähnte That ohne Ueberlegung begangen habe.
Der Regierungsrat kann das vorliegende Gesuch nicht
empfehlen. Nach den Motiven des Urteils hat der Richter
die Verumständungen des Falles, sowie das jugendliche
Alter, die bisherige Straflosigkeit und den guten
Leumund des Meyer bei Zumessung der Strafe berücksichtigt.

Da die Misshandlung mit einem gefährlichen
Instrument begangen worden und die Verletzung eine
schwere war, so erscheint die ausgesprochene Strafe
nicht zu hart.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.
» der Bittschriftenkommission : id.

15. Fricss, Alphons, von Beifort, in Biel, geboren
1845, welcher in Madretsch während kurzer Zeit eine
Seifenfabrik betrieb, geriet im Jahr 1895 in Konkurs.
Auf erhobene Strafklage eines verlustigen Gläubigers
wurde Friess am 5. November 1896 vom korrektionellen
Richter von Nidau zu zwei Tagen Gefängnis verurteilt
wegen leichtsinnigen Konkurses, begangen dadurch,
dass er seine Geschäftsbücher in mangelhafter Weise
geführt hatte. Friess sucht in der vorliegenden
Bittschrift bei dem Grossen Rat um Erlass der Gefängnisstrafe

nach, wobei er nachzuweisen sucht, dass die
vom Richter angewandte Strafbestimmung wegen mangels
des gesetzlichen Thatbestandes im vorliegenden Falle
nicht zutreffe. Er habe seine Bücher nach bestem Wissen
geführt; eine dolose Absicht habe er dabei nie gehabt.
Während 30 Jahren, in denen er auf dem Platze Biel
als Negotiant thätig gewesen, habe er sich jederzeit
als strebsamer, fleissiger Mann gezeigt, Arbeitsscheu
und Spekulationen seien ihm von jeher fern gelegen
und nie habe er verschwenderischen Aufwand getrieben
oder dem Spiel und der Trunksucht gehuldigt; er habe
überall als ehrlicher Mann gegolten. Das Gesuch ist
vom Regierungsstatthalter von Biel empfohlen.

Derjenige von Nidau dagegen hat Abweisung beantragt.
Was die Frage betrifft, ob der Thatbestand des zur
Anwendung gelangten Art. 51, Ziffer 1, des Einführungsgesetzes

vom 8. September 1891 erfüllt sei, so ist diese

Frage durch den Entscheid des Richters definitiv
erledigt, da Friess diesen Entscheid angenommen und
nicht weitergezogen hat. Dagegen hat der Regierungsrat,

mit Rücksicht auf den auch vom Richter in seinem
Entscheide angezogenen Umstand, dass die
kaufmännische Bildung des Friess eine lückenhafte ist, und
er persönlich mit der von ihm eingerichteten Buchführung

auskommen mochte, sowie mit Rücksicht auf die
bisherige Unbescholtenheit des Friess, anschliessend an
die Empfehlung des Regierungsstatthalters von Biel,
beschlossen, auch seinerseits das vorliegende Gesuch
zu empfehlen.

Antrag des Regiernngsrates : Erlass der zweitägigen
Gefängnisstrafe.

» der Bittschriftenkommission: id.

16. Kohler, Ludwig Samuel, von Lützelflüh, geboren
1850, war im Jahre 1884 infolge zweier gegen ihn wegen
Wechselfälschung und Unterschlagung eingereichter
Strafanzeigen flüchtig geworden. Nach zwölfjähriger
Landesabwesenheit zurückgekehrt, wurde im Herbst 1896
die Strafuntersuchung gegen ihn neuerdings aufgenommen

und hatte zur Folge, dass er den Assisen des fünften
Bezirks überwiesen wurde. Gestützt auf den Wahrspruch
der Geschwornen wurde Kohler am 4. März 1897 wegen
der im Jahre 1884 begangenen Fälschung eines Wechsels
im Betrage von Fr. 500 von der Kriminalkammer zu
einem Jahr Zuchthaus verurteilt. In Bezug auf die in
die gleiche Zeitperiode fallende Unterschlagung von
Geldern im Betrage von über Fr. 300, begangen zum
Nachteil der Musikgesellschaft von Corgémont, hat
dagegen das Gericht wegen der mittlerweile eingetretenen
Verjährung der strafbaren Handlung die öffentliche
Klage für erloschen erklärt. Ein Schaden ist weder
aus der Wechselfälschung noch aus der Unterschlagung
eingeklagt worden, da sich niemand als Civilpartei
gestellt hatte. Bezüglich der Fälschung fehlte selbst der
gefälschte Wechsel, hingegen hat Kohler die Fälschung,
begangen durch Beisetzung der falschen Unterschrift
eines Bürgen, unumwunden zugestanden. Kohler, der
seine Strafe seit dem Urteilstage angetreten, sucht nun
in der vorliegenden, an den Grossen Rat gerichteten
Bittschrift um Begnadigung nach, da seit der Fälschung
dreizehn Jahre verflossen und der damalige Inhaber
des Wechsels weder einen Schaden eingeklagt, noch
behauptet, dass er einen solchen erlitten, so hätte Kohler
zuversichtlich erwartet, dass die Geschwornen bei der
Bejahung der Frage des Schadens doch nicht über
Fr. 300 hinausgehen würden, in welchem Falle ihm die
Wohlthat der Verjährung des Vergehens zu teil geworden

wäre. Er verweist auf die seinem Gesuche
beigefügten Zeugnisse, die darthun, dass er durch seinen
seitherigen rechtschaffenen Lebenswandel sein
Verschulden gesühnt habe. Weitere Gründe für seine
Begnadigung sucht Kohler in seinen Familienverhältnissen,
geschäftlichen Nachteilen, sowie in seinem durch das
eingereichte ärztliche Zeugnis bestätigten, schon seit
längerer Zeit dauernden ernstlichen Krankheitszustand.
Sowohl die Kriminalkammer als sämtliche Geschwornen
haben das Begnadigungsgesuch empfohlen. Ueber die
Schuldfrage ist nicht weiter zu entscheiden, da dieselbe
durch den Wahrspruch der Geschwornen endgültig
gelöst und demgemäss von der Kriminalkammer die Strafe
festgesetzt worden ist. Wiewohl die letztere das
gesetzliche Strafminimum nicht übersteigt, so bietet nach
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der Ansicht des Regierungsrates der vorliegende Straffall

doch besondere Umstände, die verdienen, dass sie
im Begnadigungswege für eine Minderung der
ausgesprochenen Strafe in Berücksichtigung gezogen werden.
Mit Rücksicht hierauf und gestützt auf die Empfehlung
der Kriminalkammer und der Geschwornen beantragt
der Regierungsrat die Herabsetzung der gegen Kohler
ausgesprochenen einjährigen Zuchthausstrafe auf drei
Monate.

Antrag des Regierungsrates : Herabsetzung der
Zuchthausstrafe

auf drei Monate.
» der Bittschriftenkommission : id.

17. Fähndrich, Fritz Gottlieb, von Reichenbach, Maler
in Mett, früher in Biel, welcher am 23. Februar 1897
vom korrektionellen Richter von Nidau wegen
Wirtshausverbotsübertretung zu zwei Tagen Gefangenschaft
verurteilt wurde, sucht mit Empfehlung des Genieinde-
rats von Mett um Erlass dieser Strafe nach. Der
Gesuchsteller hat die der Gemeinde Biel noch vom Jahre
1891 her schuldige Steuer, wegen deren Nichtbezahlung
der Richter von Biel unterm 20. April 1896 das
Wirtshausverbot gegen ihn verhängt hatte, endlich berichtigt.
Der Regierungsstatthalter von Nidau beantragt Abweisung

des Gesuches, indem er beifügt, bei nur etwas
gutem Willen hätte Fähndrich seine Gemeindesteuer in
Biel mit Leichtigkeit bezahlen können. Mit Rücksicht
hierauf und da überdies aus der Strafanzeige hervorgeht,

dass Fähndrich sich eine mehrmalige Uebertretung
des Wirtshausverbots zu Schulden kommen liess, beantragt

der Regierungsrat ebenfalls Abweisung des
vorliegenden Gesuches.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.
» der Bittschriftenkommission: id.

18. Couchoud, Adam, von Vully, Uhrmacher, in Mad-
retsch, welchem wegen Nichtzahlung der Gemeindesteuer
für 1894 durch Strafurteil der Besuch der Wirtschaften
verboten worden war, wurde am 19. Januar 1897 vom
korrektionellen Richter von Nidau wegen Uebertretung
dieses Verbots zu zwei Tagen Gefangenschaft verurteilt,
weil er noch um halb 1 Uhr morgens in einer Wirtschaft
zechend betroffen worden war. Couchoud, der seither
die rückständige Steuer bezahlt hat, sucht nun, mit
Empfehlung des Gemeinderats von Madretsch, um
Erlass der Gefangenschaftsstrafe nach, wogegen jedoch
der Regierungsstatthalter auf Abweisung dieses Gesuches
anträgt. Der Regicrungsrat ist ebenfalls der Ansicht,
dass in diesem Falle kein Grund zum Nachlass
vorhanden sei. Da Couchoud Mittel genug hatte, um bis
halb 1 Uhr im Wirtshause zechen zu können, so war
er auch im stände, seine Steuer vorher zu berichtigen.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.
» der Bittschriftenkommission: id.

19. Wüthrich, Christian, von Trub, Kässalzer,
verheiratet und Vater von zwei Kindern, geboren 1857,
wurde am 13. März 1895 von den Assisen des dritten
Bezirks zu drei Jahren Zuchthaus, abzüglich vier
Monate Untersuchungshaft, verurteilt wegen Notzucht,
begangen in der Zeit vom Jahre 1889 bis 1892 an der
damals bei ihm verkostgeldeten notarmen, geistig etwas
beschränkten Anna Bichsei, geboren 1871, indem er
mit derselben zu wiederholten Malen mittelst
Gewaltanwendung den Beischlaf vollzogen hat. Die weitere
Anklage, dasselbe Verbrechen an der nämlichen Person
im Sommer 1894 begangen zu haben, hatten die
Geschwornen verneint. Das daraufhin von Wüthrich
eingereichte Begnadigungsgesuch wurde durch Schluss-
nahme des Grossen Rates vom 21. August 1895
abgewiesen. Wüthrich, der seine Strafe in der Strafanstalt
Witzwyl verbüsst, stellt nun in der vorliegenden, von
ihm und seiner Ehefrau unterzeichneten, vom Gemeinderat

von Hasle empfohlenen Bittschrift neuerdings an
den Grossen Rat das Gesuch, es möchte ihm der Rest
der Strafe, eventuell mindestens ein angemessener Teil
derselben erlassen werden. Indem er sich auf die zu
seinen Gunsten sprechenden Leumundszeugnisse, sowie
auf seine gute Aufführung in der Strafanstalt beruft,
sucht er die ihn belastenden Aussagen der Anna Bichsei
als unglaubwürdig und damit seine Verurteilung als
ungerechtfertigt darzustellen. Der Regierungsrat kann
auch das vorliegende neue Gesuch nicht empfehlen.
Nach dem Ergebnis der Akten besteht kein Grund, die
Richtigkeit des Wahrspruches in Zweifel zu ziehen, und
wie der Regierungsrat schon bei der Begutachtung des
früheren Gesuches bemerkt hat, würde ebenso wenig die
Annahme gerechtfertigt erscheinen, dass die Strafe zu
hart sei, denn wenn der Gerichtshof gefunden hätte,
das von ihm ausgesprochene gesetzliche Minimum der
Strafe sei im Verhältnis zu der dem Wüthrich zur Schuld
angerechneten That immer noch zu hoch, so würde er
sich gewiss von Amtes wegen für die Begnadigung des
Wüthrich verwendet haben.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.
» der Bittschriftenkommission : id.

20. Mollet, Friedrich, von Rüthi bei Büren, geboren
1863, ist am 16. Mai 1896 vom korrektionellen Gericht
von Courtelary wegen Betrug zu vier Monaten
Korrektionshaus und am 2. Juli 1896 vom korrektionellen
Gericht von Bern ebenfalls wegen Betrug zu acht
Monaten Korrektionshaus verurteilt worden. Am 15. Oktober
hat er die beiden Strafen in der Strafanstalt Thorberg
angetreten, nachdem er vorher eine mehrmonatliche
Strafe ebenfalls wegen Betruges in der Strafanstalt zu
Neuenburg ausgehalten hatte. Mollet sucht wegen seiner
Familie um Erlass des Restes, eventuell eines Teiles
der hier verwirkten zwölfmonatlichen Strafe nach. Da
indes derselbe nach dem vorliegenden Strafbericht schon
unter vier Malen, worunter drei Mal wegen Betrugs,
bestraft worden, so hat der Regierungsrat keinen Grund,
das vorliegende Strafnachlassgesuch zu empfehlen.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.
» der Bittschriftenkommission : id.
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21. Villard, Jules, Uhrenmacher, von und zu Cornol,
wurde am 10. September 1896 vom Polizeirichter von
Pruntrut wegen Jagdfrevel in der geschlossenen Jagdzeit

zu einer Geldbusse von Fr. 80 nebst Kosten verurteilt

Villard fand Sonntags den 21. Juni 1896 in seiner

Kartoffelpflanzung ein angeschossenes Reh. Er hat
das Tier, das schwer verletzt war, vollends getötet und
das Fleisch für seinen Hausgebrauch verwendet, ohne
vom Vorfall bei der Behörde Anzeige zu machen.
Villard hat gegen das Urteil nicht appelliert, dagegen
sucht er nun in der vorliegenden Eingabe um Erlass
der Busse, oder doch um Herabsetzung derselben auf
den Wert des Tieres, der höchstens Fr. 20 betragen
haben möge, nach. Er sucht sich mit der Unkenntnis
der jagdpolizeilichen Vorschriften zu entschuldigen und
beruft sich auf seine bisherige Straflosigkeit und
bemerkt, er sei als Familienvater, der nur von seinem
täglichen Erwerbe als Uhrenmacher lebe, ausser stände,
die Busse zu bezahlen. Das Gesuch ist von der
Ortsbehörde von Cornol und vom Regierungsstatthalter

unter Beifügung des Zeugnisses, dass der
Gesuchsteller ein braver Familienvater sei, empfohlen.
Der Regierungsrat empfiehlt das vorliegende Gesuch
zu teilweiser Berücksichtigung. Obschon Villard durch
Unterlassung der Appellation das Urteil angenommen
hat, so ist nach der Ansicht des Regierungsrates die
gegen Villard ausgesprochene Busse von Fr. 80 doch
zu hoch. Der Schleichjäger, der das Tier angeschossen,

wäre, wenn er betreten worden wäre, nicht zu
einer höheren Busse verurteilt worden, deshalb
erscheint es unbillig, das gleiche Strafmass auch gegenüber

dem Villard festzuhalten, der das Reh nicht
gejagt und nicht angeschossen, sondern nur in verwundetem

Zustand behändigt und in seinem Nutzen verwendet

hat, ohne davon der Behörde Anzeige zu machen.
Unter diesen Umständen und gestützt auf die vorliegenden

Empfehlungen hat der Regierungsrat beschlossen,
das vorliegende Gesuch im Sinne der Herabsetzung der
Busse auf Fr. 20 zu empfehlen.

Antrag des Regierungsrates : Herabsetzung der
Busse auf Fr. 20.

» der Bittschriftenkommission : id.

22. Vogt, Jakob," von Mössingen, Württemberg,
Handlanger in Biel, geboren 1856, welcher am 30.
Dezember 1896 vom korrektionellen Gericht von Biel und
sodann infolge Appellation am 17. Februar 1897 von
der Polizeikammer wegen Begünstigung bei Diebstahl
zu 30 Tagen Gefängnis verurteilt wurde, sucht beim
Grossen Rat um Erlass dieser Strafe nach. Vogt
behauptet, das Urteil sei ihm gegenüber irrtümlich und
beruft sich auf die der Polizeikammer eingereichte
Rekursschrift. Nach den vorliegenden Akten ist Vogt
in den letzten fünf Jahren zwei mal wegen Diebstahl
und einmal wegen Unterschlagung bestraft worden.
Die im vorliegenden Falle ergangene Untersuchung hat
hinreichende Indizien für den Schuldbeweis ergeben.
Die deswegen ausgesprochene Strafe erscheint unter
den obwaltenden Umständen keineswegs zu hoch. Der

Regierungsrat hat daher keinen Grund, das vorliegende

Strafnachlassgesuch zu empfehlen.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.
» der Bittschriftenkommission : id.

23. Messerli, Rosina Lina geb. Hosteller, gewesene
Wirtin in Gurzelen, ist am 19. Februar 1897 vom
Polizeirichter von Seftigen wegen Verkauf von geistigen

Getränken im Kleinen ohne Verkaufspatent zu einer
Busse von Fr. 50 nebst Fr. 5 Patentgebühr und
Fr. 30. 10 Kosten verurteilt worden. Nach den Akten
ist festgestellt, dass Frau Messerli, seitdem sie ihre
Wirtschaft nicht mehr betrieb, einem als Schnapser bekannten

Megert unter verschiedeneu Malen kleinere
Quantitäten Branntwein gegen Bezahlung verabfolgt hat.
Der Richter hat indes angenommen, Frau Messerli
habe dies in Unkenntnis des Gesetzes über den Handel
mit geistigen Getränken gethan, und hat deshalb von
Amtes wegen dieselbe zumNachlass der Busse empfohlen.
Nach der Ansicht des Regierungsrates erscheint jedoch
in diesem Falle ein Nachlass der Busse nicht gerechtfertigt.

Als gewesene Wirtin kann sich die Frau Messerli
nicht wohl mit Unkenntnis des Gesetzes entschuldigen.
Auch hätte der Umstand, dass Megert ein herabgekom-
mener Schnapser ist, sie eher davon abhalten sollen,
ihm in dieser Richtung noch behülflich zu sein. Mit
Rücksicht darauf hat der Regierungsrat beschlossen,
seinerseits Abweisung zu beantragen.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.
» der Bittschriftenkommission: id.

24. Guenin, Arnold, Uhrenmacher, in Biel, wurde
am 26. April 1895 vom dortigen Gerichtspräsident
wegen Schulversäumnis seines Sohnes Jules, geboren
1879, begangen während den Monaten März und April
1895, zu vier Tagen Gefangenschaft verurteilt. Guenin
sucht um Erlass dieser Strafe nach, indem er sich
darauf stützt, dass er durch fortgesetzte Krankheit
und andere missliche Verhältnisse in seiner schweren
Familie gezwungen worden sei, seinen ältesten Sohn
vorzeitig dem Schulbesuch zu entziehen, damit derselbe
in die Berufslehre treten konnte, für die sich im Sommer

1894 gerade eine günstige Gelegenheit geboten
hatte. Er fügt bei, die Vollziehung der Strafe würde
ihn nicht nur finanziell, sondern auch gesundheitshalber

schwer schädigen. Das Gesuch ist vom Gemeinderat
in Biel empfohlen. Der Regierungsrat kann das

Gesuch des Guenin der Konsequenzen wegen nicht
empfehlen. Aus den Akten geht hervor, dass der Gesuchsteller

seinen Sohn nicht bloss in den Monaten März
und April 1895, sondern vorher schon dem Schulbesuch

in fortgesetzter,Weise entzog, da dem obenerwähnten
Strafurteil bereits vier Strafanzeigen der

Schulkommission vorausgegangen waren. Wollte der Gesuchsteller

seinen Sohn vor Ablauf der Schulzeit dem
Schulbesuche entziehen, so wies das Gesetz ihm den
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Weg, den er einzuschlagen hatte; er hätte seinen Sohn
die vorgeschriebene Austrittsprüfung bestehen lassen
sollen. Wenn Gesuchen, wie das vorliegende, entsprochen
würde, so hätte dies zur Folge, dass manche Eltern
in Zukunft ihre Kinder im letzten Schuljahre einfach
nicht mehr in die Schule schicken würden, sondern sich
strafen Hessen und dann mit dem Gesuche um Straf-
nachlass einkämen. Einem solchen Verfahren darf im
Interesse der Schule nicht Vorschub geleistet werden.
Aus diesen Gründen beantragt der Regierungsrat
Abweisung des vorliegenden Gesuches.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.
« der Bittschriftkommission: id.

25. Christen, Emil, von Heimiswyl, Schmied, in
Bolligen, geboren 1859, wurde am 16. Dezember 1890 von
der Polizeikammer in Bestätigung des Urteils des
erstinstanzlichen Gerichts wegen Unterschlagung eines
Geldbetrages zum Nachteil einer auswärtigen Firma
zu dreissig Tagen Einzelhaft verurteilt. Christen
besorgte für die betreffende Firma gegen Provision den
Verkauf von landwirtschaftlichen Gegenständen, ohne
zum Inkasso berechtigt zu sein. Dessenungeachtet
nahm er am 14. Mai 1890 den Kaufpreis für eine durch
seine Vermittlung verkaufte Egge im Betrage von 120
Fr. vom Käufer entgegen. Er gab zwar gleichen
Tags der betreffenden Firma davon Kenntnis, säumte
aber mit der Ablieferung des Geldes, trotzdem er
wiederholt dafür gemahnt worden war. Erst am 2.
September gleichen Jahres bezahlte Christen Fr. 50 und,
nachdem hierauf gleichen Tags seitens der Firma
Strafanzeige wegen Unterschlagung eingereicht worden
war, am 21. September gleichen Jahres den restierenden
Teil des fraglichen Betrages. Beide Gerichtsinstanzen
fanden den Thatbestand der Unterschlagung sowohl
in objektiver als subjektiver Beziehung für erfüllt;
beide Instanzen verneinten auch, dass im Sinne des
Art. 221 St. G. B. sofortige vollständige Rüekersattung
des unterschlagenen Betrages stattgefunden, und konnten

deshalb den Christen von Strafe nicht freisprechen.
Hingegen hat sich die Polizeikammer veranlasst
gesehen, das vorliegende, von Christen zu Händen des
Grossen Rates eingereichte Strafnachlassgesuch mit Rücksicht

auf die Umstände des Falles zu empfehlen. Der
Regierunsrat hat nach Kenntnisnahme der Strafakten
keinen Grund, der Empfehlung der Polizeikammer nicht
beizutreten, und hat daher beschlossen, das vorliegende
Gesuch auch seinerseits zu empfehlen.

Antrag des Regierungsrates : Erlass der Strafe.
» der Bittschriftenkommission : id.

20. Prêtât, Joseph, von Montmelon, Uhrenmachcr,
zu Bressaucourt, 50 Jahre alt, wurde im Jahr 1896
unter sieben Malen vom Polizeirichter von Pruntrut zu
verschiedenen Schulbussen im Gesamtbetrage von Fr.
42 nebst Kosten verurteilt. Prêtât sucht um Erlass
dieser Bussen nach, indem er dieselben wegen Armut

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Kates. 1897.

nicht bezahlen könne und deren Abbüssung mit
Gefangenschaft nachteilig für ihn wäre, da er an einem
Herzfehler leide. Zur Unterstützung seines Gesuches
macht der Petent geltend, er habe seine im Jahr 1881

geborene Tochter Bertha, die im April 1890 ihre Schulzeit

beendigte, der Arbeitsschule, zu deren Besuch
dieselbe nach dem Gesetz noch ein Jahr lang verpflichtet
war, erwerbshalber entziehen müssen, um sie in die
Fabrik zu schicken, damit sie ihrerseits an dem Unterhalt

seiner grossen Familie, die er einzig nicht mehr
durchbringen könne, beitragen helfe. Das Gesuch ist
vom Gemeinderat von Bressaucourt und vom
Regierungsstatthalter empfohlen. Der Regierungsrat kann
dagegen das vorliegende Gesuch der Konsequenzen wegen
nicht empfehlen. Aus den Akten geht hervor, dass das
Mädchen Prêtât nicht nur die Arbeitsschule, sondern
auch den Primarschulunterricht im Monat März 1890
versäumt hat. Die übrigen sechs Urteile beziehen sich
allerdings auf die Versäumnisse der Arbeitsschule. Allein
wir vermögen für diese Versäumnisse in der
ökonomischen Lage des Gesuchstellers keinen genügenden
Entschuldigungsgrund zu finden, da bekanntlich die
Arbeitsschule nur einige Stunden in der Woche erfordert;

es wäre somit dem Mädchen Prêtât, trotz seiner
Beschäftigung in der Fabrik, möglich gewesen, die
Arbeitsschule zu besuchen. Würde dem vorliegenden
Gesuche entsprochen, so hätte dies zur Folge, dass
ähnliche Fälle sich häufen und damit der Zweck des
Gesetzes illusorisch würde.

Antag des Regierungsrates: Abweisung.
» der Bittschriftkommission : id.

27. Bühler, Rudolf, von Aeschi, Buchhalter, geboren
1854, wurde am 17. August 1896 von den Assisen des
zweiten Geschwornenbezirks unter Verneinung
mildernder Umstände der Unterschlagung verschiedener
Geldbeträge von zusammen Fr. 1450, sowie der
Fälschung einer Privaturkunde schuldig erklärt und von
der Kriminalkammer zu fünfzehn Monaten Zuchthaus
verurteilt. Dessen Ehefrau stellt nun, unter Hinweisung
darauf, dass die sofortige Rückerstattung der
unterschlagenen Geldbeträge stattgefunden habe, das
Gesuch, es möchte ihrem Manne der letzte Drittel seiner
Strafzeit erlassen werden, damit derselbe wieder für
seine notleidende Familie sorgen könne. Das Gesuch
ist mit Bezug auf das Verhalten des Bühler in der
Strafanstalt vom Verwalter derselben empfohlen. Aus
den Akten ergiebt sich indessen, dass Bühler bereits
vorbestraft ist, indem er schon in einem früheren
Anstellungsverhältnisse sich Unterschlagungen zu schulden
kommen Hess und deswegen am 6. April 1893 von
den Assisen des zweiten Bezirks zu elf Monaten
Korrektionshaus verurteilt worden war. Im Hinblick auf diesen
Umstand erachtet der Regierungsrat das vorliegende
Strafnachlassgesuch zum mindesten für verfrüht.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.
> der Bittschriftenkommission : id.

23*
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28. Corrado, Vinzenz, von Costrano, Italien, Wirt
in Bern, geboren 1859, sucht um Erlass der zweitägigen
Gefängnisstrafe nach, zu welcher derselbe ausser einer
Busse von Fr. 50, Fr. 200 Entschädigung und Kosten,
von der Polizeikammer am 6. Februar 1897 verurteilt
worden ist, wegen Verleumdung und Ehrverletzung,
begangen zum Nachteil einer gutbeleumdeten, jungen
Frauensperson, gegen die er in seiner Wirtschaft in
Gegenwart von Gästen unwahre Anschuldigungen
gemeinster Art erhoben hatte, die geeignet waren, die
Ehre und den Ruf der unbescholtenen Klägerin
vollständig zu untergraben. Der Gesuchsteller bestreitet,
dass er mit seinen Aeusserungen die Klägerin gemeint
habe. Er findet, er sei für seine unbedachten Aeusserungen

durch die bereits bezahlte Busse, Entschädigung
und Kosten hart genug bestraft. Er glaubt deshalb, es
sei mit Rücksicht auf seinen guten Leumund und da
er nie vorbestraft worden, gerechtfertigt, ihn mit der
Gefängnisstrafe zu verschonen. Das Gesuch wird von
der städtischen Polizeidirektion empfohlen, während
der Regierungsstatthalter im Hinblick auf die im
vorliegenden Falle vorhandenen erschwerenden Umstände,
welche die Appellationsinstanz zur Bestätigung des
erstinstanzlichen Urteils führten, einen Grund zum
Nachlass der Gefängnisstrafe nicht für gegeben
erachtet. Nach Kenntnisnahme der Akten gelangt der
Regierungsrat ebenfalls zur Ansicht, das von der
Polizeikammer gegen Corrado ausgesprochene Urteil sei
in Anbetracht des schwer gravierenden Charakters der
von Corrado begangenen Verleumdung und Ehrverletzung

nicht zu hart und darum sei zum Erlass der
Gefängnisstrafe auch kein Grund vorhanden. Der
Einwand Corrados, dass er mit seinen Aeusserungen eine
andere Person als die Klägerin gemeint habe, ist durch
die Beweisführung und die Urteile heider Instanzen
hinlänglich widerlegt. Demgemäss hat der Regierungsrat

beschlossen, das vorliegende Gesuch nicht zu
empfehlen.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.
» der Bittschriftenkommission: id.

29. Kämpfer, Rudolf, von Ursenbach, Krämer in
Kriesbaumen, Gemeinde Guggisberg, geboren 1860,
hat nach den vorliegenden Strafakten kurz vor Neujahr

1897, ohne im Besitz eines Wirtschaftspatents zu
sein, an nicht zu seiner Familie gehörende Personen
und gegen Bezahlung Wein ausgeschenkt, indem in
seiner Wohnung darum gespielt wurde und zwar
geschah dies, wie er eingestanden, unter fünf Malen. Er
wurde deswegen am 27. Januar 1897 vom Polizeirichter
von Schwarzenburg wegen Uebertretung des
Wirtschaftsgesetzes und da er die strafbare Handlung unter
fünf Malen begangen, gemäss Art. Gl St. G. B. zu
fünf Bussen, zu Fr. 50 jede, zusammen Fr. 250, zur
Nachzahlung von Fr. 30 marchzähliger Patentgebühr,
sowie zu den Kosten des Staates im Betrage von
Fr. 15. 65 verurteilt. Kämpfer sucht um Milderung
dieser Strafe nach, die für seine ökonomischen
Verhältnisse ein harter Schlag ist. Er fügt bei, der Wein
sei an seine Nachbarn verabfolgt worden, die an den
langen Winterabenden etliche Male zu ihm auf Besuch
gekommen sind. Die nächstgelegene Wirtschaft sei über

eine Stunde von seinem abgelegenen Wohnort entfernt.
Das Gesuch ist vom Gemeinderat von Guggisberg und
vom Regierungsstatthalter empfohlen. Da die
Untersuchung keine Anhaltspunkte dafür ergeben hat, dass

Kämpfer noch bei andern Gelegenheiten unerlaubter
Weise Wein ausgeschenkt hätte, so glaubt der
Regierungsrat in Anbetracht der nicht bedeutenden
Uebertretung den Petenten zu einem Nachlass bis auf die
einfache Busse von Fr. 50 empfehlen zu sollen, da mit
derselben und der Bezahlung der Patentgebühr und
der Kosten die konstatierte Uebertretung hinlänglich
bestraft erscheint.

Antrag des Regierungsrates: Herabsetzung der
fünf Bussen auf

Fr. 50.
» der Bittschriftenkommission : id.

30. Künzi, Jakob, von Adelboden, Tapezierer, wohnhaft

gewesen in Spiez, geboren 1854, verheiratet, Vater
von zehn Kindern, wurde am 10. Dezember 1894 von
der Kriminalkammer wegen Brandstiftung zu fünf Jahren
Zuchthaus verurteilt. Nach den Akten war Künzi
überwiesen, am Abend des 14. September 1894 das von
ihm am Langmaad zu Spiez bewohnte, für Fr. 5200
brandversicherte Häuschen vorsätzlich in Brand gelegt
zu haben, iu der Absicht, durch Verbrennung seines
für seine damaligen Verhältnisse hoch versicherten
Mobiliars sich die Versicherungssumme zu verschaffen,
um mit derselben sich aus der grossen Not herauszuhelfen,

in die er durch Krankheit und dadurch
eingetretene Erwerbsunfähigkeit mit seiner zahlreichen
Familie geraten war. Nachdem Künzi mit einem
Begnadigungsgesuche, das er nach einjähriger Strafzeit
eingereicht hatte, durch Schlussnahme des Grossen Rates
vom 4. Februar 1896 abgewiesen worden, ist derselbe
nun mit einem neuen Gesuche eingelangt, worin unter
Bezeigung tiefer Reue und unter Hinweisung auf die
schon im früheren Gesuche geltend gemachten Gründe
um Erlass der mit dem 10. Juni nächsthin eintretenden
zweiten Hälfte seiner Strafzeit bittet, damit er ehestens
wieder für den Unterhalt seiner zahlreichen, an der
von ihm aus Verzweiflung begangenen Thaf unschuldigen

Familie sorgen könne. Die Kriminalkammer
hatte schon anlässlich des ersten Gesuches eine
teilweise Begnadigung des Künzi befürwortet. Auch das
vorliegende neue Gesuch ist von einer grossen Zahl
günstiger Zeugnisse und Empfehlungen für seine
Begnadigung begleitet, worunter diejenigen des
Anstaltsgeistlichen und des Verwalters von Thorberg, sowie
des Gefängnisinspektors. Der letztere ist der Ansicht,
dass wenn je ein Begnadigungsgesuch Berücksichtigung

finden dürfe, es hier der Fall sei trotz der Art
des Vergehens des Petenten; er habe die Familie des
Sträflings in Spiez besucht und sich überzeugen können,

dass der heimkehrende Vater der herzlichsten
Aufnahme sicher sein wird. Der Regierungsrat hat
schon anlässlich der Begutachtung des früheren
Gesuches sich dahin ausgesprochen, dass unter den Ver-
umständungen, wie sie der vorliegende Straffall bietet,
eine weitergehende Milderung der Strafzeit am Platze
sei, als sie sonst in^Brandstiftungsfällen in der Praxis
der Begnadigungsbehörden liegt. Nachdem Künzi nun-
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mehr nahezu die Hälfte seiner Strafzeit vollendet,
glaubt der Regierungsrat nun den Zeitpunkt für
gekommen, um Gnade für strenges Recht walten zu
lassen. Er findet die Rechtfertigung seines Antrages in
den Verhältnissen, unter welchen Künzi die That
begangen, in dessen seither an den Tag gelegten tiefen
Reue, sowie in vorliegenden zahlreichen Empfehlungen
für seine Begnadigung.

Antrag des Regierungsrates : Erlass des Restes
der Strafzeit vom

10. Juni niichst-
küuftig an.

» der Bittschriftenkonunission : id.

31. Girardin, Auguste, von Bémont, Landwirt aux
Communances, wurde am 23. Februar 1897 vom kor-
rektionellen Gericht von Freibergen wegen
Unterdrückung des Familienstandes zu 30 Tagen Einzelhaft
und dessen Tochter Laure Girardin, geboren 1879,
wegen Niederkunftsverheimlichung zu 5 Tagen
Gefängnis verurteilt. Die gutbelcumdete, siebenzehnjährige
Tochter war verführt und vom Verführer im Stiebe
gelassen worden. Nach erfolgter Niederkunft, zu der
eine Hebamme nicht beigezogeu wurde, hat der Vater
Girardin aus eigenem Entsclilusse das anssereheliche
Kind seiner Tochter als sein eigenes, von seiner Ehefrau

geborenes Kind bei dem Civilstandsbeamten
angemeldet und in das Civiistandsregister eintragen
lassen, um die Schande einer unehelichen Geburt von
seiner Familie abzuwenden. Girardin hat sieh vor dem
Richter auf Unkenntnis des Gesetzes berufen, da nach
seiner Meinung seine Handlung niemanden habe Schaden
bringen können. Die beiden Verurteilten haben nun zu
Händen des Grossen Rates das vorliegende
Begnadigungsgesuch eingereicht, worin sie unter Hinweisung
auf die besondern Umstände des Falles und unter
Berufung auf ihren guten Leumund bitten, dass die ihnen
auferlegten Strafen ihnen nachgelassen werden möchten.

Das Amtsgericht Freibergen hat einstimmig das
Begnadigungsgesuch empfohlen, indem es aus den
Verhandlungen die Ueberzeugung gewonnen, dass die
beiden Bestraften die strafrechtliche Tragweite ihrer
Handlungen nicht gekannt haben. Auch der Regierungsstatthalter

hat dem Gesuche eine warme Empfehlung
beigefügt. Obschon bloss das Minimum der gesetzlich
angedrohten Strafe ausgesprochen worden, hat der
Regierungsrat im Hinblick auf die Empfehlung des
Gerichtes beschlossen, das vorliegende Gesuch ebenfalls

zu empfehlen soweit es die Laure Girardin
betrifft, für den Vater Girardin jedoch in Anbetracht der
strafrechtlich gewichtigeren Handlung nur eine Reduktion

der 30tägigen auf eine Stägige Gefangenschaftsstrafe

zu befürworten.

Antrag des Regierungsrates: Erlass der Strafe für
Laure Girardin.

Herabsetzung der
Strafe für Auguste
Girardin auf 8 Tage

Gefangenschaft.
» der Bittschriftenkommission: id.

32. Kiener, Johann, von Hasle bei Burgdorf, geboren
1840, wurde am 26. November 1875 von den Assisen
des zweiten Geschwornenbezirks des Mordes, begangen
in der Nacht des 25./2ß. Juni 1875 an dem Handlanger
Johann Joseph Streit, sowie der Misshandlung, verübt
mit einem gefährlichen Instrument an seinen eigenen
Eltern, schuldig erklärt und infolgedessen zu
lebenslänglicher Zuchthausstrafe verurteilt. Ein von Kiener
im Jahre 1895 eingereichtes Begnadigungsgesuch wurde
durch Schlussnahme des Grossen Rates vom 30. Mai
desselben Jahres abgewiesen. Kiener stellt nun neuerdings

zu Händen des Grossen Rates das Gesuch, es
möchte ihm der Rest der Strafe oder doch wenigstens
ein Teil davon in Gnaden erlassen werden. Er sei
nun schon 22 '/a Jahre im Zuchthause, habe die unselige
That tief bereut und hege nur mehr den Wunsch, seinen
Lehensabend mit den geringen Kräften, die ihm noch
zu Gebote stehen, in Arbeit und Frieden mit Gott und
den Menschen zu verbringen. Das Gesuch ist vom
Verwalter der Strafanstalt Thorberg empfohlen, da er
sowohl mit dem Betragen als mit der Arbeit des Kiener
zufrieden ist. Der Gefängnisinspektor wäre bereit, das
Patronat über den begnadigten Kiener zu übernehmen.
Einerseits die Schwere des von Kiener begangenen
Verbreebens und andererseits seine äusserst schlechte
Vergangenheit und die dadurch begründete Befürchtung,
dass er nach erlangter Freiheit sich doch nicht werde
halten können, haben die abweisende Schlussnahme
des ersten Begnadigungsgesuches herbeigeführt. In der
damaligen Berichterstattung wurde erwähnt, dass Kiener
von jeher ein roher, arbeitsscheuer, dem Trünke
ergebener Mensch war. Schon seit 1863 war er beständig
mit den Strafgerichten in Konflikt und hatte, bevor er
das Verbrechen verübt, für das er heute biisst, bereits
vierzehn Strafen, namentlich wegen Diebstahl,
Misshandlungen, Drohungen u. s. w., erlitten, die ihn unter
sechs Malen in die Strafanstalt geführt hatten. Aus
den nämlichen Gründen kann der Regierungsrat, trotz
der vorliegenden Empfehlung und des angebotenen
Schutzpatronats, auch das heutige Gesuch nicht
empfehlen. Ueberdies hat der Grosse Rat unlängst das
Begnadigungsgesuch des ebenfalls wegen begangenen
Mordes zu lebenslänglicher Zuchthausstrafe verurteilten
Bendicht Nikiaus von Münchringen abgewiesen, der
keine so sehlechte Vergangenheit hat, wie Kiener. Es
erscheint daher auch von diesem Standpunkt aus zur
Zeit die Milderung der Strafe des letztern nicht
gerechtfertigt.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.
» der Bittschriftenkommission : id.

33. Marianne Studer geh. Sollberger, von Grafenried,

geboren 1838, welche am 27. Juli 1896 von der
Kriminalkammer wegen fortgesetzten Diebstahls an
barem Gelde, Banknoten u. s. w. zum Nachteil ihres
Dienstherrn zu 18 Monaten Zuchthaus verurteilt wurde,
sucht bei dem Grossen Rat um Erlass des Restes ihrer
Strafzeit nach. Inhaltlich stützt sie ihr Gesuch wesentlich

auf ihr schon vorgerücktes Alter, ihre beständige
Krankheit und behauptet, sie habe sonst noch nie mit
der Polizei zu thun gehabt. Nach dem Bericht des
Verwalters der Strafanstalt hat sich die Petentin bisher
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gut aufgeführt. Dessenungeachtet kann der Regierungsrat
das vorliegende Gesuch nicht empfehlen. Wie aus

dem Bericht des Anstaltsarztes hervorgeht, hat die
Petentin allerdings schon wiederholt wegen eines
hartnäckigen chronischen Magenkatarrhs in ärztlicher
Behandlung gestanden, dagegen hat sich die anfänglich
gehegte Befürchtung eines Rückenmarkleidens
nachträglich als unbegründet erwiesen. Sodann ist auch
die Behauptung der Petentin, sie sei mit der Polizei
sonst noch nie in Konflikt geraten, unwahr, indem sie
gegenteils schon drei Mal wegen Diebstahl vorbestraft ist.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.
» der Bittschriftenkommission : id.

34. Seiler, Christian, von Bönigen, geboren 1862,
welcher am 2. Februar 1887 von den Assisen des
ersten Geschwornenbezirks wegen Raubes, wobei der
Beraubte an den erlittenen Misshandlungen ums Leben
gekommen ist, zu 15 Jahren Zuchthaus verurteilt wurde,
hat schon ein früheres Mal um seine Begnadigung
nachgesucht. Durch Schlussnahme des Grossen Rates vom
21. August 1895 ist indes jenes Gesuch als verfrüht
abgewiesen worden. Seiler stellt nun neuerdings zu
Händen des Grossen Rates das Gesuch, es möchte ihm
ein Teil seiner Strafzeit erlassen werden. Das Gesuch
ist von der Verwaltung der Strafanstalt Thorberg
empfohlen. Da jedoch Seiler an seiner Strafzeit noch
fast fünf Jahre zu verbüssen hat, so erachtet der
Regierungsrat auch das vorliegende Strafnachlassgesuch
für verfrüht.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.
» der Bittschriftenkommission : id.

35. Verena Bürhi von Unterlangenegg, geboren 1854,
welche am 10. März 1896 von den Assisen des zweiten
Geschwornenbezirks wegen Gehülfenschaft bei Fälschung
einer öffentlichen Urkunde (Eheversprechen), bei Betrug
und Betrugsversuch zu 18 Monaten Zuchthaus verurteilt
wurde, sucht bei dem Grossen Rat um Erlass des
Restes ihrer Strafzeit nach. Laut Bericht des
Verwalters der Strafanstalt hat sich die Petentin befriedigend

betragen. Nach der Ansicht des Regierungsrates
ist dies jedoch kein Grund, dem vorliegenden Gesuche
zu entsprechen. Die Bürki hat eine schlechte
Vergangenheit; sie war die Konkubine des mehrfach
bestraften Zuchthaussträflings Nikiaus Siegenthaler, der
auch gegenwärtig eine mehrjährige Zuchthausstrafe
verbüsst; sie diente demselben als Gehülfin bei seinen
strafbaren Unternehmungen; sie ist schon mehrmals
wegen gewerbsmässiger Unzucht gerichtlich bestraft
worden und war deswegen auch in der Arbeitsanstalt
enthalten, ohne dass diese Strafen ihren Zweck
erreichten. Es ist daher nicht voraussichtlich, dass ihre
gegenwärtige Strafzeit einen bessern Erfolg haben wird.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.
» der Bittschriftenkommission : id.

36. Verena Burgdorfer geb. Schupbach, von Vinelz,
Möbelhändlerin, in Bern, geboren 1850, wurde am
15. Dezember 1896 vom korrektionellen Gericht von
Bern wegen Pfäudungsbetrug und betrügerischen
Konkurses zu zehn Monaten Korrektionshaus — abzüglich
zwei Monate Untersuchungshaft, bleiben acht Monate
Korrektionshaus — verurteilt, welche sie seit dem
Urteilstage verbüsst, da sie die gegen dieses Urteil
eingelegte Appellation zurückzog. Der mitschuldige
Ehemann Burgdorfer und fünf andere der Gehülfenschaft

beschuldigte Personen erhielten geringere
Strafen. Frau Burgdorfer hat nun zu Händen des
Grossen Rates die vorliegende Bittschrift eingereicht,
worin sie um Erlass des Restes ihrer Strafe, eventuell
eines Teiles derselben, nachsucht und zur Begründung
ihres Gesuches alle Schuld an den Vergehen, mit
denen sie durch das Urteil belastet worden, auf ihren
Mann zu werfen sucht, mit dem sie in den letzten
Jahren in getrübter Ehe lebte und dessen relativ
geringe Strafe nach ihrer Ansicht durch nichts begründet
ist. Sie verweist auch darauf, dass sie ihre bisherige
Erwerbsquelle durch den Konkurs des Mannes verloren
und es ihr nach Verlassen der Anstalt schwer fallen
werde, sich wieder eine neue Existenz zu schaffen.
Nach dem durch das Gericht festgestellten Thatbestand
erscheint es jedoch ausser Zweifel, dass Frau Burgdorfer
bei den zum Nachteil der Gläubiger verübten
Betrügereien eine viel intensivere, raffinierte Bethätigung
entwickelt hat, als der Ehemann; sie betrieb die
Verschleppung und Verheimlichung der pfändbaren und
gepfändeten Vermögensstücke fortgesetzt und planmässig.
Deshalb erhielt der Ehemann auch nur eine Strafe von
vier Monaten Korrektionshaus. Der Regierungsrat ist
daher der Ansicht, dass kein Grund besteht, dem
vorliegenden Gesuche zu entsprechen, sondern mit Rücksicht

auf das durch das Zeugnis des Verwalters der
Strafanstalt St. Johannsen konstatierte gute Verhalten
der Frau Burgdorfer der Erlass des letzten Zwölftels
genügen wird.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.
» der Bittschriftenkommissin : id.

37. Scholer, Paul, von Basel, geboren 1857, wurde
am 12. September 1895 von der Kriminalkammer der
Unterschlagung von Legalisationsgebühren im Betrage
von Fr. 3564. 99 und Schriftstücken zum Nachteil der
Bundesverwaltung, begangen in seiner Eigenschaft als
Unterregistrator der schweizerischen Bundeskanzlei,
ferner der Fälschung von Bundesakten, sowie der
Verletzung seiner Amtspflicht als Beamter des Bundes,
schuldig erklärt und in Anwendung der Art. 61 und 75
des Bundesgesetzes über das Bundesstrafrecht vom
4. Hornung 1853, Art. 219 und 220 des bernischen
Strafgesetzes und Art. 33, 53 litt. f. 2, 3, 7, 8 des B. G. über
das Bundesstrafrecht vom 4. Hornung 1853 peinlich zu
2 Va Jahren Zuchthaus und Fr. 50 Busse, eventuell 10

Tage Gefängnis, ferner zu 1 Jahr Einstellung in der
bürgerlichen Ehrenfähigkeit, sowie zu den Kosten des
Staates im Betrage von Fr. 149. 85 verurteilt. Scholer,
der seine Zuchthausstrafe in der Strafanstalt Witzwyl
verbüsst, stellt nun zu Händen des Grossen Rates das
Gesuch, es möchte ihm unter Vorbehalt der Zustimmung
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von Seiten der Bundesversammlung, bei welcher er ein
eben dahin zielendes Gesuch für die Junisession
anhängig machen werde, der dann noch verbleibende Rest
seiner Strafzeit, oder doch der letzte Viertel derselben,
erlassen werden, damit er sobald wie möglich wieder
für seine Familie, besonders für seine Frau, deren
Gesundheit durch häufige Krankheiten untergraben,
sorgen könne. Nachdem der Gesuchsteller laut Bericht
des Verwalters der Strafanstalt sich während seiner
bisherigen Strafzeit gut aufgeführt hat, vorher auch
gut beleumdet war, nicht vorbestraft ist und nach
Mitgabe der Akten gleich anfangs ein umfassendes
Zugeständnis seiner Schuld abgelegt und dadurch die
Untersuchung wesentlich erleichtert hat, glaubt der
Regierungsrat das vorliegende Gesuch im Sinne des
Erlasses des Sechstels der Strafzeit empfehlen zu sollen.
Da indessen die Verurteilung des Scholer in Anwendung
von kantonalem und eidgenössischem Strafrecht erfolgt
ist und die betreffenden Strafquoten nicht ausgeschieden
sind, so steht sowohl den kantonalen als den
Bundesbehörden das Recht der Begnadigung zu. Das schwerste
der von Scholer begangenen Vergehen, die Unterschlagung,

wurde nach kantonalem Strafrecht beurteilt; es
ist daher zunächst Sache der bernischen Behörden,
das vorliegende Begnadigungsgesuch zu behandeln.

Antrag des Regierungsrates: Erlass des Sechstels
der 2'Ajährigen
Zuchthausstrafe,
vorhehältlich der
Zustimmung der
Bundesversammlung.

» der Bittschriftenkommission: id.

38. Beyeler, Christian, Landwirt, von und zu Guggis-
herg, geboren 1863, wurde am 6. Februar 1897 vom
korrektioneilen Gericht von Schwarzenburg wegen
Amtsanmassung, begangen durch unbefugte Ausstellung
von Viehgesundheitsscheinen, zu 15 Tagen Gefängnis
verurteilt. Die in die Untersuchung einbezogene Anna
Beyeler geb. Aebischer in Kalchstetten, welche einen
der von Beyeler unbefugterweise ausgestellten
Gesundheitsschein durch Abänderung des Datums gefälscht
hatte, erhielt hiefür einen Tag Gefängnis. Dieses Urteil

wurde von keiner Seite weitergezogen. Durch die
Akten ist konstatiert, dass Christian Beyeler, in
Abwesenheit seines Vaters, der Viehinspektor ist, wie des
Stellvertreters, in mehreren Fällen Viehgesundheitsscheine

ausgestellt hat. Es geschah dies, wie das
Gericht angenommen hat, nur in Notfällen. Beyeler sucht
nun beim Grossen Rat um Erlass der ihm auferlegten
Gefängnisstrafe nach, indem er seine strafbaren
Handlungen damit zu entschuldigen sucht, dass er dieselben
nicht in der Absicht, einen Vorteil für sich zu erlangen,
sondern in Unkenntnis des Gesetzes und in der Meinung
begangen, den Leuten, die einen weiten Weg zu machen
hatten, einen Dienst zu erweisen. Das Gericht hat das

von Christian Beyeler eingereichte Strafnachlassgesuch
empfohlen, indem es der Ansicht ist, das von ihm
ausgesprochene Minimum der Strafe bilde, mit Rücksicht
auf den Thatbestand, eine zu grosse Härte. Auch der
Regierungsstatthalter hat seine Empfehlung beigefügt.

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1897.

Der Regierungsrat ist der Ansicht, dass im vorliegenden
Fall der Erlass der ganzen Strafe nicht gerechtfertigt
erscheint. Beyeler ist schon vorbestraft, indem er
unterm 3. Mai 1888 wegen wissentlich falscher Zeugenaussage

mit 6 Tagen Gefangenschaft bestraft worden
ist. Ferner liegt es im grössten Interesse der
Landwirtschaft, dass den Vorschriften über die Viehseuchenpolizei

strikte Nachachtung verschafft wird, wenn deren
Wert nicht illusorisch gemacht werden soll. Unter
diesen Umständen wäre der völlige Erlass der Strafe
des Beyeler umsoweniger gerechtfertigt, als dieser
jedenfalls ganz gut wusste, dass er zur Ausstellung
von Viehgesundheitsscheinen nicht befugt war. Angesichts

jedoch der Thatsache, dass das Gericht selbst
die verhängte Strafe als zu hart bezeichnet, hat der
Regierungsrat beschlossen, das vorliegende Gesuch zu
teilweiser Berücksichtigung zu empfehlen.

Antrag des Regierungsrates : Herabsetzung der Strafe
von 15 auf 5 Tage
Gefängnis.

» der Bittschriftenkommission : id.

39. Stucki, Gottfried Alfred, Landwirt im Ebnit zu
Saanen, wurde am 3. Februar 1897 vom Polizeirichter
von Saanen wegen unbefugtem Holzschlag im Walliser
Windspillenberge in Anwendung des Art. 27, Ziffer 6,
des Bundesgesetzes betreffend die eidgenösische
Oberaufsicht über die Forstpolizei im Hochgebirge vom 24.
März 1876 und § 15 der dazu dienenden kantonalen
Vollziehungsverordnung vom 26. November 1877 zu
einer Geldbusse von Fr. 370 nebst Kosten verurteilt.
Nach dem vom Richter festgestellten Thatbestand hat
Stucki die Holzschlagspublikation erlassen und das
Gesuch um die Bewilligung zum Schlagen von 350
Tannen dem Forstamt eingereicht, aber am 10. Oktober
1895 mit der Ausführung des Holzschlages begonnen
und 200 Tannen geschlagen, bevor das Holz vom
Forstbeamten am 12. November 1895 angezeichnet und die
Holzschlagsbewilligung, die am 9. Dezember 1895
erfolgte, von der Forstdirektion erteilt war. Stucki sucht
bei dem Grossen Rat um Erlass der ihm auferlegten
Busse nach, indem er auf die zur Erlangung der
Holzschlagsbewilligung gethanen Schritte hinweist. Das
Gesuch ist vom Gerichtspräsident und vom Regierungsstatthalter

empfohlen. Der Regierungsrat beschliesst
nun, das Gesuch in dem Sinne zu empfehlen, dass die
Busse auf Fr. 200 herabgesetzt wird.

Antrag des Regierungsrates: Herabsetzung der
Busse auf Fr. 200

» der Bittschriftenkommission : id.

40. Kopp, Otto Hans, von Niederönz, Commis, in
Bern, geboren 1877, welcher beklagt und geständig
war, seinem Prinzipal drei einkassierte Geldbeträge
im Gesamtbetrage von Fr. 492. 10 unterschlagen zu
haben, wurde wegen diesem Vergehen am 30. Januar
1897 von der Kriminalkammer verurteilt: peinlich zu

24
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1 Jahr Zuchthaus, abzüglich fünf Tage Untersuchungshaft,
bleiben zu verbüssen 360 Tage, umgewandelt in

ebensoviel Korrektionshaus. Schon bald nach der
Verurteilung, und neuerdings wieder, hat Vater Kopp
zu Händen des Grossen Rates die vorliegenden ausführlichen

Bittschriften eingereicht, worin er um Begnadigung
seines Sohnes nachsucht. Nach der Ansicht des Vaters
Kopp hätte der Art. 220 des Strafgesetzbuches zur
Anwendung kommen und demgemäs sein Sohn von
der Strafe befreit werden sollen, da er dem geschädigten
Prinzipal für den Wert des von seinem Sohne
unterschlagenen Geldes eine Schuldverpflichtung ausgestellt,
infolgedessen, der Geschädigte die Strafklage
zurückgezogen hatte. Im fernem begründet der Gesucbsdteller
die Begnadigung seines Sohnes mit dem Hinweise auf
dessen sonst guten Charakter, seine Jugend, sein
aufrichtiges Geständnis, seine Reue, sowie mit der Befürchtung,

dass eine längere Enthaltung dem Besserungszwek
schädlich wäre und die zukünftige Existenz seines Sohnes

vernichtet würde. Der Regieruugsrat kann das
vorliegende Gesuch nicht empfehlen. Was die Frage
betrifft, ob gemäss Art. 221 St. G. sofortiger vollständiger

Ersatz des Wertes der unterschlagenen Sache

geleistet worden, so hat die Kriminalkammer diese
Frage in verneinendem Sinne entschieden, von der
Ansicht ausgehend, dass die Ausstellung einer
Schuldverpflichtung von Seiten eines Dritten zu Gunsten des
Beschädigten kein Ersatz des Wertes des Unterschlagenen

durch den Augeklagten im Sinne von Art. 221
bildet, da der Geschädigte dadurch nur einen weitern
obligationenrechtlichen Anspruch, nicht aber
Befriedigung seiner Schadenersatzansprüche erhalten hat.
Im übrigen hat das urteilende Gericht, wie aus der
Begründung seines Straferkenntnisses hervorgeht, der
Lage des Falles, insbesondere auch dem jugendlichen

Alter des Sohnes Kopp Rechnung getragen,
indem es die in Art. 31. St. G. vorgesehene Strafmilderung

in Anwendung brachte und demgemäss die
ausgesprochene Zuchthausstrafe in Korrektionshaus umwandelte.

Unter diesen Umständen erachtet der Regierungsrat
zur Zeit eine weitere Milderung der Strafe des

Otto Hans Kopp nicht für gerechtfertigt.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.
» der Bittschriftenkoinission : id.
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Bericht und Anträge der Baudirektion

an ta Reptriprat an Man ta Grossen Rates

betreffend

eine Aktienbeteiligung' des Staates an die Erstellung
einer Eisenbahn Bern-Muri-Worb.

März 1897.

I. Konzessionierung der Bern-Muri-Worb-Bahn.

Ein Komitee in Worb ergriff im Jahre 1895 die
Initiative für den Bau einer Strassenbahn Bern-Muri-
Worb. Da gemäss Art. 1, letztes Alinea der Ueberein-
kunft und Pfiichtenheft zwischen Staat, Gemeinde und
der bernischen Tramway-Gesellschaft vom 13. Dezember
1888, mit Nachtrag vom 12. September 1893, der letzteren
das Vorrecht eingeräumt ist, für die im Gemeindsbezirk
Bern auszuführenden Linien die Konzession zu
erlangen in dem Sinne, dass keiner andern Gesellschaft
die Bewilligung für Erstellung einer neuen Linie erteilt
wird, bevor die Berner-Tramway-Gesellschaft auf die
Erstellung und Inbetriebsetzung derselben Linie unter
ähnlichen Bedingungen Verzicht geleistet hat, so setzte
sich das Initiativkomitee mit dieser Gesellschaft in
Verbindung, damit sie, der Einfachheit halber, die
Konzession für die Linie Bern-Muri-Worb erwerbe.

Die Berner-Tramway-Gesellschaft sagte ihre
Mitwirkung zu und bewarb sich mit Schreiben vom
21. Oktober 1895 beim Bundesrat um die Konzession
für den Bau und Betrieb einer Strassenbahn von Bern
nach Worb.

Als Beweggründe für das Vorgehen von Worb
wurden im allgemeinen Bericht der Konzessionsvorlage
und werden in dem hier zu behandelnden Subventionsgesuch

für die Strassenbahn neuerdings geltend
gemacht:

1. Die im Jahre 1891 konzessionierte Eisenbahn
Bern-Worb (-Sumiswald) durchs Worblenthal habe in
absehbarer Zeit keine Aussicht zu stände zu kommen,
weil sie zu teuer und die Jura-Simplon-Bahngesellschaft
nicht geneigt sei, ihre Linie dahin zu verlegen;

2. die Strassenbahn Bern-Muri-Gümligen-Worb
befriedige die Verkehrsbedürfnisse von Worb vollkommen

und liege finanziell im Bereich der Möglichkeit. Es
komme letzterer Gemeinde auch darauf an, sobald als
möglich eine bessere Eisenbahnverbindung mit Bern
zu erhalten.

Das schweizerische Eisenbahndepartement übermittelte

dem Regierungsrate das Konzessionsgesuch zur
Vernehmlassung mit der Einladung, sich namentlich
über die Frage der Strassenbeniitzung auszusprechen,
da vorher auf das Konzessionsgesuch nicht eingetreten
werden könne. Wir vereinbarten daraufhin mit der
Berner-Tramway-Gesellschaft einen zweiten Nachtrag
zum eingangs erwähnten Pflichtenheft vom Dezember
1888, welchen der Regierungsrat genehmigte, indem
er unterm 5. Juni 1896 folgenden Beschluss fasste:

« 1. Der Regierungsrat des Kantons Bern bewilligt,
« soweit es ihn betrifft und unter Vorbehalt der vom
« Bund zu erteilenden Konzession, der Berner-Tramway-
« Gesellschaft die Anlage und den Betrieb einer Dampf-
« strassenbahn von Bern (Kirchenfeld) nach Worb, so-
£ wie die Benützung der zu diesem Zwecke notwendigen
« Staatsstrasse.

« 2. Diese Bewilligung wird erteilt unter den zwischen
« der Baudirektion und dem Verwaltungsrat der
Berner-Tramway-Gesellschaft im zweiten Nachtrage vom
«Dezember 1895 zum Pflichtenheft vom Dezember 1888
« vereinbarten und unter folgenden weitern Bedingungen :

« 3. Die Tramwayanlage zwischen Thunplatz und
« Helvetiaplatz wird nur provisorisch für den Dampf-
« betrieb gestattet.

« 4. Auf letzterer Strecke dürfen keine Güter trans-
« portiert werden.

« 5. Auf dem Helvetiaplatz dürfen keinerlei Stations-
« anlagen und auch keine Drehscheibe erstellt werden.

« 6. Bei der Schienenanlage auf der Strecke Thun-
« platz-Helvetiaplatz ist eine spätere Umwandlung in
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« elektrischen Betrieb vorzunehmen derart, dass die
« Aenderung mit möglichst geringen Störungen und
« Kosten geschehen kann.

« 7. Die Gesellschaft der Dampfstrassenbahn hat
« eventuell den Oberbau der Strecke Thunplatz-Helvetia-
« platz zum wirklichen Kostenpreise an die Gesellschaft
« für elektrischen Betrieb abzugeben. »

Zur Erläuterung dieses Beschlusses müssen wir noch
folgende Vorgänge erwähnen :

Eine Anzahl Bewohner des Kirchenfeldes petitionierte
im Dezember vorigen Jahres an den Regierungsrat, die
Konzessionäre möchten im Falle der Benützung der
Thunstrasse angehalten werden, vom Dampfbetrieb für
diese Strecke abzusehen und den elektrischen Betrieb
einzuführen. Die Petenten machten in ihrer Eingabe
auf die Uebelstände des Dampfbetriebes aufmerksam,
namentlich den Lärm, die starke Rauch- und
Dampfentwicklung der Lokomotiven, den Staub, den die
schweren Fahrzeuge in vermehrtem Masse aufwirbeln,
als die leichteren und die Gefährdung des Fuhrwerkverkehrs

auf der Strasse. Sodann erklärten sie, dass
ihnen nur eine Tramwayverbindung in die Stadt hinein,
nicht aber eine Strassenbahn nach Worb Vorteile
bringen könne.

Der Gemeinderat von Bern, dem wir die Petition
zur Vernehmlassung mitteilten, obgleich von der Bahn
keine Gemeindestrassen in Anspruch genommen werden,
stellte sich auf den nämlichen Standpunkt und
verlangte die Aufnahme folgender Bedingungen in die
Konzession :

1. dass auf der letzten Teilstrecke Thunplatz-
Uelvetiaplatz kein Güterverkehr stattfinden dürfe und

2. dass die Wahl der Betriebsart ausdrücklich
vorbehalten und erst dann genehmigt werde, nachdem der
Gemeinderat von Bern darüber noch besonders wird
augehört worden sein (Art. 3 und 4 des Regierungsratsbeschlusses

liievor).
Sodann hob der Gemeinderat die von der untern

Stadt vorgeschlagene Lösung hervor, nämlich die Bahn
nicht über das Kirchenfeld, sondern zum Bärengraben
zu führen behufs Anschluss an die dortige Tramway-
anlage.

Das Initiativkomitee suchte die Einwände der
Bewohner des Kirchenfeldes zu entkräften, trat gleichzeitig

aber auch dem Projekt mit Anschluss an den
Tramway beim Bärengraben näher und prüfte mit dem
zu dem Ende in der untern Stadt gebildeten Komitee
die Ausführbarkeit desselben. Die Mehrkosten dieser
Variante wurden auf Fr. 250,000 geschätzt und sollten
durch Aktienzeichnungen aufgebracht werden ; es wurden

aber von Privaten nur Fr. 20,300 gezeichnet. Nicht
weniger ungünstig erwies sich die technische Seite der
Frage. Diesbezüglich kommt der als Experte
beigezogene Herr Ingenieur H. Studer, Direktor der
Berner-Oberlandbahnen, zu folgendem Schlüsse: « Mögen
« nun Unterstadt und Tramwaygesellschaft noch so sehr
« entgegenkommen, so bleibt doch unwiderlegbar, dass
« eine Linie nach dem Kirchenfeld viel billigeren Bau
« und Betrieb ermöglicht und eine in jeder Hinsicht
« günstiger gelegene Endstation besitzt, während der
« Bau nach einer der Varianten das Unternehmen
« finanziell gefährden würde und verwickelten, lästigen
« Betrieb zur Folge hätte. »

Der Regierungsrat hat unter Vorbehalt der
Genehmigung durch den Bund den Dampfbetrieb für die
Bern-Worb-Bahn zugegeben, weil sonst das
Unternehmen nicht zu stände käme oder nicht lebensfähig

wäre. So lange übrigens dieser Betrieb auf den Linien
Bahnhof-Länggasse und Bahnhof-Mattenhof-Weissen-
bühl - Grosswabern geduldet wird, lag kein Grund vor,
ihn nicht auch von Bern (Kirchenfeld) nach Worb zu

gestatten. Dagegen anerkannte der Regierungsrat auch,
dass das Kirchenfeld ein erhebliches Interesse an einem
elektrischen Tramway über die Kirchenfeldbrücke nach
der Stadt habe und dass eine solche Verbindung eher
zu stände kommen könne, wenn ihr auch die Strecke
vom Thunplatz bis zum Helvetiaplatz zufalle. Diese
Gesichtspunkte fanden in Art. 6 und 7 des Beschlusses
vom 5. Juni 1896 Berücksichtigung. Erwähnt sei noch,
dass ein Initiativkomitee im April 1896 ein Konzessionsgesuch

für elektrische Strassenbahnen in der Stadt
Bern eingereicht hat.

Das schweizerische Eisenbahndepartement erteilte
daraufhin unterm 23. Dezember 1896 der Berner-
Tramway-Gesellschaft die nachgesuchte Konzession für
den Bau und Betrieb einer Strassenbahn von Bern
über Muri und Gümligen nach Worb unter den üblichen
und den besondern vom Regierungsrat des Kantons
Bern betreffend Strassenbenützung geltend gemachten
Bedingungen.

2. Verhältnis der Bern-Muri-Worb-Bahn zur
Worblenthalbahn.

Zur Beurteilung der Sachlage bleibt uns nun noch
übrig, das Verhältnis der Strassenbahn nach Worb zu
der ebenfalls konzessionierten und in den Volksbeschluss
vom 28. Februar 1897 aufgenommenen Worblenthalbahn
zu prüfen :

Bekanntlich wurde beim Bau der Bern-Luzern-Bahn
der Bahnhof Worb in einer Distanz von 2 km. vom
Dorfe angelegt. Worb wollte damals nichts von einer
Eisenbahn wissen, andernfalls die Linie durch das

Worblenthal, mit Stationsanlage im Dorfe selbst, geführt
worden wäre.

Seit langem herrscht nun aber in Worb eine andere
Stimmung, und es hat sich die Erkenntnis Balm
gebrochen, dass nur durch bessere Verkehrsmittel die
Entwicklung der bedeutenden Ortschaft gefördert werden
kann. Worb ist eine Gemeinde mit circa 3600
Einwohnern. Die Hauptbeschäftigung der Bevölkerung ist
Landwirtschaft, aber lokale Industrie und Handel
entwickeln sich immer mehr; so beschäftigen, wie man
uns sagt, die Leinwandweberei, Bleichanstalt,
Wollenspinnerei, Mühlenbetrieb, mechanische Werkstätten und
Baugeschäfte circa 400 Arbeiter.

Während Jahren strebte Worb eine Verlegung der
Bern-Luzern-Bahn durch das Worblenthal an, doch
ohne Erfolg, und wenn schon kürzlich wieder die Rede
davon war, es wolle die Jura-Simplon-Bahn auf dieses
Projekt eintreten, so scheint sich dies doch nicht
bewahrheiten zu wollen.

Ferner ist einer Regionalbahn durch das Worblenthal
mit eventueller Fortsetzung über Lützelflüh und Surnis-
wald nach Huttwyl im Jahre 1891 die Konzession,
welche noch zu Recht besteht, erteilt und ihr im Be-
schluss vom 5. Juli 1891 eine Staatsbeteiligung
zugesichert worden. Das Initiativkomitee beabsichtigte zwar
zu Gunsten der Strassenbahn darauf zu verzichten,
allein das Projekt wurde, anlässlich der Aufstellung des
neuen Subventionsdekretes, von Interessenten der
Gemeinde Bolligen und des untern Worblenthales wieder
aufgegriffen, in der Hoffnung, dass bei der voraus-
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sichtlich kräftigeren Unterstützung des Staates diese
Eisenbahn dennoch zu stände kommen könne. Die
Bern-Worb-Bahn durch das Worhlenthal mit Anschluss
an die Burgdorf-Thun-Bahn ist denn auch im Volks-
besehluss vom 28. Februar 1897 unter die vom Staat
Bern zu subventionierenden Linien aufgenommen worden.

Unterm 26. Oktober vorigen Jahres reichte nun das
Initiativkomitee für die Erstellung einer Strassenbahn
Bern-Muri-Gümligen-Worb bei uns zu Händen des
Regierungsrates das Gesuch ein, der Staat möchte an
dieses Unternehmen einen Beitrag von Fr. 180,000,
nämlich

1. für die Strecke auf eigenem Bahnkörper 3,2 km.
à Fr. 25;000 Fr. 80,000

2. für die Strecke mit Benützung der
Staatsstrasse 6,8 km. à Fr. 15,000 » 100,000

zusammen, wie oben, Fr. 180,000
bewilligen. Begleitet war die Eingabe von einem
Finanzplan, von Plänen und Kostenberechnung der
Direktion der Berner-Tramway-Gesellschaft, und seither

sind noch ein Statutenentwurf, je ein Entwurf
Bauvertrag, Betriebsvertrag und Vertrag betreffend
Konzessionsübertragung an das Initiativkomitee resp.
die Strassenbahngesellschaft Bern-Muri-Worb
hinzugekommen. Der Beweggründe, welche Worb zu dieser
Eingabe bestimmten, haben wir eingangs bereits
Erwähnung gethan; sie sind: Aussichtslosigkeit der
Verwirklichung der Worblenthalbahn einerseits und Wünsch-
barkeit einer baldigen Eisenbahnverbindung mit Bern
anderseits, sei es auch nur durch eine Strassenbahn
über Gümligen und Muri nach dem Kirchenfeld, welche
die Verkehrsbedürfnisse von Worb vollkommen zu
befriedigen vermöge.

Was ersteren Grund betrifft, so ist derselbe heute
nicht mehr zutreffend. Die Aussichten für die Realisierung

der Worblenthalbahn haben sich infolge des neuen
Subventionsbeschlusses merklich gebessert. An eine
Verlegung der Jura-Simplon-Bahn wird zwar nicht
mehr gedacht, dafür aber nicht nur die Verbindung der
Ortschaften des untern Worblenthales, von Bolligen
und der Papiermühle mit Bern, sondern auch der
Anschluss an die Linie Hasle-Konolfingen (Burgdorf-Thun)
angestrebt. Die interessierten Gemeinden, mit Ausnahme
von Worb, sowie Private haben namhafte Aktienbeträge
gezeichnet, und der Staat kann die Worblenthalbahn
heute besser unterstützen, als nach dem Dekret von 1891.

Dagegen hat auch die Strassenbahn über Gümligen
und Muri ihre volle Berechtigung. Sie wird nicht nur
Worb, sondern auch den zwischenliegenden Ortschaften
Rüfenacht, Gümligen, Muri etc. bedeutende Dienste leisten.

Beide Bahnen können ganz gut neben einander
bestehen, und es wird sich nur fragen :

3. Frage der Staatsbeteiligung.

1. Kann und soll der Staat sich an beiden
Unternehmungen oder nur an der Worblenthalbahn beteiligen?

2. Wenn ersteres der Fall ist, in welchem Masse
kann die Staatsbeteiligung an der Bern-Muri-Worb-
Bahn stattfinden?

Wir müssten die erste Frage jedenfalls verneinen,
wenn die Initiative zur Erstellung der Bern-Muri-
Worb-Bahn nach dem Subventiousbeschluss vom 28.
Februar abbin ergriffen worden wäre. Da sie aber lange
bevor nur von einem neuen Dekret die Rede war und
unter dem Eindruck entstanden ist, die Worblenthal-

Beilageu zum Tagblatt des Grossen Rates. 1897.

bahn werde in Gegenwart des bald ablaufenden früheren
Beschlusses keine Aussicht auf Verwirklichung haben,
da ferner wohl aus diesem Grunde die frühere
Baudirektion den Initianten der Bern-Muri-Worb-Bahn
Hoffnung auf einen Staatsbeitrag gemacht hatte und
ihnen auch machen durfte, weil unter solchen
Umständen die Verkehrsinteressen Worb's einzig noch
durch diese Bahnverbindung gewahrt und gefördert
worden wären, so geht es jedenfalls heute nicht an,
nachdem dieses Unternehmen so weit gefördert worden
ist, dass es nur noch auf die Bewilligung eines
Staatsbeitrages ankommt, um dasselbe zu sichern, die Hand
zurückzuziehen und diese Eisenbahn leer ausgehen zu
lassen. Wir beantragen Ihnen deshalb, auf das
Subventionsgesuch einzutreten.

Zur Beantwortung der zweiten Frage, in welchem
Masse die Beteiligung des Staates an der Bern-Muri-
Gümligen-Worb-Bahn stattfinden solle, müssen wir uns
das Projekt näher ansehen :

4. Projektvorlage.

Der technische Bericht giebt Auskunft über den
Charakter der Bahnanlage, welcher der einer
schmalspurigen Strassenbahn mit Lokomotivbetrieb für
gemischten Verkehr sein soll. Für den Anfang wird nur
Personen- und Lokalgüterverkehr in Fracht-, Eil- und
Expressgutdienst in Aussicht genommen. Die Spurweite
der Bahn beträgt 1 Meter, der Minimalkurven-Radius
50 Meter. Die Anzahl der in Aussicht genommenen
Züge beträgt für den Sommer 7, für den Winter 5 in
jeder Richtung.

Die Bahn nimmt ihren Anfang auf dem Helvetia-
platz in Bern und zieht sich von hier durch die Thun-
und Muristrasse nach dem Dorfe Muri, wo eine Haltestelle

mit Ausweichgeleise vorgesehen ist. Zu unterst
der Thunstrasse ist ebenfalls ein Ausweichgeleise,
sowie eine Wartehalle im Garten der Wirtschaft « zum
Kirchenfeld », oben auf dem Thunplatz nur ein Ausweichgeleise

projektiert. Auf der Thunstrasse soll das Geleise
in die Strassenmitte, auf der Muristrasse auf die Trottoir-
seite zu liegen kommen.

Das Initiativkomitee liess auch eine Variante
studieren, welche, Muri beiseite lassend, die direkte Strasse
Egghölzli-Gümligen benutzte. Nachdem aber Muri den
ihm zugemuteten Anteil an den Erstellungskosten
gezeichnet hat, so fällt dieselbe nicht mehr in Betracht.

Von Muri wendet sich die Linie mit einer Kurve
von 50 Meter Radius nach Osten, erreicht durch Zurücksetzung

der Mauer des Schlossgutes, sowie Erweiterung
und Korrektion der dortigen Rampe, mit 35 °/oo Steigung
das Füllerichgässchen, wo sie sich so viel als möglich
dem Nordrande desselben anschmiegt. Bei der
Einmündung des letzteren in die Strasse Bern-Worb geht
die Linie auf diese über und gewinnt die in nächster
Nähe des Niveauüberganges vorgesehene Haltestelle
Gümligen-Station, wo auch eventuell ein Uebergang
des Güterverkehrs bewerkstelligt werden soll.

Nach einer Variante steigt dagegen das Tracé vom
Füllerichgässchen mit 35 °/oo in der Richtung gegen
den Birchiwald an, überschreitet circa 350 Meter westlich

der Station Gümligen die Centraibahnlinie, biegt
mit einer Kurve von 100 Meter Radius, in einem Gegengefälle

von 35 °/oo, später von 14 °/oo, gegen diese
Station um, wo zwischen Stationsgebäude und Gasthof
zum Mattenhof eine Haltestelle mit Ausweichgeleise

25*
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erstellt werden soll. Das Initiativkomitee beabsichtigt,
die Linie nach letzterer Variante auszuführen.

Von hier ab gewinnt die Linie die Strasse nach
Worb, benutzt dieselbe, dem Südrande folgend, bis zur
Kurve beir Wicslenalp (Punkt 614 der topographischen
Karte), von wo sie auf eigenem Bahnkörper das Dorf
Worb zu erreichen sucht.

Auf der Strecke Gümligen - Station bis Wieslenalp
sind Haltestellen vorgesehen bei Gümligen-Dorf und in
Küfenacht; die grösste Steigung auf dieser Strecke
beträgt 25 %o.

Von der Wieslenalp an folgt das Tracé dem
Nordabhang des Wieslenbügels mit dem Maximalgefälle von
35 °/oo, sowie mit Kurven von 80 und 100 Meter Radius
und erreicht das Dorf Worb etwa 40 Meter östlich der
Wegabzweigung nach dem Mühlacker, wo die Linie
zuerst die Staatsstrasse, sodann den Worblenbach
überschreitet, um bald darauf nach der «Löwenmatte»,
der Endstation der Eisenbahn umzubiegen.

Eine Variante sah die Station auf der « Sternenmatte

» vor. Die Gemeinde hat sich aber für die
Stationsanlage beim « Löwen » entschieden.

Von Gümligen bis Worb ist übrigens die Tracéfrage
als noch nicht endgültig gelöst zu betrachten.

Die Länge der Linie beträgt 9860 Meter. Davon
sind 3390 Meter auf eigenem Bahnkörper, 6470 Meter
auf der Staatsstrasse, welche an verschiedenen Orten
erweitert werden muss, so namentlich in Muri. Auch
sind daselbst und anderwärts starke Gefälle
auszumerzen.

Die Anlagekosten der Bern-Muri-Worb-Bahn sind
berechnet wie folgt:
A. Organisation und Verwaltungskosten Fr. 18,000.—
B. Verzinsung » 12,000.—
C. Expropriation, Vermarchung etc. » 117,594.—
D. Bahnbau:

1. Unterbau » 118,676.10
2. Oberbau » 195,958. —
3. Hochbau » 60,000. —
4. Rollmaterial > 115,000.—
5. Mobiliar und Gerätschaften » 20,000. —
6. Unvorhergesehenes » 42,771.90

Fr. 700,000.—

Wir haben Projekt und Voranschlag durch unsere
technischen Beamten prüfen lassen.

Die Untersuchung hat ergeben, dass das Bahntracé
im allgemeinen richtig projektiert worden ist; immerhin
sind kleinere Aenderungen wünschbar und auch möglich.

Im Dorfe Muri verlangt die Bahnanlage eine grössere
Korrektion der Staatsstrasse, welche unabhängig davon
ausgeführt und ohne Landerwerb auf Fr. 20,500 zu
stehen kommen würde. Dieselbe ist richtig projektiert,
nicht dagegen die Bahnanlage beir Abzweigung in das
Füllerichgässchen. Das Ausweichgeleise muss dort nach
auswärts gelegt werden, wie es das Pfiichtenheft (zweiter
Nachtrag, Art. 57, drittes Alinea) vorschreibt. Dadurch
erhält die Staatsstrasse eine geradlinige Fortsetzung
anstatt eine bauchförmige Erweiterung.

Die Einfahrt in das Füllerichgässchen ist sodann
ganz verwerflich. Es darf nicht gestattet werden, auf
eine Strecke von bloss 150 Meter das Geleise dreimal
zu überschreiten. Zwei dieser Durchkreuzungen, und
zwar gerade diejenigen im engen Gässchen, können

vermieden werden durch Verlegen der Bahn auf die
linke Seite des Defiles, was leicht und ohne Anwendung

eines kleineren Radius als 50 Meter möglich ist.

Der Uebergang über die Bahnlinie bei der Station
Gümligen und der zweckmässigste Anschluss an
dieselbe zur Vermittlung des Güterverkehres hängen von
den seitens der Bahngesellschaft mit der schweizerischen
Centraibahn zu führenden Verhandlungen ab. Eine
definitive Zustimmung zu der einen oder andern Lösung
muss deshalb noch vorbehalten werden ; jedenfalls ist
eine zweckmässige Geleiseanlage für den Güterverkehr
notwendig.

In Worb wäre die Stationsanlage beim «Sternen»
günstiger, weil das Tracé kürzer ausfallen würde und
man ausserdem den Vorteil hätte, eine nochmalige
Kreuzung der Staatsstrasse, welche zur Einfahrt in die
Station auf der « Löwenmatte » nötig ist, zu vermeiden.
Die Entfernung vom Centrum der Ortschaft ist gegenüber

dem letzteren Platze unbedeutend grösser und
fällt nicht in Betracht. Wir würden darum schon aus
diesem Grunde die Stationsanlage beim « Sternen »

vorziehen.

Nun ist aber ferner folgender Umstand in Betracht
zu ziehen: Im Falle der Anschluss der Worblenthalbahn
an die Burgdorf-Thun-Bahn in Enggistein auf
unüberwindliche Hindernisse stossen und diese Eisenbahn
deshalb in Worb, eventuell Station J.-S. Worb, via
Worb-Dorf, ihr Ende nehmen würde, so miisste dann
bei der Anlage der Station Worb-Dorf, die jedenfalls
gemeinsam benutzt werden sollte, auf diese Eventualität
Bedacht genommen werden, um irrationelle Bahnanlagen
(Bahnkreuzung und mehrfache Strassenkreuzungen) zu
vermeiden. Sollte diese Eventualität eintreten, so ist
eine Stationsanlage beim « Sternen » oder eine solche
zwischen « Sternen » und « Löwen » vorteilhafter.

Es ist deshalb angezeigt, in der Stationsfrage Worb
die definitive Zustimmung vorzubehalten.

Im Pflichtenheft (zweiter Nachtrag, Art. 57, erstes
Alinea) sind ausser den genannten Stationen noch
Haltestellen vorgesehen beim Burgernzihlweg und beim
Egghölzli. Dieselben müssen in das Projekt
aufgenommen werden.

Zum Längenprofil bemerken wir, dass sich die
Bahn, ihrem Charakter entsprechend, noch besser dem
Terrain anschmiegen könnte ; dadurch würde an den
Kosten für die Erdarbeiten und aueb an denjenigen
für Expropriation Ersparnisse gemacht.

Der Kostenanschlag ist in verschiedenen Posten zu
hoch. Der Bezirksingenieur berechnet, unter Zugrundelegung

der Massen des vorliegenden Projektes, die
Anlagekosten wie folgt:
A. Organisation und Verwaltungskosten Fr. 18,000
B. Verzinsung des Baukapitals (im Maximum

ein Jahreszins von Fr. 150,000
à 4» » 6,000

C. Expropriation, Vermarchung etc. » 100,000
D. Bahnbau.

1. Unterbau » 108,600
2. Oberbau » 179,200
3. Hochbau » 55,700
4. Rollmaterial » 112,000
5. Mobiliar und Gerätschaften » 20,000
6. Unvorhergesehenes » 50,500

Fr. 650,000
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Dieser Kostenanschlag ist noch reichlich genug
bemessen, um die im Vorstehenden vorgeschlagenen
Ergänzungsanlagen daraus zu bestreiten. Es verbleibt
immer noch ein ansehnlicher Posten für Unvorhergesehenes.

Das Initiativkomitee basiert übrigens seinen
Finanzplan ebenfalls auf die reduzierte Summe von
Fr. 050,000.

Davon sind nur Fr. 150,000 in Obligationen
vorgesehen; die Gemeinden Worb und Muri haben hiefür die
Zinsengarantie übernommen. Das Aktienkapital von
Fr. 500,000 soll durch Stammaktien à Fr. 100
aufgebracht werden; den Gemeinden Bern, Muri, Gümligen
und Worb sind davon im ganzen Fr. 230,000 zugeteilt
worden. Die vier Gemeinden haben ihre Beiträge bereits
zugesichert. Von Privaten aus letzteren Gemeinden sind
ebenfalls bereits Fr. 90,000 gezeichnet worden und es

bleibt, wie schon gesagt, nur noch der dem Staate Bern
zugemutete Betrag von Fr. 180,000 zu decken.

Auf den Statutenentwurf, den Entwurf Bauvertrag,
den Betriebsvertrag und den Vertrag betreffend
Konzessionsübertragung einzutreten, halten wir im
gegenwärtigen Stadium der Angelegenheit für unnötig. Je
nachdem der Staat sich an dem Bau der Bern-Muri-
Worb-Bahn beteiligen wird, wird er zu diesen Vorlagen
auch Stellung zu nehmen haben.

5. Grösse des Staatsbeitrages.

Es erübrigt uns nun noch, nachdem wir für eine
Staatsbeteiligung grundsätzlich Stellung genommen
haben, uns über die zweite Frage auszusprechen : In
welchem Masse kann die Staatsbeteiligung an die Bern-
Muri-Worb-Bahn stattfinden?

Das Initiativkomitee stellt das Gesuch, es möchte
sich der Staat Bern mit Fr. 15,000 per km. Strassen-
bahn und mit Fr. 25,000 per km. Anlage auf eigenem
Bahnkörper beteiligen.

Eine Beteiligung des Staates an Tramway- oder
Strassenbahnen ist bis jetzt nicht vorgekommen; die
Subventionierung der Linie Bern-Muri-Worb hat also
grundsätzliche Bedeutung.

Der Ansatz von Fr. 25,000 per km. auf eigenem
Bahnkörper entspricht dem in Art. 3 des
Volksbeschlusses vom 5. Juli 1891 für schmalspurige Bahnen
vorgesehenen. Auf Grundlage des neuen Beschlusses vom
28. Februar 1897 können nun aber insofern der Grosse
Bat die Bewilligung eines Staatsbeitrages an die Bern-
Muri-Worb-Bahn, soweit sie auf eigenem Bahnkörper
läuft, gutlieisst, was wir beantragen, 40 % des
Anlagekapitals, im Maximum Fr. 40,000, per km. gesprochen
werden.

Untersuchen wir wie viel die Anlage per km. in
jedem Falle kostet, so ergiebt sich folgendes:

Strassenbahn

A. Organisation und
Verwaltungskosten

B. Verzinsung des Baukapitals

(im Maximum ein
Jahreszins von Fr. 150,000
à 4 °/o)

Uebertrag

Eigener Bahnkörper T0ta|
Fr! Fr. Fr.

11,800 0,200 18,000

3,200 2,800 6,000

15,000 9,000 24,000

Strassenbahn

Uebertrag.
C. Expropriation, Vermar-

cbung etc
D. Bahnbau.

1. Unterbau
2. Oberbau
3. Hochbau
4. Rollmaterial
5. Material und

Gerätschaften

6. Unvorhergesehenes
Summe

Per km

Eigener Bahnkörper Total
Fr.

15,000
Fr.

9,000
Fr.

24,000

40,000 60,000 100,000

44,200
112,000

6,000
73,500

64,400
67,200
49,700
38,500

108,600
179,200
55,700

112,000

13,100
33,500

6,900
17,000

20,000
50,500

337,300 312,700 650,000
52,130 92,24-0 66,000

Der Kilometer Bahnanlage auf eigenem Bahnkörper
kostet also circa Fr. 92,240, oder 3,39 km. kosten im
ganzen etwa Fr. 312,700. Auf Grundlage des
vorliegenden Projektes und des Subventionsbeschlusses
vom 28. Februar 1897 können demnach 40 % von
Fr. 312,700 oder rund Fr. 125,000 Staatsbeitrag
bewilligt werden.

Da aber, wie schon erwähnt, die Tracéfrage zwischen
Gümligen und Worb noch nicht endgültig erledigt ist,
so dürfte es angezeigt sein, für diese Strecke und
diejenige zwischen Muri und Gümligen den Staatsbeitrag
nicht für die angegebenen 3,39 km. zu bestimmen,
sondern ihn allgemein auf 40 % der Anlagekosten, im
Maximum Fr. 40,000 per Kilometer Eisenbahn zwischen
Muri und Worb, soweit sie ohne Strassenbenützung
ausgeführt wird, festzusetzen.

Was nun die Beteiligung des Staates an der eigentlichen

Strassenbahn betrifft, so finden wir, dass sich
derselbe aus Gründen der Konsequenz nicht darauf
einlassen sollte.

Indessen sind wir der Ansicht, dass da, wo mit der
Bahnanlage Strassenkorrektionen verbunden sind, welche
dem Strassenverkehr eine wirkliche Erleichterung bieten,
der Staat sich an derselben beteiligen sollte. Als
Erleichterungen bezeichnen wir keineswegs die Strassen-
erweiterungen, sondern die Gefällsreduktionen. Solche
sind im Projekt vorgesehen auf der Staatsstrasse von
Bern nach Muri beim Egghölzli für eine Länge von
340 Meter, in Muri von 230 Meter. In Muri haben wir
ferner die Korrektion des der Gemeinde gehörenden
Füllerichgässchens bei seiner Abzweigung von der
Staatsstrasse, einer Verbindung IV. Klasse. Die
Baukosten der beiden erstgenannten Korrektionen sind
veranschlagt auf zusammen Fr. 18,200, der letzteren
auf Fr. 10,000. Beide Summen begreifen einzig die
Gefällsverbesserung in sich, nicht aber die Verbreiterung
der Strasse, welche der Bahn zur Last gelegt wird.
Der Landerwerb ist Sache der Gemeinde oder der
Bahngesellschaft.

Wenn sich nun der Staat an diesen, dem Strassenverkehr

nützlichen Korrektionen in üblicher Weise
beteiligen will, so sollte er für die Verbesserungen auf
der Staatsstrasse die Baukosten übernehmen und an
diejenigen des Gemeindeweges, in Anbetracht des jedenfalls

teuren Erwerbes eines Teils des Schlossgartens,
40 % der Baukosten bewilligen. Die Subvention an die
Bern-Muri-Worb-Bahn würde dadurch um Fr. 22,000
erhöht; sie würde somit auf Basis des vorliegenden
Projektes im ganzen Fr. 147,000 betragen, anstatt
Fr. 180,000, wie das Initiativkomitee nachsucht. Wenn
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aber letzteres das Projekt, wie beabsichtigt ist, in der
Weise abändert, dass die Bahn zwischen Muri und
Worb noch mehr ausserhalb die Staatsstrasse verlegt
wird, so dürfte an dieselben, wie bereits erwähnt,
40 % der Anlagekosten, im Maximum Fr. 40,000 per
Kilometer auf eigenem Bahnkörper zugesichert werden.

Wir unterbreiten Ihnen hierauf gestützt zu Händen
des Grossen Rates schliesslich folgende

Anträge:

1. Der Staat beteiligt sich gemäss Beschluss
betreffend Beteiligung des Staates am Bau neuer Eisenbahnlinien

vom 28. Februar 1897 am Bau der projektierten
Eisenbahn von Bern über Muri nach Worb durch
Uebernahme von Aktien bis zum Betrage von 40 %
der Anlagekosten, im Maximum Fr. 40,000 per Kilometer
Eisenbahn auf eigenen Bahnkörper.

2. Der Staat bewilligt ferner für die Kosten der
Gefällsverbesserungen auf der Bern-Muri-Strasse beim
Egghölzli und in Muri-Dorf den erforderlichen Kredit,
im Maximum Fr. 18,200, und an die Korrektion des

Füllerichgässchens 40 % der wirklichen Baukosten, im
Maximum Fr. 4000.

3. Die Aktienbeteiligung und die Bewilligungen für
die Strassenkorrektionen fallen dahin, wenn innerhalb
6 Monaten vom Tage deises Beschlusses an gerechnet
der Finanzausweis nicht geleistet ist, desgleichen im
Falle die Eisenbahn nicht zu stände kommen sollte.

4. Die Bauausführung steht unter der Kontrolle der
Baudirektion.

Der Direktor der öffentlichen Bauten:
Morgentlialer.

Vom Regierungsrat genehmigt und an den Grossen
Rat gewiesen.

Bern, den 7. Mai 1897.

Im Namen des Regierungsrates

der Vicepräsident
Ritschard,

der Staatsschreiber
Kistler.
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Bericht mû Anträge fler Baiflireltien

an den Regierungsrat zu Händen des Grossen Rates

betreffend

die Aktienbeteiligung des Staates und die Genehmigung des Finanzausweises

für die

Burgdorf-Thun -Bahn.

(Mai 1897.)

Unterm 14. April d. J. stellte die Direktion der
Burgdorf-Thun-Bahn an den Regierungsrat zu Händen
des Grossen Rates folgendes

Gesuch :

« Mittelst Eingabe vom 8. Januar abhin haben wir
« Ihnen die Verhältnisse unserer Unternehmung, welche
« durch Bundesbeschluss vom 23. Dezember 1896 eine
« einheitliche Konzession für die beiden Strecken Hasle-
« Konolfingen und Konolfingen-Thun erhalten hat, ein-
« lässlich auseinandergesetzt. Unserm Gesuche um Auf-
« nähme der ganzen Linie Hasle-Konolfingen-Thun in
« den Subventionsbeschluss (unter Aufhebung des Gross-
« ratsbeschlusses vom 6. Februar 1896 betreffend die
« Aktienbeteiligung des Staates bei der Thun-Konolfingen-
« Bahn) ist in entgegenkommender Weise entsprochen

« worden, was wir hier dankend anerkennen. Nachdem
« nun der neue Beschluss betreffend die Beteiligung des
« Staates am Baue neuer Eisenbahnlinien am 28. Februar
« 1897 in Kraft getreten ist und nachdem wir mit Bezug
« auf die Vorlage der Pläne, des Kostenvoranschlages,
« des Finanzausweises und der Statutenabänderungen
« umfassende Vorbereitungen getroffen, gestatten wir
« uns, nach Anleitung des genannten Beschlusses folgende
« Begehren einzubringen :

I. Statuten-Abänderung.

« Den beiliegenden Statuten unserer Aktiengesell-
« schaft hat der Grosse Rat unterm 23. November 1896
« die Genehmigung erteilt. Seither sind indessen ver-
« schiedene Veruinständungen eingetreten, welche uns
« zu einer Revision der Statuten veranlassen :

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1897. 26
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« a) Im Volksbeschluss vom 28. Februar 1897 be-
« treffend die Beteiligung des Staates am Baue neuer
« Eisenbahnlinien ist unter Art. 7 verlangt, dass die
« Statuten der zu subventionierenden Unternehmungen
« die Bestimmung enthalten sollen, dass ohne Ermäch-
« tigung des Grossen Rates eine Fusion mit einer andern
« Gesellschaft nicht eingegangen und die Konzession an
« eine andere Gesellschaft nicht abgetreten werden kann,
« sowie dass Statutenänderungen zu ihrer Gültigkeit der
« Genehmigung des Grossen Rates bedürfen.

«b) Die gemäss dem genannten Volksbeschluss zu
« gewärtigende höhere Beteiligung des Staates (welche
«zu verschiedenen Verbesserungen des Tracés und der
« Bahnanlage überhaupt benützt wird) und die Aktien-
« Zeichnungen der Gesellschaft „Motor" Und der Ein-
« wohnergemeinde Steffisburg bedingen eine wesentliche
« Erhöhung des Aktienkapitals.

« c) Das Eisenbahndepartement hat bei Anlass der
« bundesrätlichen Genehmigung unserer Statuten einige
«Bemerkungen gemacht, deren Berücksichtigung für
« den Fall einer später allfällig nötig werdenden Sta-
« tutenrevision verlangt wurde.

« Auf Grund dieser Verhältnisse haben wir einen
« I. Nachtrag zu den Statuten aufgestellt; wir legen
« denselben hier bei und bemerken, dass die General-
« Versammlung der Aktionäre, welche am 13. April 1. J.
« stattfand, die Statutenrevision nach den vorbezeieh-
« neten Richtungen beschlossen hat. Das Protokoll der
« Generalversammlung, sowie die nach Art. 626 des
« Obligationenrechts aufgenommene öffentliche Urkunde
« legen wir Ihnen in beglaubigten Abschriften bei.

« Gestützt auf diese Ausführungen stellen wir an
« Sie, hochgeehrte Herren, das höfliche Gesuch:

« Es sei dem I. Nachtrage der Statuten der B. T. B.
« die Genehmigung zu erteilen.

2. Anlagekapital.

« In unserem eingangs erwähnten Schreiben vom
« 8. Januar 1897 haben wir dem Befunde der staat-
« liehen Experten, Herren Oberingenieur von Graffenried
« und Bezirksingenieur von Erlach, beigepflichtet, ge-
« mäss welchem der Kostenvoranschlag von Fr. 3,700,000
« auf Fr. 4,050,000 festzustellen sei. Wir wiesen ferner
« darauf hin, dass bei genauem Studium eine bedeutende
« Erhöhung auch dieser Summe notwendig sei, sofern
« gewisse Abänderungen am ursprünglichen Bauprojekt
« vorgenommen werden. Diese Abänderungen, welche
« sämtlich wesentliche Verbesserungen der ganzen An-
« läge bezwecken, sind seither von unserem Verwaltungs-
« rate mit Rücksicht darauf beschlossen worden, dass
« die höhere Beteiligung des Staates nach dem Beschlüsse
« vom 28. Februar abhin die Ausführung derselben er-
« möglicht. Sie bestehen in folgendem :

a) Wahl eines Schienenprofils von 36 kg. Gewicht
per Laufnieter.

« Für Nebenbahnen (Emmenthalbahn, Langenthal-
« Iluttwyl-Wolhusen, Thunerseebahn) sind bisher Schie-
« nentypen von 24 kg. per Laufmeter zur Verwendung
« gelangt ; im ursprünglichen Kostenvoranschlag waren

« solche von 26 kg. und in dem oben erwähnten (Fr.
« 4,050,000) solche von 30 kg. vorgesehen. Für Bahnen
« mit starken Steigungen auf längere Strecken und vielen
« Kurven, wie dies bei der unsrigen der Fall, erfolgt
« jedoch eine erhebliche Inanspruchnahme und dement-
« sprechende Abnutzung der Schienen ; schon die Rück-
« sichtnahme auf die längere Dauer der Schiene und die
« verminderten Kosten des Unterhalts empfiehlt die
« Wahl eines schwereren Schienenprofils. Nun fällt aber
« im fernem besonders in Betracht, dass die Burgdorf-
« Thun-Bahn voraussichtlich nicht für alle Zeiten als
« Nebenbahn betrieben wird, denn die Möglichkeit und
« Wahrscheinlichkeit des Zustandekommens der Lötsch-
« bergbahn einerseits und der Weissensteinbahn ander-
« seits liegt nahe und in diesem Falle wird unsere
« Strecke zum Teilstück einer wichtigen, internationalen
« Linie. Und damit unser Oberbau demjenigen anderer
« Hauptbahnen gleichwertig ist, so erscheint es am
« Platze, die vom Schweiz. Eisenbahnverbande den
« Bundesbehörden vorgelegte und von diesem unterm
« 7. März 1895 genehmigte, einheitliche Normalschiene
« von 36 kg. pro laufenden Meter zu aeeeptieren. Diese
« Schiene bedingt selbstverständlich auch entsprechend
« schwerere Befestigungsmittel und grössere Schwellen.
« Die Mehrkosten, welche sich infolge dieser Verstärkung
« des Oberbaues ergeben, belaufen sich auf rund Fr.
« 125,000.

b) Tunnel zwischen Biglen und Grossliöehstetten.

« Das ursprüngliche Projekt hatte den Mangel, dass
« auf der Strecke Biglen-Grosshöchstetten-Konolfingen
« das Gefäll von 27 %° mehrmals und auf längere
« Strecken zur Anwendung gelangte ; ferner war die
« Station Grosshöchstetten in einem Gefälle von 3 %
« vorgesehen. Die Erstellung dieser Station in einer
« Horizontalen und die Herabminderung des Gefälls auf
« der ganzen Strecke auf 25 °/oo hat uns zu eingehenden
« Studien und zu mehreren Projekten veranlasst. Unter
«diesen hat sich der Verwaltungsrat für dasjenige ent-
« schieden, das bei den verhältnismässig geringsten
«Mehrkosten von Fr. 185,000 die rationellste Anlage
« ermöglichte : für zwei Tunnel von 144 und 100 Meter
« Länge zwischen Biglen und Grosshöchstetten und
« Tieferlegung dieser Station um rund 4 Meter.

c) Station Steffisburg zwischen Heiniberg und Thun.

« Das ursprüngliche Bauprojekt sah zwischen Heim-
« berg und Thun die billigste Linie mit Uebergang über
« die Aare unterhalb der Zulgeinmündung vor. Die Ge-
« meinde Steffisburg hat dann in letzter Stunde bei Ihnen
«sowohl, als bei unserer Verwaltung eine Abänderung
« des Tracés und die Erstellung einer Station Steffis-
«burg verlangt. Wir wollen auf die vielen Verhand-
« lungen, welche in dieser Angelegenheit gepflogen
« worden sind, hier des Nähern nicht eintreten, sondern
« nur bemerken, dass unter Mitwirkung von Vertretern
« Ihrer h. Behörde, der Herren Justizdirektor Kläy und
« Baudirektor Morgenthaler, am 19. Februar 1. J. eine
« Konferenz in Thun stattgefunden hat, welcher sowohl
« die Gemeinderäte von Thun und Steffisburg, als Ver-
« treter unserer Verwaltung beiwohnten. Auf Grund
« dieser Konferenz beschloss die Einwohnergemeinde Thun
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« auf den seiner Zeit gemachten Vorbehalt, dass das Tracé
« Heimberg - Thun nach dem ursprünglichen Projekt zu
« wählen sei, zu verzichten und dazu Hand zu bieten,
« dass eine direkte und möglichst kurze Linie Thun-
« Heimberg gewählt werde. Hierbei wurde der Vorbehalt
«gemacht, dass die sogenannte „Variante III" angenom-
« men, d. h. die Bern-Strasse zwischen Heimberg und Thun
« nicht überschritten und eine Station Steffisburg an
« der Zulg erstellt werde. In diesem Falle habe die
« Gemeinde Steffisburg eine Subvention von Fr. 40,000
« zu leisten und die Landentschädigungen zu übernehmen.
«Am 11. März beschloss die letztere Gemeinde eine
« Aktienzeichnung von im ganzen Fr. 50,000 und hat
«einen bezüglichen Verpflichtungsschein eingereicht;
« am 28. März entschied sich die Einwohnergemeinde
« Thun dahin, dass sie die von ihr gestellte Bedingung
« in betreff der Höhe der Subvention der Gemeinde
« Steffisburg nicht fallen lassen wolle.

« Unser Verwaltungsrat ist der Ansicht, dass der
« Bau der Linie durch diese Differenzen nicht auf lange
« Zeit hinaus verschoben werden darf. In Ansehung
« des Umstandes, dass die Gemeinde Thun ihre Aktien-
< beteiligung gemäss Verpflichtungsschein an keine Be-
« dingungen geknüpft hat und dass sie selbst eine
« möglichst kurze Linie wünscht, legen wir dem bei-
« liegenden Kostenvoranschlage die Variante III zu
« Grunde mit Station Steffisburg auf dem linken Zulg-
« ufer, weil diese Anlage um circa Fr. 18,000 billiger
« zu stehen komtnt, als eine solche auf dem rechten
« Ufer. Die Betriebslänge unserer Bahn wird dadurch
« gegenüber dem ursprünglichen Projekt um rund 800
«Meter verkürzt, dagegen die Kosten um Fr. 92,000
« vermehrt. Wenn den Wünschen Thuns entsprochen
« und eine möglichst gerade Linie Heimberg-Thun er-
« stellt werden sollte (Variante IV), ohne Station Steffis-
« bürg, so würden die Mehrkosten Fr. 52,000 betragen.
« Nach unseren, auf definitiven Studien beruhenden Be-
« rechnungen stellt sich somit der Bau der Variante III
« (inklusive Subvention Steffisburg) um Fr. 10,000 gün-
« stigcr, als der Bau einer direkten Linie (Variante IV).

d) Elektrischer Betrieh.

« Der auf Grund sorgfältiger Studien unter Berück-
« sichtigung der vorgenannten Modifikationen berechnete
« Kostenvoranschlag ergiebt die Summe von Fr. 4,530,000
«für den Fall, dass die Bahn mit Dampf betrieben
« werden soll. Nachdem in den letzten Jahren die Ver-
« Wendung von elektrischer Energie einen ausserordent-
« liehen Aufschwung genommen und in der Schweiz
« und den andern Staaten Europas schon eine Reihe
« von Nebenbahnen, in Amerika eine Anzahl von Haupt-
« bahnen mit vollständigem Erfolge durch den elektrischen
« Strom betrieben werden, so lag es in unserer Aufgabe,
« rechtzeitig genau zu prüfen, ob nicht diese Betriebsart
« eine für unser Unternehmen zweckdienliche sei. Nach
« reiflichen Erwägungen sind wir nunmehr dazu gelangt,
«diese Frage zu bejahen. Unter den vielen Vorteilen
« des elektrischen Betriebes kam für uns vor allem aus
« die Anlage des Fahrplanes in Betracht.

« Wenn die Erwartungen erfüllt werden sollen,
« welche im Verkehrsgebiete unserer Bahn bestehen, so
« müssen zur Befriedigung der wichtigsten Interessen
« die nachfolgenden Zugsanschlüsse möglichst direkte und
« sicher erstellt werden :

« Von der Centraischweiz und Luzern über Konol-
« fingen nach Thun und dem Oberland und umgekehrt ;

« von dem nördlichen Teile der Schweiz (Basel,
« Zürich) und dem Oberaargau und Solothurn her via
« Burgdorf-Konolfingen nach Thun und dem Oberland
« und umgekehrt ;

« Vom Biglenthal über Konolfingen nach Bern und
« umgekehrt.

«Ein Versuch zur Aufstellung eines Fahrplanes,
« der allen diesen Anforderungen nur in bescheidenem
« Umfange entspricht, ergab sofort, dass bei Dampf-
« betrieb mit fünf Zügen in jeder Richtung den Ver-
« kehrsbedürfnissen nicht gehörig Genüge geleistet werden
« könnte. Bei dem Kurvenreichtum und den starken
« Steigungen unserer Bahn auf lange Strecken ergiebt
« sich für den Dampfbetrieb ein ganz ansehnlicher
« Kohlenverbrauch per Zugskilometer und wir sind sicher,
« denselben für fünf Züge in jeder Richtung mit Fr.
« 52,000 nicht zu hoch berechnet zu haben. Jeder weitere
« Zug vergrössert die Ausgaben an Brennmaterial allein
« um circa Fr. 10,000. Beim elektrischen Betriebe
« könnte nach den uns vorliegenden Offerten ein Fahr-
« plan von 10 Personenzügen (und ferner 2 Güterzüge)
« in jeder Richtung konstruiert und ganz vorzügliche,
«allgemein befriedigende Fahrgelegenheiten geschaffen
« werden, bei einem Kostenaufwande für die Kraft von
« circa Fr. 44,000. Bei einer für die ersten Betriebs-
« jähre wahrscheinlich ausreichenden, geringem Zugs-
« zahl tritt eine entsprechende Reduktion dieser Summe
« ein. Die Vorteile des elektrischen Betriebes für den
« Verkehr und die Förderung desselben waren für uns
« derart wichtig und ausschlaggebend, dass wir nach
« monatelangen Verhandlungen und Besprechungen zwei
«Verträge abgeschlossen haben und zwar:

« a) mit der bestbekannten Firma Brown, Boveri
« & Cie in Baden über die elektrischen Einrichtungen
« der B. T. B. ;

« b) mit der Aktiengesellschaft „Motor", welche das
« Elektricitätswerk an der Kander erstellt, über die
« Lieferung der elektrischen Energie zum Betriebe der
«B. T. B.

« Wir beehren uns, Ihnen beide Verträge in beglau-
« bigten Abschriften zu unterbreiten ; dem erstgenannten
« Vertrage fügen wir die in Art. 2 desselben als inte-
« grierende Bestandteile angegebenen Aktenstücke bei.

« Beide Verträge sind unter sorgfältiger Erwägung
« aller Eventualitäten festgesetzt ; der Kostenvoranschlag
«ist von einem Fachmann, Herrn Elektrotechniker
« Dr. Blattner, Lehrer am Technikum in Burgdorf, ge-
« prüft und richtig, den üblichen Preisen konform, be-
« fanden worden. Nach unserer Auffassung bieten diese
«Verträge sowohl den Staatsbehörden, als der Bahn-
« gesellschaft alle Garantien, welche für den elektrischen
« Betrieb verlangt werden können und zwar in einer
« derart weitgehenden Weise, dass für die Zukunft kaum
« noch weitere so günstige Bedingungen für andere Bahn-
« gesellschaften erhältlich sein werden. Der Grund hierfür
« liegt darin, dass die elektrischen Anlagen und der
« Betrieb unserer Linie von den unter a und b bezeich-
« neten Kontrahenten zum Zwecke der geschäftlichen
« Reklame — erste grössere Vollbahn auf dem Kontinent
« mit elektrischem Betrieb — dienen sollen.

«Von der Aktiengesellschaft „Motor" haben wir im
« weitern verlangt, dass sie ihrem Zutrauen zu dem voll-
« ständigen Gelingen des elektrischen Betriebes unserer
« Linie durch eine Aktienbeteiligung in erheblichem Um-
« fange Ausdruck gebe ; dies ist geschehen und wir legen
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« Ihnen den Schein bei, mit welchem sich die genannte
« Gesellschaft zu einer Aktienbeteiligung der Unternehmer
«im Betrage von Fr. 200,000 verpflichtet hat.

« Wenn auch die Mehrkosten der Anlagen für den
« elektrischen Betrieb gegenüber den Kosten für den
«Dampfbetrieb eine bedeutende Summe (Fr. 770,000)
« ausmachen, so dass der Kostenvoranschlag nunmehr
« auf Fr. 5,300,000 anwächst (vergl. die Beilage) so
« halten wir doch dafür, dass angesichts der vorliegenden
«Verträge und der unbestrittenen, grossen Vorteile
« auch Sie, hochgeehrte Herren, unsere Beschlüsse gut
« heissen ; dies um so mehr, als durch unsere Anlage
« gleichzeitig einer grossen Zahl von im Verkehrsgebiete
« unserer Linie, liegenden Ortschaften und Gemeinden
« die Abgabe von elektrischer Kraft zu billigem Preise
« gesichert wird. Neben einer neuen Bahn erwüchsen
« also einem ziemlich grossen Gebiete unseres Kantons
« die weitern Vorteile der elektrischen Beleuchtung und
« Kraftabgabe und es wird das einst so gefürchtete
« Wildwasser, die Kandel-, nun zu einer Quelle der Ent-
« wicklung und des Gedeihens einer ganzen Landes-
« gegend.

« Nach Massgabe von Art. 2, litt, a, Alinea 3 des
«Volksbeschlusses vom 28. Februar abbin, würde sich
« die Beteiligung des Staates Bern an der Linie Hasle-
« Konolfingen-Thun wie folgt bemessen :

a) 40 % von Fr. 5,300,000 Fr. 2,120,000
h) für Tunnel (100 und 140 m. zwischen

Grosshöchstetten-Biglen und 98 m.
zwischen Brenzikofen - Heimberg)
rund » 34,000

Zusammen Fr. 2,154,000
« Wir gestatten uns, auf Grundlage des beiliegenden

« Kostenvoranschlages, Sowie der vorstehenden,
zudienenden Ausführungen das Gesuch zu stellen:

« Es möchte sich der Staat Bern beim Bau der
« Eisenbahnlinien Hasle-Konolfingen-Thun durch Ueber-
« nähme von Aktien im Betrage von Fr. 2,154,000 be-
« teiligen.

3. Finanzausweis.

«Unter der Voraussetzung, dass die vorgenannte
« Staatsbeteiligung bewilligt werde, setzt sich das Ge-
« seilschaftskapital der Burgdorf-Thun-Bahn wie folgt
« zusammen :

a) Aktienbeteiligung des Staates Fr. 2,154,000
h) » von Gemeinden

(laut Nachweis anlässlich der Vorlage

der Statuten) » 1,307,500
c) Aktienbeteiligung der Gemeinde

Steffisburg (gemäss beiliegendem
Verpflichtungsschein) » 50,000

d) Nachträgliche Aktienbeteiligungen
von Privaten (gemäss beiliegenden
Verpflichtungsscheinen) » 5,500

e) Aktienbeteiligung der Emmenhtal-
bahn (ebenfalls im November 1896
nachgewiesen) » 200,000

f) Aktienbeteiligung der Jura-Simplon-
Bahn (im November 1896 nachgewiesen)

» 50,000
g) Aktienbeteiligung der Gesellschaft

„Motor" (laut beiliegendem
Verpflichtungsschein » 200,000

Zusammen Fr. 3,967,000

Uebertrag Fr. 3,967,000
so dass ein Obligationenkapital erforderlich

ist von Fr. 1,333,000
um auf die Summe des Kostenvoranschlages

von Fr. 5,300,000
zu gelangen.

«Die Uebernahme dieser Anlehenssumme, welche
« auf rund Fr. 1,400,000 oder Fr. 1,300,000 bemessen
« werden soll, ist uns gemäss der beiliegenden, beglau-
« bigten Vertragsabschrift von der Kantonalbank von
« Bern unter annehmbaren Bedingungen zugesichert.
« Deingemäss werden vom Anlagekapital nur circa 24
« bis 26 % auf dem Anlehenswege aufgebracht (Art. 5
« des Volksbeschlusses vom 28. Februar 1897).

« Wir betrachten damit den in Art. 11 des genannten
« Volksbeschlusses geforderten Finanzausweis als ge-
« leistet und ersuchen höflichst um gefällige Genehmigung
« desselben und gleichzeitig um die Bewilligung zur
« Inangriffnahme des Baues. »

Dem Schreiben lagen die nötigen Beilagen mit
Ausnahme der Baupläne bei. Letztere sind aber bereits
anlässlich der Behandlung der Frage der Uebernahme
des Obligationenkapitals durch die bernische Kantonalbank

von den von uns im Einverständnis mit diesem
Institut bestellten Experten, Herren Oberingenieur von
Graffenried und Bezirksingenieur voit Erlach, geprüft
worden und es handelt sich diesbezüglich nur noch
darum, die seither stattgefundenen Abänderungen am
Projekt zu begutachten.

Von den beiden erwähnten Teilstücken der Burg-
dorf-Thun-Bahn ist bekanntlich das Stück Hasle-Konol-
hngen schon im Volksbeschluss vom 5. Juli 1891 betreffend
die Beteiligung des Staates am Bau neuer Eisenbahnlinien

aufgenommen worden ; dagegen war das nicht der
Fall für das Stück Konolfingen- Thun, weil die damaligen
Initianten dieser Linie glaubten, das Unternehmen ohne
Staatshülfe zu stände zu bringen. Auf das Gesuch eines
neuen Initiativkomitees hat dann aber der Grosse Rat
unterm 6. Februar 1896 folgenden Beschluss gefasst:

« 1. Der Staat beteiligt sich an dem Bau der pro-
«jektierten Eisenbahn von Thun nach Konolfingen durch
« Uebernahme von Aktien im Betrage von Fr. 500,000.

« 2. Für diese Beteiligung gelten die einschlägigen
« Bestimmungen des Beschlusses betreffend die Beteili-
« gung des Staates an dem Bau neuer Eisenbahnlinien
«vom 5. Juli 1891, insbesondere Art. 5, zweiter und
« dritter Absatz, und die Art. 7 bis und mit 13 dieses
« Beschlusses.

« 3. Die Aktienbeteiligung des Staates fällt dahin,
« wenn bis zum 5. Juli 1897 der Finanzausweis nicht
« geleistet wird. »

Die Direktion der Burgdorf-Thun-Bahngesellschaft
stellte nun unterm 8. Januar d. J. anlässlich der
Beratung des neuen Dekretes betreffend die Beteiligung
des Staates am Bap. neuer Eisenbahnlinien unter ein-
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gehender Motivierung- das Gesuch, es sei die Hasle-
Konolfingen-Thun-Bahn in den neuen Subventionsbe-
schluss aufzunehmen, wodurch die vom Grossen Rat
bewilligten Fr. 500,000 an der Gesamtaktienbeteiligung
des Staates in Abrechnung fallen sollen.

Diesem Begehren ist im Volksbeschluss vom 28.
Februar 1897 Rechnung getragen worden (vergl. Art. 1 d
und Art. 18, 2).

Was die heutigen Vorlagen der Burgdorf-Thun-Bahn
betrifft, so ergiebt die Prüfung derselben durch die
Baudirektion folgendes :

Ad 1. Die Bahngesellschaft sieht sich infolge des
Volksbeschlusses vom 28. Februar 1897 genötigt, die
Statuten vom 16. November 1896 abzuändern und hat
diese Aenderungen in einem I. Nachtrag niedergelegt.
Die ausserordentliche Generalversammlung der Aktionäre
vom 13. April abhin hat demselben die Genehmigung
erteilt.

Der Nachtrag giebt einzig zu der Bemerkung An-
lass, dass das in Art. 1, Alinea 2, der Statuten mit
« 5. Juli 1891 » aufgeführte Datum des einschlägigen
Volksbeschlusses durch «28. Februar 1897 » zu ersetzen
ist. Ferner muss das Aktienkapital den neuen Verhältnissen

entsprechend vergrössert werden. Im übrigen ist
den Bestimmungen von Art. 7 des neuen Volksbeschlusses
Rechnung getragen und es steht somit der Genehmigung
des ersten Nachtrages zu den Statuten der Burgdorf-
Thun-Bahn durch den Grossen Rat nichts entgegen.

Ad 2. Die nämliche Aktionärversammlung vom
13. April abhin hat, nachdem die Bahnverwaltung,
gestützt auf einen Befund der staatlichen Experten über
das ursprüngliche Bauprojekt, den Kostenvoranschlag
von Fr. 3,700,000 bereits auf Fr. 4,050,000 erhöht
hatte, folgende Verbesserungen der Bahnanlage
beschlossen, welche eine nochmalige Erhöhung des
Voranschlages zur Folge haben:

a. Solidem Oberbau (Wahl eines Schienenprofils von
36 kg. Gewicht per Laufmeter).

b. Gefällsverbesserungen (Anlage zweier Tunnel zwi¬
schen Biglen und Grosshöchstetten und eines solchen
zwischen Heimberg und Brenzikofen).

c. Erstellung einer Station Steffisburg mit Abänderung
des Tracé (Variante III), und

d. Einführung des elektrischen Betriebes.

Die Begründung dieser Abänderungen ist in dem
eingangs reproduzierten Schreiben enthalten. Wir haben
die neue Vorlage durch die nämlichen Experten, welche
schon das ursprüngliche Bauprojekt begutachtet haben,
prüfen lassen und erlauben uns, gestützt hierauf zu den
einzelnen Punkten folgende Bemerkungen zu machen :

Ad a. Der Verwendung- eines Schienenprofiles von
36 kg. Gewicht, wie es bei den Hauptbahnen vorkommt,
wollen wir uns nicht widersetzen, obschon wir den
Nutzen desselben bei der Einführung des elektrischen
Betriebes nicht sehr hoch anschlagen können. Es werden
stets nur leichte Züge mit mässiger Geschwindigkeit die
Strecke befahren. Für den Personenverkehr sind
Automobile, welchen je nur ein einziger Wagen von höchstens
20 Tonnen Gewicht mitgegeben werden darf, und die

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Kates. 1897.

eine grösste Fahrgeschwindigkeit von 36 km. per Stunde
nicht überschreiten sollen, vorgesehen; es dürfen auch
keine grösseren Zügj als zwei Automobile mit zwei
Anhängewagen zusammengestellt werden.

Für Güterzüge sind Lokomotiven zur Beförderung
von 100 Tonnen Zuggewicht mit 18 km. Geschwindigkeit

den Berechnungen für die Kraftabgabe zu Grunde
gelegt. Für solche Leistungen würde ein Oberbau mit
einer Schiene von 30 kg. per Laufmeter genügen, ohne
dass eine wesentliche Abnutzung derselben zu befürchten
wäre. Indessen wollen wir uns in Berücksichtigung der
von der Bahngesellschaft geltend gemachten Gründe,
wie schon gesagt, der Einfülmmg des grössern Schienenprofiles

von 36 kg. Gewicht nicht widersetzen.

Ad b. Das Projekt 1895 sah folgendes Tracé vor:
Die Linie zweigte bei der Station Hasle-Rüegsau von

der Emmenthalbahn nach dem Biglenthal ab, welchem
es bis Biglen folgte. Von hier wandte es sich, nördlich
dem Gwattberg, längs der Staatsstrasse gegen
Hochstetten, um darauf mit Kurvenentwicklung ins Thal der
Kiesen hinunterzusteigen und zunächst die Station Ko-
nolfingen der J. S. B. zu gewinnen. Von Konolfingen
folgte die Linie dem Kiesenbach weiter bis Diesbach,
zog sich dann längs der Berglehne über Brenzikofen
und die Rothachen nach Heimberg, sowie von hier gegen
die Mündung der Zulg in die Aare, um unterhalb
derselben die Aare zu überschreiten, die S. C. B. und schliesslich

den Bahnhof Thun zu erreichen.

Die Länge dieses Projektes betrug 34,3 km. ; das

Maximalgefälle 27 °/°° und der Minimalradius 200 m.
Stationen waren vorgesehen in : Schafhausen, Bigenthai,
Walkringen, Biglen, GrosshöchStetten, Konolfingen,
Stalden, Diesbach, Brenzikofen, Heimberg und Thun.

Die Kosten waren im ganzen veranschlagt zu
Fr. 3,700,000, wurden aber durch die Experten auf
Fr. 4,050,000 erhöht. Die Anlagekosten per km. betrugen
darnach Fr. 117,000.

Zwischen Biglen und Grosshöchstetten soll nun das
Gefälle von 27 °/00 auf 25 %o herabgemindert werden,
was aber die Anlage zweier Tunnels auf dieser Strecke,
von 144 m. und 100 m. Länge bedingt; die Station
Grosshöchstetten kommt dadurch um 4 m. tiefer zu
liegen. Sodann soll zwischen Heimberg und Brenzikofen
ein Tunnel von ca. 100 m. Länge erstellt werden. Die
Aenderung liegt jedenfalls sehr im Interesse der
Bahnanlage.

Ad c. Unterm 3. Mai abhin richtete die Direktion
der Burgdorf-Thun-Bahn folgendes Schreiben an den

Regierungsrat zu Händen des Grossen Rates:
«Unterm 19. April abhin hat der Gemeinderat von

« Thun das nachfolgende Schreiben an die hierseitige
« Direktion gerichtet :

««Das Bureau der hiesigen Einwohnergemeinde hat
« « Ihnen den Beschluss der Gemeindeversammlung vom
««28. März abhin zur Kenntnis gebracht, wonach be-
« « schlössen wurde, die gezeichnete Subvention von
« « Fr. 250,000 nur dann aufrecht zu erhalten, wenn die
««Gemeinde Steffisburg die ihr zugemutete Subvention
« « von Fr. 80,000 an die Erstellung einer Station Stef-
««fisburg leiste.

««Es ist also die Subvention der Gemeinde Thun
««von einer Viertelsmillion absolut nicht bedingungslos
««bewilligt und berufen wir uns auf alle unsere Proto-
« « kolle und auf die an Sie gerichteten diesbezüglichen

27*'
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« « Zuschriften, indem wir uns erlauben, darauf hinzu-
«« weisen, dass der zu leistende Finanzausweis diesen
««Umstand zu berücksichtigen hat, eventuell behalten
« « wir uns alle Rechte vor. » »

«Unsere Direktion hat am 27. April und der Ver-
« waltungsrat am 2. Mai diese Angelegenheit einlässlich
« beraten und hierbei folgende Verhältnisse in Betracht
« gezogen :

« Die bisherigen Verhandlungen und Beschlüsse
« unserer Verwaltungsbehörden erfolgten sämtlich unter
« der Voraussetzung, dass eine Verständigung hinsicht-
« lieh der Tracé-Frage Heimberg-Steffisburg-Thun durch
« Entgegenkommen der beiden beteiligten Gemeinden
« Thun und Steffisburg noch ermöglicht werde. Für
« diesen Fall war unzweifelhaft die Variante III die
« gegebene Lösung, weshalb wir auch, um unser Ge-
« such vom 14. April betreffend die Beteiligung des
«Staates nicht zu verzögern, Ihnen unsere Vorlagen
« auf Grund dieser Variante unterbreiteten. Unsere
«Voraussetzung ist leider nicht in Erfüllung gegangen.
« Weder schriftliche noch mündliche eindringliche Er-
« suchen um Uebernahme einer grössern Summe als
« Fr. 50,000. — seitens der Gemeinde Steffisburg hatten
« irgendwelchen Erfolg, obwohl bekannt war, dass die
« nach definitiven Aufnahmen berechneten Mehrkosten
«gegenüber dem ursprünglichen Projekt nicht Franken
« 80,000. — wie zuerst approximativ angegeben, sondern
« Fr. 92,000. — betragen werden. Auf der andern Seite
« hat nun Thun gegen den Finanzausweis auf Grundlage
« einer Variante III und der unzureichenden Subvention
« Steffisburgs formell Protest erhoben und wenn wir auf
« unserer Vorlage beharren würden, so wäre ein Prozess
« mit der Gemeinde Thun unvermeidlich. Pliezu wollen
« und können wir uns aber nicht entschliessen, denn
« dies würde vor allem eine unzulässige Verzögerung
« des Baues und der Betriebseröffnung herbeiführen und
« unser ganzes Unternehmen ernstlich gefährden. Im
« fernem liegt es nicht in unserer Stellung gegen Thun
« derart vorzugehen, nachdem diese Gemeinde unser
« Unternehmen von Anfang an und in hervorragender
« Weise gefördert hat, während Steffisburg sich für das-
« selbe erst zu interessieren begann, als die Ausführung
« des Baues in sicherer Aussicht stand. Und ferner
« können wir die Verantwortlichkeit dafür nicht über-
« nehmen, einer Gemeinde wegen, die sich nachträglich
« an unserm Unternehmen in ungenügendem Masse be-
« teiligen will, die grosse Subvention Thuns und damit
« unsern Finanzausweis in Frage zu stellen.

« Diese durch den formellen Protest Thuns neu ge-
« schaffenc Sachlage hat unsern Verwaltungsrat veran-
« lasst, nach einlässlicher Beratung, in seiner Sitzung
« von gestern den Beschluss zu fassen :

« Die Variante III wird fallen gelassen und dagegen
«die Variante IV, (ohne Station Steffisburg) zur Aus-
« fuhrung gebracht. Dem Regierungsrat ist zu Händen
« des Grossen Rates von diesem Beschluss unverzüglich
« Kenntnis zu geben unter Vorlage eines entsprechend
« abgeänderten Kostenvoranschlages und Finanzaus-
« weises. »

Dieses Schreiben schliesst mit der Wiedergabe dieses
neuen Voranschlages.

Wir bemerken hierzu kurz folgendes :

Steffisburg Hess, nach Kenntnisnahme des Projektes
1895, in eigenen Kosten eine Variante II studieren,

welche eine Station Steffisburg in unmittelbarer Nähe
dieser Ortschaft, in den « Aumatten », vorsah ; die
genannte Einwohnergemeinde beschloss sich hieran mit
einer Aktienzeichnung von Fr. 150,000 zu beteiligen.
Dagegen machte die Einwohnergemeinde Thun
Opposition, da sie eine Verlängerung der Linie über Steffisburg

und eine Stationsanlage daselbst, auch wenn sie
auf dem linken Zulgufer erstellt würde, nicht gerne sah.

Infolge der von der Gemeinde Steffisburg nachgesuchten
Vermittlung der Regierung kam nun eine Einigung auf
Variante III mit Station Steffisburg auf dem rechten
Zulgufer und rechts der Bernstrasse zu stände, wobei
allerdings die Vertreter Thuns die Genehmigung durch
die Einwohnergemeinde vorbehielten. Steffisburg bewilligte

für diese Anlage eine Subvention von Fr. 50,000.

Wie aber aus dem oben reproduzierten Schreiben
der Direktion der B. T. B. hervorgeht, kommt jetzt
Thun auf seine Subvention zurück und knüpft daran
die Bedingung, dass Steffisburg für eine Stationsanlage
nach Variante III eine Subvention von Fr. 80,000 zu
leisten habe, woraufhin sich der Verwaltungsrat der
B. T. B. veranlasst sieht, von der Variante III mit
Station Umgang zu nehmen und Variante IV ohne
Station zu adoptieren.

Dadurch wird das Tracé um weitere 350 Meter von
Steffisburg weg verlegt, womit allerdings auch infolge
Weglassung der Station eine Ersparnis von circa Fr. 40,000
in den Anlagekosten erzielt wird. Allein bei Weglassung
der Station in Variante III kostet letztere, selbst bei
den damit verbundenen etwa Fr. 5000 höhern
Expropriationskosten, nicht mehr als Variante IV.

Steffisburg hat nun seither seine Subvention auf
Fr. 65,000 erhöht, was mehr als genügt, um die Kosten
einer Station für diese Ortschaft und die mitinteressierten
Gemeinden zu decken. Es ist deshalb durchaus kein
unbilliges Verlangen, wenn an die Bewilligung des
Staatsbeitrages die Bedingung geknüpft wird, dass eine Station
Steffisburg erstellt werden müsse und zwar nach der
Variante III. Dadurch wird dieser Gemeinde geholfen
und den Interessen Thuns in keiner Weise Eintrag gethan.

Wir erachten damit auch die durch Herrn Dr. Gustav
König, Fürsprecher in Bern, eingereichte Eingabe des

Einwohnergemeinderates von Steffisburg vom 10. Mai 1897
als erledigt.

Ad d. Die Direktion der Burgdorf-Thun-Balmgesell-
schaft hat mit zwei bestens bekannten Firmen für die
Lieferung elektrischer Energie und die Erstellung
sämtlicher Bauten und Installationen, welche zum elektrischen
Betrieb der Bahn notwendig sind, unter sehr günstigen
Bedingungen Verträge abgeschlossen, welche sie zur
Einsicht vorlegt. Die Firma „Motor, Aktiengesellschaft für
angewandte Elektricität in Baden (Aargau)" liefert die
elektrische Energie aus den zu erstellenden Elektricitäts-
werken an der Kander bei Spiezwyler und am Bühl
bei Kandersteg, für welche Projekte der Regierungsrat
kürzlich die Konzessionsübertragung an genannte Firma
genehmigt hat. Die elektrische Kraftübertragung und
Installationen zum elektrischen Betrieb hat die Firma
Brown, Boveri & Cie, ebenfalls in Baden (Aargau),
übernommen. Beide Firmen sind von einander unabhängig
und als sehr leistungsfähig bekannt. Die vorliegenden
Verträge bilden alle nur mögliche Garantie für eine
sorgfältige und rechtzeitige Ausführung der Anlagen,
und es hat die Gesellschaft „Motor" ihr Interesse an
dem Zustandekommen der elektrischen Eisenbahn noch
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dadurch bekundet, dass sie Aktien im Betrage von
Fr. 200,000 übernommen hat.

Wenn wir die Ausgabe für Brennmaterial beim
Dampfbetrieb von 6 Zügen in jeder Richtung zu Fr. 55,000
annehmen, so ergiebt sich, da bei gleicher Anzahl Züge
mit elektrischem Betrieb die Ausgabe für Kraftmiete
nur Fr. 35,000 beträgt, eine Differenz zu gunsten des
letztem von Fr. 18,000 per Jahr. Bei 7 Zügen steigert
sich die Differenz auf mindestens Fr. 20,000; diese

jährliche Ersparnis im Betrieb kommt einem Kapital
von Fr. 500,000 gleich.

Der Vorteil des elektrischen Betriebes der Burgdorf-
Thun-Bahn liegt somit auf der Hand ; er kann demnach
auf Grundlage der abgeschlossenen Verträge unbedenklich

genehmigt werden. Seine Einführung ist auch in
volkswirtschaftlicher Beziehung lebhaft zu begrüssen.

Die unter a bis d besprochenen Abänderungen und
Verbesserungen am ursprünglichen Projekt veranlassten
die Bahngesellschaft, den Voranschlag von Fr. 4,050,000
auf Fr. 5,300,000 zu erhöhen. Zur Orientierung lassen
wir die nachstehende, vergleichende Zusammenstellung
folgen :

Deris Dez. 1896 Deris April 1897
(Dampfbahn) (Elektrische Bahn)

Fr. Fr.
I. Bahnanlage und feste

Einrichtungen.

A) Organisation und Ver
waltungskosten

B) Verzinsung des Baukapi
tals

C) Expropriationen
D) Bahnbau

II. Rollmaterial
III. Mobiliar und Gerätschaften
IV. Unvorhergesehenes

Tota

170,000 180,000

50,000
840,000

2,293,000
478,000

64,000
155,000

50,000
818,000

2,693,600
1,330,000

64,000
164,400

4,050,000 5,300,000

40 °/o von Fr. 5,300,000 Fr. 2,120,000
340 m. Tunnel à Fr. 100,000 per km. » 34,000

Zusammen Fr. 2,154,000

welcher Beitrag zur Bewilligung empfohlen wird.

Ad 3. Das Anlagekapital beträgt Fr. 5,300,000
Dasselbe wird gedeckt wie folgt:

A. Die Bahngesellschaft hat sich anläss¬
lich der Genehmigung ihrer Statuten
durch den Grossen Rat im November
1896 über den Besitz folgender
Aktien ausgewiesen :

1. Aktienbeteiligung der
Gemeinden Fr. 1,307,500

2. Aktienbeteiligung der
Emmenthalbahn » 200,000

3. Aktienbeteiligung der
J. S. B » 50,000

Fr. 1,557,500

Die Mehrkosten des Bahnbaues von Fr. 400,600
verteilen sich auf den Unterbau mit Fr. 144,000, den
Oberbau mit Fr. 246,000 und den Hochbau mit Fr.
10,000, diejenigen des Rollmaterials von rund Fr. 850,000
auf das eigentliche Rollmaterial mit Fr. 309,400 und
auf die elektrische Anlage mit Fr. 540,600.

Auf das Tracé und den Bahnbau hat der elektrische
Betrieb keinen Einfluss. Unter Berücksichtigung der
von uns gutgeheissenen Verbesserungen des Tracés
beträgt nun dessen Länge von Mitte Station Hasle bis
Mitte Bahnhof Thun 33,56 km. Somit betragen die
kilometrischen Einheitskosten rund Fr. 158,000.

Nach unserer Ansicht muss die Staatsbeteiligung
auf Grundlage des erhöhten Anlagekapitals von Fr.
5,300,000 erfolgen, indem die Anlagen für den
elektrischen Betrieb entweder zu der Bahnanlage und festen
Einrichtungen oder zum Rollmaterial gehören und eine

einmalige Ausgabe verursachen. In das Anlagekapital
dürfen dagegen selbstverständlich nicht aufgenommen
werden die jährlichen Ausgaben für Kraftmiete, so

wenig als man hei den Dampfbahnen darin die
Auslagen für Kohlen einrechnet.

Unter der Annahme obigen Anlagekapitals berechnet
sich der Staatsbeitrag gemäss Volksbeschluss vom 28.
Februar 1897 folgendermassen :

B. Die BahnVerwaltung legt heute fol¬

gende neue Verpflichtungsscheine von
Aktienzeichnungen vor :

1. Aktienbeteiligung der
Gemeinde StefBsburg Fr. 65,000

2. Aktienbeteiligung von
Privaten » 5,500

3. Aktienbeteiligung der
Gesellschaft „Motor" » 200,000

Fr. 270,500
C. Die Beteiligung des Staates gemäss

Abschnitt 3 hiervor » 2,154,000

Total Aktienzeichnung Fr. 3,982,000
Es bleibt somit aufzunehmen ein

Obligationenkapital von » 1,318,000

um das Anlagekapital von Fr. 5,300,000
zu decken.

Das Obligationenkapital beträgt somit weniger als
x/s des Anlagekapitals.

Die Deckung ist von der Berner Kantonalbank,
welche laut dem den Akten beigeschlossenen Anleihens-
vertrag ein Obligationenkapital von im Maximum
Fr. 1,400,000 zu beschaffen gewillt ist, übernommen
worden.

In vorliegendem Finanzausweis könnte die
Aktienzeichnung der Gesellschaft „Motor", welche beim
auszuführenden Werk als Unternehmerin auftritt,
beanstandet werden, da dieselbe dem Wortlaut von Art. 5,
Alinea 2, des Volksbeschlusses vom 28. Februar 1897
anscheinend widerspricht. Die Gesellschaft „Motor" ist
jedoch nicht Unternehmerin im Sinne dieses Beschlusses,
wie die Unternehmer des Bahnbaues und die Firma
Brown, Boveri & Cle für die elektrische
Kraftübertragung und die andern Installationen zum
elektrischen Betrieb, sondern sie ist einzig Lieferant der
elektrischen Energie ab ihrem Wasser- und Elektricitäts-
werk an der Kander bei Spiezwyler. Wir halten
deshalb ihre Aktienbeteiligung, sowohl formell als materiell,
für zulässig.

Was die von Seite der Gemeinde Thun nachträglich

an ihre Aktienbeteiligung von Fr. 250,000
geknüpften Bedingungen in Bezug auf die Anlage einer
Station Steffisburg betrifft, welche die Burgdorf-Thun-
Bahn zu ihrer vorerwähnten Eingabe vom 3. Mai 1897
veranlasst haben, so bemerken wir, dass diese Aktien-
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Zeichnung laut dem bereits bei Anlass der
Statutengenehmigung geleisteten Ausweise ebensowenig
Bedingungen enthält als alle übrigen Zeichnungen.
Nachträgliche Vorbehalte zu machen ist unzulässig, weshalb
wir die Aktienzeichnung der Gemeinde Thun auch für
die von uns gestellte Bedingung betreffend die Erstellung
einer Station Steffisburg als zu Recht bestehend
betrachten.

Hierauf gestützt erachten wir demnach den Finanzausweis

der Burgdorf-Thun-Bahn als geleistet.

In Zusammenfassung vorstehenden Berichtes beehren
wir uns deshalb, Ihnen zu Händen des Grossen Rates
folgenden

Beschlusses - Entwurf
zur Genehmigung zu unterbreiten.

Dem Grossen Rate wird beantragt:

1. Der erste Nachtrag zu den vom Grossen Rate
am 23. November 1896 genehmigten Statuten der
Burgdorf-Thun-Bahn, d. d. den 13. April 1897, wird genehmigt

unter dem Vorbehalt, dass das in Art. 1, Alinea 2,
der Statuten aufgeführte Datum «5. Juli 1891» durch
«28. Februar 1897» ersetzt und in Art. 4 die Höhe
des Aktienkapitals den neuen thatsächlichen Verhältnissen

gemäss angegeben werde;

2. an den Bau der Burgdorf - Thun - Bahn mit
elektrischem Betrieb wird nach Massgabe des
Volksbeschlusses vom 28. Februar 1897 ein Staatsbeitrag von
Fr. 2,154,000 auf Vorschuss-Rubrik A « 3 h bewilligt;

3. der Finanzausweis wird, gestützt auf die
anlässlich der Genehmigung der Statuten geleisteten und
die die gegenwärtige Vorlage begleitenden weitern
Ausweise, als genügend anerkannt ;

alles unter der Bedingung:
dass am linken oder rechten Ufer der Zulg, in der

Nähe der Bernstrasse, eine Station Steffisburg erstellt
wird.

Direktion der öffentlichen Bauten:
Morgenthaler.

Vom Regierungsrat genehmigt und an den Grossen
Rat gewiesen.

Bern, den 20. Mai 1897.

Im Namen des Regierungrates
der Präsident

F. von Watten wy 1,

der Staatsschreiber
Kistler.
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Vortrag des Regierungsraîes an den Grossen Rat

über das

Volksbegehren für einen Gesetzesentwurf betreffend die Wahl des Grossen Kates,

April 1897.

Herr Präsident,
Herren Grossräte!

Am 20. Dezember 1896 reichte Redaktor Mann
namens einer zu diesem Zweck von einer
Delegiertenversammlung eingesetzten Kommission der Staatskanzlei
Unterschriftenbogen ein behufs Sammlung von
Unterschriften für ein Volksbegehren um Erlass eines Gesetzes
betreffend die Wahl des Grossen Rates. Das in der
Form eines ausgearbeiteten Gesetzes vorgelegte Begehren
hat folgenden Wortlaut :

« Die unterzeichneten stimmberechtigten Bürger ver-
« langen, dass dem Bernervolke der nachfolgende Gesetzes-
« entwurf gemäss Art. 6 und 9 der bernischen Staats-
« Verfassung zur Abstimmung vorgelegt werde :

« Wahl des Grossen Rates.
« 1. Die Wahl des Grossen Rates findet nach dem

« proportionalen Wahlverfahren statt. Die dem
« proportionalen Wahlverfahren angemessene Ein-
« teilung der Wahlkreise und die Feststellung dieses
«Verfahrens, sowohl für die Gesamterneuerung,
« als auch für Neubesetzung der während einer
« Amtsperiode erledigten Stellen wird durch ein
« Dekret geordnet.

«2. Die Wahl des Grossen Rates nach dem propor-
« tionalen Wahlverfahren findet erstmals bei der
«nächsten Gesamterneuerung (Frühjahr 1898) statt.

«3. Widersprechende Bestimmungen anderer Gesetze
« und Dekrete sind mit der Annahme dieses Ge-
« setzes aufgehoben. »

Gemäss § 5 des Dekretes vom 4. Februar 1896
stempelte die Staatskanzlei diese Unterschriftenbogen ab

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1897.

mit Datum vom 20. Dezember 1896 als dem Beginn
der Unterschriftensammlung und 20. Juni 1897 als dem
Endtermin der Beglaubigung der Unterschriften gemäss
§ 6 des erwähnten Dekretes.

Am 2. April abhin und folgende Tage übergab
Redaktor Mann die mit Unterschriften versehenen
Unterschriftenbogen der Staatskanzlei. Die von dieser
vorgenommene Zählung und Prüfung ergab, dass das
Volksbegehren mit 14,139 Unterschriften bedeckt ist, von
denen jedoch 299 nach den Bestimmungen des Dekretes
vom 4. Februar 1896 gestrichen werden mussten (zu
vergleichen die diesem Bericht beigefügte Tabelle).
Gültige Unterschriften sind somit 13,840. Das
Initiativbegehren ist auf den Erlass eines Gesetzes gerichtet,
ist also nach Art. 9 der Staatsverfassung zu stände
gekommen.

Als nicht zu stände gekommen müsste es hingegen
erklärt werden, wenn es sich herausstellen sollte, dass
die Proportionalwahl des Grossen Rates nur auf dem
Wege der Abänderung der Staatsverfassung eingeführt
werden könnte. Der Regierungsrat hält nicht dafür,
dass das der Fall sei. Allerdings enthält die
Staatsverfassung die Bestimmungen über die Wahlen in den
Grossen Rat, unter diesen findet sich jedoch keine über
das Wahlverfahren. Es ist vielmehr den Verhandlungen
des Grossen Rates über die Verfassungsrevision von
1893 zu entnehmen, dass in der Verfassung über das
Wahlverfahren nichts bestimmt wurde, eben um diese
streitige Frage nicht zu präjudizieren, sondern sie innerhalb

des Rahmens der Verfassung lösen zu können.
Der Anordnung der Volksabstimmung über den

Gesetzesentwurf durch den Grossen Rat gemäss Art. 9

der Staatsverfassung steht somit nichts im Wege. Mit
28
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Rücksicht auf § 2 des Entwurfes, welcher das Inkrafttreten

dieses Gesetzes, sowie des Ausführungsdekretes
für die Frühjahrswahlen vom nächsten Jahr vorsieht,
sollte im Fall der Annahme des Gesetzes das Dekret
noch im Laufe dieses Jahres beraten werden können,
damit dem Regierungsrat die nötige Zeit zur Ausführung
desselben gegeben sein wird. Das schliesst eine
Hinausschiebung der Volksabstimmung auf den Herbst 1897
oder gar Frühjahr 1898 aus, und der Regierungsrat
kommt daher zu dem Schlüsse, es sollte die
Volksabstimmung auf einen möglichst nahen Termin
anberaumt werden. Da der Bundesrat auf den 11. Juli
nächsthin die eidgenössische Volksabstimmung über die
Bundesbeschlüsse vom 19. März 1897 und vom 26. März
1897 angeordnet hat, so dürfte es geraten sein, auch
die kantonale Volksabstimmung auf diesen Tag
anzuordnen.

Die Frage endlich, ob eine Botschaft an das Volk
zum Gesetzesentwurf zu erlassen sei, glaubt der
Regierungsrat nicht ausführlich erörtern zu müssen, da er
annimmt, es werde der Grosse Rat auch diesmal, wie
bei den beiden letzten Initiativbegehren, auf den Erlass
einer Botschaft verzichten wollen.

Gestützt auf das Angebrachte beantragen wir Ihnen
den Erlass folgenden Beschlusses:

Der Grosse Rat des Kantons Bern

in Ausführung von Art. 9 der Staatsverfassung,
auf den Antrag des Regierungsrates

beschliesst :

1. Das Volksbegehren für einen Gesetzesentwurf
betreffend die Wahl des Grossen Rates wird als zu
stände gekommen erklärt.

2. Die Volksabstimmung über diesen Gesetzesentwurf
wird auf den 11. Juli 1897 angeordnet.

3. Das Volksbegehren ist ohne Botschaft dem Volk
zur Abstimmung vorzulegen.

Bern, den 12. Mai 1897.

Im Namen des Regierungsrates

Der Präsident

F. von Wattenwyl,
der Staatsschreiber

Kistler.
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Tabelle der eingelangten Unterschriften

Aarberg.
Lyss
Seedorf

Aarwangen.
Auswyl
Bannwyl
Busswyl
Gondiswyl
Langenthal
Lotzwyl
Melchnau
Obersteckholz
Roggwyl
Schoren
Ursenbach

Bern.

Zahl
der Unterschriften

Total ungültig

108 6
4 —

40
40
38
22

215
73

119
35
40
34
40

Biel.
Biel
Bözingen

Büren.
Büren
Diessbach
Leuzigen
Meinisberg

Burgdorf.
Aeftligen
Burgdorf
Ersigen
Hasle
Hindelbank
Hochstetten
Kernenried
Kirchberg
Koppigen
Lyssach
Oberburg
Wynigen

Oelsberg.
Bassecourt.
Boécourt
Bourrignon
Courfaivre
Courroux
Courtételle
Deléniont
Develier
Ederscliwyler (deu

Mettemberg
Montsevelier
Movelier
Pleigne
Rebeuvelier
Rebévelier
Saulcy
Soulce
Soyhières
Undervelier
Vermes
Vieques

sch)

933
244

80
33
40
54

51
187

28
64
25
17
13
54
40
28
82
48

77
100
27
87
17
40
82
24
18
10
40
40
38
17
14
40
41
38
40
49
38

Bern (Stadtu.Bez.) 2941 90
Bolligen 382 10
Bremgarten 80 2
BUmpliz 52 —
Köniz 149 6
Muri 40 —
Oberbalm 52 —
Vechigen 80 —

40
1

16

Erlach.
Erlach
Finsterhennen

Fraubrunnen.
Bangerten
Deisswyl
Diemerswyl
Fraubrunnen
Grafenried
Iffwyl
Mattstetten
Moosseedorf
Münchenbuchsee
Urtenen

Freibergen.

Bérnont, le
Breuleux, les
Chaux, la
Enfers, les
Epauvillers
E piquerez, les
Goumois
Montfaucon
Montfavergier
Muriaux
Noirmont
Peuchapatte, le
Pommerats, les
Saignelégier
St. lirais
Soubey

Zahl
derUnterschriften

Total ungültig

27 —
40 -
16
13
22
12
16
40
31
39
54
25

89
165
32
17
22
24
23
73
18
65
40
12
66

180
49
37

Frutigen.
Frutigen 15 —
Reichenbach 18 1

Interlaken.
Brienz 127 2
Hofstetten 32 —-
Interlaken 82 5
Iseltwald 40 —
Niederried 19 —
Schwanden 32 —
Unterseen 80 —

Konolfingen.
Aeschlen 40 —
Brenzikofen 10 —
ILäutligen 12 —
Herbligen 15 —
Mirchel 56 1

Münsingen 40 —
Oberdiessbach 24 —
Oberthal 30 —
Rubigen 75 —
Walkringen 35 —
Worb 6 —

Laufen.
Blauen 40 —
Brislach 13 —
Dittingen 40 —
Duggingen 28 —
Grellingue 40 —
Laufon 40 —
Liesberg 40 —
Nenzlingen 40 —
Röschenz 69 —
Wahlen 45 —
Zwingen 52 —

Laupen.
Ferenbalin
Frauenkappelen
Gurbrii

Münster.
Corban
Courchapoix
Lajoux
Moutier

NIdau.

BrUgg
BUhl
Madretsch
Mett
Nidau
Orpond
Sanieren
Täutfelen
Twann

Pruntrut
Aile
Asuel
Beurnevésain
Boncourt
Bonfol
Bressaucourt
Buix
Bure
Charmoille
Chevenez
Cœuve
Cornol
Courchavon
Courgenay
Courtedoux
Courtemaiche
Damphreux
Damvant
Fahy
Fontenais
Grandfontaine
Lugnez
Montignez
Ocourt
Pleujouse
Porrentruy
Réclère
Roche d'or
Rocourt
St.-Ursanne
Vendelincourt

Saunen.
Saanen

Sclnvarzenburg.

Guggisberg
Wahlern

Seftigen.
Burgistein
Gerzensee
Kirchdorf
Noflen
Riggisberg
Riirnligen

Zahl
derUnterschriften

Total ungültig

25
19

7

Uttigen
Wattenwyl

32
34
40
80

6
28

142
94
63
28
28
8

33

25
31
23
40
40
40
27
40
40
58
40
80
41
26
40
35
25
40
27
37
40
29
36
26
22
80
40
25
38
39
41

26 —

15
21

80
40
20
29
54
21
40
25
76

Zahl
derUnterschriften

Total ungültig
Signan.

Langnau 165 5
Lauperswyl 49 5
Signau 8 —
Trub 47 —
Trubschachen 46 —

Thun.
Buchholterberg 7 —
Hilterfingen 43 1

Homberg 18 —
Steffisburg 155 9

Strättligen 57 —
Thierachern 40 —
Thoune 161 29
Uetendorf 149 —

Trachselwald.
Huttwyl 58 —
Lützelflüh 153 —
Rüegsau 185 1

Trachselwald 20 —
Walterswyl 18 —

Wangen.
Attiswyl 55 1

Berken 10 —
Bollodingen 21 —
Farneren 30 —
Graben 27 —.
Heimenhaussn 64 —
Herzogenbuchsee 121 3

Niederbipp 73 1

Ochlenberg 60 —
Röthenbach 11 —
Thörigen 16' —
Wangen 8 —
Wanzwyl 15 —

Zusammenzug : Amtsbezirke.

Zahl
derUnterschriften

Total ungültig

Aarberg 112 6

Aarwangen 696 17
Bern 3776 108
Biel 1177 41
Büren 207 9
Burgdorf 637 27
Delsberg 877 3
Erlach 67 —
Fraubrunnen 268 4
Freibergen 912 2

Frutigen 33 1

Interlaken 412 7

Konolfingen 343 1

Laufon 447 —
Laupen 51 —
Münster 186 6
Nidau 430 6

Pruntrut 1171 5
Saanen 26 —
Schwarzenbourg 36 —
Seftigen 385 1

Signau 315 10
Thoune 630 39
Trachselwald 434 1

Wangen 511 5

Zusammen 14,139 299
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Die Direktion des Kirchenwesens
an den

Regiemngsrat des Kantons Bern

betreffend

Wiederherstellung der Kirchgemeinde Bargen.

(März 1897.)

Herr Präsident,

Herren Begierungsräte,

Unterm 17. Januar 1894 haben Sie auf einen bezüglichen

Vortrag der Kirchendirektion und den dazu
dienenden Eventualantrag der Finanzdirektion hin den Be-
schluss gefasst, es sei auf das von der Kirchgemeinde
Aarberg, Sektion Bargen, am 15. Juli 1891 eingereichte
Gesuch um Wiederherstellung der frühern Kirchgemeinde
Bargen nur dann einzutreten, wenn die Gemeinde das

Pfrundgut unentgeltlich zum Eigentum und Unterhalt
übernehme. Sie erteilten demnach der Finanzdirektion den
Auftrag, mit der Gemeinde Bargen in bezügliche
Unterhandlungen zu treten.

Aus dem zwischen dem Staate Bern und der
Kirchgemeinde Aarberg-Bargen vereinbarten Abtretungsvertrag
um die Pfranddomäne Bargen vom 8. Dezember 1896,

welcher Vertrag Ihnen soeben durch die Finanzdirektion
mit dem Antrag auf Empfehlung zur grossrätlichen
Genehmigung vorgelegt wird, erhellt, dass die Gemeinde
Bargen der ihr gestellten Bedingung nachgekommen ist.
Es besteht somit kein Hindernis mehr, auf das Gesuch
vom 15. Juli 1891 einzutreten, und da die Genehmigung
des Abtretungsvertrages und die Wiederherstellung der
Kirchgemeinde Bargen einander bedingen, so beehrt sich
die unterzeichnete Direktion, Ihnen nun auch folgenden
Dekretsentwurf vorzulegen mit dem Antrag auf
Empfehlung desselben zur Annahme durch den Grossen Rat.

Bern, 1. März 1897.

Der Kirdiendirektor :

Minder.
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Entwurf des Regierungsrates
vom 3. März 1897.

Dekret
betreffend

Wiederherstellung der Kirchgemeinde Bargen.

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

in Betracht,

dass die Gründe weggefallen sind, welche Veranlassung

gegeben haben, die ehemalige Kirchgemeinde Bargen
mit der Kirchgemeinde Aarberg zu vereinigen;

dass die Kirchgemeinde-Sektion Bargen durch Ueber-
nahme des gesamten dortigen Pfrundgutes samt dem
Kirchenchor ganz bedeutende Opfer bringt, welche ein
Entgegenkommen auch von Seiten des Staates
rechtfertigen ;

gestützt auf das von der Gemeinde Bargen
eingereichte Gesuch,

auf den Antrag des Regicrungsrates,

beschliesst :

§ 1. Die Kirchgemeinde Bargen wird in ihrem frühern
Umfang und mit ihren ehemaligen Rechten und Pflichten,
soweit solche, insbesondere die erstem, nicht durch den

Pfrundguts-Abtretungsvertrag vom 8. Dezember 1896 eine

Abänderung erfahren haben, wieder hergestellt.

§ 2. Das Dekret betreffend die Vereinigung der
Kirchgemeinde Bargen mit der Kirchgemeinde Aarberg,
vom 4. Wintermonat 1879, wird aufgehoben.

§ 3. Dieses Dekret tritt auf den 1. Mai 1897 in
Kraft. Der Regierungsrat ist mit dessen Vollzieliung
beauftragt.

Bern, den 3. März 1897.

Im Namen des Begierungsrates
der Vicepräsident

Ritschard,
der Staatsschreiber

Kistler.

Entwurf des Regierungsrates
vom 2. April 1897.

Dekret
betreffend

die Errichtung einer zweiten Rettungsanstalt für

Mädchen im sogenannten Briittelenbad.

Der Grosse Bat des Kantons Bern,

in Erwägung,

dass die Errichtung einer zweiten Mädchen-Rettungsanstalt
für den deutschen Kantonsteil dringendes

Bedürfnis geworden ist,
auf den Antrag des Regierungsrates,

beschliesst :

Art. 1. Auf der durch den Staat erworbenen Domäne,
genannt Brüttelenbad, Gemeinde Brüttelen, wird eine
zweite Rettungsanstalt für Mädchen errichtet.

Art. 2. Für jeden in die Anstalt aufgenommenen
Zögling ist ein vom Regierungsrat zu bestimmendes
Kostgeld zu entrichten; dasselbe ist von der Gemeinde,
in welcher das Kind armengenössig ist, zu bezahlen,
unter Vorbehalt des Rückgriffsrechtes auf andere
allfällig diesbezüglich Verpflichtete.

Art. 3. Die Organisation dieser Rettungsanstalt hat
nach dem für die bereits bestehenden Rettuugsanstalteu
geltenden Reglement vom 23. September 1867 zu
geschehen.

Art. 4. Der Regierungsrat ist mit der Vollziehung
dieses Dekretes beauftragt. Dasselbe soll in die
Gesetzessammlung aufgenommen werden.

Bern, den 2. April 1897.

Im Namen des Regierungsrates

der Präsident
F. von Wattenwyl,
der Staatsschreiber

Kistler.
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